
  

  

  

  

  

  

 Wacker Neuson SE 
München 

  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 
und 
Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 



Wacker Neuson SE, München 
Bilanz zum 31. Dezember 2025 
       
IN EUR       

Aktiva    31.12.2025  Vorjahr 
       
A.  Anlagevermögen       
       
I.   Immaterielle Vermögensgegenstände       
       

1.   Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte       
      und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  6.763.421,86    9.134.127,82 
2.   Geleistete Anzahlungen  377.584,24    108.804,82 

       
    7.141.006,10  9.242.932,64 
       
II.   Sachanlagen       
       

1.   Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten       
      einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  20.781.933,05    21.903.359,78 
2.   Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  1.186.293,85    1.576.666,49 

       
    21.968.226,90  23.480.026,27 
       
III.   Finanzanlagen       
       

1.   Anteile an verbundenen Unternehmen  727.070.586,02    726.023.703,10 
2.   Ausleihungen an verbundene Unternehmen  16.018.795,39    16.768.795,39 
3.   Beteiligungen  12.145.162,80    10.420.573,00 
4.   Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  1.600.000,00    1.300.000,00 

       
    756.834.544,21  754.513.071,49 
       
    785.943.777,21  787.236.030,40 
       
B.   Umlaufvermögen       
       
I.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       
       

1.   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  182.108,74    42.983,24 
2.   Forderungen gegen verbundene Unternehmen  606.445.882,85    635.602.875,16 
3.   Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  974,64    26.383,63 
4.   Sonstige Vermögensgegenstände  16.429.270,43    17.244.841,71 

       
    623.058.236,66  652.917.083,74 
       
II.   Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten    21.281.892,63  62.016.610,31 
       
    644.340.129,29  714.933.694,05 
       
C.   Rechnungsabgrenzungsposten    3.361.981,87  3.573.700,07 
       
       
D.   Aktive latente Steuern    18.553.325,72  19.231.612,71 
       
Bilanzsumme    1.452.199.214,09  1.524.975.037,23 
       
 

  



Wacker Neuson SE, München 
B 
       
IN EUR       

Passiva    31.12.2025  Vorjahr 
       
A.  Eigenkapital       
       
I.   Gezeichnetes Kapital       
       

      gezeichnetes Kapital  70.140.000,00    70.140.000,00 
      davon ab: Nennbetrag eigener Anteile  -2.124.655,00    -2.124.655,00 
      Ausgegebenes Kapital    68.015.345,00  68.015.345,00 

       
       
II.   Kapitalrücklage    583.999.254,48  583.999.254,48 
       
III.   Gewinnrücklagen        
       

        Andere Gewinnrücklagen    31.902.888,54  31.902.888,54 
       
IV.    Bilanzgewinn       

         davon Gewinnvortrag: EUR 400.331.940,35 (Vj EUR 337.794.162,44)    491.302.942,71  441.141.147,35 
       
    1.175.220.430,73  1.125.058.635,37 
       
B.   Rückstellungen       
       

1.   Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  15.837.046,00    18.263.436,00 
2.   Steuerrückstellungen  8.711.356,31    19.950.791,31 
3.   Sonstige Rückstellungen  15.011.317,92    16.181.906,33 

       
    39.559.720,23  54.396.133,64 
       
C.   Verbindlichkeiten       
       

1.   Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  197.926.847,15    304.098.596,21 
2.   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3.042.605,71    3.652.176,37 
3.   Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  32.761.284,18    31.682.709,11 
4.   Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best.  −    150.000,00 
5.   Sonstige Verbindlichkeiten       
      davon aus Steuern EUR 494.682,35 (Vj. TEUR 4.299)  3.660.408,26    5.908.868,70 

       
    237.391.145,30  345.492.350,39 
       
D.   Rechnungsabgrenzungsposten    27.917,83  27.917,83 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Bilanzsumme    1.452.199.214,09  1.524.975.037,23 
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Wacker Neuson SE, München 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 

       
IN EUR       

    1.1. – 31.12.2025  Vorjahr 
1.   Umsatzerlöse  60.950.120,82    65.439.205,28 
2.   Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse       
      erbrachten Leistungen  -58.480.908,08    -62.096.756,83 
       
3.   Bruttoergebnis vom Umsatz    2.469.212,74  3.342.448,45 
       
4.   Allgemeine Verwaltungskosten  -40.738.646,69    -20.863.933,18 
5.   Sonstige betriebliche Erträge       
      davon Erträge aus der Währungsumrechnung        
      EUR 5.128.067,44 (Vj. TEUR 5.211)  21.786.880,16    22.986.323,34 
6.   Sonstige betriebliche Aufwendungen       
      davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung       
      EUR 5.698.894,97 (Vj. TEUR 3.696)  -6.371.502,18    -4.316.487,65 
       
    -25.323.268,71  -2.194.097,49 
       
7.   Erträge aus Beteiligungen       
      davon aus verbundenen Unternehmen        
      EUR 59.706.225,96 (Vj. TEUR 76.338)  59.706.225,96    76.338.287,00 
8.   Erträge aus Gewinnabführungsverträgen  54.640.790,10    29.035.631,13 
9.   Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen  −    -4.065.015,70 
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       
      davon aus verbundenen Unternehmen        
      EUR 24.094.560,19 (Vj. TEUR 35.169)       
      davon Erträge aus der Abzinsung        
      EUR 1.522.636,08 (Vj. TEUR 831)  27.691.027,80    39.803.099,28 
11. Zuschreibungen auf Finanzanlagen   2.408.673,98    − 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen  -3.361.791,06    -10.628.271,38 
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme  -158.976,45    -399.241,97 
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen       
      davon an verbundene Unternehmen        
      EUR 801.344,57 (Vj. TEUR 1.158)  -11.192.051,78    -16.231.310,22 
    129.733.898,55  113.853.178,14 
       
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag       
      davon Ertrag aus der Veränderung        
      bilanzierter latenter Steuern       
      EUR 0,00 (Vj. TEUR 2.180)    -15.843.075,68  -11.562.978,40 
       
16. Ergebnis nach Steuern    91.036.766,90  103.438.550,70 
       
17. Sonstige Steuern    -65.764,54  -91.565,79 
       
18. Jahresüberschuss    90.971.002,36  103.346.984,91 
       
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr    400.331.940,35  337.794.162,44 
       
       
20. Bilanzgewinn    491.302.942,71  441.141.147,35 
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Wacker Neuson SE, München 
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 

Allgemeine Angaben 
Die Wacker Neuson SE (nachfolgend auch die „Gesellschaft“) ist eine börsennotierte Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz: 
SE) mit Sitz in München (Deutschland) und ist im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 177839 eingetragen. 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den entsprechenden Vorschriften des AktG und den für kapital-
marktorientierte Gesellschaften im Sinne des § 264d HGB aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen 
die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 3 HGB (Umsatzkostenverfahren) zugrunde. 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
maßgebend. 

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstel-
lungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzel-
kosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. 

Die Abschreibungen der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden planmäßig über drei bis zehn Jahre linear vorgenom-
men. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung. 

Beim Sachanlagevermögen erfolgen Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bauten und bewegliche Anla-
gengegenstände werden grundsätzlich linear nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei beweglichen Anlagegü-
tern wird von einer Nutzungsdauer zwischen zwei und 13 Jahren ausgegangen. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizu-
legenden Wert erfolgen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung. Geringwertige Anlagegüter im Wert bis € 800,00 werden im Jahr des 
Zugangs in voller Höhe abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.  

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten und die Ausleihungen zum Nennwert beziehungsweise zu jeweils 
niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt, sofern von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist. Wertaufholungen werden bis zu 
den fortgeführten Anschaffungskosten beziehungsweise Nennwert vorgenommen, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht 
mehr bestehen.  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzel-
wertberichtigungen berücksichtigt.  

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt. 

Als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte 
Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.  

Die Ermittlung der latenten Steuern wird anhand des bilanzorientierten Konzepts vorgenommen. Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund 
von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im 
Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Aktive und 
passive Steuerlatenzen werden verrechnet. 

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Der Nennbetrag eigener Anteile wurde in einer Vorspalte offen von dem Posten „ge-
zeichnetes Kapital“ abgesetzt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag und den Anschaffungskosten der eigenen Anteile wurde mit 
den frei verfügbaren Rücklagen verrechnet. 

Wertpapiergebundene Pensionszusagen sind nach § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB mit dem beizulegenden Zeitwert der Wertpapiere bewertet, 
soweit dieser den garantierten Mindestbetrag (diskontierter Erfüllungsbetrag der Garantieleistung) übersteigt. Kongruent rückgedeckte Alters-
versorgungszusagen, deren Höhe sich somit ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert eines Rückdeckungsversicherungsanspruchs 
bestimmt, sind mit diesem bewertet, soweit er den garantierten Mindestbetrag (diskontierter Erfüllungsbetrag der Garantieleistung) übersteigt. 
Eine Rückdeckungsversicherung ist als kongruent zu bezeichnen, wenn die aus ihr resultierenden Zahlungen sowohl hinsichtlich der Höhe als 
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auch hinsichtlich der Zeitpunkte mit den Zahlungen an den Versorgungsberechtigten deckungsgleich sind. Der beizulegende Zeitwert eines 
Rückdeckungsversicherungsanspruchs besteht aus dem sog. Geschäftsplanmäßigen Deckungskapital des Versicherungsunternehmens zzgl. 
eines etwa vorhandenen Guthabens aus Beitragsrückerstattungen (sog. Überschussbeteiligung). Die ausschließlich der Erfüllung der Altersver-
sorgungsverpflichtungen dienenden, dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogenen Vermögensgegenstände (Deckungsvermögen i.S.d. § 246 
Abs. 2 Satz 2 HGB) wurden mit ihrem beizulegenden Zeitwert mit den Rückstellungen verrechnet. Der beizulegende Zeitwert entspricht dem 
von der Lebensversicherung mitgeteiltem Wert. Die Rückdeckungsversicherungen sind nicht an einem aktiven Markt notiert.  

Der Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen wird mit der Projected Unit Credit Method (PUC-Methode) ermittelt. Den Berechnungen 
liegen die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde. Zur Diskontierung wurde pauschal der durchschnittliche Marktzinssatz bei 
einer restlichen Laufzeit von 15 Jahren von 2,06 % p.a. (Vj 1,90 % p.a.) verwendet. Ein Rententrend von 2,00 % (Vj 2,00 %) und eine individuelle 
Fluktuation von 0,00 % p.a. (Vj 0,00 % p.a.) wurden herangezogen. Die Berechnungen werden auf Basis des gesetzlichen Renteneintrittsalters 
durchgeführt. 

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) ange-
setzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. 

Die Gesellschaft hat ein aktienbasiertes Programm mit Barausgleich zur Vorstandsvergütung implementiert. Aktienbasierte Programme, deren 
Erfüllung in bar erfolgt, werden vom Gewährungszeitpunkt an bis zu ihrem Ausgleich an jedem Bilanzstichtag sowie am Erfüllungstag zum 
beizulegenden Wert neu bewertet. Die hieraus resultierende Verpflichtung wird im Personalaufwand erfolgswirksam erfasst und in der Bilanz 
als Rückstellung ausgewiesen. 

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. 

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum 
Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 
2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. 

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen davon-Vermerke zur Währungsumrechnung enthalten sowohl realisierte als auch nicht 
realisierte Währungskursdifferenzen. 

Die Schuldscheindarlehen wurden gem. § 266 Abs. 3 C 2 HGB in dem Bilanzposten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen, 
da diese von Kreditinstituten als Gläubiger gewährt wurden.   

Als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte 
Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.  

Soweit Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gebildet werden, kommen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zur Anwen-
dung: 

Ökonomische Sicherungsbeziehungen werden durch die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell nachvollzogen. In den Fällen, in denen 
sowohl die "Einfrierungsmethode", bei der die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko nicht bilanziert werden, als 
auch die „Durchbuchungsmethode“, wonach die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko sowohl des Grundge-
schäfts als auch des Sicherungsinstruments bilanziert werden, angewandt werden können, wird die Einfrierungsmethode angewandt. Die sich 
ausgleichenden positiven und negativen Wertänderungen werden ohne Berührung der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Aufwendungen und Erträge werden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung verbucht, wenn sie betrieblich veranlasst bzw. realisiert sind.
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Erläuterungen zur Bilanz 
Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in dem beigefügten Anlagen-
spiegel dargestellt. 

Finanzanlagen  

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Anteile an verbundenen Unternehmen  727.071  726.024 
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen  16.019  16.769 
Beteiligungen  12.145  10.421 
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  1.600  1.300 
  756.835  754.513 
     
 

Die Veränderung bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen setzt sich wie folgt zusammen: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Anfangsbestand  726.024  667.770 
Kapitalerhöhungen  2.000  68.882 
Anteilserwerb  −  − 
Anteilsabgänge  −  − 
Abschreibung Anteilsabgänge  −  − 
Außerplanmäßige Abschreibungen  -3.362  -10.628 
Zuschreibungen  2.409  − 
  727.071  726.024 
     
 

Die Veränderung der Anteile an verbundenen Unternehmen setzt sich aus den Kapitalerhöhungen (T€ 2.000), den außerplanmäßigen Abschrei-
bungen (T€ 3.362) sowie Zuschreibungen (T€ 2.409) zusammen.  

Bei den Beteiligungen in Höhe von T€ 12.145 (Vj T€ 10.421) handelt es sich im Wesentlichen (T€ 3.002, Vj T€ 3.002) um Anteile an einem 
Unternehmen, dessen Unternehmenszweck die Beteiligung an innovativen Start-up Unternehmen ist. Daraus erwartet sich das Unternehmen 
Zugang zu neuen Technologien. Des Weiteren handelt es sich um eine Beteiligung (T€ 5.525, Vj T€ 4.125) an einem Unternehmen, welches 
eine Plattform zur Digitalisierung von baulogistischen Kernprozessen betreibt. Außerdem wird eine Beteiligung (T€ 3.619, Vj T€ 3.294) an einem 
Unternehmen gehalten, dessen Gegenstand die Entwicklung, Herstellung, Lizenzierung und der Vertrieb von elektrischen Antriebssystemen ist. 

Eine Anteilsbesitzliste der Gesellschaft ist dem Anhang als Anlage B beigefügt. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  182  43 
Forderungen gegen verbundene Unternehmen  606.446  635.603 
   - davon kurzfristige Darlehen inkl. Zinsen  543.485  591.760 
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   - davon Forderungen aus Gewinnabführungen  55.334  29.672 
   - davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  7.628  14.171 
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht       1  26 
Sonstige Vermögensgegenstände  16.429  17.245 
  623.058  652.917 
     
 

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von T€ 947 (Vj T€ 972) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen Forde-
rungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind T€ 14.135 (Vj T€ 14.637) als Steuerforderungen aus Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie 
T€ 173 (Vj T€ 516) aus Umsatzsteuer enthalten.   

In den kurzfristigen Darlehen an verbundene Unternehmen sind ca. T€ 8.008 enthalten, um im Zuge der geplanten Liquidation von einer Toch-
tergesellschaft die Finanzverbindlichkeiten auszukehren. Dieses Darlehen wurde im gleichen Augenblick um T€ 7.561 wertberichtigt, da es 
keine positive Fortführung geben wird. Die Wertberichtigung ist in der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025 unter                    
„4. Allgemeine Verwaltungskosten“ zu finden. Entsprechend wurde die in diesem Zusammenhang gebildete Rückstellung aus Vorjahren im 
laufenden Geschäftsjahr in Höhe von T€ 8.334 aufgelöst. 

 

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Hierin enthalten sind im Wesentlichen vorausbezahlte Softwarelizenzen und Softwarewartungen. 

Aktive latente Steuern 

Der Überhang aktiver latenter Steuer ergibt sich wie folgt: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Aktive latente Steuern  23.229  24.400 
Passive latente Steuern  4.676  5.169 
  18.553  19.232 
     
 

Die aktiven latenten Steuern bestehen, wie bereits im Vorjahr, insbesondere aus temporären Differenzen bei den Beteiligungsansätzen der 
Personengesellschaften und Pensionsrückstellungen. Die passiven latenten Steuern sind im Wesentlichen durch die Bildung von Rücklagen 
nach § 6b EStG entstanden. 

Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen ausschüttungsgesperrte Beträge nach § 268 Abs. 8 HGB in Höhe von T€ 21.054 (Vj T€ 21.330). 

Unter Berücksichtigung von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer ergab sich im Geschäftsjahr ein Steuersatz von 
29,56 % (Vj 29,64 %). 

Die Wacker Neuson SE fällt in den Anwendungsbereich der OECD-Pillar Two-Modellregelungen. Die OECD-Pillar Two-Gesetzgebung wurde in 
Deutschland, dem Land, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, beschlossen und ist ab dem 1. Januar 2025 in Kraft getreten. Gemäß der 
Gesetzgebung muss die Wacker Neuson SE je Land eine Zusatzsteuer in Höhe der Differenz zwischen dem GloBE-Effektivsteuersatz und dem 
Mindestsatz von 15 Prozent zahlen. 

Die Auswirkungen unter Anwendung der OECD-Pillar Two-Regelungen auf die Steuern sind zum Stichtag vernachlässigbar (31. Dezember 
2025: 0,0 Mio. EUR; 31. Dezember 2024: 0,2 Mio. EUR). 

Ertragsteuerinformationsbericht 

Die Gesellschaft ist als oberste Muttergesellschaft eines Konzerns gemäß §§ 342–342p HGB verpflichtet, für das Geschäftsjahr 2025 einen 
Ertragsteuerinformationsbericht (Public Country-by-Country Report) zu erstellen und fristgerecht zu veröffentlichen. 
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Eigenkapital 

Das Gezeichnete Kapital der Wacker Neuson SE besteht unverändert zum Vorjahr aus 70.140.000 auf den Namen lautenden Stückaktien mit 
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je € 1,00 und beläuft sich auf T€ 70.140.  

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte ein Rückkauf eigener Aktien zu einem Nennbetrag von T€ 2.125. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Aus-
führungen zum Aktienrückkaufprogramm 2021 in diesem Anhang. In den Geschäftsjahren 2022, 2023, 2024 und 2025 erfolgten keine weiteren 
Käufe von eigenen Anteilen. 

Bei der Kapitalrücklage handelt es sich um eine solche nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB. Unverändert zum Vorjahr beträgt sie zum 31. Dezem-
ber 2025 T€ 583.999. 

Die Gewinnrücklagen setzen sich wie folgt zusammen: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Gewinnrücklagen vor "Eigene Anteile"  82.778  82.778 
Eigene Anteile  -50.875  -50.875 
Stand zum 31. Dezember  31.903  31.903 
     
 

Der Bilanzgewinn hat sich wie folgt entwickelt: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Stand zum 1. Januar   441.141  416.012 
Dividende  -40.809  -78.218 
Jahresüberschuss  90.971  103.347 
Stand zum 31. Dezember  491.303  441.141 
     
 

Aktienrückkaufprogramm 2021 (Angabe nach § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG) 

Der Bestand eigener Anteile hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt: 

   
IN STÜCK   

  2025 
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahrs  2.124.655 
Aktienrückkauf  − 
Endbestand  2.124.655 
   
 

Der Vorstand der Wacker Neuson SE hat am 18. März 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung der von der 
Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Mai 2017 erteilten Ermächtigung, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen ("Aktienrückkaufpro-
gramm 2021"). Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 konnten in einem Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. April 2022 insgesamt 
bis zu 2.454.900 eigene Aktien (dies entspricht bis zu 3,5 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von T€ 70.140) zu einem Ge-
samtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 53 Mio. Euro zurückgekauft werden. Die eigenen Aktien sollen im Schwerpunkt als 
Gegenleistung im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder zur Bedienung von etwaigen Beteiligungsprogrammen für Mitarbeiter und Vor-
stände des Konzerns dienen. 

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Gesellschaft an 156 Handelstagen insgesamt 2.124.655 Stück und somit 3,0 % des Grundkapitals zu einem 
durchschnittlichen Kurs von 24,95 für rund 53,0 Mio. Euro eigene Anteile erworben. Die erworbenen Aktien werden zum Nennbetrag im Eigen-
kapital als separater Posten „Eigene Anteile“ offen vom „Gezeichneten Kapital“ abgesetzt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag 
oder dem rechnerischen Wert und den Anschaffungskosten der eigenen Anteile wurde mit den frei verfügbaren Rücklagen verrechnet. Nach 
Durchführung der Rückkäufe bis zum 31. Dezember 2021 besteht keine kurzfristige finanzielle Verbindlichkeit mehr. 
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Rückstellungen für Pensionen  

In der Position Rückstellungen für Pensionen sind Verrechnungen von Vermögensgegenständen und Schulden enthalten.  

Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beläuft sich auf T€ 39.488 (Vj T€ 40.578). Der beizulegende Zeitwert des Deckungsvermögens 
beträgt T€ 24.598 (Vj T€ 23.286) davon wurden T€ 23.651 (Vj T€ 22.315) verrechnet. Die Anschaffungskosten der verrechneten Vermögens-
gegenstände (verpfändete Rückdeckungsversicherungen) belaufen sich ebenfalls auf T€ 23.651 (Vj T€ 22.315). Per Saldo beträgt der verrech-
nete Wert für die Rückstellungen aus Pensionen T€ 15.837 (Vj T€ 18.263). Die verrechneten Aufwendungen aus der Auf- bzw. Abzinsung der 
Pensionsverpflichtungen und die verrechneten Erträge aufgrund von Änderung der Verpflichtung, die aus der Änderung des Abzinsungssatzes 
resultieren, betragen T€ -758 (Vj T€ -58). Die Wertänderungen des Deckungsvermögens betragen T€ 1.523 (Vj T€ 400).  

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beträgt T€ -904 (Vj T€ -370) und unterliegt einer Ausschüttungssperre. 

Steuerrückstellungen 

Zum 31. Dezember 2025 bestehen Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 8.711 (Vj T€ 19.951). Die Steuerrückstellungen setzen sich im We-
sentlichen aus Rückstellungen für Körperschaftsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer zusammen. 

Sonstige Rückstellungen  

Die sonstigen Rückstellungen der Gesellschaft setzen sich aus folgenden Positionen zusammen: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Prämien Mitarbeiter / Tantiemen Vorstand  8.397  5.168 
Beratungskosten  3.917  273 
Abschlusskosten  1.120  984 
Ausstehende Rechnungen  514  396 
Verpflichtung aus Gleitzeitüberstunden  386  288 
Aufsichtsratsvergütungen  378  270 
Altersteilzeit  134  235 
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub  20  36 
Rückstellungen für finanzielle Verpflichtungen  −  8.334 
Sonstige  145  198 
  15.011  16.182 
     
 

In der Position sonstige Rückstellungen sind Verrechnungen von Verpflichtungen der Gesellschaft aus den Arbeitszeitkonten der Arbeitnehmer 
mit den zur Sicherung dieser Ansprüche angelegten Wertpapieren des Anlagevermögens enthalten. Die Verpflichtungen aus den Arbeitszeit-
konten belaufen sich auf T€ 1.695 (Vj T€ 1.723). Die Anschaffungskosten der Wertpapiere betragen T€ 1.703 (Vj T€ 1.775) und der Zeitwert 
zum 31. Dezember 1.723 T€ 1.695 (Vj T€ 1.723), davon verrechnet T€ 1.695 (Vj T€ 1.723). Die Aufwendungen des Deckungsvermögens in 
Höhe von T€ 8 (Vj T€ 52) sind im Personalaufwand enthalten. 

Die Position „Sonstige“ enthält im Wesentlichen Rückstellungen für Sozialaufwendungen T€ 46 (Vj T€ 137). 

Die Position Rückstellungen für finanzielle Verpflichtungen enthält Verpflichtungen aus der künftigen Liquidation von Tochtergesellschaften in 
Höhe von T€ 0 (Vj T€ 8.334) (siehe Details Abschnitt „Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände“).  
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Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus folgender Aufstellung: 

         
IN T€         

  

Restlauf-
zeit bis zu 

einem 
Jahr  

Restlauf-
zeit von ei-
nem bis zu 

fünf Jah-
ren  

Restlauf-
zeit über 
fünf Jah-

ren  31.12.2025 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  97.978  99.949  −  197.927 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3.043  −  −  3.043 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  32.761  −  −  32.761 
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  −  −  −  − 
Sonstige Verbindlichkeiten  1.852  1.808  −  3.660 
  135.634  101.757  −  237.391 
         
 

  

Restlauf-
zeit bis zu 

einem 
Jahr  

Restlauf-
zeit von ei-
nem bis zu 

fünf Jah-
ren  

Restlauf-
zeit über 
fünf Jah-

ren  31.12.2024 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  124.200  179.899  −  304.099 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3.652  −  −  3.652 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  31.683  −  −  31.683 
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  150  −  −  150 
Sonstige Verbindlichkeiten  4.425  1.483  −  5.908 
  164.110  181.382  −  345.492 
         
 

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2025 sind zwei Schuldscheindarlehen enthalten, welche die Wacker Neuson SE im Ge-
schäftsjahr 2019 und 2024 begeben hat. Das Schuldscheindarlehen mit einem Nennbetrag von T€ 80.000 ist im Posten Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr enthalten (Laufzeit bis Mai 2026). Das zweite Schuldscheindarlehen mit einem Nennbetrag von T€ 100.000 ist unter dem Posten 
mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren ausgewiesen (Laufzeit bis Juni 2027). 

Zudem beinhalten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten die Auslastung kurzfristiger Kreditlinien, welche mit verschiedenen Banken 
abgeschlossen wurden.  

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen: 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Cash Pooling  31.230  25.850 
Lieferungen und Leistungen  882  1.205 
sonstige Verbindlichkeiten  649  4.628 
  32.761  31.683 
     
 

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus dem Cash Pooling resultiert im Wesentlichen daraus, dass einige Tochtergesellschaften das Guthaben 
aus dem Vorjahr aufgrund des gesunkenen Net-Working-Capitals im laufenden Geschäftsjahr aufgebaut haben.  

Die Gesellschaft nutzt zur Absicherung von Fremdwährungsschwankungen bei Intercompany Fremdwährungsdarlehen FX Swaps. Zusammen-
gehörige Grundgeschäfte und Derivate werden zu Bewertungseinheiten zusammengefasst und mit Beginn der Bewertungseinheit erfolgswirk-
sam mit dem abgesicherten Devisenterminkurs bewertet, ausgenommen etwaige Erträge, welche erst mit Ende der Bewertungseinheit realisiert 
werden. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe ausstehende Kapitalein-
zahlungen in die ausländische Beteiligung.  
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Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Steuern in Höhe von T€ 495 (Vj T€ 4.299), der Entschädigung der Minderheits-
gesellschaft in Höhe von T€ 687 (Vj T€ 622) sowie der Earn-Out-Zahlung (Zahlung in 2027) von T€ 1.808 (Vj T€ 1.483), betreffend dem Erwerb 
unserer Beteiligung an der TorqueWerk GmbH im Januar 2024.  

Haftungsverhältnisse 

     
IN T€     

  31.12.2025  31.12.2024 
Garantien  44.707  87.852 
  44.707  87.852 
     
 

Die Garantien beinhalten Eventualverbindlichkeiten gegenüber Banken für das Notional Pooling von T€ 21.481 (Vj T€ 56.998), Absatzfinanzie-
rungen unserer chinesischen Tochtergesellschaft Wacker Neuson Machinery (China) Co., Ltd. T€ 16.863 (Vj T€ 17.275), Kreditlinien von ver-
bundenen Unternehmen T€ 1.351 (Vj T€ 1.351), einer gegenüber der De Lage Landen International B.V. abgegebenen Garantie in Höhe von 
T€ 5.000 (Vj T€ 5.000) sowie diverse Mietavale von T€ 12 (Vj T€ 9). Das Risiko für die Inanspruchnahme aus den einzelnen Haftungsverhält-
nissen wird als sehr gering eingeschätzt. Nach unseren Erkenntnissen können die zugrunde liegenden Verpflichtungen von den betreffenden 
Gesellschaften in allen übrigen Fällen erfüllt werden, da die verbundenen Unternehmen über eine eigene Eigenkapitalausstattung verfügen.
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Wacker Neuson SE an ihre Tochtergesellschaften wie folgt zusam-
men: 

     
IN T€     

  2025  2024 
IT Dienstleistungen  35.132  37.528 
Managementleistungen  10.327  14.271 
Sonstige Vertriebs- und Verwaltungsdienstleistungen  6.153  5.599 
Leistungen im Zusammenhang mit Marketing  3.515  2.207 
Indirekten Einkauf  3.375  3.240 
Vermietung von Räumlichkeiten am Standort München  2.448  2.594 
  60.950  65.439 
     
 

Gegliedert nach Regionen setzt sich der Umsatz zusammen wie folgt: 

     
IN T€     

  2025  2024 
Europa  51.813  54.625 
Amerikas  7.600  9.891 
Asien-Pazifik  1.537  923 
  60.950  65.439 
     
 

Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 

Die Herstellungskosten von T€ 58.481 (Vj T€ 62.097) setzen sich im Wesentlichen aus Personalaufwendungen und externen Beratungsaufwen-
dungen zusammen. 

Allgemeine Verwaltungskosten 

     
IN T€     

  2025  2024 
Shareholder Kosten  15.565  3.337 
IT-Leistungen  9.967  9.393 
Wertberichtigung Darlehen kurzfristig  7.561  − 
Marketing  4.111  3.082 
Sonstige Vertriebs- und Verwaltungsdienstleistungen  2.390  3.287 
Indirekten Einkauf  897  825 
Aufwendungen für Altersversorgung  248  − 
Vorsorge für finanzielle Verpflichtung aus Liquidation der TG  −  940 
  40.739  20.864 
     
 

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf T€ 40.739 (2024: T€ 20.864). Der Anstieg im Geschäftsjahr 2025 
resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Shareholder Kosten (+ T€ 12.228) sowie aus der Wertberichtigung eines kurzfristigen Darlehens an 
eine Tochtergesellschaft (+ T€ 7.561). Die gestiegenen Shareholder Kosten setzen sich im Wesentlichen aus zusätzlichen Rechts- und Bera-
tungskosten im Zusammenhang mit Übernahmegesprächen mit der Doosan Bobcat Inc.sowie zusätzlichen Rückstellungen aufgrund von Aus-
wirkungen der Kursentwicklung im vierten Quartal auf den virtuellen Stock Option Plan der Gesellschaft zusammen.  
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Die nach dem Umsatzkostenverfahren gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung enthält - verteilt auf die einzelnen Positionen - den folgenden 
Gesamtpersonalaufwand: 

     
IN T€     

  2025  2024 
Löhne und Gehälter  31.777  30.814 
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung: T€ 856 (Vj T€ 583)  5.197  4.865 
  36.974  35.679 
     
 

Sonstige betriebliche Erträge 

Im Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf insgesamt T€ 21.787 (Vj T€ 22.986). In den sonstigen betrieblichen 
Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus Umlagen der von Tochtergesellschaften erbrachten Dienstleistungen sowie Erträge aus der Auflö-
sung von Rückstellungen aus dem Vorjahr T€ 8.544 (2024: T€ 9.702) enthalten. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren 
im Wesentlichen in Höhe von T€ 8.334 (Vj T€ 7.963) aus der Inanspruchnahme der ausgereichten Finanzgarantie gegenüber Dritten, da der 
Tochtergesellschaft zur Begleichung ihrer finanziellen Verpflichtungen ein Darlehen gegeben wurde (siehe Details Abschnitt „Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände“) 

     
IN T€     

  2025  2024 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Vorjahr  8.544  9.702 
Dienstleistungen aus den Bereichen IT und Marketing  7.398  7.193 
Währungsgewinne  5.128  5.211 
Gewinne aus Anlagenabgängen  2  2 
Sonstige  715  878 
  21.787  22.986 
     
 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Geschäftsjahr auf T€ 6.372 (Vj T€ 4.316). Darin sind im Wesentlichen Währungs-
kursverluste in Höhe von T€ 5.699 (Vj T€ 3.696) enthalten, deren Veränderung gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen im Zusammenhang 
mit Entwicklungen der Fremdwährungskurse, insbesondere des USD, steht. 

 

Mitteilungen und Veröffentlichungen von Veränderungen des Stimmrechtsanteils gemäß § 33 
WpHG (bzw. § 21 Abs. 1 oder 1a WpHG a.F.) (Angaben nach § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG) 

1. Frau Christiane Wacker hat uns mit Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht am 05. Mai 2022 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an 
unserer Gesellschaft am 01. Mai 2022 4,98% (3.491.681 Stimmrechte) beträgt, davon 3,30 % (2.314.063 Stimmrechte) zugerechnet 
nach § 34 WpHG. Damit wurde die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE unterschritten. Die Mitteilungspflich-
tige wird weder beherrscht noch beherrscht die Mitteilungspflichtige andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten 
oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.  

2. Herr Andreas Wacker hat uns mit Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht am 05. Mai 2022 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an 
unserer Gesellschaft am 01. Mai 2022 6,03% (4.231.036 Stimmrechte) beträgt, davon 5,10 % (3.574.707 Stimmrechte) zugerechnet 
nach § 34 WpHG.  Damit wurde die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE unterschritten. Der Mitteilungs-
pflichtige wird weder beherrscht noch beherrscht der Mitteilungspflichtige andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten hal-
ten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.  

3. Herr Johann Neunteufel hat uns mit Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht am 05. Mai 2022 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an 
unserer Gesellschaft am 01. Mai 2022 25,75% (18.060.951 Stimmrechte) beträgt, davon 25,75% (18.060.941 Stimmrechte) zuge-
rechnet nach § 34 WpHG. Damit wurde die Schwelle von 30% der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE unterschritten. 25,42% 
sind ihm dabei über die NEUSON Forest GmbH nach § 34 WpHG zuzurechnen. Weitere Stimmrechte sind ihm von der PIN Privat-
stiftung sowie der NEUSON Industries GmbH zuzurechnen.  
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4. Frau Vicky Schlagböhmer hat uns mit Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht am 05. Mai 2022 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an 
unserer Gesellschaft am 01. Mai 2022  4,98% (3.491.681 Stimmrechte) beträgt, davon 3,30% (2.314.063 Stimmrechte) zugerechnet 
nach § 34 WpHG. Damit wurde die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE unterschritten. Die Mitteilungspflich-
tige wird weder beherrscht noch beherrscht die Mitteilungspflichtige andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten 
oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.  

5. Herr Georg Wacker hat uns mit Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht am 21. Mai 2024 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an un-
serer Gesellschaft am 2. Mai 2024 14,87% (10.432.443 Stimmrechte) beträgt, davon 13,14% (9.219.140 Stimmrechte) zugerechnet 
nach § 34 WpHG. Damit wurde die Schwelle von 15% der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE unterschritten. 12,62%  sind ihm 
dabei über Baufortschritt-Ingenieurgesellschaft mbH und die Wacker-Werke GmbH & Co. KG nach § 34 WpHG zuzurechnen.  

6. Die Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG, München, Bundesrepublik Deutschland, hat uns mit Stimmrechtsmitteilung veröf-
fentlicht am 22. Mai 2024 nach § 33 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 2. Mai 2024 14,99% 
(10.516.967 Stimmrechte) beträgt, davon 12,62% (8.853.019 Stimmrechte) zugerechnet nach § 34 WpHG. Damit wurde die Schwelle 
von 15% der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE unterschritten. 12,62%  sind ihr dabei über die Interwac Holding AG und die 
Wacker-Werke GmbH & Co. KG zuzurechnen.   

7. Die SWRW Verwaltungs-GmbH, München, Bundesrepublik Deutschland, hat uns mit Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht am 19. Juni 
2024 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 14. Juni 2024 16,72% (11.724.860 Stimmrechte) beträgt. 
Damit wurde die Schwelle von 15% der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE überschritten. 
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Sonstige Angaben 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Für die Gesellschaft bestehen Verpflichtungen aus laufenden Leasing-, Miet- und Wartungsverträgen für Gebäude, maschinelle Anlagen, Fahr-
zeugen und Software mit Restlaufzeiten von bis zu fünf Jahren in Höhe von insgesamt T€ 30.745 (Vj T€ 26.989). Hierbei handelt es sich 
ausschlaggebend um schwebende Verpflichtungen aus der unkündbaren Mietlaufzeit bis zu fünf Jahren. Das wesentliche Risiko besteht für die 
Gesellschaft darin, dass wir vor der unkündbaren Mietlaufzeit aus dem Vertrag heraustreten wollen und uns ggf. zu einer Entschädigungszahlung 
verpflichten müssten. Der Zuwachs der Verpflichtungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert grundlegend aus neu abgeschlossenen Software- 
und IT-Verträgen. 

Bewertungseinheiten 

FX Swaps werden zur Sicherung von Fremdwährungsforderungen aus Fremdwährungsdarlehen gegenüber verbundenen Unternehmen und 
FX Forwards für zukünftige Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten aus Warentransaktionen genutzt. Die Zielsetzung der Siche-
rungstransaktionen der Gesellschaft besteht in der Reduzierung der Risiken aus Wechselkursschwankungen. Das Volumen der aus den Grund-
geschäften entstandenen Positionen bildet die Basis für die Devisensicherung. Die Laufzeiten orientieren sich an den Laufzeiten der Grundge-
schäfte. Somit beträgt der Absicherungszeitraum meist ein Jahr oder kürzer. Das Sicherungsinstrument bildet zusammen mit dem Grundge-
schäft jeweils eine Bewertungseinheit gem. § 254 HGB. Gegenläufige Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jah-
resabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen. 

Ineffektive Teile der Sicherungsbeziehung werden entsprechend den grundsätzlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden behandelt. 

             
Grundgeschäft  Abgesichertes Risiko  Bewertungsein-

heit 

 
Wirksamkeit 

Art  T€  Art  T€  
Sicherungs-
instrument   

Intercompany 
Fremdwährungs-
darlehen  87.432  

Währungsände-
rung  87.432  

Devisentermin-
kontrakte  Microhedge  

zu 100% aufgrund Volumen- und Laufzeitkon-
gruenz bei Währungsidentität 

Einkaufsver-
pflichtungen  47.592  

Währungsände-
rung  47.592  

Devisentermin-
kontrakte  Microhedge  

zu 100% aufgrund Volumen- und Laufzeitkon-
gruenz bei Währungsidentität 

Lieferforderun-
gen  9.176  

Währungsände-
rung  9.176  

Devisentermin-
kontrakte  Microhedge  

zu 100% aufgrund Volumen- und Laufzeitkon-
gruenz bei Währungsidentität 

               
 

Sowohl zu Beginn der Sicherungsbeziehung als auch in deren Verlauf wird zu jedem Abschlussstichtag deren Wirksamkeit (Effektivität) über-
wacht. Im Falle der Ineffektivität werden Drohverlustrückstellungen gebildet. 

Der beizulegende Zeitwert der Devisentermingeschäfte beträgt zum Stichtag für die Fremdwährungsdarlehen T€ 87.425 (Vj T€ 108.427), für die 
Einkaufsverpflichtungen T€ 47.446 (Vj T€ 44.660) sowie für die Lieferforderungen T€ 9.107 (Vj T€ 15.969). 

 

Prüfungs- und Beratungsgebühren 

Das vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar gliedert sich wie folgt: 

     
IN T€     

  2025  2024 
Abschlussprüfungsleistungen  1.481  1.349 
Andere Bestätigungsleistungen  37  − 
Steuerberatungsleistungen  −  − 
Sonstige Leistungen  136  49 
  1.654  1.398 
     
 

Die sonstigen Leistungen umfassen insbesondere Honorare für Leistungen im Zusammenhang mit der prüferischen Begleitung der Nachhaltig-
keitsberichterstattung in Anlehnung an die ESRS-Standards der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 
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Periodenfremde Erträge / Aufwendungen 

Im Geschäftsjahr 2025 gab es periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 8.544. Diese 
Erträge resultieren in Höhe von T€ 8.334 aus der Inanspruchnahme der ausgereichten Finanzgarantie gegenüber Dritten, da der Tochtergesell-
schaft zur Begleichung ihrer finanziellen Verpflichtungen ein Darlehen gegeben wurde (siehe Details Abschnitt "Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände") 

Periodenfremde Aufwendungen von nicht untergeordneter Bedeutung sind nicht entstanden. 

Ergebnisverwendung 

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von € 0,70 je 
dividendenberechtigter Stückaktie (in 2025 gezahlt für 2024: € 0,60) vorschlagen. Es ergibt sich somit eine Ausschüttungssumme in Höhe von  
47,61 Mio. € (Vj 40,81 Mio. €). 

Arbeitnehmer 

Im Geschäftsjahr 2025 waren in der Verwaltung durchschnittlich 211 Mitarbeiter (Vj 238 Mitarbeiter) beschäftigt. 

Die durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen setzen sich im Berichtsjahr nach Funktionsbereichen wie folgt zusammen: 

   
   

  2025 
Produktion (Einkauf)  22 
Vertrieb und Service  43 
Verwaltung  146 
  211 
   
 

Nachtragsbericht 

Nach Ende des Berichtszeitraums sind keine Ereignisse eingetreten, die wesentliche Auswirkungen auf die künftige Geschäftsentwicklung der 
Wacker Neuson SE haben könnten. 

Vorstand 

Der Vorstand bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern: 

• Dr. Karl Tragl, CEO, Vorstandsvorsitzender, Vorstand für Strategie, M&A, Recht & Compliance, Personal, Investor Relations & 
Unternehmenskommunikation, Immobilien, Nachhaltigkeit und Business Process Management 

• Felix Bietenbeck, CTO&COO, Vorstand für Produktion, Qualität, Supply Chain Management, Einkauf und Forschung & Entwick-
lung 

• Christoph Burkhard, CFO, Vorstand für Finanzen (inkl. Steuern und Treasury), Controlling & Risikomanagement, Revision, IT 
(inkl. Datenschutz), Absatzfinanzierung und Integrated Business Planning 

• Alexander Greschner, CSO, Vorstand für Vertrieb weltweit, Aftermarket und Marketing.  

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführungsorgans betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr T€ 4.722 (Vj T€ 4.821).  

Bei der Gewährung der aktienbasierten Vergütungskomponente wurden 146.993,61 (Vj 113.732,32) virtuelle Aktien der Wacker Neuson SE 
zum Kurs vom 1. Januar 2025 bzw. dem Mittelwert aus den 60 Börsenhandelstagen vor dem 1. Januar 2025 zugrunde gelegt. Der beizulegende 
Zeitwert zum Zeitpunkt der Gewährung betrug im Geschäftsjahr 2025 T€ 2.068. Eine Auszahlung aus diesem Programm fand erstmalig im 
Geschäftsjahr i.H.v. T€ 697 statt. 
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Das folgende Vorstandsmitglied der Gesellschaft übt Aufsichtsratsmandate bzw. Mandate bei vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll-
gremien aus: 

• Felix Bietenbeck 
Wilh. Wülfing GmbH & Co.KG, Borken, Vorsitzender des Beirats  

Aufsichtsrat 

Als Aufsichtsräte der Wacker Neuson SE sind bzw. waren während des Berichtsjahres bestellt: 

• Hans Neunteufel, Vorstandsvorsitzender der PIN Privatstiftung, Linz, Österreich, Aufsichtsratsvorsitzender 

• Bis 23. Mai 2025: Mag. Kurt Helletzgruber, Vorstand der PIN Privatstiftung, Linz, Österreich, Vorsitzender des Prüfungsaus-
schusses 

• Christian Kekelj, Gesamtbetriebsratsvorsitzender, Betriebsratsvorsitzender Standort München, Arbeitnehmervertreter 

• Seit 23. Mai 2025: Peter Riegler, Vorstand der PIN Privatstiftung, Linz, Österreich 

• Prof. Dr. Matthias Schüppen, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner der Kanzlei Graf Kanitz, Schüppen & 
Partner, Stuttgart, Vorsitzender des Prüfungsausschusses (seit 23. Mai 2025) 

• Elvis Schwarzmair, Betriebsratsvorsitzender Standort Reichertshofen, Konzernbetriebsrats- und SE- Betriebsratsvorsitzender, 
Arbeitnehmervertreter 

• Ralph Wacker, Bauingenieur und geschäftsführender Gesellschafter der Wacker+Mattner GmbH, München, stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender 

Mit Ausnahme von Herrn Neunteufel und Herrn Prof. Dr. Schüppen sind alle vorgenannten Mitglieder des Aufsichtsrats satzungsgemäß bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 der Wacker Neuson SE beschließt. Davon 
abweichend sind Herr Neunteufel bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 sowie Herr 
Prof. Dr. Schüppen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 der Wacker Neuson SE 
beschließt, bestellt. Die Bestellung erfolgte in jedem Fall jeweils längstens für sechs Jahre. 

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 T€ 728 (Vj T€ 525).  

Das folgenden Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft übt weitere Aufsichtsratsmandate bzw. Mandate bei vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien aus: 

• Prof. Dr. Matthias Schüppen 
Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, München, Mitglied des Beirats 

Bezüge früherer Organmitglieder 

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder des Geschäftsführungsorgans betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr T€ 1.176 (Vj T€ 1.148). 
Verpflichtungen aus Pensionszusagen an frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans sind in Höhe von T€ 27.221 (Vj T€ 29.389) in die 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen eingeflossen. 

Verbundene Unternehmen 

In der Anlage B zum Anhang sind die verbundenen Unternehmen aufgeführt.  

Konzernverhältnisse 

Die Wacker Neuson SE, München, erstellt einen Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis der Unternehmen. Dieser wird im 
Unternehmensregister veröffentlicht. 
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Erklärung gem. § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex 

Der Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Erklärung abgegeben, welchen Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird. Die Erklärung ist den Aktionären dauerhaft auf der Homepage der Gesellschaft               
www.wackerneusongroup.com zugänglich gemacht worden. 

München, den 19. März 2026 

 

Wacker Neuson SE 

Der Vorstand 

 

 

Dr. Karl Tragl 
 

 Christoph Burkhard  Felix Bietenbeck  Alexander Greschner 

Vorstandsvorsitzender 
Chief Executive Officer 
(CEO) 

 Chief Financial Officer (CFO)  Chief Operations Officer 
(COO) 
Chief Technology Officer 
(CTO) 

 Chief Sales Officer (CSO) 
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Anlage A zum Anhang 

Entwicklung des Anlagevermögens 2025 
           
IN EUR           
  Anschaffungs- und Herstellungskosten 

  1.1.2025  Zugänge  Abgänge  Umbuchungen  31.12.2025 
           
I. Immaterielle Vermögensgegenstände           
           
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol-
chen Rechten und Werten  38.576.046,67  120.439,94  -6.114.343,23  −  32.582.143,38 
2. Geleistete Anzahlungen  108.804,82  268.779,42  −  −  377.584,24 
           
  38.684.851,49  389.219,36  -6.114.343,23  −  32.959.727,62 
           
II. Sachanlagen           
           
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  38.977.957,29  −  -20.798,10  −  38.957.159,19 
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  6.011.449,21  74.458,09  -1.952.209,71  11.264,56  4.144.962,15 
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  −  11.264,56  −  -11.264,56  − 
           
  44.989.406,50  85.722,65  -1.973.007,81  −  43.102.121,34 
           
III. Finanzanlagen           
           
1. Anteile an verbundenen Unternehmen  779.448.405,10  2.000.000,00  −  −  781.448.405,10 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  16.768.795,37  −  -750.000,00  −  16.018.795,37 
3. Beteiligungen  10.420.573,00  1.724.589,80  −  −  12.145.162,80 
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht  1.300.000,00  300.000,00  −  −  1.600.000,00 
           
  807.937.773,47  4.024.589,80  -750.000,00  −  811.212.363,27 
           
           
Gesamtsumme  891.612.031,46  4.499.531,81  -8.837.351,04  −  887.274.212,23 
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Anlage A zum Anhang 

Entwicklung des Anlagevermögens 2025 
  Kumulierte Abschreibungen 

  1.1.2025  Zugänge  Abgänge  Umbuchungen  Zuschreibungen  31.12.2025 
             
I. Immaterielle Vermögensgegenstände             
             
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-
werbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten  29.441.918,85  2.433.057,18  -6.056.254,51  −  −  25.818.721,52 
2. Geleistete Anzahlungen  −  −  −  −  −  − 
             
  29.441.918,85  2.433.057,18  -6.056.254,51  −  −  25.818.721,52 
             
II. Sachanlagen             
             
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 
und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken  17.074.597,51  1.121.426,73  -20.798,10  −  −  18.175.226,14 
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung  4.434.782,72  370.712,19  -1.846.826,61  −  −  2.958.668,30 
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 
Bau  −  −  −  −  −  − 
             
  21.509.380,23  1.492.138,92  -1.867.624,71  −  −  21.133.894,44 
             
III. Finanzanlagen             
             
1. Anteile an verbundenen Unternehmen  53.424.702,00  3.361.791,06  −  −  -2.408.673,98  54.377.819,08 
2. Ausleihungen an verbundene Unterneh-
men  −  −  −  −  −  − 
3. Beteiligungen  −  −  −  −  −  − 
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht  −  −  −  −  −  − 
             
  53.424.702,00  3.361.791,06  −  −  -2.408.673,98  54.377.819,08 
             
             
Gesamtsumme  104.376.001,08  7.286.987,16  -7.923.879,22  −  -2.408.673,98  101.330.435,04 
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Anlage A zum Anhang 

Entwicklung des Anlagevermögens 2025 
        Buchwerte 

  31.12.2025  31.12.2024 
     
I. Immaterielle Vermögensgegenstände     
     
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol-
chen Rechten und Werten  6.763.421,86  9.134.127,82 
2. Geleistete Anzahlungen  377.584,24  108.804,82 
     
  7.141.006,10  9.242.932,64 
     
II. Sachanlagen     
     
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  20.781.933,05  21.903.359,78 
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  1.186.293,85  1.576.666,49 
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  −  − 
     
  21.968.226,90  23.480.026,27 
     
III. Finanzanlagen     
     
1. Anteile an verbundenen Unternehmen  727.070.586,02  726.023.703,10 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  16.018.795,37  16.768.795,37 
3. Beteiligungen  12.145.162,80  10.420.573,00 
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  1.600.000,00  1.300.000,00 
     
  756.834.544,20  754.513.071,47 
     
     
Gesamtsumme  785.943.777,20  787.236.030,38 
     



 Anhang für das Geschäftsjahr 2025 23 
 

 

Anlage B zum Anhang 

Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2025 
WACKER NEUSON SE, MÜNCHEN 
             
  Name und Sitz der Gesellschaft      Anteil am  Eigen-  Ergebnis1) 
        Kapital  kapital1)   
        %  TEUR  TEUR 
             
1.  Unmittelbar gehaltene Anteile           
             
  Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG  Reichertshofen  Deutschland  100  50.580  2.193 
  Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG  München  Deutschland  100  95.503  -6.633 
  Wacker Neuson Aftermarket & Services GmbH  München  Deutschland  100  29.750  − 2) 
  Weidemann GmbH  Korbach  Deutschland  100  34.201  − 2) 
  Kramer-Werke GmbH  Pfullendorf  Deutschland  5,1  52.647  − 2) 
  TorqueWerk GmbH  Aachen  Deutschland  45,5  − 4)  -255 4) 

  Wacker Neuson Pty Ltd  
Springvale (bei Mel-
bourne)  Australien  100  11.686  -474 

  Wacker Neuson Belgium BVBA  Asse-Mollem  Belgien  100  3.048  299 
  Wacker Neuson Máquinas EIRELI  Itatiba (bei Sao Paolo)  Brasilien  100  -84  -97 

  Wacker Neuson SpA  
Huechuraba (bei Santi-
ago)  Chile  100  782  470 

  Wacker Neuson S.A.S.  
Brie Comte Robert (bei 
Paris)  Frankreich  100  13.649  1.519 

  Wacker Neuson Ltd.  
Stafford (bei Birmin-
gham)  Großbritannien  100  15.433  5.837 

  Wacker Neuson Equipment Private Ltd.  Bangalore  Indien  100  2.154  -55 

  Wacker Neuson srl con socio unico  
San Giorgio di Piano 
(bei Bologna)  Italien  100  5.540  661 

  Wacker Neuson Ltd.  
Mississauga (bei 
Toronto)  Kanada  100  21.205  3.197 

  Wacker Neuson S.A. de C.V.  Mexico City  Mexico  100  3.310  277 
  Wacker Neuson B.V.  Amersfoort  Niederlande  100  8.353  233 
  Wacker Neuson Beteiligungs GmbH  Hörsching (bei Linz)  Österreich  100  162.308  50.039 
  Wacker Neuson GmbH  Wien  Österreich  100  22.733  718 
  Speedinvest Industry EuVECA GmbH & Co KG  Wien   Österreich  7,4  35.837  213 
  Sequello GmbH  Wien  Österreich  33,3  604  -4.047 

  Wacker Neuson Sp. z o.o.  
Jawczyce (bei War-
schau)  Polen  100  15.545  1.094 

  Wacker Neuson GmbH  Moskau  Russland  100  1.924  -238 
  Wacker Neuson AG  Volketswil (bei Zürich)  Schweiz  100  33.277  1.179 
  Wacker Neuson Kragujevac d.o.o.  Kragujevac  Serbien  100  25.876  -370 
  Wacker Neuson s.r.o.  Lučenec  Slowakei  100  2.243  -81 

  Wacker Neuson, S.A.  
Torrejón de Ardoz (bei 
Madrid)  Spanien  100  8.883  2.494 

  ENARCO S.A.  Zaragoza  Spanien  100  16.342  1.960 

  Wacker Neuson (Pty) Ltd  
Florida (bei Johannes-
burg)  Südafrika  100  3.196  26 

  Wacker Neuson s.r.o.  Prag  Tschechien  100  5.873  1.111 
  Wacker Neuson Makina Limited Şirketi  Tuzla (bei Istanbul)  Türkei  100  190  -944 

  Wacker Neuson Kft.  
Törökbálint (bei Buda-
pest)  Ungarn  100  970  -72 

  Wacker Neuson America Corporation  
Menomonee Falls (bei 
Milwaukee)  USA  100  120.499  -6.621 

  Wacker Neuson (Singapore) PTE.LTD  Singapur  Singapur  100  1.856  99 
  Wacker Neuson Lima S.A.C.  Lima   Peru  99  397  -46 
  Wacker Neuson Bogotá S.A.S  Bogota  Kolumbien  100  -7.559  1.033 
  Wacker Neuson Machinery (China) Co., Ltd.  Pinghu  China  100  11.174  675 
             
2.  Mittelbar gehaltene Anteile           
             
  Wacker Neuson PGM Verwaltungs GmbH  Reichertshofen  Deutschland  100  43  2 
  Wacker Neuson SGM Verwaltungs GmbH  München  Deutschland  100  40  5 
  Wacker Neuson Rail GmbH  Monheim am Rhein  Deutschland  100  1.852  118 
  Compact Machinery B.V.  Ath  Belgien  100  2.139  586 
  Weidemann Nederland B.V.  Swifterbant  Niederlande  100  3.351  867 
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  Wacker Neuson Lima S.A.C. i.L.  Lima   Peru  1  397  -46 
  Wacker Neuson Machinery Trading (Pinghu) Co., Ltd.  Jiaxing  China  100  3.667  475 
  Wacker Neuson Linz GmbH  Hörsching (bei Linz)  Österreich  100  150.493  24.342 
  Kramer-Werke GmbH  Pfullendorf  Deutschland  89.8  52.647  − 2) 
  Kramer-Areal Verwaltungs GmbH  Pfullendorf  Deutschland  94,9  1.071  − 2) 
  Wacker Neuson Immobilien GmbH  Überlingen  Deutschland  94,9  2.058  − 3) 

  Lightning Rod Investment  
Menomonee Falls (bei 
Milwaukee)  USA  100  8.855  − 

  Malcom Auxen Iberia S.A.  Zaragoza  Spanien  100  374  52 
  Mecanization Auxen S.A.  Zaragoza  Spanien  100  271  32 
  Sage 21 S.A.  Zaragoza  Spanien  100  619  70 
  MOPYCSA S.A. de CV.  Queretaro  Mexiko  100  950  59 
  ENARPOL Sp Z.O.O.  Krakow  Polen  100  768  190 
  ENARCO Colomobia  Bogotá  Kolumbien  100  60  7 
  ENAR (Shanghai) Manufacture C.O. Ltda  Shanghai  China  100  223  24 
  ENAR (Haimen) Manufacture C.O. Ltda  Nantong City  China  100  1.012  294 
  ARGE Wacker Neuson – ATLAS Hannover – EBAG GbR  München  Deutschland  33,3  −  -7 
             
1) Angabe für deutsche Gesellschaften nach HGB, für ausländische Gesellschaften gemäß IFRS 
2) Das dargestellte Ergebnis von 0 resultiert aus den vorliegenden Ergebnisabführungs- bzw. Verlustübernahmeverträgen zwischen der Wacker Neuson SE und 
der jeweiligen Gesellschaft bzw. aufgrund gleichlaufender Rechtsbeziehungen zwischen diesen Gesellschaften 
3) Das dargestellte Ergebnis von 0 resultiert aus den vorliegenden Ergebnisabführungs- bzw. Verlustübernahmeverträgen zwischen der Kramer-Werke GmbH und 
der jeweiligen Gesellschaft bzw. aufgrund gleichlaufender Rechtsbeziehungen zwischen diesen Gesellschaften 
4) Angabe basiert auf Vorjahreswert per 31.12.2024, da aktuelle Zahlen noch nicht zur Verfügung gestellt werden konnten 
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im zusammengefassten La-
gebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Wacker Neuson SE sowie des Wacker Neuson Kon-
zerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und 
Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Wacker Neuson SE beziehungsweise des Wacker Neuson Konzerns beschrieben sind. 

 
München, den 19. März 2026 

 

Wacker Neuson SE 

Der Vorstand 

 

 

Dr. Karl Tragl 
 

 Christoph Burkhard  Felix Bietenbeck  Alexander Greschner 

Vorstandsvorsitzender 
Chief Executive Officer 
(CEO) 

 Chief Financial Officer (CFO)  Chief Operations Officer 
(COO) 
Chief Technology Officer 
(CTO) 

 Chief Sales Officer (CSO) 
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Zusammengefasster Lagebericht 

Der Lagebericht der Wacker Neuson SE wird gemäß § 315 Abs. 3 HGB mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst. Die Risiken und Chan-
cen der Wacker Neuson SE als Muttergesellschaft sind untrennbar mit dem Konzern verbunden. 

Im „Zusammengefasster Lagebericht der Wacker Neuson SE und ihres Konzerns für das Geschäftsjahr 2025“ enthaltene Informationen bezie-
hen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Konzern. Die Informationen zur Lage der Muttergesellschaft sind dort in einem separaten 
Kapitel aufgeführt. 

 Geschäftsbericht Wacker Neuson Group 2025 
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Zusammengefasster Lagebericht der  

Wacker Neuson SE und ihres Konzerns  

für das Geschäftsjahr 2025 

 

 

Der vorliegende Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 ein-

schließlich der angepassten Vergleichszahlen des Vorjahres, 

wurde am 19. März 2026 vom Vorstand zur Veröffentlichung frei-

gegeben. Aufgrund einer Fehlerkorrektur im Zusammenhang mit 

der Bildung von Gewährleistungsrückstellungen, wurden die 

Vorjahreszahlen teilweise angepasst. Nähere Informationen 

hierzu finden sich im Konzernabschluss. Im vorliegenden Lage-

bericht für das Geschäftsjahr 2025 werden die angepassten Vor-

jahreszahlen dargestellt. Die in diesem Lagebericht enthaltenen 

Informationen beziehen sich auf die Wacker Neuson SE sowie 

den Wacker Neuson Konzern (im Folgenden die „Wa-

cker Neuson Group“, der „Konzern“ oder die „Unternehmens-

gruppe“), sofern nicht anders vermerkt. Der vorliegende Kon-

zernabschluss entspricht den International Financial Reporting 

Standards (IFRS), die in der EU ergänzend zu den in § 315e Abs. 

1 HGB bestimmten handelsrechtlichen Vorschriften anzuwenden 

sind. 

Der Einzelabschluss der Wacker Neuson SE (die als Holdingge-

sellschaft strukturiert ist) wurde den Grundsätzen des deutschen 

Handelsrechts (HGB) und den aktienrechtlichen Vorschriften 

(AktG) entsprechend aufgestellt. Der Lagebericht der Einzelge-

sellschaft ist gemäß § 315 Abs. 5 HGB in diesem Konzernlagebe-

richt enthalten. Einzelheiten hierzu finden sich im Kapitel „Er-

trags-, Finanz- und Vermögenslage der Wacker Neuson SE (Kurz-

fassung nach HGB)“. → Die Risiken und Chancen der  

Wacker Neuson SE sind untrennbar mit denen ihrer Konzernge-

sellschaften verbunden. 

Die Wacker Neuson Group 

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Konzern. Als 

Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet die Gruppe 

ihren Kunden ein breites Produktprogramm sowie umfangreiche Ser-

vice- und Dienstleistungslösungen. Die Produktion erfolgt weltweit an 

acht Standorten. Die Produktionswerke befinden sich in Deutschland, 

Österreich, Serbien, Spanien, den USA und China. Der weltweite Ver- 

trieb erfolgt über Tochterunternehmen mit eigenen Vertriebs- bzw. 

Servicestandorten sowie über ein Netz an Vertriebspartnern. 

Die Segmentberichterstattung gliedert sich geografisch in die Regio-

nen Europa (EMEA)1, Amerikas und Asien-Pazifik. 

                                                
1 Inklusive Türkei, Afrika und Mittlerer Osten 

Zusätzlich werden die Umsätze nach den drei Geschäftsbereichen 

(Segmenten) Baugeräte, Kompaktmaschinen und Dienstleistungen 

berichtet. 

GESCHÄFTSBEREICHE (SEGMENTE) 

 

Baugeräte  Kompaktmaschinen  Dienstleistungen 

▪ Betontechnik 

▪ Verdichtungs- 

technik 

▪ Baustellentechnik 

 ▪ Raupenbagger,  

Mobilbagger 

▪ Radlader,  

Teleradlader 

▪ Teleskoplader 

▪ Kompaktlader 

▪ Rad- und Ketten- 

dumper 

 ▪ Reparatur,  

Wartung,  

Ersatzteile 

▪ Digitale  

Servicelösungen  

▪ e-Business  

▪ Vermietung  

▪ Leasing,  

Finanzierung  

▪ Gebraucht- 

maschinen 

▪ Training 

 
 

 

Marken 

Die Bezeichnung Wacker Neuson Group wird für die übergeordnete 

Konzern-Kommunikation eingesetzt. Produkte und Dienstleistungen 

vertreibt der Konzern über die Produktmarken Wacker Neuson,  

Kramer, Weidemann und Enar. Weitere Marken und Beteiligungen 

sind u.a. BatteryOne und Sequello. Die breiteste Produktpalette, be-

stehend aus Baugeräten, Kompaktmaschinen und Dienstleistungen, 

wird weltweit unter der Produktmarke Wacker Neuson angeboten. Un-

ter der Produktmarke Kramer vertreibt der Konzern allradgelenkte 

Radlader, Teleradlader und Teleskoplader mit den dazugehörigen 

Dienstleistungen für die Bau- und Landwirtschaft. Der Vertrieb erfolgt 

über unterschiedliche Händlernetzwerke und hauptsächlich in der Re-

gion EMEA. Die Produktmarke Weidemann ist im Wesentlichen in der 

europäischen Landwirtschaft aktiv und vertreibt über ein spezialisier-

tes Händlernetz kompakte, knickgelenkte Hoflader sowie Rad-, Tele-

rad- und Teleskoplader. Unter der Produktmarke Enar bietet der Kon-

zern Geräte und Lösungen für die Betonverdichtung an. Die Produkte 

werden überwiegend in Spanien gefertigt und ergänzen das Portfolio 

der Wacker Neuson Group im Bereich Betonbearbeitung.
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KONZERNMARKEN 

 

 

 

 

Branchen 

Die Produkte und Services der Wacker Neuson Group richten sich vor 

allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Land-

schaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recyclingbran-

che sowie an Gleisbaubetriebe und Industrieunternehmen. 

ABNEHMERBRANCHEN (AUSWAHL) 

 

  Baugeräte  Kompakt- 
maschinen 

Hoch- und Wohnungsbau 
 

■  ■ 

Instandhaltung/Reparatur/Sanierung 
 

■  ■ 

Infrastruktur (Straßen- und Gleisbau) 
 

■  ■ 

Infrastruktur (Kanalisation, Netzwerkbau) 
 

■  ■ 

Abriss 
 

■  ■ 

Garten- und Landschaftsbau 
 

■  ■ 

Industrie/Recycling 
 

■  ■ 

Kommunen/Bauhöfe 
 

■  ■ 

Frachtabwicklung/Hafenlogistik 
 

  ■ 

Messen- und Veranstaltungsorganisation 
 

■  ■ 

Landwirtschaft 
 

  ■ 

 

 

 

Organisatorische und rechtliche Struktur 

Die Wacker Neuson SE ist eine europäische Aktiengesellschaft 

(Societas Europaea) mit Sitz in München, eingetragen im Handelsre-

gister beim Amtsgericht München unter HRB 177839. Die Aktien der 

Gesellschaft sind seit Mai 2007 im Prime Standard der Deutschen 

Börse notiert. 

Im Konzernabschluss, der den International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS) entspricht, wie sie in der EU anzuwenden sind, sind  

53 Gesellschaften vollkonsolidiert (einschließlich der Holding). Zudem 

sind 2 Gesellschaften nach der Equity-Methode bilanziert. 

Die Wacker Neuson SE fungiert als Management-Holding mit zentra-

ler Führungsstruktur. Sie hält unmittelbar oder mittelbar die Anteile an 

ihren Tochterunternehmen, bei denen es sich überwiegend um Ver-

triebs- und Produktionsgesellschaften handelt. Der Vorstand der Hol-

ding leitet den Konzern. In der Wacker Neuson SE sind zudem Kon-

zernfunktionen angesiedelt. 

Die Geschäftsführungsorgane der Tochterunternehmen berichten ent-

weder direkt an den Konzernvorstand oder an Regionen- bzw. Ver-

triebsclusterverantwortliche, welche ihrerseits direkt an den Konzern-

vorstand berichten.  

Für detaillierte Angaben zur rechtlichen Struktur wird auf das Kapitel 

→ Allgemeine Angaben zur Rechnungslegung im Konzernanhang ver-

wiesen.  
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Position im Wettbewerb 

Differenzierung vom Wettbewerb durch Innovation, große Pro-

duktvielfalt und diversifizierte Vertriebskanäle 

Mit den Marken Wacker Neuson, Kramer und Enar ist die  

Wacker Neuson Group im Markt der Baumaschinen und Baugeräte 

aktiv. Der globale Baumaschinenmarkt ist markt- und produktspezi-

fisch sehr heterogen: Das Produktangebot der meisten Wettbewerber 

beschränkt sich entweder schwerpunktmäßig auf Baugeräte, auf 

Kompaktmaschinen oder auf schwere Baumaschinen (Maschinen 

über 15 Tonnen). Einige Wettbewerber bieten sowohl kompakte als 

auch schwere Baumaschinen an. Die Wacker Neuson Group grenzt 

sich im Wettbewerbsvergleich vor allem durch ihr kombiniertes Ange-

bot von Baugeräten und kompakten Baumaschinen bis 15 Tonnen ab. 

Das Produktportfolio richtet sich an professionelle Anwender. 

Im Geschäftsbereich Baugeräte gibt es eine Vielzahl von Wettbewer-

bern. Hierzu zählen unter anderem Ammann, Bomag, Mikasa, Hus-

qvarna oder Weber. Bei Kompaktmaschinen gehören Hersteller wie 

beispielsweise Doosan Bobcat, Kubota, Takeuchi, Yanmar, Manitou 

und JCB zum Wettbewerb. Aber auch globale Unternehmen mit Fokus 

auf schweren Baumaschinen – beispielsweise Komatsu, Liebherr, 

Case New Holland, Caterpillar, Volvo CE, Sany oder XCMG – bieten 

Kompaktmaschinen an und zählen somit zum Wettbewerb.  

Mit den Marken Weidemann und Kramer ist die  

Wacker Neuson Group auch im Markt der Maschinen für die Landwirt-

schaft aktiv. Weidemann ist ein Hersteller knickgelenkter Rad- und Te-

leskoplader sowie Teleskoplader. Kramer hat durch seine Vertriebsko-

operation mit John Deere (siehe → Strategische Kooperationen) seinen 

Absatz mit Maschinen für die Landwirtschaft in den letzten Jahren 

kontinuierlich ausgebaut und beliefert diese Branche mit seinem Pro-

duktportfolio bestehend aus Teleskopladern sowie allradgelenkten 

Rad- und Teleradladern. Auf diesem Absatzmarkt konkurriert der Kon-

zern unter anderem mit Unternehmen wie Schäffer, Manitou, Tobroco-

Giant oder JCB. 

Breites Angebot an batterieelektrisch betriebenen Baugeräten 

und Kompaktmaschinen 

Teil der Strategie – und in der Technologie-Roadmap für die nächsten 

Jahre fest verankert – ist der strategische Hebel zero emission Lösun-

gen. Mit dem zero emission Produktprogramm bietet die Wa-

cker Neuson Group eine breite Palette elektrisch angetriebener Kom-

paktmaschinen, Baugeräte und Stromspeicher-/Ladegeräte an. Das 

Produktportfolio umfasst neben batterieelektrisch betriebenen Stamp-

fern, Vibrationsplatten und Walzen zur Bodenverdichtung sowie In-

nenrüttlern zur Betonverdichtung auch Ketten- und Raddumper, drei 

vollelektrische Minibagger und diverse vollelektrische Rad- und Tele-

skoplader für die Bau- und Landwirtschaft. Innerstädtische Baustellen 

aber auch Baustellen in emissionssensiblen Umgebungen, wie bei-

spielsweise in Wohngebieten, Tunneln, Tiefgaragen oder Innenräu-

men von Gebäuden können mit dem zero emission Produktportfolio 

ohne Abgasemissionen und geräuscharm betrieben werden. Dabei 

bieten die Produkte besonderen Schutz von Anwendern und Umwelt, 

sind leichter zu bedienen, wartungsärmer und verlangen geringere 

Betriebskosten als Produkte mit konventionellem Antrieb. 

Marktstellung mit teilweise zweistelligen Marktanteilen  

Bei einigen Kernprodukten verfügt der Konzern über zweistellige 

Marktanteile. Diese Marktstellung hat der Konzern hauptsächlich 

durch seine Innovationskraft und Kundenorientierung, hohe Produkt- 

und Servicequalität, umfassendes Know-how in der Produktentwick-

lung und -herstellung sowie durch einen leistungsfähigen nach Regi-

onen, Zielgruppen und Marken differenzierten Vertrieb und Service er-

worben. 

Strategische Kooperationen 

Der Konzern geht Kooperationen mit branchenführenden Unterneh-

men ein, um seine Marktposition mithilfe etablierter Vertriebsnetze 

schneller auszubauen oder sein Produktportfolio im Rahmen von 

OEM-Vereinbarungen gezielt zu ergänzen. 

BatteryOne 

In den vergangenen Jahren wurden im Bereich der Wechsel-Akkus für 

Baugeräte mehrere bilaterale Vertragsbeziehungen zwischen der  

Wacker Neuson Group und anderen Baugeräteherstellern geschlos-

sen. Die von der Wacker Neuson Group entwickelte modulare Lösung 

BatteryOne, welche heute bei mehr als zwanzig eigenen Produkten 

der Beton- und Verdichtungstechnik zum Einsatz kommt, ist damit 

auch für Produkte anderer Baugerätehersteller erhältlich und kann ins-

gesamt mehr als 50 Baugeräte antreiben. Damit profitieren auch Kun-

den anderer Marken von vereinfachter Baustellenlogistik sowie Ein-

sparungen bei der Investition in Akkugeräte. Ziel von BatteryOne ist 

es, den Einsatz emissionsfrei arbeitender Geräte auf Baustellen weiter 

zu fördern, weshalb die Lösung weiteren Herstellern zugänglich ge-

macht werden soll. 

Vertriebskooperation mit John Deere in der Landwirtschaft 

Im Geschäftsjahr 2017 gingen Kramer und der amerikanische Land-

maschinenhersteller John Deere eine strategische Allianz für den Ver-

trieb von Rad- und Teleradladern sowie Teleskopladern für die Land-

wirtschaft ein. Sie betrifft Kompaktmaschinen der grünen Linie der 

Marke Kramer. Die Maschinen werden unter der Marke Kramer über 

das Händlernetz von John Deere vertrieben. Seit dem Beginn der Ko-

operation konnten die jährlichen Absatzvolumina gesteigert werden. 

Dabei konnte Kramer seine Marktanteile sowohl bei Radladern als 

auch bei Teleskopladern ausbauen. In den zentraleuropäischen Märk-

ten sowie in Südeuropa, UK und Skandinavien konnte Kramer in den 

letzten Jahren zahlreiche Händler gewinnen. Darüber hinaus konnten 

im osteuropäischen Raum sowie in Südafrika, Australien und Neusee-

land weitere Händler entwickelt werden. 

Der Landmaschinenmarkt ist ein Wachstumsmarkt. John Deere emp-

fiehlt seinen Vertriebspartnern Kramer als bevorzugten Lieferanten für 

kompakte Rad- und Teleradlader sowie Teleskoplader. Durch die 

langfristige Zusammenarbeit mit den Händlern von John Deere strebt 

Kramer einen nachhaltigen und breiten Marktzugang an. 

Strategische Kooperation mit John Deere in der Bauwirtschaft 

Im Geschäftsjahr 2022 wurde eine strategische Kooperation mit John 

Deere im Bereich der Minibagger abgeschlossen. Die getroffene Ver-

einbarung umfasst einen langfristigen, exklusiven OEM-Liefervertrag 

für Mini- und Kompaktbagger mit einem Gewicht unter fünf Tonnen 

und beinhaltet auch batterieelektrische Bagger. Die Bagger werden in 

den Produktionswerken der Wacker Neuson Group, ab 2025 in Hör-

sching bei Linz (Österreich) und ab 2026 in Menomonee Falls (USA), 

gemäß den Anforderungen von John Deere hauptsächlich für den 

nordamerikanischen Markt entwickelt und gefertigt und unter der 

Marke John Deere über das Händlernetz von John Deere vertrieben. 

Vorgesehen ist, das Produktportfolio schrittweise zu erweitern. Mo-

delle derselben Tonnageklassen werden weiterhin unter der Marke 

Wacker Neuson über das eigene Vertriebsnetz angeboten. 

Des Weiteren besteht eine Kooperation mit der Baumaschinensparte 

von John Deere für den Vertrieb von Mini- und Kompaktbaggern unter 

der Marke „Deere“ in Australien und ausgewählten südostasiatischen 

Ländern. 
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Trackunit 

Das digitale Angebot des Konzerns wird zunehmend erweitert. The-

men wie die digitale Vernetzung von Produkten und Dienstleistungen 

sind von großer Bedeutung, um den Nutzen für den Kunden zu stei-

gern (siehe → Segmentberichterstattung: Geschäftsbereich Dienstleis-

tungen). In diesem Zusammenhang unterhält die  

Wacker Neuson Group seit 2018 eine strategische Kooperation für die 

Entwicklung und Nutzung von Telematik-Systemen und Mobile-Apps 

für kompakte Baumaschinen mit dem dänischen Telematik-Spezialis-

ten Trackunit. 

Wirtgen/Hamm 

Die Hamm AG, ein Unternehmen der Wirtgen Group, heute Teil von 

John Deere, produziert im Rahmen einer 2015 geschlossenen strate-

gischen Kooperation Tandemwalzen und Walzenzüge nach den tech-

nischen Spezifikationen und im Design der Marke Wacker Neuson. 

Das Produktportfolio der Wacker Neuson Group wird durch diese 

langfristig orientierte Zusammenarbeit im Bereich der Erd- und As-

phaltverdichtung für die Zielkundensegmente ergänzt. 

Zeppelin 

Seit 2018 produziert die Wacker Neuson Group für die Zeppelin Bau-

maschinen GmbH im Rahmen einer Kooperation Mobilbagger in den 

Gewichtsklassen 6,5 und 11 Tonnen. Die Mobilbagger werden im De-

sign von Zeppelin im Werk in Hörsching bei Linz produziert und über 

Zeppelin-Niederlassungen in ausgewählten Ländern Europas vertrie-

ben. 

Unternehmensstrategie 

Im Sommer 2023 hat die Wacker Neuson Group ihre Strategie 2030 

erstmals kommuniziert. In ihrer Strategie 2030 geht die Unterneh-

mensgruppe davon aus, langfristig Umsatz und Ergebnis deutlich zu 

steigern. Perspektivisch soll demnach bis 2030 der Konzernumsatz 

auf 4 Mrd. Euro  (2025: 2.218,8 Mio. Euro) wachsen. Parallel hierzu 

soll die EBIT-Marge in den kommenden Jahren nachhaltig über 11 

Prozent liegen (2025: 6,0 Prozent). Die angestrebte Net-Working-Ca-

pital-Quote von weniger als 30 Prozent setzt dabei die richtige Ba-

lance zwischen operativer Widerstandsfähigkeit unter Berücksichti-

gung schwieriger globaler Lieferketten und der Erwirtschaftung von 

Free Cashflow für ein nachhaltiges Wachstum. 

Die perspektivische Ausweitung des Konzernumsatzes auf 4 Mrd. 

Euro basiert auf damaligen Marktszenarien und der Annahme einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumserwartung. Dabei wurden 

ausschließlich organische Wachstumstreiber in die strategischen Sze-

narien einbezogen. Die Unternehmensgruppe sieht sich jedoch auch 

in den kommenden Jahren für attraktive Akquisitionsmöglichkeiten gut 

aufgestellt und wird diese sinnvoll wahrnehmen. 

Zur Strukturierung der einzelnen Schritte in der Umsetzung der Unter-

nehmensstrategie liegen der Wacker Neuson Group zehn strategi-

sche Hebel zu Grunde. Sie beschreiben Meilensteine der Wachstums-

perspektiven, die sich aus der Marktposition, dem innovativen Pro-

duktportfolio, regionalen Expansionsmöglichkeiten, Digitalisierung 

und Effizienzgewinnen, aber auch aus Aspekten der Nachhaltigkeit 

und der Bindung sowie Weiterentwicklung der Mitarbeitenden heraus 

ergeben. 

Zu diesen zehn Hebeln des organischen Wachstums der kommenden 

Jahre zählen beispielsweise der Ausbau der Marktposition als ein füh-

rendes Unternehmen im Bereich der Boden- und Betonverdichtung 

(Light Equipment). Die Marktanteile bei Stampfern, Platten und Gra-

benwalzen sowie bei der Betonverdichtung mit Innen- und Au-

ßenrüttlern sollen ebenfalls kontinuierlich weiter ausgebaut werden. 

Hierfür setzt die Wacker Neuson Group auf organische Wachstums-

initiativen, die Einführung neuer Produkte, Wachstum auf dem Ersatz-

teilmarkt, die Senkung der Produktionskosten sowie die Gewinnung 

besonderer Kundenvorteile durch die angestrebte Etablierung eines 

Standards für Batterien im Baustellenbetrieb (siehe Abschnitt zu  

BatteryOne). 
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„HOUSE OF STRATEGY“ ALS RAHMEN FÜR DIE UNTERNEHMENSSTRATEGIE 2030 

 

 

 

Ein weiterer Hebel liegt im zero emission Produktprogramm, in dem 

die Wacker Neuson Group ihren Umsatz mit emissionsfreien Bauma-

schinen und -geräten bis 2030 auf einen dreistelligen Millionenbetrag 

ausbauen will. Ferner soll der Umsatz des Bereichs Aftermarket & 

Services deutlich gesteigert werden. Das Wachstum dieses Ersatzteil- 

und Dienstleistungsgeschäfts soll dabei zur Steigerung der Gesam-

trentabilität der Unternehmensgruppe beitragen. Sichergestellt wer-

den soll diese verbesserte Durchdringung des Aftermarkets durch 

maßgeschneiderte Maßnahmen in jeder einzelnen relevanten Unter-

nehmenseinheit.  

Auf regionaler Ebene zielen die strategischen Hebel auf eine weitere 

Expansion in der Region Amerikas. Dort strebt die  

Wacker Neuson Group eine deutliche Ausweitung des prozentualen 

Anteils der Region am Konzernumsatz bis 2030 an. Hierbei steht die 

Schaffung eines ausgewogenen Vertriebskanalmixes zwischen unab-

hängigen Händlern, Vertragshändlern und Großkunden im Vorder-

grund, bei einer gleichzeitigen Optimierung des Produkt- und Produk-

tionsportfolios. Darüber hinaus soll vor allem auch die Kooperation mit 

John Deere mit einem OEM-Liefervertrag für Mini- und Kompaktbag-

ger zum Wachstum in der Region beitragen. In 2025 wurde erfolgreich 

die Produktion der ersten Bagger im Werk in Hörsching bei Linz (Ös-

terreich) gestartet. Für 2026 sind auch die Fertigung der ersten Bag-

ger im Werk am Standort Menomonee Falls (USA) geplant. Der pro-

zentuale Umsatzanteil der Region Asien-Pazifik am Konzernumsatz 

soll bis 2030 ebenfalls steigen. Hier wird die Unternehmensgruppe 

den bereits erfolgreichen Weg fortsetzen und das an die Region an-

gepasste Produktangebot erweitern. Trotz des intensiven Wettbe-

werbs auf dem lokalen chinesischen Markt profitiert die  

Wacker Neuson Group von den attraktiven Kostenstrukturen seines 

Produktionsstandorts in China. Mit diesem Produktionsdrehkreuz für 

die Region profitiert die Unternehmensgruppe deutlich von der stei-

genden Nachfrage in technisch weniger regulierten Märkten wie Afrika 

oder Australien. 

Integraler Bestandteil der Strategie 2030 ist auch die Nachhaltigkeits-

strategie des Unternehmens. Die Wacker Neuson Group hat heute 

bereits einen strategischen Fokus auf das Thema CO2-Reduzierung 

gesetzt: Bis Ende 2025 sollten die CO2e-Emissionen (Scope 1 & 2) 

um rund 50 Prozent gegenüber 2019 gesenkt werden, beispielsweise 

durch die Umstellung auf Ökostrom, die Verringerung der internen 

Flottenemissionen und die Installation von Photovoltaikanlagen. Für 

detaillierte Ausführungen zur Nachhaltigkeitsstrategie der Unterneh-

mensgruppe siehe das Kapitel „Nichtfinanzielle Konzernerklärung“ 

des Konzernlageberichts.  

Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2025 geht die Unternehmensgruppe 

weiterhin davon aus, ihren operativen Kurs fortzusetzen. Die Strategie 

2030 bleibt dabei der klare Leitstern in einem sich wandelnden Mark-

tumfeld. Gleichzeitig rückt die Profitabilität noch stärker in Fokus. Vor 

dem Hintergrund zweier Jahre mit niedrigen Marktvolumina und an-

haltender geopolitischer Unsicherheiten wird die  

Wacker Neuson Group in 2026 die der Strategie 2030 zugrundelie-

genden Marktszenarien neu bewerten. Unverändert bleibt der An-

spruch, nachhaltig profitabel zu wachsen und die operative Leistungs-

fähigkeit kontinuierlich zu verbessern. Die langfristige Verbesserung 

der EBIT-Marge gründet unter anderem auf der konsequenten Fort-

führung und Intensivierung von Effizienzmaßnahmen. Dabei werden 

die zehn strategischen Hebel noch klarer auf profitables Wachstum, 

signifikante Effizienzsteigerungen sowie die gezielte Wirksamkeit de-

finierter Maßnahmen ausgerichtet.  
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Unternehmenssteuerung 

Der in der Holding angesiedelte Bereich Controlling verantwortet in 

seiner zentralen Funktion die konzerninterne Steuerung. Er überwacht 

Soll-Ist-Abweichungen vorrangig auf Basis der Entwicklung von Um-

satzerlösen, Ergebnisgrößen und des Net Working Capital der Toch-

terunternehmen. Zudem bereitet er auf Konzernebene die wichtigsten 

Steuerungskennzahlen (Key Performance Indicators) auf. Das Steue-

rungssystem wird nach Bedarf an Veränderungen innerhalb und au-

ßerhalb der Unternehmensgruppe angepasst. Entscheidungen über 

Projekte, mit denen die Unternehmensgruppe zum Beispiel auf verän-

derte Markt- und Kundenbedürfnisse reagiert, werden grundsätzlich in 

den Führungsgremien getroffen. Diesen Gremien gehören Mitglieder 

des Vorstands sowie Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene 

an. 

Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Steigerung des Unterneh-

menswertes. Wichtigste Ziel- und Steuerungsgrößen und gleichzeitig 

bedeutsamste finanzielle Leistungsindikatoren sind für den Konzern 

der Umsatz, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Prozent vom Um-

satz (EBIT-Marge), die Net Working Capital-Quote (auf Basis der Um-

sätze der letzten zwölf Monate) und die Investitionen in Sachanlagen 

und immaterielle Vermögenswerte. 

Um auch das Finanzergebnis stärker in den Fokus zu rücken, wird bei 

Profitabilitätsanalysen auf Konzernebene auch auf das Ergebnis vor 

Steuern (EBT) abgestellt. Die finanzielle Stabilität des Konzerns hat 

hohe Priorität. Zu den weiteren finanziellen Steuerungskennzahlen 

zählen die Eigenkapitalquote, die Nettofinanzverschuldung sowie de-

ren Verhältnis zum Eigenkapital (Gearing). Zu den alternativen Leis-

tungsindikatoren („Alternative Performance Measures“, APM) zählen 

auch Brutto-Cashflow, Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit vor 

gezahlten Ertragssteuern und Free Cashflow. Diese stellen wichtige 

Größen dar, um das Innenfinanzierungspotenzial der Unternehmens-

gruppe abzubilden. Darüber hinaus werden die Finanzierungsstruktur, 

die Ausschüttungspolitik und die Wirtschaftlichkeit des eingesetzten 

Kapitals über die Kennzahlen Return on Capital Employed vor Steuern 

(= ROCE I) Steuern gesteuert.  

Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung einiger dieser Kenn-

zahlen im Mehrjahresvergleich. Definitionen zu den Kennzahlen fin-

den sich im → Finanzglossar. 

Für das Geschäftsjahr 2025 hat die Wacker Neuson Group erneut 

keine gesonderte nichtfinanzielle Konzernerklärung erstellt, sondern 

nach § 315b HGB ihren Konzernlagebericht um eine inhaltlich auch in 

Anlehnung an die ESRS-Standards der Corporate Sustainability Re-

porting Directive des Europäischen Parlaments und des Rats ver-

fasste nichtfinanzielle Konzernerklärung erweitert, die dort einen ge-

sonderten Abschnitt bildet. 

Für die Wacker Neuson SE ist das übergeordnete Ziel, einen positiven 

Jahresüberschuss zu erwirtschaften und damit die Grundlage für eine 

dividendenausschüttungsfähige Ergebnisverwendung zu schaffen. 

Die Dividendenpolitik der Wacker Neuson SE sieht eine Ausschüttung 

von 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie der  

Wacker Neuson Group vor. 

 

STEUERUNGSKENNZAHLEN (5-JAHRES-ZEITRAUM)           

           

  2025  2024  2023  2022  2021 

Umsatz in Mio. €  2.218,8  2.234,9  2.654,9  2.254,4  1.866,2 

EBIT-Marge in %  6,0  5,5  10,3  9,0  10,3 

EBT-Marge in %  4,9  4,6  9,6  8,5  10,0 

Net Working Capital zum Stichtag in % vom Umsatz  29,2  31,7  32,8  31,9  26,7 

ROCE I1 in %  7,0  6,1  13,2  11,3  13,3 

Eigenkapitalquote in %  62,1  60,2  56,7  59,9  55,4 

Nettofinanzverschuldung in Mio. €  185,4  310,6  365,8  234,5  -0,8 

Gearing in %  12,2  20,7  24,4  16,8  -0,1 

Free Cashflow in Mio. €  201,6  184,6  -24,9  -0,8  149,1 

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Mio. €  66,7  102,6  163,5  103,8  82,2 

             1 ROCE I = EBIT/Capital Employed zum Stichtag 31.12. Für weitere Definitionen siehe Finanzglossar. 
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Neben den Steuerungskennzahlen werden regelmäßig wesentliche 

operative Frühindikatoren beobachtet und analysiert. Wichtige Indika-

toren der Bauwirtschaft sind beispielsweise zukünftige Investitionen 

der Baumaschinen- und Vermietindustrie, die Zahl der Baugenehmi-

gungen und die Entwicklung der Immobilienpreise. Operative Frühin-

dikatoren für die europäische Landwirtschaft sind unter anderem 

Milch-, Nahrungs- und Futtermittelpreise.  

Anhand der Entwicklung der Frühindikatoren wird die Ausrichtung der 

Gruppe kontinuierlich und zeitnah den globalen wirtschaftlichen Ver-

änderungen angepasst. 

STEUERUNGSKENNZAHLEN 
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Rahmenbedingungen  

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die Weltwirtschaft befindet sich inmitten eines nachhaltigen Struktur-

wandels und zeigt trotz anhaltender Unsicherheiten eine stabile 

Wachstumsdynamik. Laut dem World Economic Outlook des Interna-

tionalen Währungsfonds (IWF) vom Oktober 2025 ist ein moderates 

globales Wachstum zu verzeichnen, das sich dennoch leicht verlang-

samt – von 3,3 Prozent im Jahr 2024 auf 3,2 Prozent in 2025. Wäh-

rend die Industrieländer unterdurchschnittlich mit etwa 1,5 bis 1,6 Pro-

zent wachsen, erreichen Schwellen- und Entwicklungsländer robuste 

Raten jenseits von 4 Prozent. In der Mehrheit der Länder sinkt die In-

flation planmäßig auf das angestrebte Niveau, mit Ausnahme der Ver-

einigten Staaten, wo sie weiterhin über dem Zielwert verbleibt. Obwohl 

der erwartete Zollschock milder ausfiel als zuvor prognostiziert, bleibt 

die Weltwirtschaft von Unsicherheit, geopolitischer Fragmentierung 

und zunehmendem Protektionismus geprägt. Sollte dieses Umfeld un-

verändert bestehen oder sich gar verschärfen, droht eine Dämpfung 

von Investitionen und privatem Konsum, was das Wachstum zusätz-

lich verlangsamen könnte. Demgegenüber setzen positive Einfluss-

faktoren wie erfolgreiche Tarifverhandlungen und Produktivitätsge-

winne durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ein Wachstums-

potenzial frei. Die Stabilisierung der globalen Wirtschaft obliegt nach 

IWF-Angaben den politischen Entscheidungsträgern: Eine klar defi-

nierte Handelspolitik gepaart mit der Unabhängigkeit der Zentralban-

ken kann das Vertrauen stärken, Investitionen ankurbeln und die In-

flationsbekämpfung nachhaltig unterstützen.2 

In seinem Update von Januar 2026 schätzt der IWF das Wachstum 

der Weltwirtschaft im Jahr 2025 auf 3,3 Prozent (2024: 3,3 Prozent). 

Für die USA wird das Wachstum auf 2,1 Prozent (2024: 2,8 Prozent) 

beziffert, für die Eurozone aber lediglich auf 1,4 Prozent (2024: 0,9 

Prozent). Auffallend ist zudem, dass Deutschland mit 0,2 Prozent 

(2024: -0,5 Prozent) wieder wächst, allerdings weiterhin unterdurch-

schnittlich im europäischen Vergleich eingeschätzt wird. Das chinesi-

sche Wachstum im Jahr 2025 geben die Wirtschaftsforscher mit 5,0 

Prozent (2024: 5,0 Prozent) an.3 

REALES BIP (VERÄNDERUNG GEGENÜBER VORJAHR) 

IN %     

  2025  2024 

Welt  3,3  3,3 

Eurozone  1,4  0,9 

Deutschland  0,2  -0,5 

USA  2,1  2,8 

Lateinamerika  2,4  2,4 

China  5,0  5,0 

Mittlerer Osten und Zentralasien  3,7  2,7 

Südafrika  1,3  0,5 

     
Quelle: IWF, Januar 2026 

                                                
2 Quelle: IWF, Oktober 2025, World Economic Outlook 

 

Währungsentwicklungen 

Die Berichtswährung Euro (EUR) der Wacker Neuson Group hat sich 

im Geschäftsjahr 2025 gegenüber den für sie wichtigsten Fremdwäh-

rungen überwiegend gestärkt: 

Der Euro gewann im Jahr 2025 an Wert gegenüber dem US-Dollar 

(USD). Insgesamt stieg das Verhältnis von USD zu EUR im Jahr 2025 

um 13,1 Prozent. Der Wechselkurs stieg seit Jahresanfang und er-

reichte sein Jahreshoch von 1,1837 USD je EUR am 17. September 

2025. Bis Jahresende bewegte sich der Wechselkurs in einer Range 

zwischen 1,15 und 1,19 USD je EUR. Der Jahresendwert betrug 

1,17500 USD je EUR. 

Auch gegenüber dem Britischen Pfund (GBP) war im Jahresverlauf 

ein Aufwärtstrend zu erkennen, von 0,82918 GBP je EUR Ende 2024 

auf 0,87260 GBP je EUR Ende 2025. 

Gegenüber dem Kanadischen Dollar (CAD) konnte der Euro im Ge-

schäftsjahr 2025 ebenso an Wert zunehmen, insbesondere in der ers-

ten Jahreshälfte. Das Verhältnis CAD je EUR stieg um 7,6 Prozent auf 

1,60880 CAD je EUR am Jahresende 2025. 

Das Währungspaar Euro und Schweizer Franken (CHF) lag mit 

0,93140 CHF je EUR am Jahresende unter dem Niveau des Vorjah-

resendwerts (-1,0 Prozent).  

VERÄNDERUNG WICHTIGER WÄHRUNGEN 

GEGENÜBER DEM EURO (JAHRESENDWERTE) 

1 Euro entspricht       

  2025  2024  
Verände-
rung in % 

US-Dollar (USD)  1,17500  1,03890  13,1 

Schweizer Franken (CHF)  0,93140  0,94120  -1,0 

Britisches Pfund (GBP)  0,87260  0,82918  5,2 

Japanischer Yen (JPY)  184,09000  163,06000  12,9 

Australischer Dollar (AUD)  1,75810  1,67720  4,8 

Brasilianischer Real (BRL)  6,43640  6,42530  0,2 

Chinesischer Yuan (CNY)  8,22620  7,58330  8,5 

Indische Rupie (INR)  105,59650  88,93350  18,7 

Kanadischer Dollar (CAD)  1,60880  1,49480  7,6 

Russischer Rubel (RUB)  92,91860  113,71800  -18,3 

Südafrikanischer Rand (ZAR)  19,44390  19,61880  -0,9 

       
Quelle: Konzernanhang. 

  

3 Quelle: IWF, Januar 2026, World Economic Outlook Update 
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Bauwirtschaft im Überblick 

Die Geschäftsentwicklung der Wacker Neuson Group ist maßgeblich 

von der Entwicklung der globalen Bau- und Landwirtschaft abhängig. 

Der Construction Global Market Report des Datenanbieters  

Research and Markets berichtete, dass die Wachstumsrate der welt-

weiten Bauwirtschaft im Jahr 2025 4,3 Prozent betrug.4 

VERÄNDERUNG BRUTTOINLANDSPRODUKTE UND EUROPÄISCHE 

BAUWIRTSCHAFT 2025E 

IN % 

 

     
      BIP                    Bauwirtschaft   

 

Quellen: Daten Bauwirtschaft: Euroconstruct, November 2025. 

         Daten BIP: International Monetary Fund, Oktober 2025, beinhaltet aktualisierte Werte aus Update vom 

Januar 2026 für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und 

Eurozone.  

 

 

                                                
4 Quelle: Research and Markets, Mai 2025, Construction Market Report 2025; Re-
search and Markets, Januar 2026, Construction Market Report 2026  
5 Quelle: Euroconstruct, November 2025, Informationen zur Bauindustrie, In 19 euro-
päischen Ländern – Daten – Schätzungen – Prognosen 

 

Laut Annahmen des unabhängigen Netzwerks für Baumarktprogno-

sen Euroconstruct war die Bauwirtschaft in Europa im Jahr 2025 na-

hezu auf dem Vorjahresniveau. Zum Jahresende 2025 schätzte Euro-

construct den Anstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr in Europa auf 

0,3 Prozent. Wohnungsbau und der Hochbau waren wie im Vorjahr 

rückläufig und sind um 1,2 Prozent bzw. 0,7 Prozent gesunken. Ob-

wohl der Tiefbau aus Sicht der Forscher ein Wachstum in Höhe von 

3,7 Prozent verzeichnete, konnte dies die negative Entwicklung nicht 

vollständig kompensieren.5 Ursächlich dafür waren u. a. weiterhin 

hohe Zinsen und Baukosten sowie die geopolitische Unsicherheit.6 

Das Marktforschungsinstitut Off-Highway Research schätzte in seiner 

Studie von September 2025 für das Jahr 2025 weltweit einen Rück-

gang der Anzahl verkaufter Baumaschinen um 2 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr. Der Rückgang sei im Wesentlichen durch die Regionen 

Europa (-2 Prozent) und Nordamerika (-11 Prozent) getrieben. Auch 

für Japan gehen die Schätzungen für das Jahr 2025 von einem Rück-

gang aus. Die Entwicklungen in Europa sind unter anderem durch po-

litische Instabilität in Frankreich getrieben. Die Region Nordamerika 

wurde als „volatil“ und „unvorhersehbar“ bezeichnet und ist weiterhin 

durch die geopolitische Unsicherheit und Zölle geprägt. Im Unter-

schied zu Europa und Nordamerika erwartete Off-Highway-Research 

einen Anstieg der Anzahl verkaufter Baumaschinen in China und In-

dien.7 

Landwirtschaft im Überblick 

Die positive Entwicklung des Geschäftsklimaindex des Dachverbands 

der europäischen Landtechnikindustrie CEMA setzte sich am Jahres-

anfang weiter fort. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 wuchs 

der Index kontinuierlich weiter, blieb dennoch im negativen Bereich. 

Der Index ist von -31 Punkten im Januar (mögliche Werte von -100 bis 

100 Punkten) auf -5 Punkte im März gestiegen. Dies wurde durch die 

verbesserten Umsatzerwartungen sowie Einschätzungen der aktuel-

len Geschäftslage geprägt. Nachdem der Index im April und Mai wei-

terhin wuchs und im Mai +7 Punkte erreichte, sank er im Juni auf +4 

Punkte. Der Rückgang spiegelte wider, dass sich die Dynamik in den 

Auftragsbüchern zuletzt wieder etwas abschwächte. Obwohl das dritte 

Quartal mit einem weiteren Rückgang des Index im Juli auf 0 Punkte 

angefangen hat, wuchs der Index im August und September wieder 

und erreichte +11 Punkte im September. Die Auftrags- und Umsatzer-

wartungen verbesserten sich. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 

2025 schwankte der Index im Bereich zwischen +4 Punkten und +9 

Punkten. Der Aufschwung materialisierte sich in vielen Marktsegmen-

ten nicht.8

6 Quelle: Off-Highway Research, September 2025, Global Construction Equipment 
Markets 
7 Quelle: Off-Highway Research, September 2025, Global Construction Equipment 
Markets 
8 Quelle: CEMA, Business Barometer Januar-Dezember 2025 
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Rechtliche Rahmenbedingungen 

Als weltweit tätiger Anbieter von Baugeräten und Kompaktmaschinen 

muss die Wacker Neuson Group eine Vielzahl nationaler und interna-

tionaler Gesetze zum Umwelt- und Anwenderschutz befolgen, die vor 

allem Abgasemissionen, Ergonomie, Lärm- und Vibrationsbelastun-

gen betreffen. 

Das Produktportfolio wird daher laufend unter dem Aspekt zusätzli-

cher Anforderungen, harmonisierter Normen und Regelwerke über- 

prüft und bei Bedarf entsprechend angepasst. Ziel ist stets, neue Vor-

schriften möglichst zügig in Prozesse und Produkte zu integrieren. 

Abgasnormen für Baugeräte und Kompaktmaschinen 

Die Abgasbestimmungen beziehen sich auf Dieselmotoren in soge-

nannten Non-Road-Anwendungen, also auf Baumaschinen, Flurför-

derfahrzeuge und Landmaschinen. Als weltweit strengste Standards 

sind derzeit die Abgasrichtlinien Tier 4 final in den USA (EPA – En-

vironmental Protection Agency) sowie Stufe V in Europa (97/68 EG) 

in Kraft. In anderen Märkten gelten derweil noch ähnliche bzw. ältere, 

in der Regel weniger strenge, Abgasrichtlinien.  

Die Wacker Neuson Group setzt sich neben den aktuell gültigen auch 

intensiv mit zukünftigen Abgasbestimmungen auseinander. Auch 

wenn sich im Jahr 2025 gezeigt hat, dass sich strengere Abgasemis-

sionsvorschriften in den USA sowie in Europa weiter verzögern wer-

den, steht das Unternehmen in Bezug auf potenzielle zukünftige An-

passungen der Maschinen in enger Abstimmung mit den Motorliefe-

ranten und Entwicklungspartnern. Sollte es dennoch zu einer Vorzie-

hung der Abgasvorschriften kommen, ist es für uns wichtig, schnell 

reagieren zu können und Risiken zu minimieren, damit eventuellen 

notwendige Änderungen effizient umgesetzt werden können. 

EU-Taxonomie und CSRD 

Die Weltgemeinschaft hat sich durch das Pariser Klimaabkommen im 

Jahr 2015 das Ziel gesetzt, die Erderwärmung im 21. Jahrhundert auf 

deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst auf nicht mehr als 1,5 

Grad Celsius zu begrenzen. Zur Erreichung dieser Klimaziele sowie 

weiterer Nachhaltigkeitsziele wurden auf EU-Ebene der European 

Green Deal und der EU Action Plan on Financing Sustainable Growth 

beschlossen. Dies kann nach Auffassung der EU unter anderem ge-

lingen, wenn die globalen Finanzströme so gelenkt werden, dass öf-

fentliche und private Investitionen die Umsetzung der vereinbarten Kli-

maziele unterstützen. Die Taxonomie-Verordnung trat am 12. Juli 

2020 in Kraft. Über Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung i.V.m. Artikel 

10 des delegierten Rechtsakts (EU) 2021/4987 vom 6. Juli 2021 sind 

die Offenlegungspflichten für die Geschäftsjahre ab 2022 geregelt. 

Berichtspflichtig für das Geschäftsjahr 2025 sind die taxonomiefähi-

gen und taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten in Bezug auf die 

sechs Umweltziele und der Anteil, der mit diesen Wirtschaftstätigkei-

ten verbundenen Umsatzerlöse (Turnover), Investitionsausgaben 

(CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) am jeweiligen Gesamtwert 

des Konzerns. 

Die EU-Richtlinie 2014/95/EU zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

wird künftig durch die Richtlinie 2022/2464 (Corporate Sustainability 

Reporting Directive, CSRD) des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Dezember 2022 ersetzt, welche die Anforderungen an 

Transparenz und Datenqualität erheblich erweitert. Zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung dieses Geschäftsberichts ist das Gesetz zur Umset-

zung der CSRD in Deutschland trotz Regierungsentwurf (September 

2025), Bundestagsberatung (Oktober 2025) und Bundesrats Stellung-

nahme noch nicht verabschiedet – die Umsetzung verzögert sich auf 

2026. Auch wenn die CSRD noch nicht in deutsches Recht umgesetzt 

ist, erstellt der Konzern proaktiv seine nichtfinanzielle Konzernerklä-

rung für das Geschäftsjahr 2025 in Anlehnung an die CSRD und be-

reitet sich damit auf die zukünftigen Berichtspflichten vor.

FORTSCHREITENDE VERSCHÄRFUNG DER ABGASGESETZGEBUNG FÜR DIESELMOTOREN 

 

 

Die Grafik zeigt eine vereinfachte Darstellung der global nicht harmonisierten Abgasgesetzgebungen für Dieselmotoren in Non-Road-Anwen-

dungen und soll eine Indikation über Technologielevel bzw. Ähnlichkeiten zwischen Emissionsstufen geben. Am strengsten reguliert sind Europa 

und Nordamerika. Die Verschärfung der Abgasgesetzgebung erfordert die Senkung der Stickoxide (NOx) und Kohlenmonoxide (CO) sowie die 

Senkung der Partikelemissionen.  
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Geschäftsentwicklung 

▪ Umsatz und Profitabilität entwickelten sich im Jahresverlauf 

zunehmend positiv 

▪ EBIT-Marge – belastet durch Einmaleffekte im vierten 

Quartal – erreicht 6,0 Prozent  

▪ Net-Working-Capital-Quote fällt unter  

strategische Zielquote von 30 Prozent  

▪ Erneute Steigerung des Free Cashflows auf  

rund 202 Mio. Euro  

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage des 

Konzerns 

Das Geschäftsjahr 2025 der Wacker Neuson Group war von einer all-

mählichen operativen Erholung nach dem schwachen Jahr 2024, ei-

nem sich stabilisierenden Auftragsbestand und einer soliden Finanz-

struktur geprägt. Im Jahresverlauf verstärkte sich insbesondere im 

zweiten Quartal die Ergebnisqualität, und die Unternehmensgruppe 

bestätigte bzw. präzisierte ihre Jahresziele für 2025 trotz eines weiter-

hin verhaltenen Marktumfelds. Nach dem deutlichen Nachfragerück-

gang 2024 war insbesondere das erste Quartal 2025 noch von einem 

schwachen Umsatzniveau und niedriger Auslastung geprägt, während 

sich Auftragseingänge seit Jahresbeginn wieder leicht über dem Um-

satzniveau bewegten (Book-to-Bill > 1). Die Weltwirtschaft wuchs laut 

IWF langsamer, die Bauwirtschaft erholte sich nur zäh, und regionale 

Nachfrageentwicklungen verliefen heterogen, mit Schwäche in Eu-

ropa und Nordamerika sowie Wachstum u. a. in China. Die Branchen-

verbände VDMA, CECE und CEMA signalisierten zwar eine Stim-

mungsaufhellung und steigende Kapazitätsauslastungen, aber nur 

eine schrittweise Erholung von Bau- und Landwirtschaftsmärkten. Ab 

Sommer 2025 wirkten sich die eingeführten US-Zölle auf europäische 

Maschinen und Komponenten zunehmend belastend auf die Nach-

frage in Nordamerika aus. Durch kurzfristige Anpassungen in Be-

schaffung, Produktion und Logistik konnte die Wacker Neuson Group 

diese Effekte begrenzen. 

Strategisch setzte die Wacker Neuson Group 2025 ihre Effizienz- 

agenda fort und profitierte im ersten Halbjahr von den bereits 2024 

gestarteten Maßnahmen zur Kostenreduktion und Prozessoptimie-

rung. Ein wesentlicher Meilenstein war der Produktionsstart der ersten 

kompakten Baggermodelle aus der Kooperation mit John Deere im 

Werk in Hörsching in der Nähe von Linz, die vor allem die Marktposi-

tion in Nordamerika stärken soll. Das zero emission Portfolio wurde 

um weitere vollelektrische Bagger und Radlader erweitert, und im Be-

reich Dual View‑Dumper sowie reversierbare Akku‑ und konventio-

nelle Rüttelplatten wurden zusätzliche Produktneuheiten eingeführt. 

Starke Impulse kamen von internationalen Leitmessen wie der Bauma 

im April und der Agritechnica im November 2025, auf denen die Mar-

ken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann ihre Innovationskraft 

mit neuen zero emission Maschinen, digitalen Services und einem  

überarbeiteten Maschinendesign unterstrichen.  

Diese Auftritte trugen zur positiven Geschäftsentwicklung und zur 

Stärkung der Markenwahrnehmung im Jahresverlauf bei.  

 

Zum Jahresende 2025 lag der Umsatz bei 2.218,8 Mio. Euro und da-

mit erwartungsgemäß auf Vorjahresniveau (2024: 2.234,9 Mio. Euro). 

Dank der operativen Kostenmaßnahmen, die im Geschäftsjahr 2024 

initiiert wurden, konnte die EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr ge-

steigert werden. Aufgrund von Einmaleffekten im vierten Quartal 2025 

– darunter im Wesentlichen zusätzliche Rechts- und Beratungskosten 

im Zusammenhang mit Übernahmegesprächen mit der Doosan 

Bobcat Inc., zusätzliche Rückstellungen aufgrund von Auswirkungen 

der Kursentwicklung im vierten Quartal auf den virtuellen Stock Option 

Plan der Gesellschaft sowie Wertminderungen auf kurzfristige und 

langfristige Vermögenswerte – betrug das Ergebnis vor Zinsen und 

Steuern (EBIT) 132,4 Mio. Euro. Die EBIT-Marge betrug somit 6,0 

Prozent (2024: 5,5 Prozent) und lag damit unterhalb des zuletzt prog-

nostizierten Korridors.  

Schneller als noch zuletzt prognostiziert konnte der Konzern zum Jah-

resende den Abbau des Net Working Capitals vorantreiben, welches 

647,0 Mio. Euro betrug. Die Net-Working-Capital-Quote erreichte zum 

Jahresende 29,2 Prozent.  Die Investitionen in Sachanlagen und im-

materielle Vermögenswerte betrugen 66,7 Mio. Euro (2024: 102,6 

Mio. Euro). 

Dieser Abbau hat sich entsprechend positiv auch auf die Entwicklung 

des Free Cashflows ausgewirkt, der gegenüber dem Vorjahr auf 201,6 

Mio. Euro gesteigert werden konnte und damit erneut einen hohen 

dreistelligen Betrag erreichte. Die Finanzstruktur ist zum Jahresende 

unverändert sehr solide, mit einer Eigenkapitalquote von 62,1 Prozent 

im Geschäftsjahr 2025. Angesichts der jederzeit gesicherten Liquidität 

konnte die Unternehmensgruppe ihren finanziellen Verpflichtungen 

auch im Jahr 2025 uneingeschränkt nachkommen.  

Nachdem der Konzern das Geschäftsjahr 2024 mit einem rückläufigen 

Umsatz abgeschlossen hatte, wurde die Dividendenausschüttung im 

Mai 2025 im Vergleich zum Vorjahr nach unten angepasst. Mit 

0,60 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie lag die Ausschüttungs-

summe 2025 bei insgesamt rund 40,8 Mio. Euro und somit unter dem 

Vorjahr (Ausschüttung für Geschäftsjahr 2023 

in 2024: 1,15 Euro je Aktie bzw. 78,2 Mio. Euro). 

Zusammenfassend hat die Wacker Neuson Group in einem an-

spruchsvollen Marktumfeld aktiv auf die schwache Marktnachfrage re-

agiert und Maßnahmen umgesetzt, die eine solide Grundlage für die 

zukünftige Entwicklung bieten. 

Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten 

Geschäftsverlauf 

In der am 26. März 2025 veröffentlichten Prognose für das Geschäfts-

jahr 2025 ging der Vorstand zunächst von einem Konzernumsatz zwi-

schen 2.100 und 2.300 Mio. Euro und einer EBIT-Marge in einer Band-

breite von 6,5 bis 7,5 Prozent aus. Die Net-Working-Capital-Quote  

(Net Working Capital im Verhältnis zum Konzernumsatz) zum Jahres-

ende 2025 wurde mit rund 30 Prozent prognostiziert. Die Investitionen 

in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sollten sich im Ge-

samtjahr 2025 auf rund 100 Mio. Euro belaufen. 

Nach Ablauf des ersten Halbjahres 2025 wurde mit einem  

Konzernumsatz in Höhe von 1.074,9 Mio. Euro bereits rund 49 Pro-

zent des Mittelwerts des Prognosekorridors erreicht. Der Vorstand sah 

die bisherige Umsatzentwicklung zu diesem Zeitpunkt (mit Veröffent-

lichung des Halbjahresberichts 2025 am 14. August 2025) genau im 

Plan. Mit einer EBIT-Marge von 5,2 Prozent für das erste Halbjahr 

2025 wurde aber noch kein Wert innerhalb des zuvor formulierten 

Prognosekorridors für die EBIT-Marge erreicht. Dies war v.a. eine 

Folge des wie erwartet schwachen Jahresauftakts im ersten Quartal 

2025, das noch von der nachlassenden Auftragslage im Vorjahr ge-

prägt war. Der Vorstand erwartete zur Veröffentlichung der Halbjah-

reszahlen am 14. August 2025, dass sich im zweiten Halbjahr 2025 

u.a. aufgrund eines höheren Serviceanteils und einer weiteren Ver-
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besserung der Kostendeckung eine Steigerung der Profitabilität (ge-

messen an der EBIT-Marge) erreichen lasse, um auf Jahressicht in 

den Zielkorridor von 6,5 und 7,5 Prozent zu kommen. Mit Investitionen 

in Höhe von 31,6 Mio. Euro nach Ablauf des ersten Halbjahres wurden 

erst rund 32 Prozent des zuvor formulierten Jahresziels von 100 Mio. 

Euro erreicht, u.a. aufgrund der Verschiebung und Re-Evaluierung 

von Projekten. Hintergrund war eine langsamere Markterholung im 

Jahresverlauf und in der Folge ein disziplinierteres Investitionsma-

nagement vor allem in Bezug auf nicht produktionsbezogene Investi-

tionen. Die Net-Working-Capital-Quote auf Basis des Umsatzes der 

letzten zwölf Monate lag zum 30. Juni 2025 bei 32,8 Prozent und damit 

über dem Zielwert von rund 30 Prozent, der zum Jahresende erreicht 

werden sollte. Der Anstieg der Net-Working-Capital-Quote seit Jah-

resbeginn war zu diesem Zeitpunkt am 14. August 2025 aus Sicht des 

Vorstands u.a. auf saisonale Effekte zurückzuführen, die sich im Jah-

resverlauf auflösen sollten. 

Vor dem Hintergrund der langsamer als erwarteten Erholung des 

Marktes sowie gestiegener Zollkosten und einer signifikant schwäche-

ren Marktnachfrage in den USA beschloss der Vorstand zum Zeit-

punkt der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2025 am 13. No-

vember 2025, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu präzisie-

ren. Erwartet wurde nun ein Konzernumsatz zwischen 2.150 Mio. Euro 

und 2.250 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge zwischen 6,5 und 6,8 

Prozent. Darüber hinaus wurden nun für das Gesamtjahr 2025 Inves-

titionen in Höhe von 80 Mio. Euro und zum Jahresende 2025 eine Net-

Working-Capital-Quote von 34 Prozent erwartet. Die Prognose bildete 

die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Jahres 2025 

ab und berücksichtigte die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 

Quartalsmitteilung Q3/2025 aus Sicht des Vorstands möglichen Ver-

änderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen im vierten 

Quartal 2025 sowie einer nur geringen Beeinträchtigung der Produk-

tion durch die Nexperia-Lieferketten-Problematik. 

 

       

  
Prognose 

26. März 2025 
 

Prognosepräzisierung 
13. November 2025 

 Erzielt 2025 

Umsatz  2.100 bis 2.300 Mio. €  2.150 bis 2.250 Mio. €  2.218,8 Mio. € 

EBIT-Marge  6,5 bis 7,5%  6,5 bis 6,8%  6,0% 

Net Working Capital  
in % vom Umsatz  

rund 30%   rund 34%  29,2% 

Investitionen9  rund 100 Mio. €  rund 80 Mio. €  66,7 Mio. € 

       

      

Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz mit 2.218,8 Mio. Euro (2024: 

2.234,9 Mio. Euro) in der oberen Hälfte der zuletzt prognostizierten 

Bandbreite. Die Umsatzentwicklung spiegelt die im Jahresverlauf ab-

geschwächten Erwartungen an das konjunkturelle Umfeld wider und 

korrespondiert mit den niedrigeren Auftragseingängen im abgelaufe-

nen Geschäftsjahr. Die EBIT-Marge lag mit 6,0 Prozent unterhalb der 

prognostizierten Bandbreite.   

Das Net Working Capital belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 

647,0 Mio. Euro und lag damit unter dem Vorjahr (31. Dezember 2024: 

709,3 Mio. Euro). Die Net-Working-Capital-Quote  lag trotz des im Ver-

gleich zum Vorjahr leicht gesunkenen Jahresumsatzes am 31. De-

zember 2025 mit 29,2 Prozent unterhalb der zuletzt kommunizierten 

Zielgröße von rund 34 Prozent und unter der strategischen Zielquote 

von 30 Prozent, wozu insbesondere ein Anstieg der Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen sowie ein weiterer leichter Rückgang 

der Vorräte gegenüber dem Vorjahr beigetragen haben. 

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 

lagen mit 66,7 Mio. Euro (2024: 102,6 Mio. Euro) unter der jüngsten 

Prognose von rund 80 Mio. Euro. Hintergrund für die unter der Pla-

nung liegenden Investitionen ist eine langsamere als erwartete 

Markterholung und ein entsprechend angepasstes Investitionsma-

nagement. 

Produktneuheiten10 

Im Geschäftsjahr 2025 wurden innerhalb der Wacker Neuson Group 

mehrere neue Maschinen am Markt eingeführt: 

                                                
9 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Investitionen in  
  den konzerneigenen Vermietbestand und Beteiligungen sind nicht enthalten). 
10 Lageberichtsfremder Abschnitt 

Das zero emission Produktportfolio von Wacker Neuson wurde um 

zwei vollelektrische Bagger EZ26e mit 2,6 Tonnen Nutzlast und 

EZ10e mit einer Tonne Nutzlast erweitert. Somit stehen nun zusam-

men mit dem EZ17e insgesamt drei vollelektrische Bagger zur Verfü-

gung. Zudem wurde das Angebot an batterieelektrischen Radladern 

um den WL300e ergänzt. 

Weitere Produktneuheiten waren die Radlader-Modelle WL750, 

WL950 und WL1150, wobei die jeweilige Modellbezeichnung sich aus 

dem Schaufelvolumen in Kubikmetern ableitet. Die Produktpalette von 

Wacker Neuson wurde zudem um die beiden neuen Dumper-Modelle 

DW10 und DW15 mit einer Nutzlast von 1 und 1,5 Tonnen erweitert. 

Der Minilader SM50 wurde 2025 auf den Markt gebracht, als erstes 

Modell auf Rädern nachdem im Vorjahr bereits die Kettenvariante 

SM100 präsentiert wurde. Darüber hinaus wurde auch ein neuer 6-

Meter-Teleskoplader TH625 eingeführt. Im Bereich der Dual View 

Dumper stellte die Konzernmarke Wacker Neuson den DV60 mit ei-

nem neuen Muldenwechselsystem vor. 

Im Bereich der Bodenverdichtung wurde das zero emission Portfolio 

ausgebaut: Mit den Produkten APU28 und APU33 in jeweils drei Brei-

ten wurden insgesamt sechs neue reversierbare Akkuplatten am 

Markt eingeführt. Darüber hinaus werden die beiden Akkustampfer 

AS62e und AS68e seit 2025 mit Drehzahlverstellung angeboten, die 

eine optimale Anpassung der Schlagzahl an unterschiedliche Boden-

verhältnisse ermöglicht. Auch die neue Generation der reversierbaren 

mittelschweren Vibrationsplatten , DPU52 und DPU62 mit Dieselmotor 

sowie BPU52 und BPU62 mit Benzinmotor, mit einer Verdichtungs-

leistung von 52 bzw. 62 Kilonewton, wurde im Frühjahr ins Sortiment 

aufgenommen.  
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Darüber hinaus wurde die Telematik-Software EquipCare weiterentwi-

ckelt. Ein neues Frontend vereinfacht die Bedienung und durch maß-

geschneiderte Funktionspakete lässt sich EquipCare gezielt auf unter-

schiedliche Nutzergruppen abstimmen. Ergänzt wird das digitale An-

gebot durch die neue Wacker Neuson App, die Bedienern alle wichti-

gen Informationen wie Betriebsanleitungen, Ersatzteilkataloge und 

Einweisungsvideos schnell zugänglich macht. 

Kramer feierte 2025 das 100-jährige Bestehen. Passend zu diesem 

Meilenstein wurde auf der Branchenleitmesse Bauma in München ein 

überarbeitetes Maschinendesign vorgestellt. Inzwischen ist das neue 

Design serienmäßig für alle Maschinen umgesetzt. Die Produktpalette 

wurde um eine neue Rad- und Teleskoplader-Generation erweitert, 

darunter der kompakte Radlader 5045. Die Kramer Radlader 5075, 

5085 und 5095 der 5er-Serie erhielten ein neues Kabinen- und Motor-

haubendesign. Große Glasflächen sorgen für optimale Rundumsicht 

und mehr Sicherheit. Im landwirtschaftlichen Portfolio bekam der 

KL36.5 aus der 5er-Serie ebenfalls ein Facelift. 

Das Kramer-Teleskopladerportfolio wurde um das Modell KT316 er-

weitert. Er hebt bis zu 3.100 Kilogramm auf eine maximale Stapelhöhe 

von 5,83 Metern. Optional ist ein integriertes, dynamisches Wiegesys-

tem ab Werk verfügbar, das auch 2025, u.a. mit der Silbermedaille der 

Royal Welsh Show ausgezeichnet wurde. Der Teleskoplader 3106 

wurde ebenfalls für die Bauwirtschaft eingeführt. 

Mit den Rad- und Teleskopradladern der bisherigen Low Position (LP) 

Baureihe ist Weidemann seit Jahren erfolgreich am Markt in den Be-

reichen Land- und Pferdewirtschaft, Kommune und Gewerbe/Industrie 

tätig. Diese Maschinen wurden neu entwickelt, so dass Weidemann 

insgesamt sechs neue Modelle auf den Markt brachte. Die neuen Ty-

pen 2060, 2060T, 3060, 3060T sowie 4060 und 4060T lösen die bis-

herigen LP Modelle ab. 

Im Sortimentsbereich Teleskoplader brachte Weidemann mit dem 

T6025 einen kompakten Teleskoplader mit unter 2 Meter Breite und 

Höhe auf den Markt. Mit dem neuen 1290e schloss Weidemann die 

Lücke im zero emission Hoftrac-Segment. Die Baureihe umfasst nun-

mehr drei Modelle: 1190e, 1290e und 1390e, so dass für die unter-

schiedlichen Betriebsgrößen und -ausrichtungen die passende zero 

emission Maschine gewählt werden kann. 

Im Digitalbereich ermöglicht die neue Weidemann App den Kunden, 

vertiefende Informationen zur eigenen Maschine mobil zu recherchie-

ren und zu erhalten. Möglich werden damit der Zugriff auf digitale Be-

dienungsanleitungen und Ersatzteilkataloge sowie auf einen aktuellen 

Produktkatalog zu den Maschinentypen. 

Messen und Veranstaltungen11 

Auf der Branchenleitmesse Bauma haben die Marken Wacker Neuson 

und Kramer an ihrem Stand die zuvor genannten Produktneuheiten 

vorgestellt und zudem Einblicke in zukünftige Produktneuheiten wie 

beispielsweise einen akkubetriebenen Flügelglätter, einen Zwei-

Wege-Dumper für den Gleisbau und neue E-Dumper-Modelle gege-

ben. Unter dem Motto „Solutions built for you“ konnten die beiden Kon-

zernmarken zahlreiche Besucher auf dem rund 5.000 Quadratmeter 

großen Stand begrüßen. 

Unter dem Motto „Beständig in Bewegung“ präsentierte die Marke 

Kramer auf der weltweit bedeutendsten Landtechnikmesse Agritech-

nica in Hannover ein breites Portfolio an Produktneuheiten.  

                                                
11 Lageberichtsfremder Abschnitt 

Weidemann stellte auf der Messe Agritechnica eine Vielzahl an Pro-

dukten unter dem Motto „Feeling Joy, Having Fun, Drive a Weide-

mann“ vor. 

Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar waren auf diversen 

weiteren Fachmessen weltweit präsent, um Kunden und Interessen-

ten aus den relevanten Branchen im Baubereich wie beispielsweise 

dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, den Kom-

munen und der Betonverarbeitung sowie im Bereich Landwirtschaft 

Neuheiten und Lösungen vorzustellen.  

Darüber hinaus hat Wacker Neuson im September 2025 erstmalig 

ausgewählte Schlüsselkunden zu dem Event „Pre-Launch 2026“ ein-

geladen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden exklusiv neue Pro-

dukte vorgestellt, die im Jahr 2026 am Markt eingeführt werden. 

Mögliche Übernahme 

Vor dem Hintergrund einer Presseberichterstattung informierte der 

Vorstand der Wacker Neuson Group in einer Ad-hoc-Mitteilung vom 

2. Dezember 2025, dass sich der Vorstand zu diesem Zeitpunkt in 

fortgeschrittenen Gesprächen mit Doosan Bobcat Inc. („Doosan 

Bobcat“) über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an 

der Unternehmensgruppe sowie eine öffentliche Übernahme der Un-

ternehmensgruppe durch Doosan Bobcat befand. Zu diesem Zeit-

punkt wurde bestätigt, dass Doosan Bobcat erwägte, Aktien im Um-

fang von ca. 63 Prozent des Grundkapitals von Großaktionären der 

Wacker Neuson Group zu erwerben und ein öffentliches Übernahme-

angebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktio-

näre der Wacker Neuson Group abzugeben. 

Am 22. Januar 2026 teilte die Wacker Neuson SE mit, dass die Ge-

spräche zwischen der Gesellschaft und Doosan Bobcat Inc. über den 

möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Wacker Neuson 

SE sowie eine mögliche öffentliche Übernahme der Wacker Neuson 

SE nicht fortgesetzt werden. Die Wacker Neuson Group fokussiert 

sich weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie 2030.   
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Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

Die Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage umfasst in-

klusive der Holdinggesellschaft Wacker Neuson SE insgesamt 53 

konsolidierte Konzerngesellschaften (2024: 53) sowie 2 at-equity-bi-

lanzierte Gesellschaften (2024: 2). 

Ertragslage12 

▪ Zunehmend positive Entwicklung der Umsätze und Profita-

bilität im Jahresverlauf 

▪ Zurückhaltendes Bestellverhalten getrieben durch geopoliti-

sche Instabilität und US-Zölle 

Umsatz- und Auftragsentwicklung 

Nachdem die Wacker Neuson Group im Geschäftsjahr 2024 einer an-

haltenden Konjunkturschwäche ausgesetzt war, blieb das Marktum-

feld zu Jahresbeginn 2025 noch verhalten. Im Jahresverlauf erzielte 

die Wacker Neuson Group jedoch eine operative Verbesserung. In der 

Bau- als auch in der Landwirtschaft blieb die Stimmung im Jahr 2025 

ebenso verhalten. Die Erholung war langsamer als erwartet und der 

Aufschwung materialisierte sich in vielen Marktsegmenten nicht. Wäh-

rend die monatlich gerechnete Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang im 

Verhältnis zum Umsatz) am Jahresanfang über dem Wert von 1 lag, 

schwankte sie im weiteren Jahresverlauf um den Wert von 1. Der Auf-

tragsbestand ist am Jahresanfang gestiegen und hielte sich danach 

auf einem konstanten Niveau. 

Das erste Quartal 2025 war noch von der Nachfrageschwäche des 

Vorjahres geprägt. Dies führte zu einem Umsatzrückgang von 16,8 

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steu-

ern im Verhältnis zum Umsatz (EBIT-Marge) lag bei 2,5 Prozent. Im 

zweiten Quartal 2025 konnte die Wacker Neuson Group sich operativ 

erholen. Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 17,8 Prozent gestie-

gen. Die EBIT-Marge lag bei 7,6 Prozent. Obwohl der Umsatz im drit-

ten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 5,3 Prozent sank, ist 

er im Vergleich zu Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen. Die EBIT-Marge 

stabilisierte sich und lag bei 7,5 Prozent. Im vierten Quartal 2025 ist 

der Umsatz gegenüber dem Vorquartal (um 7,9 Prozent) sowie dem 

Vorjahr (um 15,8 Prozent) gestiegen. Die unbereinigte EBIT-Marge 

lag bei 5,9 Prozent. Ursächlich für die unterhalb der Prognose lie-

gende EBIT-Marge sind Einmaleffekte im vierten Quartal 2025, darun-

ter im Wesentlichen zusätzliche Rechts- und Beratungskosten im Zu-

sammenhang mit den Übernahmegesprächen mit der Doosan Bobcat 

Inc., zusätzliche Rückstellungen aufgrund von Auswirkungen der 

Kursentwicklung im vierten Quartal auf den virtuellen Stock Option 

Plan der Gesellschaft sowie einmalige Wertminderungen auf kurzfris-

tige und langfristige Vermögenswerte.  

Der Konzernumsatz belief sich im Gesamtjahr 2025 auf 2.218,8 Mio. 

Euro (2024: 2.234,9 Mio. Euro), was einem Rückgang von 0,7 Prozent 

entspricht. Währungsbereinigt betrug der Rückgang 0,4 Prozent. Der 

Konzernumsatz stabilisierte sich somit und lag nahezu auf dem Vor-

jahresniveau. Während die beiden Berichtsregionen Amerikas und 

APAC unter dem Vorjahr liegende Umsätze verbuchten, sind die Um-

sätze in Europa im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, geprägt durch 

das zweite Halbjahr 2025. Eine positive Dynamik ergab sich auch in 

den Geschäftsbereichen Baugeräte sowie Dienstleistungen. Insbe-

sondere Bagger, Dumper sowie auch Baustellentechnik wurden stär-

                                                
12 Alle Angaben zu den einzelnen Quartalen sind ungeprüft. 

ker im Geschäftsjahr 2025 nachgefragt, wohingegen sich die Nach-

frage nach Kompaktmaschinen und Kompaktladern negativ entwi-

ckelte. Der Umsatzrückgang13 aus dem Neumaschinengeschäft 

wurde zudem durch eine gewachsene Nachfrage nach gebrauchten 

Mietmaschinen, Ersatzteilen und Dienstleistungen im Servicegeschäft 

abgedämpft. Das Geschäft mit Kunden aus dem Landwirtschaftssek-

tor entwickelte sich negativ. Der Umsatz2 dieses Produktbereichs ging 

um 7,1 Prozent auf 451,8 Mio. Euro (2024: 486,2 Mio. Euro) zurück. 

Der Umsatzanteil des zero emission Produktportfolios am Gesamtum-

satz der Unternehmensgruppe befand sich weiterhin im einstelligen 

Prozentbereich. 

Entwicklung der Umsatzkosten 

Die Umsatzkosten sanken 2025 um 0,7 Prozent auf 1.705,0 Mio. Euro 

(2024: 1.716,4 Mio. Euro) und damit genau so stark wie der Konzer-

numsatz. Das Bruttoergebnis betrug 513,8 Mio. Euro und lag damit 

0,9 Prozent unter dem Vorjahr (2024: 518,5 Mio. Euro). Die Bruttoer-

gebnis-Marge lag auf dem Vorjahresniveau und betrug 23,2 Prozent 

(2024: 23,2 Prozent). 

Im Gesamtjahr 2025 war die Umsatzkostenentwicklung durch nega-

tive Mengen- und Margeneffekte geprägt. Dennoch zeigten unter an-

derem die initiierten operativen Kostenmaßnahmen aus dem Ge-

schäftsjahr 2024 ihre Wirkung. Nach einem schwierigen Jahr 2024 

blieb das Marktumfeld zu Jahresbeginn 2025 verhalten. Die Umsatz-

kosten sanken im ersten Quartal 2025 weniger stark als der Umsatz, 

was zu einem Rückgang der Bruttoergebnismarge führte. Im zweiten 

Quartal 2025 verbesserte sich die Bruttoergebnismarge u.a. aufgrund 

besserer Kostendeckung in den Werken sowie im Servicegeschäft. 

Absolut betrachtet sanken die Umsatzkosten ebenso im Vergleich 

zum Vorjahr. Im dritten sowie vierten Quartal des Geschäftsjahres 

2025 wurde jeweils eine weitere Verbesserung der Bruttoergebnis-

marge im Vergleich zum Vorjahr erreicht.  

Entwicklung der operativen Kosten 

Während die Umsatzkosten überwiegend in unmittelbarem Zusam-

menhang mit dem erzielten Umsatzvolumen stehen, weisen die ope-

rativen Kosten für Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie Verwal-

tung (SG&A) grundsätzlich einen weniger variablen Charakter auf. 

Im Geschäftsjahr 2025 sank die Summe der operativen Kosten um 2,1 

Prozent auf 397,8 Mio. Euro (2024: 406,3 Mio. Euro) und damit stärker 

als der Umsatz. Der Anteil dieser Kosten am Umsatz sank somit 

dadurch um -0,3 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent (2024: 18,2 Pro-

zent). 

Die einzelnen Aufwandspositionen entwickelten sich im Geschäftsjahr 

2025 wie folgt: 

2025 sanken die Vertriebskosten um 4,9 Prozent und beliefen sich auf 

239,2 Mio. Euro (2024: 251,6 Mio. Euro). Ursächlich für den Rückgang 

waren im Wesentlichen die niedrigeren Logistik- und Mietkosten im 

Vergleich zum Vorjahr, welche infolge von temporären Doppelstruktu-

ren während des Aufbaus des neuen Ersatzteillagers in Mülheim-Kär-

lich im Geschäftsjahr 2024 angefallen sind. In den Marketing-, Reise- 

und Veranstaltungskosten konnten Einsparungen erzielt werden. Der 

Anteil der Vertriebskosten am Umsatz sank auf 10,8 Prozent (2024: 

11,3 Prozent). 

 

13 Umsatz vor Abzug von Cash Discounts 
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UMSATZ- UND EBIT-MARGENENTWICKLUNG 2021 – 2025 

IN MIO. € IN % 

 
 

▪ Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 erreichte na-

hezu das Vorjahresniveau. 

▪ Die EBIT-Marge lag im Geschäftsjahr 2025 über dem Vor-

jahr aufgrund der initiierten operativen Kostenmaßnahmen 

in 2024. 

 

  

QUARTALSVERGLEICH: UMSATZ UND EBIT-MARGE 2021 – 2025 (QUARTALSZAHLEN UNGEPRÜFT) 

IN MIO. €                                                                                                                                                                                                                                          IN % 

 

 

  

 

Die Forschungs- und Entwicklungskosten sanken im Vergleich zum 

Vorjahr um 6,3 Prozent auf 55,2 Mio. Euro (2024: 58,9 Mio. Euro). 

Dies resultierte u.a. aus einem geringeren Personalaufwand als im 

Vorjahr, zudem wurde er im Geschäftsjahr 2025 von niedrigeren Ab-

findungen geprägt. Die aktivierten Entwicklungskosten beliefen sich 

auf 28,8 Mio. Euro (2024: 34,7 Mio. Euro). Die Forschungs- und Ent-

wicklungskosten – inklusive der aktivierten Entwicklungskosten – in 

Relation zum Umsatz lagen mit 3,8 Prozent unter dem Vorjahreswert 

(2024: 4,2 Prozent). Produktneuheiten, sowie Weiterentwicklungen 

und Innovationen sind im Kapitel → Weitere ergebnisrelevante Faktoren 

näher beschrieben. 

Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen um 7,9 Prozent auf 103,4 

Mio. Euro (2024: 95,8 Mio. Euro). Die Verwaltungskostenquote lag mit 

4,7 Prozent entsprechend über dem Vorjahresniveau (2024: 4,3 Pro-

zent). Ursächlich dafür waren im Wesentlichen die Einmaleffekte im 

vierten Quartal 2025, darunter zusätzliche Rechts- und Beratungskos-

ten im Zusammenhang mit den Übernahmegesprächen mit der 

Doosan Bobcat Inc. und zusätzliche Rückstellungen aufgrund von 

Auswirkungen der Kursentwicklung im vierten Quartal auf den virtuel-

len Stock Option Plan der Gesellschaft.  

Der Saldo aus den Positionen sonstige betriebliche Erträge und Auf-

wendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 51,9 Prozent auf 16,4 

Mio. Euro gestiegen (2024: 10,8 Mio. Euro), getrieben durch höhere 

sonstige betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Die sonstigen 

betrieblichen Erträge lagen u.a. aufgrund eines Grundstücksverkaufs, 

eines erhaltenen Schadensersatzes sowie Versicherungsentschädi-

gungen über dem Vorjahr. 

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 

stieg um 4,8 Prozent auf 300,8 Mio. Euro (2024: 286,9 Mio. Euro). Die 

EBITDA-Marge belief sich auf 13,6 Prozent (2024: 12,8 Prozent). 

Die Abschreibungen erhöhten sich im Berichtszeitraum in Summe auf 

168,4 Mio. Euro (2024: 163,9 Mio. Euro). Die Abschreibungen auf 

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 

102,6 Mio. Euro (2024: 99,4 Mio. Euro). Die Abschreibungen auf den 

konzerneigenen Vermietbestand lagen bei 65,8 Mio. Euro (2024: 64,5 

Mio. Euro). 

Entwicklung von EBIT, Finanz- und Periodenergebnis 

Im Geschäftsjahr 2025 verbesserte sich die Profitabilität aufgrund der 

Reduktion operativer Kosten. Das war unter anderem das Ergebnis 

der im Geschäftsjahr 2024 initiierten operativen Kostenmaßnahmen.  

Das EBIT für das Gesamtjahr 2025 lag somit 7,6 Prozent über dem 

Vorjahr und betrug 132,4 Mio. Euro (2024: 123,0 Mio. Euro). Die EBIT-
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Marge ist um 0,5 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent gestiegen (2024: 5,5 

Prozent). 

Das Finanzergebnis reduzierte sich auf -22,6 Mio. Euro (2024: -21,0 

Mio. Euro). Darin enthalten ist ein Netto-Währungseffekt in Höhe von 

-8,9 Mio. Euro (2024: 1,3 Mio. Euro) und ein Ergebnis aus assoziierten 

Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden in Höhe 

von -1,5 Mio. Euro (2024: -1,4 Mio. Euro). Der Rückgang des Finan-

zergebnisses ist im Wesentlichen dem negativen Währungseffekt zu-

zuschreiben, getrieben durch die Re-Evaluierung der Forderungen 

und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der 

Abwertung des US-Dollars gegenüber des Euros. → Konzernanhang, 

Ziffer 5 

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 109,8 Mio. Euro 7,6 Prozent 

über dem Vorjahr (2024: 102,0 Mio. Euro). 

Der Steueraufwand lag mit 32,6 Mio. Euro und damit 3,8 Prozent über 

dem Vorjahresniveau (2024: 31,4 Mio. Euro). Die Konzernsteuerquote 

sank um 1,1 Prozentpunkte auf 29,7 Prozent (2024: 30,8 Prozent). 

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Wacker Neuson Group ein 

9,3 Prozent höheres Periodenergebnis von 77,2 Mio. Euro (2024: 70,6 

Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) ist 

um 9,6 Prozent auf 1,14 Euro gestiegen (2024: 1,04 Euro). Die Be-

rechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie beruht auf der ge-

wichteten Anzahl der während der Periode durchschnittlich in Umlauf 

befindlichen Aktien. Im Geschäftsjahr 2025 wurde das Ergebnis je Ak-

tie wie im Vorjahr mit einer gewichteten Anzahl durchschnittlich in Um-

lauf befindlicher Aktien von 68.015.345 Stück berechnet. 

Finanzlage 

▪ Erneut hohen Free Cashflow erzielt 

▪ Diversifizierte Finanzierungsstruktur  

▪ Weiterer Abbau der Nettofinanzverschuldung 

Grundsätze und Ziele des Finanzmanagements 

Das Finanzmanagement der Wacker Neuson Group umfasst die Pla-

nung, Steuerung und Kontrolle aller Maßnahmen zur Mittelbeschaf-

fung (Finanzierung) und Mittelverwendung (Investition). Im Fokus ste-

hen vor allem die Sicherung und Erhaltung von Liquidität in Form von 

ausreichenden Kreditlinien oder Finanzmitteln. Ziel des Finanzmana-

gements ist zudem die Optimierung der Rendite-Risiko-Position der 

Unternehmensgruppe, also der Rentabilität unter Abwägung von In-

vestitions- bzw. Finanzierungsrisiken. Der Konzern steuert die Finan-

zierung anhand definierter Bilanzrelationen und Bilanzkennzahlen. Als 

wichtige Indikatoren gelten hierbei die Nettofinanzverschuldung sowie 

die Eigenkapitalquote. → Finanzglossar. 

Das laufende Geschäft soll aus dem operativen Cashflow finanziert 

werden. Überschüssige Finanzmittel werden liquiditätsnah und sicher 

angelegt und dementsprechend zu üblichen Marktbedingungen ver-

zinst. Zur Risikobegrenzung nutzt die Wacker Neuson Group in gewis-

sem Umfang gängige derivative Finanzinstrumente wie Devisenter-

mingeschäfte und FX-Swaps, um sich gegen Wechselkurs- und Zins-

risiken abzusichern. Derartige Handelsgeschäfte werden zentralseitig 

abgeschlossen und besitzen stets einen Bezug zum Grundgeschäft. 

Im Rahmen der Risikomanagementstrategie und -maßnahmen wer-

den verschiedene Derivate zur wirtschaftlichen Absicherung von Risi-

ken verwendet. 

Als derivative Finanzinstrumente, für welche nicht die besonderen 

Rechnungslegungsvorschriften zur Abbildung von Bewertungseinhei-

ten (sogenanntes Hedge Accounting) zur Anwendung kommen, wer-

den ausschließlich Devisenswaps zur Absicherung des Währungsrisi-

kos aus den zwischen Konzerngesellschaften ausgereichten Darle-

hen eingesetzt. Daneben verwendet der Konzern Devisenterminge-

schäfte zur Absicherung von geplanten konzerninternen Warenein-

käufen. Für die zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken einge-

setzten Devisentermingeschäfte werden die besonderen Regelungen 

für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen genutzt. 

Entwicklung der Refinanzierungsbedingungen 

Die Wacker Neuson Group profitiert von ihrer durch Banken bestätig-

ten sehr guten Bonität. Die Notenbankfähigkeit der Konzernholding 

Wacker Neuson SE wurde zuletzt im Geschäftsjahr 2025 erneut durch 

die Deutsche Bundesbank attestiert. Zu den Unternehmenszielen ge-

hört es, sich unabhängig von äußeren Einflüssen direkt und breit 

diversifiziert am Markt zu refinanzieren. 

Liquiditätsmanagement 

Hauptziel des Liquiditätsmanagements ist es, die Finanzmittel inner- 

halb der Wacker Neuson Group termingerecht bereitzustellen. Dazu 

unterhält der Konzern Cash Pools, in die alle wesentlichen Konzern-

gesellschaften eingebunden sind. Aus diesen Cash Pools stellt die 

Wacker Neuson SE allen Teilnehmern erforderliche Finanzmittel zu 

individuell fixierten und marktgerechten Konditionen zur Verfügung. 

Einzahlungen und Entnahmen von Teilnehmern werden den Marktbe-

dingungen der jeweiligen Währung und der Gesellschaft entspre-

chend verzinst. Neben diesen Krediten mit kurzfristigem Charakter 

werden den Konzerngesellschaften Konzerndarlehen zur Verfügung 

gestellt. Bei den kurzfristigen Bankverbindlichkeiten handelt es sich im 

Wesentlichen um Kontokorrentkredite welche im Rahmen der langfris-

tig zugesagten Kreditlinien (bis 2027) in Höhe von 450 Mio. Euro fle-

xibel und auch mit kurzfristiger Laufzeit in Anspruch genommen wer-

den können. Zum 31. Dezember 2025 wurden keine Geldmarktkredite 

in Anspruch genommen. 

WESENTLICHE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE ZUM 31.12.2025 

 

  

Betrag 
in Mio. 
€/USD/ 

GBP  Fälligkeit  

Gewichte-
ter Durch-

schnitts-
Zinssatz 

in % 

       

Schuldscheindarlehen 2019 
in Mio. €  80,0  2026  0,99 

Schuldscheindarlehen 2024 
in Mio. €  100,0  2027  3,99 

Übrige kfr. Bankverbindlichkeiten  

in Mio. €  3,3  2026  var: 1,93 

Übrige kfr. Bankverbindlichkeiten  
in Mio. USD  2,9  2026  var: 3,87 

Übrige kfr. Bankverbindlichkeiten  
in Mio. GBP  3,0  2026  var: 3,73 

Übrige kfr. Bankverbindlichkeiten  
in Mio. €  0,7  2026  2,96 

Übrige lfr. Bankverbindlichkeiten  
in Mio. €  1,9  2027-2039  3,33 
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Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 

Der Brutto-Cashflow (Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit vor 

Investitionen in das Net Working Capital) lag v.a. infolge des höheren 

EBT im Geschäftsjahr 2025 und der positiven Veränderung der übri-

gen Verbindlichkeiten mit 277,1 Mio. Euro 49,9 Prozent über dem Vor-

jahr (2024: 184,8 Mio. Euro). 

Nach Investitionen in das Net Working Capital sowie nach gezahlten 

Ertragssteuern lag der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit im 

abgelaufenen Geschäftsjahr bei 268,3 Mio. Euro und damit -12,1 Pro-

zent unter dem Vorjahr (2024: 305,3 Mio. Euro). Der Rückgang ist 

durch die geringere Veränderung im Net Working Capital gegenüber 

dem Vorjahr geprägt, in dem insbesondere ein signifikanter Abbau von 

Vorräten erfolgte.  

Cashflow aus Investitionstätigkeit 

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf -66,7 Mio. Euro 

und lag damit über dem Vorjahr (2024: -120,7 Mio. Euro), insbeson-

dere als Folge von gesunkenen Investitionen in Sachanlagen und im-

materiellen Vermögenswerten. Die Veräußerungserlöse aus Sachan-

lagen und immateriellen Vermögenswerte sind mit 1,7 Mio. Euro na-

hezu auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 1,6 Mio. Euro). 

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 

im Geschäftsjahr 2025 lagen mit 66,7 Mio. Euro 35,0 Prozent unter 

dem Vorjahr (2024: 102,6 Mio. Euro). Der Rückgang ist im Wesentli-

chen auf die 40,9 Prozent geringeren Investitionen in Sachanlagen in 

Höhe von 36,6 Mio. Euro zurückzuführen (2024: 61,9 Mio. Euro). Die 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte lagen mit 30,1 Mio. 

Euro 26,0 Prozent unter dem Vorjahresniveau (2024: 40,7 Mio. Euro). 

Im Vorjahr entfiel ein großer Teil der Investitionen in Sachanlagen auf 

die Erweiterung des europäischen Produktionsverbunds. Schwer-

punkt der Investitionstätigkeit 2025 waren Investitionen in Land und 

Gebäude. 

Die Investitionen in den konzerneigenen Vermietbestand beliefen sich 

im Geschäftsjahr 2025 auf 106,7 Mio. Euro und lagen damit 16,0 Pro-

zent unter dem Vorjahreswert (2024: 127,0 Mio. Euro). Diese Investi-

tionen sind in der Zeile „Veränderungen des Vermietbestands, netto“ 

im Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit enthalten (siehe auch 

→  Ziffer 12 des Konzernabschlusses zum Vermietbestand). 

Free Cashflow 

Der Free Cashflow, also der Cashflow aus operativer Geschäftstätig-

keit abzüglich des Cashflows aus Investitionstätigkeit, lag mit 201,6 

Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (2024: 184,6 Mio. Euro). Der hö-

here Free Cashflow resultiert im Wesentlichen aus dem deutlich ge-

ringeren Mittelabfluss für Investitionen sowie Auszahlungen für Zu-

gänge zum Konsolidierungskreis im Berichtszeitraum, während der 

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr 

rückläufig war. 

FREE CASHFLOW 2021–20251,2 

IN MIO. € 

 

1
 
Nähere Informationen zur Kapitalflussrechnung finden sich im Konzernanhang, Ziffer 32. 

2  Vor Berücksichtigung von Festgeldanlagen in Höhe von 115,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 und Rück-

flüssen aus Festgeldanlagen von 130,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022. 

 

 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 

2025 auf -201,5 Mio. Euro und lag somit unter dem Vorjahr (2024:  

-177,5 Mio. Euro). Im Geschäftsjahr 2025 erfolgten gegenüber dem 

Vorjahr keine Zuflüsse aus kurzfristigen Darlehen und keine Zuflüsse 

aus langfristigen Darlehen (2024: 44,3 Mio. Euro bzw. 100,0 Mio. 

Euro). Das war der wesentliche Treiber des Rückgangs. Eine niedri-

gere Dividendenausschüttung von -40,8 Mio. Euro (0,60 Euro je divi-

dendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2024) im Vergleich zu 

-78,2 Mio. Euro im Vorjahr (1,15 Euro je dividendenberechtigter Aktie 

für das Geschäftsjahr 2023), in Summe niedrigere Rückzahlungen von 

kurzfristigen bzw. langfristigen Darlehen in Höhe von -119,2 Mio. Euro 

bzw. -1,7 Mio. Euro (2024: -195,0 Mio. Euro bzw. -1,0 Mio. Euro) sowie 

die im niedrigeren Umfang gezahlten Zinsen in Höhe von -19,9 Mio. 

Euro (2024: -23,7 Mio. Euro) bestimmten den Zahlungsmittelabfluss 

im Geschäftsjahr 2025.  
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CASHFLOW-ENTWICKLUNG           

IN MIO. €           

  2025  2024  2023  2022  2021 

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit   268,3  305,3  113,2  -6,4  331,7 

Investitionen in Sachanlagen  -36,6  -61,9  -129,0  -71,3  -46,0 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte  -30,1  -40,7  -34,5  -32,5  -36,2 

Auszahlungen für nach der Equity-Methode bilanzierte sowie sonstige Beteiligungen  -1,4  -4,1  -0,6  -1,4  -0,6 

Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis  −  -15,6  -  -22,2  − 

Veräußerungserlöse aus Beteiligungen  −  −  -  2,2  8,6 

Auszahlungen für Darlehen an nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen  -0,3  −  -1,3  −  − 

Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen  −  −  −  130,0  − 

Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen  −  −  −  −  -115,0 

Veräußerungserlöse aus Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten  
und zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten  1,7  1,6  27,3  0,8  6,6 

Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis  −  −  −  −  − 

Cashflow aus Investitionstätigkeit  -66,7  -120,7  -138,1  5,6  -182,6 

Free Cashflow  201,6  184,6  -24,9  -0,8  149,1 

 
 

 

 

 

Liquiditätssituation 

Die Wacker Neuson Group konnte ihren Liquiditätsbedarf im Jahr 

2025 mehrheitlich aus dem operativen Cashflow decken. Zusätzlich 

wurden zur Liquiditätssicherung Kreditlinien genutzt, welche vom 

Hausbankenkreis bereitgestellt werden. Eine ausführliche Darstellung 

von Laufzeiten und Konditionen der Kreditlinien findet sich im Kon-

zernanhang (siehe auch → Ziffer 21 des Konzernabschlusses). 

Die Nettofinanzverschuldung reduzierte sich im Berichtszeitraum um 

125,2 Mio. Euro auf 185,4 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die 

weitere Verringerung des Net Working Capitals und der dadurch ge-

ringeren Inanspruchnahme der Kreditlinien zurückzuführen (siehe 

auch → Vermögenslage). Die freien Zahlungsmittel und Zahlungsmit-

teläquivalente beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf 34,0 Mio. 

Euro (31. Dezember 2024: 35,3 Mio. Euro). Diese Mittel werden von 

der Wacker Neuson SE sowie von Tochtergesellschaften gehalten, 

die aus rechtlichen Gründen nicht an den vorhandenen Cash-Pooling-

Strukturen teilnehmen können. Die Wacker Neuson Group ist weiter-

hin bestrebt, dies im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu opti-

mieren. 

 

LIQUIDITÄTSSITUATION  

IN MIO. € 

 

 

Im Mai 2025 schüttete die Wacker Neuson Group für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,60 Euro je 

dividendenberechtigter Aktie aus. Die Ausschüttungssumme belief sich damit auf 40,8 Mio. Euro. Gegenüber dem 

Vorjahr entspricht dies einer Reduktion der Dividendenausschüttung um 52,2 Prozent. Die Nettofinanzverschul-

dung hat sich gegenüber Ende 2024 erneut signifikant reduziert.  
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INVESTITIONEN IN SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE ABSCHREIBUNGEN 2021–20251 

IN MIO. €  

▪ Im Jahr 2025 lagen die Investitionen in Sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte bei 66,7 Mio. Euro. Im Vor-

dergrund standen Investitionen in Land und Gebäude. 

▪ Auf Sachanlagen entfielen Investitionen i. H. v. 36,6 Mio. 

Euro; 30,1 Mio. Euro betrafen immaterielle Vermögens-

werte. 

 

 

 

  

1 Ohne Effekte aus IFRS 16. Die Werte beziehen sich auf Sachanlagen und imm. Vermögenswerte. Der konzerneigene Vermietbestand und Investitionen in Beteiligungen sind nicht berücksichtigt. 

 
 NET WORKING CAPITAL 2021–2025 VORRÄTE UND VORRATSREICHWEITE 2021–2025 

IN MIO. €                                       IN % IN MIO. € IN TAGEN 

  

Das Net Working Capital sank im Geschäftsjahr 2025 v.a. als Folge eines weiteren Vorratsabbaus und signifikanten 

Anstiegs der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Net Working Capital-Quote auf Basis des 

Jahresumsatzes lag zum Jahresende 2025 bei 29,2 Prozent und unter der strategischen Zielquote von 30 Prozent 

(31. Dezember 2024: 31,7 Prozent). 

 

Net Working Capital 

Die Net-Working-Capital-Quote (Net Working Capital im Verhältnis 

zum Konzernumsatz) ist ein zentrales Steuerungselement der  

Wacker Neuson Group. Strategisches Ziel des Konzerns ist es, die  

Net-Working-Capital-Quote nachhaltig auf einen Wert von kleiner oder 

gleich 30 Prozent zu steuern. 

In absoluten Zahlen belief sich das Net Working Capital am  

31. Dezember 2025 auf 647,0 Mio. Euro, und lag 8,8 Prozent unter 

dem Vorjahr (31. Dezember 2024: 709,3 Mio. Euro). Mit 29,2 Prozent 

lag die Quote zum 31. Dezember 2025 trotz des vergleichbaren Jah-

resumsatzes unter dem Vorjahr (31. Dezember 2024: 31,7 Prozent) 

und erfüllte damit das strategische Ziel. Ausschlaggebend hierfür war 

v.a. der signifikante Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen zum Ende des Geschäftsjahres 2025. Auf Basis des 

aufs Jahr hochgerechneten Umsatzes des vierten Quartals 2025 (Mul-

tiplikation mit 4) ergibt sich am 31. Dezember 2025 eine annualisierte 

Net-Working-Capital-Quote von 27,2 Prozent (31. Dezember 2024: 

34,6 Prozent). 

                                                
14 Hinweis zur Ermittlung: Vorratsbestand zum Stichtag 31.12. / Umsatzkosten * 365 

Tage. 

Die einzelnen Komponenten des Net Working Capitals entwickelten 

sich im Geschäftsjahr 2025 wie folgt: 

Der Vorratsbestand an Maschinen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-

fen sank im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,3 Prozent auf 613,7 

Mio. Euro (31. Dezember 2024: 621,9 Mio. Euro). Wesentlicher Trei-

ber für den Rückgang waren die im Jahresvergleich gesunkenen Fer-

tigerzeugnisse. Die Vorratsreichweite auf Basis der Umsatzkosten 

2025 lag am 31. Dezember 2025 bei 131 Tagen (31. Dezember 2024: 

132 Tage).14 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen im abgelau-

fenen Geschäftsjahr um 6,1 Prozent auf 269,4 Mio. Euro (31. Dezem-

ber 2024: 254,0 Mio. Euro). Die Reichweite der Forderungen auf Basis 

des Jahresumsatzes 2024 lag bei 44 Tagen (31. Dezember 2024: 41 

Tage).15 

Aufgrund einer verbesserten Auftragslage stieg das Einkaufsvolu-

mens der Werke wieder im Jahresverlauf an. Demnach stiegen die 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Jahresende 

15 Hinweis zur Ermittlung: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Stichtag 

31.12. / Umsatz * 365 Tage. 
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2025 um 41,7 Prozent auf 236,1 Mio. Euro  an (31. Dezember 2024: 

166,6 Mio. Euro). Die Reichweite der Verbindlichkeiten auf Basis der 

Umsatzkosten 2024 lag bei 51 Tagen (31. Dezember 2024: 35 

Tage).16 

 
ENTWICKLUNG DES NET WORKING CAPITAL UND SEINER KOMPONENTEN           

IN MIO. €           

  2025  2024  2023  2022  2021 

Vorräte zum Stichtag 31.12.  613,7  621,9  774,4  678,9  490,2 

Vorratsreichweite in Tagen  131  132  141  144  129 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.  269,4  254,0  346,6  301,3  237,9 

Forderungsreichweite in Tagen  44  41  48  49  47 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.  236,1  166,6  251,5  261,3  230,5 

Verbindlichkeitenreichweite in Tagen  51  35  46  56  61 

Net Working Capital zum Stichtag 31.12.  647,0  709,3  869,5  718,9  497,6 

Net Working Capital in Relation zum Umsatz in %  29,2  31,7  32,8  31,9  26,7 

           

                                                
16 Hinweis zur Ermittlung: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 

Stichtag 31.12. / Umsatzkosten * 365 Tage. 
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Rendite auf das eingesetzte Kapital 

Ende des Geschäftsjahres 2025 lag das von der Unternehmens-

gruppe eingesetzte Kapital (Capital Employed) mit 1.903,2 Mio. Euro 

auf einem niedrigeren Niveau als im Vorjahr (31. Dezember 2024: 

2.006,4 Mio. Euro). Der aus dem EBIT errechnete NOPLAT des Ge-

schäftsjahres 2025 lag mit 93,1 Mio. Euro über dem Vorjahr (2024: 

85,1 Mio. Euro). 

 

Die aus den beiden zuvor genannten Größen errechnete Kennzahl 

Return on Capital Employed vor Steuern (ROCE I) stieg infolge des 

EBIT-Anstiegs auf 7,0 Prozent (2024: 6,1 Prozent). Der Return on Ca-

pital Employed nach Steuern (ROCE II) lag mit 4,9 Prozent ebenfalls 

über dem Vorjahreswert (2024: 4,2 Prozent).

 

BERECHNUNG ROCE I UND II (RETURN ON CAPITAL EMPLOYED)           

IN MIO. €           

  2025  2024  2023  2022  2021 

EBIT  132,4  123,0  273,2  201,8  193,0 

NOPLAT = EBIT – (EBIT x Konzernsteuerquote)   93,1  85,1  199,4  149,6  142,0 

           

Langfristige Vermögenswerte  1.425,0  1.481,5  1.405,3  1.182,7  1.079,1 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte  -23,1  -29,5  -24,3  -13,5  -19,0 

Langfristige Vertragsverbindlichkeiten  -24,0  -21,5  -16,1  -11,8  -6,8 

Latente Steuerschulden  -63,2  -62,7  -63,2  -61,6  -49,8 

Betrieblich gebundenes Anlagevermögen  1.314,7  1.367,8  1.301,7  1.095,8  1.003,5 

           

Kurzfristige Vermögenswerte  1.013,1  1.008,0  1.239,6  1.141,2  1.241,7 

Übrige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte  -34,3  -39,1  -44,2  -41,3  -158,4 

Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente  -34,0  -35,3  -27,8  -53,7  -305,5 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  -236,1  -166,6  -251,5  -261,3  -230,5 

Kurzfristige Rückstellungen  -34,6  -33,3  -26,2  -20,9  -20,5 

Ertragsteuerschulden  -14,0  -29,2  -33,9  -12,0  -22,8 

Übrige kurzfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten  -59,6  -54,6  -71,7  -59,2  -52,2 

Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten  -12,0  -11,3  -10,0  -7,5  -5,5 

Net Working Capital im weiteren Sinne  588,5  638,6  774,3  685,3  446,3 

           

Capital Employed  1.903,2  2.006,4  2.076,0  1.781,1  1.449,8 

Durchschnittliches Capital Employed  1.954,8  2.041,2  1.928,6  1.615,5  1.423,3 

           

Herleitung über Passiva           

Eigenkapital  1.514,1  1.497,8  1.499,7  1.392,6  1.286,2 

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten  109,6  193,8  97,3  169,5  295,1 

Langfristige Leasingverbindlichkeiten  97,6  103,2  88,4  54,6  50,4 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  33,4  36,5  40,0  37,6  54,6 

Langfristige Rückstellungen  19,3  12,7  14,0  8,7  10,0 

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten  109,4  150,6  296,1  117,9  138,7 

Kurzfristiger Teil langfristiger Verbindlichkeiten  0,4  1,5  0,2  0,8  0,9 

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten  23,0  28,1  29,7  22,6  22,2 

Übrige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten  87,8  86,1  106,9  85,3  74,6 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte  -23,1  -29,5  -24,3  -13,5  -19,0 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  -34,0  -35,3  -27,8  -53,7  -305,5 

Übrige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte  -34,3  -39,1  -44,2  -41,3  -158,4 

Capital Employed  1.903,2  2.006,4  2.076,0  1.781,1  1.449,8 

           

Capital Employed in Relation zum Umsatz  85,8%  89,8%  78,2%  79,1%  77,7% 

Durchschnittliches Capital Employed in Relation zum Umsatz  88,1%  91,3%  72,6%  71,7%  76,3% 

           

ROCE I  7,0%  6,1%  13,2%  11,3%  13,3% 

(EBIT/Capital Employed)           

ROCE I  6,8%  6,0%  14,2%  12,5%  13,6% 

(EBIT/Durchschnittliches Capital Employed)           

ROCE II  4,9%  4,2%  9,6%  8,4%  9,8% 

(NOPLAT/Capital Employed)           

ROCE II  4,8%  4,2%  10,3%  9,3%  10,0% 

(NOPLAT/Durchschnittliches Capital Employed)           
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Vermögenslage 

▪ Reduktion von Nettofinanzverschuldung und Gearing 

▪ Verbesserung der Eigenkapitalquote 

Im Jahr 2025 konnte die Wacker Neuson Group aus der Reduktion 

des Net Working Capitals auf der Bilanz einen höheren Free Cashflow 

generieren, der anschließend auch zur Reduktion der Nettofinanzver-

schuldung genutzt werden konnte. Auch die Eigenkapitalquote ver-

besserte sich im Vergleich zum Vorjahr weiter. 

Langfristige Vermögenswerte 

Die Summe der langfristigen Vermögenswerte belief sich am 31. De-

zember 2025 auf 1.425,0 Mio. Euro und lag damit 3,8 Prozent unter 

dem Vergleichswert des Vorjahres (31. Dezember 2024: 1.481,5 Mio. 

Euro). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Abnahme des Sach-

anlagevermögens um 3,6 Prozent auf 598,0 Mio. Euro zurückzuführen 

(31. Dezember 2024: 620,2 Mio. Euro). Wesentlicher Grund des Rück-

gangs waren im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Investitionen in 

Sachanlagen bei Abschreibungen nahezu auf dem Vorjahresniveau. 

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte sind um 4,0 Prozent auf 

226,1 Mio. Euro gesunken (31. Dezember 2024: 235,6 Mio. Euro), ge-

trieben durch geringere Investitionen im Vergleich zum Vorjahr bei na-

hezu gleichgebliebenen Abschreibungen und Wertminderungen in 

Höhe von 2,2 Mio. Euro. Der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert 

war auf dem Vorjahresniveau und betrug 236,3 Mio. Euro (31. Dezem-

ber 2024: 236,3 Mio. Euro). Nach der Equity-Methode bilanzierte Be-

teiligungen erhöhten sich auf 4,4 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 4,2 

Mio. Euro), getrieben durch den Anstieg des Buchwertes der Torque-

Werk GmbH aufgrund eines Kapitalzuschusses. Die Abnahme der 

langfristigen finanziellen Vermögenswerte um 21,7 Prozent auf 23,1 

Mio. Euro (31. Dezember 2024: 29,5 Mio. Euro) war im Wesentlichen 

durch den Rückgang der langfristigen Forderungen aus Finanzie-

rungsleasing sowie den Rückgang langfristigen Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen getrieben. Darüber hinaus ist das anhal-

tende Engagement aus Forderungsverkauf gesunken. Der Vermietbe-

stand sank um 4,8 Prozent auf 260,4 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 

273,6 Mio. Euro). 

Kurzfristige Vermögenswerte 

Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen im Jahresverlauf 2025 um 

0,5 Prozent auf 1.013,1 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 1.008,0 Mio. 

Euro). Verantwortlich für den Anstieg waren v.a. die gestiegenen For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen, die zum Jahresende 2025 

um 6,1 Prozent auf 269,4 Mio. Euro gestiegen sind (31. Dezember 

2024: 254,0 Mio. Euro). Demgegenüber standen die reduzierten Vor-

räte, die im Jahresverlauf um 1,3 Prozent auf 613.7 Mio. Euro sanken 

(31. Dezember 2024: 621,9 Mio. Euro). Entscheidend war hier v.a. der 

Abbau von Fertigerzeugnissen. Der Rückgang der übrigen kurzfristi-

gen finanziellen Vermögenswerten um 12,3 Prozent auf 34,3 Mio. 

Euro (31. Dezember 2024: 39,1 Mio. Euro) war u.a. durch die Entwick-

lung der Positionen im Zusammenhang mit dem Forderungsverkauf 

geprägt. Der Anstieg der übrigen kurzfristigen nichtfinanziellen Ver-

mögenswerte um 13,7 Prozent auf 33,3 Mio. Euro (31. Dezember 

2024: 29,3 Mio. Euro) war v.a. auf den Anstieg von Umsatzsteuerfor-

derungen zurückzuführen. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente sanken um 3,7 Prozent auf 34,0 Mio. Euro (31. Dezember 

2024: 35,3 Mio. Euro), v.a. weil der positive Free Cashflow den nega-

tiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht übertraf (siehe auch 

→ Finanzlage). 

Langfristige Verbindlichkeiten 

Die Summe der langfristigen Verbindlichkeiten belief sich zum Bilanz-

stichtag auf 347,1 Mio. Euro, womit sie 19,4 Prozent unter dem Vor-

jahreswert lagen (31. Dezember 2024: 430,4 Mio. Euro). Wesentli-

chen Einfluss hatte die Umgliederung der im Mai 2026 fälligen Tran-

che des 2019 begebenen Schuldscheindarlehens in die kurzfristigen 

Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten, die zu einer Reduktion 

der langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten um 43,4 Prozent auf 

109,6 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 193,8 Mio. Euro) führten. Die 

langfristigen Leasingverbindlichkeiten sanken analog zu den reduzier-

ten Nutzungsrechten auf der Aktivseite der Bilanz um 5,4 Prozent auf 

97,6 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 103,2 Mio. Euro). Die Rückstel-

lungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen lagen zum Bilanz-

stichtag bei 33,4 Mio. Euro und damit 8,5 Prozent unter dem Vorjahr 

(31. Dezember 2024: 36,5 Mio. Euro). Wesentlicher Einflussfaktor war 

der gestiegene Rechnungszins. Nähere Informationen zu Pensions-

rückstellungen finden sich im Konzernanhang. → Ziffer 20 Die langfris-

tigen Rückstellungen sind jedoch um 52,0 Prozent auf 19,3 Mio. Euro 

gestiegen (31. Dezember 2024: 12,7 Mio. Euro), im Wesentlichen ge-

trieben durch Gewährleistungsrückstellungen sowie Verpflichtungen 

gegenüber Mitarbeitern.  

 

NETTOFINANZVERSCHULDUNG UND GEARING 2021 – 2025  EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE 2021 – 2025 

IN MIO. €                                   IN %  IN MIO. €                          IN % 

 

 

 
 

  

Die Nettofinanzverschuldung und das Gearing sanken im Geschäftsjahr 2025 infolge der Rückzahlung der Fi-

nanzschulden. Gleichzeitig konnte die Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert werden. 
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Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten lagen zum Ende des Geschäftsjah-

res 2025 bei 576,9 Mio. Euro und damit 2,8 Prozent über dem Vorjahr 

(31. Dezember 2024: 561,3 Mio. Euro). Wesentlichen Einfluss hatten 

die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die um 41,7 

Prozent auf 236,1 Mio. Euro gestiegen sind (31. Dezember 2024: 

166,6 Mio. Euro). Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen war eine Folge des gestiegenen Einkaufsvolumens 

der Produktionswerke der Unternehmensgruppe. Gegenläufig entwi-

ckelten sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinsti-

tuten, die um 27,4 Prozent auf 109,4 Mio. Euro sanken (31. Dezember 

2024: 150,6 Mio. Euro). Der Rückgang der kurzfristigen Verbindlich-

keiten gegenüber Finanzinstituten war von der Rückzahlung von Geld-

markt- und Kontokorrentkrediten getrieben.  

Die kurzfristigen Leasingverbindlichkeiten sind um 18,1 Prozent auf 

23,0 Mio. Euro gesunken (31. Dezember 2024: 28,1 Mio. Euro), ins-

besondere durch planmäßige Tilgungen. Die übrigen kurzfristigen fi-

nanziellen Verbindlichkeiten stiegen um 2,0 Prozent auf 87,8 Mio. 

Euro (31. Dezember 2024: 86,1 Mio. Euro). Der Anstieg im Berichts-

zeitraum war im Wesentlichen von einem Anstieg der Durchleitungs-

vereinbarung aus dem Asset-Backed-Securities-Programm (ABS-

Programm) getrieben, in dessen Rahmen der Konzern als Servicer 

agiert und Zahlungseingänge an eine Partnerbank weiterleitet sowie 

der Zahlung des Sicherheitseinbehalt des Kaufpreises für die Enar 

Group und der geringeren Verpflichtungen aus einem Volumenbonus 

aufgrund des geringen Umsatzes mit Kunden.  

Die übrigen kurzfristigen nichtfinanziellen Verbindlichkeiten sind im 

Geschäftsjahr 2025 um 9,2 Prozent auf 59,6 Mio. Euro gestiegen 

(31. Dezember 2024: 54,6 Mio. Euro), im Wesentlichen durch Reduk-

tion der Personalabgrenzungen. 

Die Ertragssteuerschulden sanken um 52,1 Prozent auf 14,0 Mio. 

Euro (31. Dezember 2024: 29,2 Mio. Euro).  

Bilanzsumme und Eigenkapital 

Die Bilanzsumme lag am 31. Dezember 2025 mit 2.438,1 Mio. Euro 

v.a. aufgrund der gesunkenen Sachanlagen sowie Vorräte, denen ein 

Schuldenabbau auf der Passivseite gegenüberstand, 2,1 Prozent un-

ter dem Vorjahr (31. Dezember 2024: 2.489,5 Mio. Euro). Das Eigen-

kapital des Konzerns lag zum Jahresende 2025 bei 1.514,1 Mio. Euro 

und damit über dem Vorjahr (31. Dezember 2024: 1.497,8 Mio. Euro). 

Der Bilanzgewinn lag aufgrund des positiven Saldos des Periodener-

gebnisses 2025 und der Dividendenausschüttung für das Vorjahr bei 

905,4 Mio. Euro und damit 4,2 Prozent über dem Vorjahr (31. Dezem-

ber 2024: 869,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich um 1,9 

Prozentpunkte auf 62,1 Prozent (31. Dezember 2024: 60,2 Prozent). 

→ Ziffer 18  

Nettofinanzverschuldung und Gearing 

Die Nettofinanzverschuldung17 sank im Jahresverlauf 2025 um -40,3 

Prozent auf 185,4 Mio. Euro am Jahresende (31. Dezember 2024: 

310,6 Mio. Euro). Wesentliche Treiber hierfür waren die Rückgänge 

der langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Finan-

zinstituten. Infolge der reduzierten Nettofinanzverschuldung sank 

auch die Kennzahl Gearing18 (Verschuldungsgrad) um 8,5 Prozent-

punkte auf 12,2 Prozent (31. Dezember 2024: 20,7 Prozent). 

Finanzierungsstruktur 

Für mehr Details zur Finanzierungsstruktur und entsprechenden Kon-

ditionen wird auf die Erläuterungen zu den „Lang- und kurzfristigen 

Finanzverbindlichkeiten“ im Konzernanhang → Ziffer 21 verwiesen.  

Nicht bilanziertes Vermögen und außerbilanzielle Finanzie-

rungsinstrumente  

Neben dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Vermögen nutzt der 

Konzern im geringen Umfang auch nicht bilanzierungsfähige Vermö-

genswerte. Im Wesentlichen handelt es sich hier um geleaste Wirt-

schaftsgüter, die aufgrund der Kurzfristigkeit des Leasingverhältnis-

ses oder des geringen Wertansatzes gemäß IFRS 16 nicht in der Bi-

lanz des Leasingnehmers aktiviert werden. Im Rahmen von Forde-

rungsverkaufsprogrammen, als  außerbilanzielle Finanzierungsmaß-

nahme, wurden die durch die Forderungen gebundenen Mittel bis auf 

ein anhaltendes Engagement frei.  

 

NETTOFINANZVERSCHULDUNG           

IN MIO. €           

  2025  2024  2023  2022  2021 

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten  109,6  193,8  97,3  169,5  295,1 

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten  109,4  150,6  296,1  117,9  138,7 

Kurzfristiger Teil langfristiger Verbindlichkeiten  0,4  1,5  0,2  0,8  0,9 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  34,0  35,3  27,8  53,7  305,5 

Festgeldanlagen mit Laufzeit < 1 Jahr  −  −  −  −  130,0 

Nettofinanzverschuldung  185,4  310,6  365,8  234,5  -0,8 

Verschuldungsgrad (Gearing)  12,2%  20,7%  24,4%  16,8%  -0,1% 

           

                                                
17 Nettofinanzverschuldung = lang- und kurzfristige Finanzverbindlichkeiten + kurz-

fristiger Teil langfristiger Verbindlichkeiten - Zahlungsmittel- und Zahlungsmittel-

äquivalente - Festgeldanlagen mit Laufzeit < 1 Jahr.  

  In der Definition der Nettofinanzverschuldung der Wacker Neuson Group sind 

Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 16 nicht enthalten. 
18 Gearing = Nettofinanzverschuldung/Eigenkapital. 
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Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der  

Wacker Neuson SE (Kurzfassung nach HGB) 

Der Jahresabschluss der Wacker Neuson SE wurde den Grundsätzen 

des deutschen Handelsrechts (HGB) und den aktienrechtlichen Vor-

schriften (AktG) entsprechend aufgestellt. Der Lagebericht für das Ge-

schäftsjahr 2025 wird mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst. 

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis des Geschäftsverlaufs der 

Wacker Neuson SE im Berichtsjahr 2025 wider, wobei zu berücksich-

tigen ist, dass diese als Management- und Holdinggesellschaft mit 

Konzerndienstleistungsfunktionen, wie insbesondere Marketing,  

Human Resources, Information Technology, Finance Services, be-

triebliches Immobilienmanagement und indirekter Einkauf, betraut ist. 

Gegenstand der Wacker Neuson SE ist das Halten und Verwalten von 

Beteiligungen an Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar auf dem 

Gebiet der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen, 

Geräten, Werkzeugen und Verfahren, insbesondere für die Bau- und 

Landwirtschaft sowie in der Erbringung aller zugehörigen Dienstleis-

tungen tätig sind. 

Die Wacker Neuson SE als Holding verantwortet die strategische Kon-

zernführung. Neben dem Konzernvorstand sind folgende zentrale, 

konzernübergreifende Abteilungen bei ihr angesiedelt: Konzerncon-

trolling, Konzernrechnungswesen, Konzerntreasury, Rechtsabteilung 

(inklusive Schutzrechteverwaltung), Interne Konzernrevision, Compli-

ance, Immobilienverwaltung, Strategie, Merger & Acquisitions, Inves-

tor Relations, Nachhaltigkeit, Unternehmenskommunikation, Konzern-

IT, Konzernmarketing, Process-Consulting, Vertriebsentwicklung und 

-controlling, Absatzfinanzierung, Konzernsteuern und Konzern-Hu-

man Resources. Im Geschäftsjahr 2025 waren in der Gesellschaft 

durchschnittlich 211 Mitarbeitende beschäftigt (2024: 238). 

In der Funktion einer geschäftsleitenden Führungs- und Funktionshol-

ding werden außerdem entgeltliche Dienstleistungen administrativer, 

finanzieller, kaufmännischer und technischer Art für die Beteiligungs-

gesellschaften erbracht und zu marktüblichen Konditionen verrechnet. 

Teilweise handelt es sich auch um wechselseitige Serviceverträge. 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches in der am Bilanzstichtag aktuellen Fas-

sung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkosten-

verfahren gegliedert. 

Der Umsatz im Jahr 2025 belief sich auf 61,0 Mio. Euro (2024: 

65,4 Mio. Euro). Die Umsätze setzen sich aus der Erbringung von 

Dienstleistungen der Wacker Neuson SE an ihre Tochtergesellschaf-

ten zusammen. Die übernommenen Dienstleistungen umfassten im 

Wesentlichen IT-Dienstleistungen in Höhe von 35,1 Mio. Euro (2024: 

37,5 Mio. Euro), Managementleistungen in Höhe von 10,3 Mio. Euro 

(2024: 14,3 Mio. Euro), Leistungen im Zusammenhang mit Marketing 

in Höhe von 3,5 Mio. Euro (2024: 2,2 Mio. Euro) sowie sonstige Ver-

triebs- und Verwaltungsdienstleistungen in Höhe von 9,6 Mio. Euro 

(2024: 8,8 Mio. Euro). 

Darüber hinaus sind Mieterlöse aus der Vermietung von Räumlichkei-

ten am Standort München an die ansässigen Tochtergesellschaften 

sowie von einem externen Mieter in Höhe von 2,5 Mio. Euro (2024: 

2,6 Mio. Euro) enthalten. 

 

GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG 

DER WACKER NEUSON SE (KURZFASSUNG) 

IN MIO. €     

  2025  2024 

Umsatzerlöse  61,0  65,4 

Herstellungskosten  -58,5  -62,1 

Bruttoergebnis vom Umsatz  2,5  3,3 

Allgemeine Verwaltungskosten  -40,7  -20,9 

Sonstige betriebliche Erträge  21,8  23,0 

Sonstige betriebliche Aufwendungen  -6,4  -4,3 

Erträge aus Beteiligungen  59,7  76,3 

Erträge aus  
Gewinnabführungsverträgen  54,6  29,1 

Aufwendungen aus  
Gewinnabführungsverträgen  0  -4,1 

EBIT  91,5  102,4 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  27,8  39,8 

Zuschreibungen auf Finanzanlagen  2,4  0 

Abschreibungen auf Finanzanlagen  -3,4  -10,6 

Aufwendungen aus Verlustübernahme  -0,2  -0,4 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -11,2  -16,2 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  -15,8  -11,6 

Ergebnis nach Steuern  91,1  103,4 

Sonstige Steuern  -0,1  -0,1 

Jahresüberschuss  91,0  103,3 

Gewinnvortrag  400,3  337,8 

Bilanzgewinn  491,3  441,1 

     

 

Gegliedert nach Regionen setzt sich der Umsatz zusammen aus Um-

sätzen in Europa in Höhe von 51,9 Mio. Euro (2024: 54,6 Mio. Euro), 

in der Region Amerika in Höhe von 7,6 Mio. Euro (2024: 9,9 Mio. Euro) 

sowie in Asien-Pazifik in Höhe von 1,5 Mio. Euro (2024: 0,9 Mio. Euro). 

Die Herstellungskosten beliefen sich auf 58,5 Mio. Euro (2024: 

62,1 Mio. Euro) und das Bruttoergebnis vom Umsatz erreichte 

2,5 Mio. Euro (2024: 3,3 Mio. Euro). 

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich im Geschäftsjahr 

2025 auf 40,7 Mio. Euro (2024: 20,9 Mio. Euro). Der Anstieg im Ge-

schäftsjahr 2025 resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Share-

holder-Kosten (+12,2 Mio. Euro) sowie aus der Wertberichtigung ei-

nes kurzfristigen Darlehens an eine Tochtergesellschaft (+7,6 Mio. 

Euro). 

Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichten 21,8 Mio. Euro (2024: 

23,0 Mio. Euro). Hierin sind im Wesentlichen Erträge aus Umlagen 

von Tochtergesellschaften erbrachten Dienstleistungen aus den Be-

reichen IT und Marketing in Höhe von 7,4 Mio. Euro (2024: 7,2 Mio. 

Euro), Währungsgewinne in Höhe von 5,1 Mio. Euro (2024: 5,2 Mio. 

Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem 

Vorjahr 8,5 Mio. Euro (2024: 9,7 Mio. Euro) enthalten. Die Erträge aus 

der Auflösung von Rückstellungen resultieren insbesondere aus dem 

Rückgang der finanziellen Verpflichtungen gegenüber einer Tochter-

gesellschaft um 8,3 Mio. Euro. In den kurzfristigen Darlehen an ver-

bundene Unternehmen sind 8,0 Mio. Euro enthalten, um im Zuge der 

geplanten Liquidation die Finanzverbindlichkeiten von einer Tochter-

gesellschaft auszukehren. Dieses Darlehen wurde im gleichen Augen-

blick um 7,6 Mio. Euro wertberichtigt, da es keine positive Fortführung 

geben wird. 
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Ge-

schäftsjahr auf 6,4 Mio. Euro (2024: 4,3 Mio. Euro). Darin sind im We-

sentlichen Währungsverluste in Höhe von 5,7 Mio. Euro (2024: 3,7 

Mio. Euro) enthalten, die im Zusammenhang mit langfristigen und kon-

zerninternen Darlehen und Forderungen gegen verbundene Unter-

nehmen stehen. 

Die Wacker Neuson SE ist von der Entwicklung und Ergebnisaus-

schüttung ihrer Beteiligungen abhängig. Im Jahr 2025 vereinnahmte 

die Wacker Neuson SE aus dem Konzern Dividenden der Tochterge-

sellschaften in Höhe von 59,7 Mio. Euro (2024: 76,3 Mio. Euro). Das 

Beteiligungsergebnis (Summe aus Dividenden und Erträgen aus Ge-

winnabführung) belief sich auf 114,3 Mio. Euro (2024: 101,3 Mio. 

Euro). Die Erträge aus Gewinnabführung gehen auf mit Tochtergesell-

schaften geschlossene Gewinnabführungsverträge zurück. 

Die Zuschreibungen auf Finanzanlagen stiegen im laufenden Ge-

schäftsjahr auf 2,4 Mio. Euro (2024: 0 Mio. Euro).  

Die Wacker Neuson SE erwirtschaftete ein Ergebnis vor Zinsen und 

Steuern (EBIT) von 91,5 Mio. Euro (2024: 102,4 Mio. Euro). Das Er-

gebnis nach Steuern ist infolge des Beteiligungsergebnisses mit 91,1 

Mio. Euro positiv (2024: 103,4 Mio. Euro). Demzufolge ergab sich im 

Berichtszeitraum ein Jahresüberschuss in Höhe von 91,0 Mio. (2024: 

103,3 Mio. Euro). 

Vermögens- und Finanzlage 

Konzernsoftwarelizenzen, vor allem für das ERP-System (Enterprise-

Resource-Planning-System, auf Deutsch: Warenwirtschaftssystem) 

und die konzernweit eingesetzten Betriebssysteme und Büroanwen-

dungen sind bei der Wacker Neuson SE aktiviert und werden ver-

schiedenen Konzerngesellschaften kostenpflichtig zur Verfügung ge-

stellt. An immateriellen Vermögensgegenständen wies die Konzern-

holding zum 31. Dezember 2025 6,8 Mio. Euro für Lizenzen und ähn-

liche Rechte aus (31. Dezember 2024: 9,1 Mio. Euro). 

Bei den Grundstücken der Wacker Neuson SE handelt es sich um den 

Standort der Konzernzentrale in München-Milbertshofen. Zum 31. De-

zember 2025 wies die Wacker Neuson SE Sachanlagen in Höhe von 

22,0 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 23,5 Mio. Euro) aus. 

Die Finanzanlagen setzen sich aus Anteilen an verbundenen Unter-

nehmen in Höhe von 727,1 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 726,0 Mio. 

Euro), Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 16,0 

Mio. Euro (31. Dezember 2024: 16,8 Mio. Euro), Beteiligungen in 

Höhe von 12,1 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 10,4 Mio. Euro) und 

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 

besteht in Höhe von 1,6 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 1,3 Mio. Euro) 

zusammen. 

Die Veränderung bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen re-

sultiert aus Kapitalerhöhungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro (2024: 68,9 

Mio. Euro), außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 253 Absatz 3 

Satz 5 HGB in Höhe von 3,4 Mio. Euro (2024: 10,6 Mio. Euro) sowie 

Zuschreibungen in Höhe von 2,4 Mio. Euro (2024: 0 Mio. Euro). 

Das gesamte Anlagevermögen der Wacker Neuson SE betrug zum 

Bilanzstichtag 786,0 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 787,2 Mio. Euro). 

Auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber in- 

und ausländischen Kunden oder Vertriebspartnern liegen fast voll-

ständig bei den operativen Konzerngesellschaften. Die Forderungen 

gegen verbundene Unternehmen sanken vor allem durch den Rück-

gang des kurzfristigen Darlehensvolumens auf 606,4 Mio. Euro (31. 

Dezember 2024: 635,6 Mio. Euro).  

BILANZ DER WACKER NEUSON SE (KURZFASSUNG) 

IN MIO. €     

  31.12.2025  31.12.2024 

Immaterielle Vermögensgegenstände  7,2  9,2 

davon: Lizenzen an gewerblichen Schutzrech-
ten und ähnlichen Rechten  6,8  9,1 

davon: geleistete Anzahlungen  0,4  0,1 

Sachanlagen  22,0  23,5 

davon: Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken  20,8  21,9 

davon: andere Anlagen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung  1,2  1,6 

Finanzanlagen  756,8  754,5 

davon: Anteile an verbundenen Unternehmen  727,1  726,0 

davon: Ausleihungen an verbundene Unterneh-
men  16,0  16,8 

davon: Beteiligungen  12,1  10,4 

davon: Ausleihungen an Unternehmen, mit de-
nen ein Beteiligungsverhältnis besteht  1,6  1,3 

Anlagevermögen  786,0  787,2 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  0,2  − 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen  606,4  635,6 

Sonstige Vermögensgegenstände  16,4  17,4 

Liquide Mittel  21,2  62,0 

Umlaufvermögen  644,2  715,0 

Rechnungsabgrenzungsposten  3,4  3,6 

Aktive latente Steuern  18,6  19,2 

Bilanzsumme (Aktiva)  1.452,2  1.525,0 

     

Eigenkapital  1.175,2  1.125,0 

davon: gezeichnetes Kapital  68,0  68,0 

davon: Kapitalrücklage  584,0  584,0 

davon: Gewinnrücklagen  31,9  31,9 

davon: Bilanzgewinn  491,3  441,1 

Rückstellungen  39,6  54,4 

Verbindlichkeiten  237,4  345,6 

davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten  197,9  304,1 

davon: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen  3,0  3,7 

davon: Verbindlichkeiten gegenüber verbunde-
nen Unternehmen  32,8  31,7 

davon: Sonstige Verbindlichkeiten  3,7  6,1 

Bilanzsumme (Passiva)  1.452,2  1.525,0 

     

 

Bei der Wacker Neuson SE stellen sich im Wesentlichen Forderungen 

dar, die aus der Gesellschafterstellung resultieren, insbesondere aus 

kurzfristigen Darlehen und Forderungen im Rahmen des Cash Pools. 

Die liquiden Mittel der Wacker Neuson SE beliefen sich zum 31. 

Dezember 2025 auf 21,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 62,0 Mio. 

Euro). Grund dafür waren im Wesentlichen Rückzahlungen von Geld-

marktkrediten und Kontokorrentkrediten. 

Das gesamte Umlaufvermögen betrug zum Bilanzstichtag 644,2 Mio. 

Euro (31. Dezember 2024: 715,0 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug 

1.452,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 1.525,0 Mio. Euro). 
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DIVIDENDENENTWICKLUNG           

           

  2025  2024  2023  2022  2021 

Dividendenberechtigte Aktien in Mio. Stück  68,02  68,02  68,02  68,02  68,02 

Dividende pro Aktie in €1  0,70  0,60  1,15  1,00  0,90 

Auszahlung gesamt in Mio. €  47,6  40,8  78,2  68,0  61,2 

Ausschüttungsquote in % (bezogen auf das Ergebnis je Aktie des Vorjahres)  61,4  58,3  42,1  47,6  45,2 

           
1 Vorstand und Aufsichtsrat werden der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie vorschlagen.  

 

 

Die aktiven latenten Steuern zum 31. Dezember 2025 in Höhe von 

18,6 Mio. Euro bestehen wie bereits im Vorjahr (31. Dezember 2024: 

19,2 Mio. Euro) insbesondere aus temporären Differenzen bei den Be-

teiligungsansätzen der Personengesellschaften und Pensionsrück-

stellungen, die passiven latenten Steuern im Wesentlichen durch die 

Bildung von Rücklagen nach § 6b EStG. Der Überhang an aktiven la-

tenten Steuern unterliegt nach § 268 Abs. 8 HGB einer Ausschüt-

tungssperre. 

Zum 31. Dezember 2025 wies die Gesellschaft ein Eigenkapital von 

1.175,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 1.125,0 Mio. Euro) aus. Das 

Grundkapital der Wacker Neuson SE belief sich unverändert auf 70,14 

Mio. Euro. Es sind 70.140.000 auf den Namen lautende Stückaktien 

mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Ak-

tie ausgegeben. 

Die Rückstellungen betrugen 39,6 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 

54,4 Mio. Euro). Die Differenz zum Vorjahr resultierte im Wesentlichen 

aus geringeren Steuerrückstellungen. Zudem waren im Vorjahr sons-

tige langfristige Rückstellungen für die Liquidation von Tochtergesell-

schaften enthalten (31. Dezember 2024: 8,3 Mio. Euro).  

Bedingt durch Cash Pooling und andere mit Konzerngesellschaften 

geschlossene Finanzierungsvereinbarungen, liegen wesentliche ex-

terne Finanzverbindlichkeiten bei der Wacker Neuson SE. Diese wer-

den über die bei ihr angesiedelte Abteilung Corporate Treasury, wel-

che die zentrale Liquiditätsbeschaffung beziehungsweise -steuerung 

im Konzern übernimmt, verwaltet. Die Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten sanken auf 197,9 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 

304,1 Mio. Euro). Grund dafür waren im Wesentlichen Rückzahlungen 

von Geldmarktkrediten und Kontokorrentkrediten. 

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

weist die Wacker Neuson SE Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie laufende Verbindlichkeiten aus dem Cash Pooling 

aus. Zum Bilanzstichtag beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen auf 32,8 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 

31,7 Mio. Euro). Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus Verbindlich-

keiten aus dem Cash Pooling, da einige Tochtergesellschaften das 

Guthaben aus dem Vorjahr aufgrund des gesunkenen Net Working 

Capital im laufenden Geschäftsjahr aufgebaut haben. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten betrugen 3,7 Mio. Euro (31. 

Dezember 2024 6,1 Mio. Euro). 

Zusammenfassend ist die Finanzposition der Wacker Neuson SE aus 

Sicht der Unternehmensleitung weiterhin gut. 

 

 

 

 

Dividendenpolitik und -vorschlag 

Die Wacker Neuson SE setzt auf eine attraktive Aktionärsvergütung 

mit dem Ziel, die Anteilseigner kontinuierlich und angemessen am Ge-

winn des Konzerns zu beteiligen. Die Ergebnissituation sowie die Si-

cherung einer angemessenen Kapitalausstattung des Konzerns ge-

ben dabei den Rahmen vor. 

Die Dividendenpolitik des Konzerns sieht eine Ausschüttung je Aktie 

von 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie der Konzernholding 

Wacker Neuson SE vor. 

Diese Dividendenpolitik spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung von 

Vorstand und Aufsichtsrat wider und kann zukünftig angepasst wer-

den. Darüber hinaus setzt die Dividendenzahlung in jedem Jahr ent-

sprechende Dividendenvorschläge des Vorstands und des Aufsichts-

rats voraus, wobei jedes dieser Gremien von dieser Dividendenpolitik 

unter den dann vorherrschenden Umständen abweichen kann. Über 

die Dividende entscheidet die Hauptversammlung. 

Vorstand und Aufsichtsrat werden der kommenden Hauptversamm-

lung am 13. Mai 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in 

Höhe von 0,70 Euro je Aktie vorschlagen. 

Vollständiger Jahresabschluss der Wacker Neuson SE 

Der vom Wirtschaftsprüfer Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, 

mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene voll-

ständige Jahresabschluss der Wacker Neuson SE wird im elektroni-

schen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Im Internet ist er unter 

→ www.wackerneusongroup.com und dort unter der Rubrik Investor 

Relations abrufbar. 

Prognose der Wacker Neuson SE 

Die Dividendenpolitik der Wacker Neuson SE sieht eine Ausschüttung 

je Aktie von 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie der  

Wacker Neuson Group vor. Diese Dividendenpolitik spiegelt die ge-

genwärtige Zielsetzung von Vorstand und Aufsichtsrat wider und kann 

zukünftig angepasst werden. Im Geschäftsjahr 2025 wurde eine Divi-

dende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 aus-

geschüttet. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 58 Prozent. 
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Segmentberichterstattung –   

Entwicklung in den Regionen 

▪ Schwache Nachfrage in der Mehrheit der Märkte 

▪ Herausforderndes Marktumfeld für Baumaschinen 

▪ Landmaschinenmarkt unter Druck 

Die Wacker Neuson Group bedient mit ihrer breiten Produktpalette 

aus Baugeräten und Kompaktmaschinen sowie einer Vielzahl an 

Dienstleistungen sowohl Endkunden als auch Händler, Vermietunter-

nehmen und Importeure weltweit. Die Segmentberichterstattung stellt 

die Entwicklung in den Regionen Europa (EMEA)1, Amerikas und 

Asien-Pazifik dar. Die Unternehmensgruppe wird auf Basis dieser ge-

ografischen Segmente gesteuert. 

Entwicklung in der Region Europa (EMEA)1 

Europa ist einer der Kernabsatzmärkte für die Wacker Neuson Group. 

Die Stimmung in der Region Europa (EMEA)1 war im Geschäftsjahr 

2025 weiterhin verhalten. Die Nachfrageschwäche insbesondere im 

ersten Halbjahr 2025 resultierte insbesondere aus der geopolitischen 

und wirtschaftlichen Unsicherheit. Im zweiten Halbjahr stiegen die 

Umsätze in der Region Europa im Vergleich zum Vorjahr.   

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 stieg um 1,2 Prozent und betrug 

absolut 1.753,1 Mio. Euro (2024: 1.731,7 Mio. Euro). Der Umsatzanteil 

der Region betrug 79,0 Prozent und lag über dem Vorjahr (2024: 77,5 

Prozent). Wechselkursbereinigt betrug der Umsatzanstieg im Ge-

schäftsjahr 2025 1,3 Prozent. 

Deutschland hatte wie in den Vorjahren den größten Umsatzanteil in 

der Region Europa, gefolgt von Frankreich, Vereinigtem Königreich 

und der Schweiz. Während die Nachfrage in Deutschland und Frank-

reich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 rückläufig war, ist die 

Nachfrage in der Schweiz und dem Vereinigten Königreich gestiegen.  

 

UMSATZVERTEILUNG 2025 NACH REGIONEN 

IN % (VORJAHR) 

 

 

Positive Nachfrageentwicklungen wurden auch in einigen Ländern in 

Süd-, Nord- und Osteuropa verzeichnet. 

Obwohl das Geschäft mit Kompaktmaschinen für die Landwirtschaft 

der beiden Marken Kramer und Weidemann im ersten Halbjahr 2025 

rückläufig war, ist es im dritten und vierten Quartal 2025 wieder ge-

wachsen. Die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025 konnte dennoch 

die Umsatzschwäche des ersten Quartals 2025 nicht vollständig kom-

pensieren. Der Umsatz ging somit um 7,1 Prozent zurück und betrug 

451,8 Mio. Euro (2024: 486,2 Mio. Euro). 

Das operative Ergebnis (EBIT) vor Konsolidierung stieg in der Region 

EMEA um 29,6 Prozent auf 102,5 Mio. Euro (2024: 79,1 Mio. Euro). 

Dies entspricht einer um rund 1,2 Prozentpunkten höheren EBIT-

Marge (vor Konsolidierung) von 5,8 Prozent (2024: 4,6 Prozent).  

Die Investitionen in der Region Europa (EMEA) betrugen 58,3 Mio. 

Euro im Berichtszeitraum (2024: 86,7 Mio. Euro). Die Investitionen 

sind in der Tabelle „Investitionen im Geschäftsjahr 2025“ dargestellt. 

 

 

UMSATZENTWICKLUNG IN DER REGION EUROPA (EMEA)1  EBIT-ENTWICKLUNG IN DER REGION EUROPA (EMEA)1,2 

IN MIO. €   IN MIO. €  

 

 

 

 

  

1  Inklusive Türkei, Afrika, Mittlerer Osten. 

2  Vor Konsolidierung.  
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UMSATZENTWICKLUNG IN DER REGION AMERIKAS  EBIT-ENTWICKLUNG IN DER REGION AMERIKAS1 

IN MIO. €   IN MIO. €  

 

 

 
 

  

1  Vor Konsolidierung.  

 

 
 

 

Entwicklung in der Region Amerikas 

Die Entwicklung der Region Amerikas war aufgrund der Unsicherhei-

ten durch US-Zölle von einer anhaltenden Zurückhaltung im Bestell-

verhalten geprägt. Der Umsatz in der Region lag im Geschäftsjahr 

2025 bei 421,6 Mio. Euro (2024: 450,7 Mio. Euro), was einem Rück-

gang von 6,5 Prozent entspricht. Der Anteil am Gesamtumsatz ist im 

Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und betrug 19,0 Prozent 

(2024: 20,2 Prozent). Währungsbereinigt betrug der Umsatzrückgang 

1,8 Prozent. 

Somit spiegelte sich das herausfordernde Marktumfeld im rückläufi-

gen Umsatz auch in den Einzelmärkten wie beispielsweise USA, Ka-

nada und Mexiko wider. 

Die Wacker Neuson Group bietet ihren Händlern in den USA und Ka-

nada flexible Finanzierungsprogramme, um den Ausbau ihres Händ-

lernetzes bestmöglich zu unterstützen. Seit dem Geschäftsjahr 2020 

nutzt der Konzern Forderungsverkaufsprogramme zur Liquiditätssteu-

erung und Optimierung des Net Working Capital. Hierzu steht ein  

Asset Backed Securities-Programm (ABS-Programm) zum revolvie-

renden Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 

einem Finanzierungsvolumen von 150 Mio. USD (2024: 225 Mio. 

USD) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2025 waren Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen mit einem Buchwert von 124,2 Mio. 

Euro (31. Dezember 2024: 137,1 Mio. Euro) nach Abzug der zurück-

behaltenen Ausfallrisiken im Rahmen des ABS-Programms verkauft. 

Das maximale Kreditrisiko zum Bilanzstichtag beläuft sich auf 22,2 

Mio. Euro (31. Dezember 2024: 24,5 Mio. Euro). Durch das ABS-Pro-

gramm stärkt der Konzern seine Wettbewerbsfähigkeit bei Finanz-

dienstleistungen auf dem nordamerikanischen Markt, insbesondere 

im Bereich der Kompaktmaschinen. 

Der lateinamerikanische Markt blieb vor dem Hintergrund geopoliti-

scher Faktoren in der Region insgesamt herausfordernd. Die weltweit 

angespannte Wirtschaftslage belastete weiterhin den Markt im Ge-

schäftsjahr 2025, was somit auch in dieser Region zu einem Umsatz-

rückgang führte.  

Das EBIT der Berichtsregion Amerikas (vor Konsolidierung) sank ge-

genüber dem Vorjahr um 81,6 Prozent auf 4,9 Mio. Euro (2024: 26,7 

Mio. Euro). Dies entspricht einer um rund 4,7 Prozentpunkte niedrige-

ren EBIT-Marge (vor Konsolidierung) von 1,2 Prozent (2024: 5,9 Pro-

zent). 

Die Investitionen in der Region Amerikas beliefen sich im Berichtszeit-

raum auf 8,0 Mio. Euro (2024: 13,5 Mio. Euro). Die Investitionen sind 

in der Tabelle „Investitionen im Geschäftsjahr 2025“ dargestellt. 

UMSATZENTWICKLUNG IN DER REGION ASIEN-PAZIFIK  EBIT-ENTWICKLUNG IN DER REGION ASIEN-PAZIFIK1 

IN MIO. €   IN MIO. €  

 

 

 
 

  

1  Vor Konsolidierung.  
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Entwicklung in der Region Asien-Pazifik 

Die Marktdynamik in der Region Asien-Pazifik war im abgelaufenen 

Geschäftsjahr 2025 weiter rückläufig. So betrug der Umsatz im Ge-

schäftsjahr 2025 44,1 Mio. Euro und ist somit um 16,0 Prozent gesun-

ken (2024: 52,5 Mio. Euro). Wechselkursbereinigt lag der Umsatz 10,7 

Prozent unter dem Vorjahr. Der Gesamtumsatzanteil der Region be-

trug 2,0 Prozent im Geschäftsjahr 2025 (2024: 2,3 Prozent). 

Der Kernmarkt in Asien-Pazifik war, wie in den Jahren zuvor, Austra-

lien. Der Rückgang in diesem Markt war somit entscheidend für die 

negative Entwicklung in der gesamten Region. Der strategische Fokus 

der Wacker Neuson Group lag weiterhin auf der Erweiterung des 

Händlernetzwerks in der Bau- und Landwirtschaft, dem Zugewinn von 

Vermietkunden sowie der Einführung von an den Endkundenbedarf in 

der Region angepassten Produkten. 

China wuchs im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr, ver-

zeichnete dennoch eine rückläufige Entwicklung im Geschäftsjahr 

2025. In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld blieb der Markt für Bau-

maschinen aufgrund der inländischen Überproduktion unverändert 

schwierig. Die Nachfrage in Indien und Südostasien entwickelte sich 

im Geschäftsjahr 2025 ebenfalls rückläufig.  

Das chinesische Werk der Unternehmensgruppe in Pinghu dient in 

erster Linie als Export-Hub, über das die dort gefertigten Maschinen 

in weniger stark regulierte Märkte exportiert werden – etwa in Afrika 

und Südamerika. Vor diesem Hintergrund erweist sich der Produkti-

onsstandort als strategisch vorteilhaft und bleibt ein zentraler Baustein 

für den weiteren Marktausbau in dieser Region. 

Obwohl die Umsätze rückläufig waren, verbesserte sich die Wa-

cker Neuson Group in der Berichtsregion Asien-Pazifik operativ. Das 

EBIT (vor Konsolidierung) stieg um 42,1 Prozent gegenüber dem Vor-

jahr auf 2,7 Mio. Euro (2024: 1,9 Mio. Euro). Dies entspricht einer um 

rund 2,5 Prozentpunkte höheren EBIT-Marge (vor Konsolidierung) von 

6,1 Prozent (2024: 3,6 Prozent). 

In der Region Asien-Pazifik wurden im Berichtszeitraum 0,4 Mio. Euro 

investiert (2024: 1,0 Mio. Euro). Die Investitionen sind in der neben-

stehenden Tabelle „Investitionen im Geschäftsjahr 2025“ dargestellt. 

 

INVESTITIONEN IM GESCHÄFTSJAHR 2025 

 

  
Europa 
(EMEA)  Amerikas  

Asien- 
Pazifik 

(APAC) 

Land & Gebäude   3,4  0,9  - 

Technische Anlagen und Maschinen  4,9  2,9  - 

Betriebs- und Geschäftsausstattung  7,5  0,9  0,2 

Geleistete Anzahlungen / Anlagen 
im Bau  13,4  2,4  0,1 

Aktivierte Entwicklungsprojekte  25,2  0,9  0,1 

Übrige immaterielle Vermögens-
werte  3,9  -  - 

Summe   58,3  8,0  0,4 
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Segmentberichterstattung – 

Entwicklung der Geschäftsbereiche 

▪ Steigende Nachfrage nach Baugeräten und Dienstleistun-

gen  

▪ Geschäftsbereich Kompaktmaschinen rückläufig im Ver-

gleich zum Vorjahr 

Neben der steuerungsrelevanten geografischen Segmentierung wird 

der Konzernumsatz zusätzlich nach den Geschäftsbereichen Bauge-

räte, Kompaktmaschinen und Dienstleistungen gegliedert. 

Geschäftsbereich Baugeräte 

Der Geschäftsbereich Baugeräte umfasst die Aktivitäten des Kon-

zerns in den Geschäftsfeldern Beton-, Verdichtungs- sowie Baustel-

lentechnik. Produziert werden die Baugeräte in Deutschland, den 

USA, China sowie in Spanien. Der Konzern produziert bedarfsgesteu-

ert und mit typischerweise kurzen Lieferzeiten. Nach einem herausfor-

derndem Jahr 2024 kurbelte die größte Baumaschinenmesse der Welt 

Bauma die langsame Erholung der Bauindustrie im Frühling 2025 an. 

Obwohl die Auftragseingänge dadurch im zweiten Quartal gestiegen 

sind, stagnierte die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf. Geopoliti-

sche Instabilität, hohe Zinsen und Baukosten belasteten die Bauwirt-

schaft.19 Die Wacker Neuson Group legte ihren Fokus entsprechend 

auf Optimierung des operativen Geschäfts und unterschiedliche Ver-

triebsinitiativen, um der Branchendynamik entgegenzuwirken.  

In Schwellenländern in Asien, sowie Lateinamerika und Afrika vertreibt 

der Konzern ein auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmtes Sortiment 

an Baugeräten (Value Line). Seit 2018 werden diese Maschinen 

hauptsächlich im chinesischen Werk in Pinghu produziert. 

UMSATZVERTEILUNG 2025 NACH GESCHÄFTSBEREICHEN1 

IN % (VORJAHR) 

 

1 Konsolidierter Umsatz vor Cash Discounts, rundungsbedingte Differenzen. 

Der Umsatz20 im Segment Baugeräte stieg 2025 um 1,7 Prozent auf 

460,2 Mio. Euro (2024: 452,7 Mio. Euro). Währungsbereinigt belief 

sich der Anstieg auf 4,7 Prozent. Der Anteil des Geschäftsbereichs am 

Gesamtumsatz blieb nahezu auf dem Vorjahresniveau 20,6 Prozent 

(2024: 20,1 Prozent). 

                                                
19 Quelle: Off-Highway Research, September 2025, Global Construction Equipment 
Markets 

Die Nachfrage nach Produkten in Bereichen Boden- und Betonver-

dichtung sowie Baustellentechnik ist im Vergleich zum Vorjahr gestie-

gen. 

Die generelle schwache Nachfrage nach emissionsfreien Produkten 

hat auch die Nachfrage nach den zero emission Produkten des Kon-

zerns im Geschäftsjahr 2025 negativ beeinflusst. Obwohl der Umsatz 

in einigen Monaten des Jahres 2025 noch über dem Vorjahr lag, 

konnte diese Entwicklung den Umsatzrückgang nicht vollständig kom-

pensieren. Per Ende 2025 bestand das Wacker Neuson zero emission 

Portfolio im Bereich der Baugeräte aus insgesamt 22 Produktlösun-

gen, darunter Stampfer, Verdichtungsplatten und dem als Rucksack 

tragbaren Akku-Innenrüttler ACBe.  

Geschäftsbereich Kompaktmaschinen  

Der Geschäftsbereich Kompaktmaschinen umfasst Maschinen für die 

Bau- und Landwirtschaft, den Garten- und Landschaftsbau, die Indust-

rie, für Recyclingunternehmen und Kommunen. Angeboten werden 

Bagger, Radlader, Teleradlader, Kompaktlader, Telehandler, Rad- 

und Raupendumper bis zu einem Gewicht von 15 Tonnen. Dazu kom-

men spezielle Anbaugeräte und Zubehör. Die meisten der Maschinen 

werden in Deutschland und Österreich, Kompaktlader in den USA pro-

duziert. Seit 2018 werden Bagger neben Österreich auch in China her-

gestellt. Im Geschäft mit Kompaktmaschinen sind Finanzierungspro-

gramme für Kunden nach wie vor ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Wa-

cker Neuson Group richtet sich hierbei zunehmend internationaler aus 

und arbeitet mit leistungsstarken und unabhängigen Finanzierungs-

partnern zusammen. 

Der Geschäftsbereich Kompaktmaschinen verzeichnete einen Nach-

fragerückgang im Geschäftsjahr 2025. Der Umsatz betrug 1.254,6 

Mio. Euro (2024: 1.284,6 Mio. Euro) und sank somit um 2,3 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahr. Wechselkursbereinigt betrug der Rückgang 

1,6 Prozent. Der Anteil des Geschäftsbereichs am Gesamtumsatz 

ging auf 56,1 Prozent zurück (2024: 57,1 Prozent). 

In der Bauwirtschaft wurden insbesondere die Teleskoplader in der 

Region Europa weniger nachgefragt. Die Zahl der verkauften Kom-

paktladern (Skid Steers) in der Berichtsregion Nordamerika sank auch 

im Vergleich zum Vorjahr. Positiv entwickelte sich die Nachfrage nach 

Dumpern, Baggern sowie allradgelenkten Radladern insbesondere in 

der Berichtsregion Europa. 

Das zero emission Portfolio umfasste per Ende 2025 insgesamt 16 

Kompaktmaschinen, davon 10 für die Bauwirtschaft sowie 6 für die 

Landwirtschaft. 

Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz mit Kompaktmaschinen für 

die Landwirtschaft der beiden Marken Kramer und  

Weidemann ebenfalls. Mit 451,8 Mio. Euro lag er 7,1 Prozent unter 

dem Vorjahr (2024: 486,2 Mio. Euro). Gesamtwirtschaftliche und geo-

politische Unsicherheit trug zum gesunkenen Ergebnis bei. Der Anteil 

des Geschäfts mit landwirtschaftlichen Maschinen am Gesamtumsatz 

ging auf 20,2 Prozent zurück (2024: 21,6 Prozent). 

Die Landwirtschaft ist ein Zielmarkt für Kompaktmaschinen, der für die 

Wacker Neuson Group mit den Marken Weidemann und Kramer eine 

wichtige Rolle spielt. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte 

20 Umsatz der Geschäftsbereiche Baugeräte, Kompaktmaschinen und Dienstleistun-

gen jeweils vor Abzug von Cash Discounts angegeben. Cash Discounts betragen 

insgesamt 16,7 Mio. Euro (2024: 15,6 Mio. Euro). 
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Weidemann seine Händlerstruktur erweitern und die Marktpräsenz au-

ßerhalb der europäischen Kernmärkte ausbauen. Ebenso befindet 

sich das landwirtschaftliche Vertriebsnetz von Kramer weiter im Aus-

bau. Seit 2017 besteht bei Kramer eine Kooperation mit dem US-ame-

rikanischen Landmaschinenhersteller John Deere für den Vertrieb von 

Teleskop- und Radladern für die Landwirtschaft. Seit dem Beginn der 

Kooperation konnte Kramer seine Marktanteile sowohl bei Radladern 

als auch bei Teleskopladern erhöhen. In den zentraleuropäischen 

Märkten sowie in Südeuropa, UK und Skandinavien konnte Kramer in 

den letzten Jahren zahlreiche Händler gewinnen. Aufgrund der positi-

ven Resonanz auf die Strategische Allianz in Europa wurde die Zu-

sammenarbeit auf weitere Weltregionen ausgeweitet (nähere Informa-

tionen finden sich unter → Strategische Kooperationen). 

Besonders bei der Entwicklung des Geschäfts mit Kompaktmaschinen 

werden Finanzierungsprogramme für Kunden immer wichtiger. Die 

Wacker Neuson Group arbeitet mit unabhängigen Finanzierungspart-

nern in entsprechenden Partnerschaftsmodellen zusammen. 

Geschäftsbereich Dienstleistungen 

Ein kundennaher Service mit individueller und intensiver Betreuung ist 

für die Wacker Neuson Group von hoher Relevanz. Neben dem Ver- 

trieb von Neugeräten bietet der Konzern mit seinen Vertriebstöchtern 

umfassende Dienstleistungen für seine Produkte an. Dazu gehören 

die Geschäftsfelder Reparatur, Service und Ersatzteile, Gebraucht-

maschinen, Finanzierung, Telematik-Lösungen, e-Business, flexible 

Mietlösungen in einigen europäischen Märkten sowie die Internetlö-

sung eStore für Endkunden in Deutschland. Daneben umfasst der Ge-

schäftsbereich Dienstleistungen in geringem Umfang auch den Ver-

trieb von Maschinen von Drittanbietern, darunter zum Beispiel den 

Weiterverkauf von Inzahlungnahmen. 

Der Umsatz des Geschäftsbereiches Dienstleistungen wuchs im Ge-

schäftsjahr 2025. Obwohl die Nachfrage nach Mietmaschinen im Ver-

gleich zum Vorjahr rückläufig war, wuchs der Mietabverkauf. Auch das 

Servicegeschäft mit Dienstleistungen, die Bereiche Wartung und Re-

paratur sowie das margenstarke Ersatzteilgeschäft erhöhten sich im 

Vergleich zum Vorjahr. 

Der Umsatz mit Dienstleistungen stieg 2025 um 1,5 Prozent auf 520,7 

Mio. Euro (2024: 513,2 Mio. Euro). Währungsbereinigt stieg der Um-

satz um 1,9 Prozent. Der Anteil der Dienstleistungen am Gesamtum-

satz vergrößerte sich auf 23,3 Prozent (2024: 22,8 Prozent). 

Im Geschäftsjahr 2025 wurden wichtige strukturelle Veränderungen 

im Bereich Aftermarket umgesetzt, um die Basis für zukünftiges 

Wachstum zu schaffen. Mit dem Umzug des Standorts des Ersatzteil-

lagers von Nürnberg nach Mülheim-Kärlich wurden optimale Voraus-

setzungen geschaffen, um den Kunden neben dem klassischen Er-

satzteilgeschäft künftig auch Anbaugeräte und ergänzende Dienstleis-

tungen anbieten zu können.   

Zudem wurde im Januar 2025 der Bereich Digitale Produkte vollstän-

dig in die zentrale Organisationseinheit Corporate Aftermarket inte-

griert. Damit wurde die Grundlage für den weiteren Ausbau des digi-

talen Produktportfolios gelegt. Der Vertrieb im Aftermarket wurde neu 

strukturiert. Durch die enge Verzahnung der verschiedenen Vertriebs-

wege können den Kunden nun passgenau abgestimmte Produkte und 

Dienstleistungen angeboten werden. 

Ein Ziel des Konzerns ist es, seinen Kunden bei der Produktauswahl 

maximale Flexibilität zu bieten. Durch die konzerneigene Vermietflotte 

in einigen Ländern Europas können erforderliche Maschinen schnell 

dort bereitgestellt werden, wo sie gebraucht werden. Vor allem aber 

auch mittel- und längerfristige Lösungen, Weitervermietungen, Miet-

käufe und eine gut ausgestattete Flotte an jungen Gebrauchtmaschi-

nen sind Teil des Lösungsangebots. Ergänzend bietet der Konzern im 

Gebrauchtmaschinengeschäft die Inzahlungnahme von Maschinen 

an. Die von Kunden zurückgenommenen Altmaschinen und -geräte 

werden, sofern wirtschaftlich sinnvoll, instandgesetzt und dem Ge-

brauchtmaschinenmarkt wieder zugeführt. Vor dem Hintergrund der 

gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit sank im Jahr 2025 die Nachfrage 

nach der Vermietflotte. Infolge der angespannten Marktlage bei Neu-

maschinen lag die Nachfrage nach gebrauchten Maschinen aus dem 

Vermietbestand über dem Vorjahr. 

Das klassische Reparatur- und Servicegeschäft entwickelte sich im 

Jahr 2025 insgesamt positiv. Die Nachfrage nach Dienstleistungen 

wie Wartung und Reparatur ist gestiegen. 

Wachsende Bedeutung digitaler Dienstleistungen 

Das digitale Dienstleistungsangebot des Konzerns wird zunehmend 

erweitert. Themen wie die digitale Anbindung von Kunden in den ver-

schiedenen Geschäftsprozessen sind von großer Bedeutung, um den 

Nutzen der Maschinen weiter zu steigern. Im Bereich der digitalen 

Servicierung wurde die Telematiklösung EquipCare um weitere Fea-

tures und Services ergänzt und der Roll-out über alle Marken und Re-

gionen vorangetrieben (→ Weitere ergebnisrelevante Faktoren: Vertrieb, 

Service und Marketing). 

  

ENTWICKLUNG DER GESCHÄFTSBEREICHE 2021–20251 

IN MIO. € 

 

1  Umsatz vor Cash Discounts. 
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Weitere ergebnisrelevante Faktoren 

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG            

           

  2025  2024  2023  2022  2021 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand in Mio. €  55,2  58,9  63,7  50,1  45,5 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand in % vom Umsatz  2,5  2,6  2,4  2,2  2,4 

Aktivierte Aufwendungen in Mio. €  28,8  34,7  29,0  28,5  29,3 

Aktivierungsquote in %  34,3  37,1  31,3  36,3  39,2 

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf aktivierte Entwicklungsaufwendungen in Mio. €  26,5  21,0  16,3  13,8  16,7 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand inklusive aktivierter Aufwendungen in Mio. €  84,0  93,6  92,7  78,6  74,8 

Forschungs- und Entwicklungsquote inklusive aktivierter Aufwendungen in % vom Umsatz  3,8  4,2  3,5  3,5  4,0 

           

Forschung und Entwicklung  

▪ Forschung und Entwicklung als elementare Bestandteile 

der Firmenphilosophie 

▪ Angebot an batterieelektrisch betriebenen Baugeräten 

und Kompaktmaschinen kontinuierlich weiter ausgebaut 

Forschung und Entwicklung als Basis des langfristigen  

Erfolgs 

Forschung und Entwicklung tragen entscheidend zum Erfolg der  

Wacker Neuson Group bei. Im Geschäftsjahr 2025 lagen die Auf-

wendungen für Forschung und Entwicklung (inklusive aktivierte 

Aufwendungen) mit 84,0 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres 

(2024: 93,6 Mio. Euro). Die F&E-Quote inklusive aktivierter Auf-

wendungen in Prozent vom Umsatz war mit 3,8 Prozent unter dem 

Vorjahresniveau (2024: 4,2 Prozent). 

Die Wacker Neuson Group schützt ihre innovativen Produkte und 

Verfahren durch Patente und Gebrauchsmuster aktiv vor uner-

wünschter Nachahmung. Im Geschäftsjahr 2025 hat die Unterneh-

mensgruppe weltweit 45 neue Patente und Gebrauchsmuster an-

gemeldet (2024: 39) und 174 erteilt (2024: 80). Insgesamt verfügt 

die Wacker Neuson Group weltweit über 498 Patente und Ge-

brauchsmuster (2024: 375). 

Fokus auf energieeffiziente Produkte,  

Reduzierung von Abgasemissionen im Mittelpunkt 

Die Wacker Neuson Group ist überzeugt, dass ihre Produkte einen 

Beitrag zur Reduzierung von Abgasemissionen leisten können. Un-

abhängig von der Pflicht, das Produktportfolio laufend an die regu-

latorischen Vorgaben anzupassen und weiterzuentwickeln, hat 

sich die Wacker Neuson Group bewusst für ein umfassendes An-

gebot an energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen ent-

schieden. 

Um neben der Reduzierung von Abgasemissionen den Anforde-

rungen an ein noch umweltschonenderes und sichereres Produkt-

programm in Zukunft gerecht zu werden, haben für die  

Wacker Neuson Group Aktivitäten im Bereich Öko- und Energieef-

fizienz Priorität. Hierzu gehört unter anderem die Entwicklung 

neuer Steuerungssysteme, um die Fahrantriebe der Maschinen zu 

optimieren. Funktionen wie der Energiesparmodus können den 

Kraftstoffverbrauch senken und die Energieeffizienz steigern. Bei-

spiele dafür sind der effiziente elektrische Antriebsstrang mit inte-

griertem ECO Mode in elektrischen Radladern sowie batterie-

elektrisch betriebene Teleskoplader. Darüber hinaus arbeiten die 

Mitarbeitenden der Unternehmensgruppe an der Weiterentwick-

lung von Antriebskonzepten und der Standardisierung von Kompo-

nenten unterschiedlicher Modelle, Module und Produktgruppen. 

Breites Angebot an batterieelektrisch betriebenen  

Kompaktmaschinen und Baugeräten 

Teil der Strategie 2030 – und fest in der Produkt- und Technologie-

Roadmap für die nächsten Jahre verankert – ist der strategische 

Hebel zero emission Lösungen. Mit der Produktlinie zero emission 

bietet die Wacker Neuson Group eine breite Palette elektrisch an-

getriebener Kompaktmaschinen und Baugeräte an. Das Produkt-

portfolio umfasst neben batterieelektrisch betriebenen Stampfern, 

Vibrationsplatten und Walzen zur Bodenverdichtung sowie Innen-

rüttlern zur Betonverdichtung auch Ketten- und Raddumper, drei 

vollelektrische Minibagger und diverse vollelektrische Rad- und Te-

leskoplader für die Bau- und Landwirtschaft. Die Erweiterung des 

Baukastens von z.B. Batterien, Invertern und Elektromotoren bietet 

die Grundlage für weitere Produktentwicklungen und Portfolioer-

weiterungen in mehreren Produktgruppen für die kommenden 

Jahre. Zudem bietet die Wacker Neuson Group im Rahmen von 

zero emission Lösungen für die flexible Stromversorgung auf der 

Baustelle an. Dazu zählen Energiespeicherlösungen und Lösun-

gen aus dem Bereich der Ladeinfrastruktur. 

Nahezu alle Anwendungen auf typischen innerstädtischen Baustel-

len können mit den zero emission Baugeräten und Kompaktma-

schinen abgedeckt werden. Aber auch in emissionssensiblen Um-

gebungen, beispielsweise in Wohngebieten, Tunneln, Tiefgaragen 

oder Innenräumen von Gebäuden kann mit dem zero emission 

Produktportfolio ohne Abgasemissionen und geräuscharm gear-

beitet werden. Dabei bieten die Produkte verbesserten Schutz von 

Anwendern und Umwelt, sind wartungsärmer und verlangen gerin-

gere Betriebskosten als Produkte mit konventionellem Antrieb. 

Für Endkunden, aber auch für Vermietunternehmen, stellen die 

zero emission Lösungen bereits heute eine Ergänzung des Ma-

schinenparks dar. Die Wacker Neuson Group geht davon aus, 

dass alternative Antriebskonzepte eine bedeutende Rolle in der 

Zukunft der Bau- und Landmaschinenindustrie spielen werden und 

hat auch im Geschäftsjahr 2025 weiter in diesen Bereich investiert. 

Mögliche Technologiesprünge im Bereich der Batterietechnik wer-

den batterieelektrisch betriebene Baugeräte und Kompaktmaschi-

nen voraussichtlich weiter an Bedeutung verschaffen. Bei der Ent-

wicklung neuer Produkte legt der Konzern großen Wert auf Modu-

larisierung. So ist beispielsweise der Akku für die heute verfügba-

ren elektrischen Vibrationsplatten und Stampfer sowie den Hoch-

frequenz-Innenrüttler modular einsetzbar. Diese Lösung trägt auch 

dazu bei, dass insgesamt weniger Akkus benötigt werden. 
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Fokus auf Produktsicherheit und moderne Assistenzsysteme 

Die Sicherheit der Anwender hat für die Wacker Neuson Group 

höchste Priorität. Ziel ist es, Maschinen bereitzustellen, die intuitiv 

und sicher bedient werden können und die Anwender optimal bei 

ihrer Arbeit unterstützen. 

Die Wacker Neuson Group steigert die Anwendersicherheit ihrer 

Produkte fortlaufend – sowohl durch technische Optimierungen be-

stehender Serien als auch durch die Entwicklung innovativer neuer 

Lösungen. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung moderner Assistenzsysteme 

spielt dabei eine wesentliche Rolle. Diese Systeme erhöhen nicht 

nur die Sicherheit, sondern gestalten die Bedienung der Maschinen 

für den Anwender zugleich einfacher und effizienter. Ein Beispiel 

hierfür ist das Radarsystem Active Sense Control (ASC) beim 

Dumper. In Echtzeit wird die Umgebung der Maschine nach mögli-

chen Hindernissen gescannt, der Bediener auf einem Display vor 

nahenden Hindernissen gewarnt und falls notwendig bis zum Still-

stand abgebremst (bei ausgewähltem Stopp-Assistant). Weiter bie-

tet die Marke Weidemann bei ihrem Radlader 1190e mit der Assis-

tenzfunktion „Follow me“ die Möglichkeit der fahrerlosen Bedie-

nung im sogenannten Hold-to-run Betrieb via Fernbedienung an. 

Die Maschine folgt dem zu Fuß laufenden Bediener in Fahrtrich-

tung vorwärts und bietet so Arbeitserleichterung und Erhöhung der 

Sicherheit gleichermaßen. 

Parallel dazu engagiert sich die Wacker Neuson Group aktiv in der 

Weiterentwicklung von Normen und Standards für Baumaschinen, 

insbesondere im Bereich der Anwendungssicherheit, und bringt 

dabei umfassende Praxiserfahrungen sowie konkrete Anwender-

bedürfnisse in die Verbandsarbeit ein. 

Darüber hinaus analysiert die Wacker Neuson Group neben batte-

rieelektrischen Lösungen weitere alternative Antriebskonzepte und 

bewertet deren Einsatzpotenzial innerhalb der Unternehmens-

gruppe. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung 

alternativer Kraftstoffe, um Verbrennungsmotoren nahezu klima-

neutral betreiben zu können. 

Produktion, Einkauf und Logistik 

Die Wacker Neuson Group produziert weltweit an insgesamt acht 

Standorten: 

▪ Reichertshofen, Deutschland (Baugeräte) 

▪ Pfullendorf, Deutschland (Kompaktmaschinen) 

▪ Korbach, Deutschland (Kompaktmaschinen) 

▪ Hörsching bei Linz, Österreich (Kompaktmaschinen) 

▪ Saragossa, Spanien (Baugeräte) 

▪ Menomonee Falls, USA (Baugeräte und Kompaktmaschinen) 

▪ Pinghu, China (Baugeräte und Kompaktmaschinen) 

▪ Kragujevac, Serbien (internes Zulieferwerk für Stahlbaukom-

ponenten) 

 

Stabilere Preise für Material, Komponenten und Transporte 

Innerhalb der Umsatzkosten sind der Materialaufwand und der Auf-

wand für bezogene Leistungen wesentliche Positionen. Die Pro-

duktion benötigt Bauteile und Rohmaterialien – allen voran Stahl, 

aber auch Stahlbaukomponenten, Gussteile, Schmiedeteile, Moto-

ren, Elektrik/Elektronik sowie Hydraulik- und Fahrwerkskomponen-

ten. Von unverändert hoher Bedeutung sind für den Konzern die 

Preisentwicklungen, u.a. bei Stahl, Energie und Motoren. Zur Opti-

mierung der Materialverfügbarkeiten und der Materialpreise bleibt 

Dual Sourcing, also die Zusammenarbeit mit mehreren Lieferan-

ten, von hoher strategischer Bedeutung. 

Nachhaltiges Lieferantenmanagement 

Zur Sicherstellung der Qualität von Zulieferteilen sowie einer hohe 

Liefertreue bei neuen und bestehenden Lieferanten legt der Kon-

zern großen Wert auf kontinuierliche Lieferantenqualifizierung. Lie-

feranten des Konzerns werden von der Auswahl über die Nominie-

rung bis hin zum Serienbetrieb eng begleitet. Für neue Projekte 

kommen jene Lieferanten zum Zug, die die Anforderungen hin-

sichtlich Qualität, Lieferfähigkeit, Nachhaltigkeit und Kosten opti-

mal erfüllen. Um die geforderten Qualitätsniveaus kontinuierlich si-

cherzustellen, führt der Konzern regelmäßig Lieferantenaudits 

durch.  

Vernetzung von Produktion und Lieferkette weiter im Fokus 

In den letzten Jahren wurden umfangreiche Anpassungen der Pla-

nungsprozesse und der dahinterliegenden IT-Systeme vorgenom-

men, um die Wertschöpfungsketten in der Wacker Neuson Group 

kontinuierlich weiter zu optimieren. Einen wesentlichen Meilenstein 

stellt hierbei die Weiterentwicklung der Supply-Chain-Planungslö-

sung SAP IBP dar, die darauf abzielt, stufenweise eine integrierte 

Vertriebs- und Produktionsplanung über alle operativen Gesell-

schaften des Konzerns hinweg zu implementieren. Dadurch soll 

eine präzise und über alle Vertriebsgesellschaften transparente 

Absatzplanung ermöglicht werden, inklusive einer hohen Transpa-

renz der weltweiten Bestandsentwicklung. Abweichungen von ge-

planten Zielwerten sollen schneller als bisher identifiziert und bei 

Bedarf Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 

Die systemische Zusammenführung von Vertriebsbedarf, Produk-

tions- und Lieferantenkapazität soll die Lieferfähigkeit und Termin-

treue des Konzerns erhöhen und das durchschnittlich vorgehaltene 

Bestandsniveau optimieren. Intensiviertes Lieferantenmanage-

ment sowie gezielte Lieferantenqualifizierung und Lieferantenent-

wicklung sollen die Verzahnung von Produktion und Lieferkette zu-

sätzlich laufend verbessern. 

Die Wacker Neuson Group und ihre Mitarbeitenden haben sich in 

einem Verhaltenskodex zu einem rechtlich und ethisch korrekten 

Verhalten im Geschäftsleben bekannt. Diese sind in der Grund-

satzerklärung der Wacker Neuson Group beschrieben. Auch von 

den Lieferanten sowie Vertriebspartnern des Konzerns wird die 

Einhaltung der Gesetze und der Grundsätze der Unternehmen-

sethik der Unternehmensgruppe erwartet. Diese sind im Verhal-

tenskodex für Lieferanten bzw. Vertriebspartner beschrieben. 

→www.wackerneusongroup.com/de/konzern/compliance 

Investitionen in weiteres Wachstum und Profitabilität 

Auch im Geschäftsjahr 2025 tätigte der Konzern Investitionen in 

seinen Produktionsverbund. Besonderer Fokus lag hierbei weiter-

hin auf Automatisierungen und Effizienzsteigerungen. Am Standort 

Linz wurden die Vorbereitungen für die Produktion der Maschinen 

für John Deere abgeschlossen und die ersten Maschinen wurden 

geliefert. Am Standort Menomonee Falls sind die Vorbereitungen 

weiter vorangeschritten. 

 

 

Digitalisierung in den Werken 

Der Einsatz neuer Technologien in der Produktion ist ein wichtiger 

Bestandteil der Digitalisierungsbemühungen der Wacker Neuson 

Group, die fest in der Unternehmensstrategie verankert sind. Zu 
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den Initiativen im Rahmen des Themas „Smart Factory“ gehört bei-

spielsweise der Einsatz von Assistenzsystemen in der Montage, 

Fertigung und Intralogistik. Die Einführung der ERP-Softwarelö-

sung SAP S/4HANA in 2024 war ein Erfolg und stärkt seitdem das 

moderne Ökosystem der Unternehmensgruppe. Der intensive Ein-

satz neuer Technologien veranlasst das Unternehmen, seine Ar-

chitektur zu überarbeiten und sich auf Cybersicherheit zu konzent-

rieren. Diese Veränderung bringt Sicherheit, aber auch Flexibilität 

und Skalierbarkeit mit sich, um sich schnell an technologische Ent-

wicklungen anzupassen. 
 

Vertrieb, Service und Marketing 

▪ Vermarktung über diversifizierte Vertriebskanäle 

▪ Digitale Lösungen mit wachsender Bedeutung 

Für die Wacker Neuson Group steht der Kunde im Mittelpunkt. 

Dementsprechend richten sich Marketing- und Vertriebsaktivitäten 

in jedem Unternehmensbereich an den jeweiligen Bedürfnissen der 

Zielgruppen aus. Nähe zum Kunden schaffen bedeutet auch, einen 

fortlaufenden Dialog zu führen. Über zahlreiche Kommunikations-

kanäle wie die Webseiten der Marken, digitale Partnerportale, 

Social-Media-Kanäle, Messeauftritte und Veranstaltungen, 

Newsletter, klassische Printbroschüren und Beiträge in der Fach-

presse bietet die Wacker Neuson Group ihren Kunden zielgrup-

penspezifisch Zugriff auf aktuelle Informationen zu ihren Produkten 

und Dienstleistungen. 

Weltweites Vertriebsnetz – diversifizierte Vertriebskanäle 

Die Unternehmensstruktur der Wacker Neuson Group ermöglicht 

eine dezentral verantwortete und für Vertriebspartner und Kunden 

schnelle und unbürokratische Zusammenarbeit. Die Vertriebsstruk-

turen sind jeweils an den Erfordernissen der einzelnen Märkte aus-

gerichtet. So werden die Produkte und Dienstleistungen über un-

terschiedliche Marken und Vertriebswege in den Markt gebracht. 

Während die Marken Weidemann und Kramer nahezu ausschließ-

lich über Händler und Importeure vertrieben werden, verfügt der 

Konzern für die Marke Wacker Neuson neben einem Händlerver-

trieb über ein Direktvertriebsnetz in neun europäischen Ländern. 

Dieses Direktvertriebsnetz bietet die Möglichkeit, Kunden eine Viel-

zahl flexibler Miet-, Verkaufs- und Servicelösungen anzubieten. 

Darüber hinaus zählen auch nationale und internationale Ver-

mietunternehmen und Handelsketten zu den Vertriebskanälen. 

In zahlreichen Märkten verfügt der Konzern über lokale Vertrieb-

stochtergesellschaften zur Betreuung und Unterstützung von Kun-

den und Händlern. Um seine Stellung in den verschiedenen Märk-

ten zu festigen und weiter auszubauen, arbeitet der Konzern kon-

tinuierlich an der Optimierung seines markt- und kundenspezifi-

schen Vertriebsnetzes. 

Branchenübergreifender Vertrieb 

Um konjunkturelle Risiken breit zu streuen und weiter zu wachsen, 

spricht der Konzern mit seinen Produkten und Dienstleistungen 

eine breite Kundenbasis an. Zu den Endkunden des Konzerns zäh-

len Bauunternehmen, Unternehmen des Garten- und Landschafts-

baus, Vermietunternehmen, Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, 

Unternehmen der Recyclingbranche, Bahnbetriebe sowie Indust-

rieunternehmen. Das macht den Konzern unabhängiger von bran-

chentypischen Zyklen. 

Partnerschaften mit Marktführern 

Zur weiteren Marktdurchdringung bestehen Vertriebspartnerschaf-

ten zwischen der Wacker Neuson Group und ausgewählten Markt-

führern. Detaillierte Informationen zu den Kooperationen des Kon-

zerns finden sich im Abschnitt →Strategische Kooperationen 

Digitalisierung im Vertrieb 

Durch digitale Lösungen will die Wacker Neuson Group ihren Kun-

den den Arbeitsalltag erleichtern. Über die Online-Bestell- und In-

formationsplattform ePartner bzw. den eStore können sich Händler 

und Kunden jederzeit über Produkte, Ersatzteile, Zubehör und de-

ren Lieferverfügbarkeit informieren, Kompaktmaschinen konfigu-

rieren, Bestellungen für Maschinen und Ersatzteile aufgeben und 

zahlreiche weitere Transaktionen elektronisch abwickeln. 

EquipCare beispielsweise ist ein digitales System zur Überwa-

chung von Baumaschinen. Es zeigt übersichtlich in der App oder 

am Computer, wo sich Maschinen befinden, wie lange sie im Ein-

satz sind und wann Wartungen anstehen. So behalten Unterneh-

men ihre Maschinen im Blick, vermeiden Ausfälle und sparen Zeit 

und Kosten. Alle Informationen sind zentral gebündelt und jederzeit 

abrufbar. Mit den Weiterentwicklungen in 2025 bietet EquipCare 

zusätzlich eine modernere, benutzerfreundliche Oberfläche, eine 

digitale Verwaltung von Einwilligungen und Lizenzen sowie eine 

technische Basis, die künftig noch flexiblere Erweiterungen und 

neue digitale Services ermöglicht. 

Im Bereich der Digitalisierung stehen zudem die neuen Apps von 

Wacker Neuson, Weidemann und zukünftig auch Kramer im Fo-

kus, die speziell für die Bediener entwickelt wurden. Sie ermögli-

chen den Zugriff auf alle Informationen rund um die Maschine in 

der täglichen Anwendung wie Betriebsanleitungen, Ersatzteilkata-

loge oder Einweisungsvideos. 

Der wirtschaftliche Erfolg der Kunden steht bei der Entwicklung 

neuer Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund. Der Kon-

zern legt großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen 

Kunden, um deren Anforderungen genau zu kennen. Kunden wer-

den bereits in frühen Stadien der Produktentwicklung und die Pro-

duktentwicklung begleitend zu sogenannten „Voice of Customer“-

Workshops eingeladen. Hierbei werden die Geräte und Maschinen 

praxisnah getestet sowie Optimierungspotentiale aufgenommen. 

Individualität und Kundenorientierung 

Die Wacker Neuson Group bietet weltweit ein Schulungsangebot 

für Service, Produkte und Vertrieb an. Das Angebot richtet sich so-

wohl an die eigenen Vertriebs- und Servicemitarbeitenden als auch 

an Händler, Vermietunternehmen und Endkunden aus unter-

schiedlichen Branchen. Serviceschulungen, Produkt- und Ver-

kaufstrainings finden unter anderem in den Akademien in Rei-

chertshofen und Menomonee Falls, an den Produktionsstandorten 

in Pfullendorf, Korbach und Pinghu sowie in zunehmendem Maß 

auch virtuell statt. Auch im Geschäftsjahr 2025 fanden Händler- 

und Kundentage statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen 

der persönliche Austausch, die Identifikation von Verbesserungs-

potentialen auf Produkt-, Service- und Prozessebene, sowie die 

Vorstellung der neuesten innovativen Lösungen. 

 

Personal 

▪ Wacker Neuson Group fördert wertschätzende und  

offene Unternehmenskultur 
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▪ Zahl der Beschäftigten im Jahr 2025 rückläufig 

Engagierte Mitarbeitende als Fundament des Unternehmens-

erfolgs 

Die weltweiten Mitarbeitenden aller Konzernmarken bilden das 

Fundament für den Erfolg und die Zielerreichung der Unterneh-

mensgruppe. Um ihre fachliche wie soziale Kompetenz zu fördern 

und ihre Begeisterung zu wahren, ist die Unternehmensgruppe be-

strebt, optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Sie zahlt attrak-

tive Gehälter und fördert eine wertschätzende und offene Unter-

nehmenskultur. 

Die Wacker Neuson Group ist überzeugt, dass zufriedene und en-

gagierte Beschäftigte produktiver und leistungsfähiger sind. Der 

Unternehmensgruppe ist es daher ein Anliegen, dafür zu sorgen, 

dass sich die Mitarbeitenden an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. As-

pekte wie Work-Life-Balance, attraktive Arbeitsbedingungen, ein 

breites Angebot zur Karriereentwicklung sowie eine gelebte Füh-

rungskultur sind elementare Voraussetzungen für die Leistungsbe-

reitschaft und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden und beeinflus-

sen die langfristige Bindung. 

Ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein und die Beschäftigten 

bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu unterstützen, ist 

ein Grundanliegen der Wacker Neuson Group. Hierzu zählen die 

Möglichkeit von mobilem Arbeiten in direkter Abstimmung mit der 

eigenen Führungskraft, Unterstützungsleistungen bei der Kinder-

betreuung (z.B. Kindergartenzuschuss oder Sommerferienbetreu-

ung), flexible Arbeitszeitmodelle oder vielfältige Teilzeitmöglichkei-

ten. Auch das Arbeiten am Standort soll attraktiv bleiben, beispiels-

weise durch neue Raumkonzepte oder Formate des persönlichen 

Austausches. Dies bildet den Rahmen dafür, dass alle Mitarbeiten-

den ihre Arbeitsleistung so gut und so flexibel wie möglich erbrin-

gen können. 

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die  

Wacker Neuson Group auf engagierte und qualifizierte Mitarbei-

tende angewiesen. Ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot 

bietet die Möglichkeit zu lebenslangem Lernen. Detaillierte Infor-

mationen zur Aus- und Weiterbildung sowie dem Rollenverständnis 

der Wacker Neuson Group als verantwortungsbewusstem Arbeit-

geber finden sich im Abschnitt → Nichtfinanzielle Konzernerklärung 

2025 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 waren 5.830 Mitarbeitende 

in der Unternehmensgruppe beschäftigt (31. Dezember 2024: 

6.019). Die Zahl der Leiharbeiter erhöhte sich im Vergleich zum 

Vorjahresstichtag auf 343, was einer Quote von 5,9 Prozent ent-

spricht (31. Dezember 2024: 128 und Quote von 2,1 Prozent). Die 

in diesem Lagebericht dargestellten Mitarbeitendenzahlen sind auf 

Vollzeitbasis (FTE) umgerechnet. 

Von den Mitarbeitenden waren zum Bilanzstichtag 5.151 Mitarbei-

tende in Europa beschäftigt (31. Dezember 2024: 5.393). 515 Mit-

arbeitende arbeiteten in der Region Amerikas (31. Dezember 2024: 

461), 164 in der Region Asien Pazifik (31. Dezember 2024: 165). 

Zum 31. Dezember 2025 arbeiteten 57,2 Prozent der Mitarbeiten-

den in der Produktion, 23,7 Prozent in Vertrieb und Service, 9,1 

Prozent in Forschung und Entwicklung und 10,0 Prozent in der Ver-

waltung. 

Der Personalaufwand lag 2025 in Summe bei 500,0 Mio. Euro 

(2024: 495,3 Mio. Euro). Detaillierte Angaben zu den Personalkos-

ten finden sich im Konzernanhang → Ziffer 3 

MITARBEITENDE NACH BEREICHEN 

IN % 

 

 

 

MITARBEITENDE NACH REGIONEN 

IN % 

 

 

 

MITARBEITERZAHL KONZERN1 ZUM 31. DEZEMBER 

               

  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019 

Mitarbeiter  5.830  6.019  6.579  6.301  5.506  5.200  5.654 

inkl. Leiharbeiter  6.173  6.147  6.925  6.800  5.992  5.554  6.056 

               
1 Nach Anzahl Stellen (FTE = Full-Time Employee; die Zahl der Mitarbeiter wurde auf Vollzeitbasis umgerechnet). Rundungsdifferenzen. 
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Risiko- und Chancenbericht 

Risiko- und Chancenmanagementsystem 

Das Risiko- und Chancenmanagement aller Unternehmen der  

Wacker Neuson Group ist als integraler Bestandteil der Unterneh-

mensstrategie auf die Erreichung der strategischen Konzernziele der 

Wacker Neuson Group ausgerichtet. Sie verfolgt das Ziel einer lang-

fristigen und nachhaltigen Wertschaffung unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Geschäftsmodelle und Rahmenbedingungen der einzelnen 

Unternehmensbereiche innerhalb der Wacker Neuson Group.  

Da die Wacker Neuson Group durch mittel- und unmittelbare Investi-

tionen in die Beteiligungsunternehmen vollumfänglich mit den Unter-

nehmen der Wacker Neuson Group verbunden ist, ist die Risikositua-

tion der Wacke Neuson SE wesentlich von der Risikosituation der Wa-

cker Neuson Group abhängig. Insoweit gelten die Aussagen zur Ge-

samtbewertung der Risikosituation der Gruppe durch den Vorstand 

auch als Zusammenfassung der Risikosituation der  

Wacker Neuson Group. 

Im Rahmen eines kontinuierlichen und verantwortungsvollen Manage-

mentprozesses erfolgt eine systematische Abwägung zwischen iden-

tifizierten Chancen und bestehenden Risiken. Unter Risiko wird die 

Möglichkeit des Eintritts interner oder externer Ereignisse verstanden, 

die geeignet sind, die Erreichung der strategischen oder operativen 

Zielsetzungen negativ zu beeinflussen. 

Als international agierendes Unternehmen ist die  

Wacker Neuson Group einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die sich 

potenziell nachteilig auf die Geschäftsentwicklung auswirken und in 

Extremfällen den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. 

Gleichzeitig wird angestrebt, erkannte Chancen, wie im Abschnitt „Un-

ternehmensstrategie“ dargestellt, gezielt und konsequent zu nutzen. 

Risiken, die als beherrschbar und kontrollierbar eingestuft werden, 

werden bewusst in Kauf genommen, sofern ihnen angemessene 

Chancen auf eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes 

gegenüberstehen. Die Definition und Steuerung der Wertschaffung 

orientiert sich dabei an einem konzernweit etablierten Steuerungssys-

tem, das auf die langfristige Sicherung und Entwicklung des Unterneh-

menswertes abzielt. 

Im Rahmen des konzernweiten Chancenmanagements analysiert die 

Wacker Neuson Group regelmäßig relevante Markt- und Konjunk-

turentwicklungen sowie Änderungen im regulatorischen Umfeld, bei-

spielsweise in Bezug auf Emissionsvorschriften, Sicherheitsstandards 

oder weitere branchenspezifische Anforderungen. Zusätzlich werden 

die potenziellen Auswirkungen dieser Veränderungen auf die für die 

Wacker Neuson Group relevanten Branchen, Märkte und Produktions-

faktoren bewertet. Ebenfalls berücksichtigt werden mögliche Chancen 

für die Weiterentwicklung und Optimierung des Produkt- und Leistung-

sportfolios. 

 

Integrierter Governance-, Risiko- und Compliance Ansatz 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken ist fester Bestandteil der 

Corporate Governance der Wacker Neuson Group. Eine nachhaltige 

und vorausschauende Unternehmensführung setzt voraus, unterneh-

merische Chancen und Risiken frühzeitig zu identifizieren, systema-

tisch zu bewerten und konsequent zu steuern. Grundlage hierfür bildet 

ein konzernweit etabliertes Governance-, Risiko- und Compliance-

Modell (GRC-Modell), das einheitliche Strukturen und Prozesse für 

alle Gesellschaften der Wacker Neuson Group definiert. Die verbind-

lichen Rahmenbedingungen sind in einer konzernweit gültigen Pro-

zesskarte für Governance, Risk Management & Internes Kontrollsys-

tem (IKS) festgelegt. 

Der organisatorische Rahmen des integrierten GRC-Modells der  

Wacker Neuson Group basiert auf dem international anerkannten 

Three-Lines-Modell (Modell der drei Verteidigungslinien), das als Ba-

sis für unsere Governance, Risk Management und IKS-Prozesse zu-

grunde liegt. Dieses Modell definiert klar die jeweiligen Verantwortlich-

keiten innerhalb des Konzerns im Hinblick auf Governance, Risikoma-

nagement und Compliance. Es unterstützt dabei, organisatorische 

Strukturen und Prozesse so auszugestalten, dass ein wirksames und 

robustes Risikomanagement sowie eine starke Governance gewähr-

leistet sind. 

In der ersten Verteidigungslinie (First Line of Defense) liegt die Ver-

antwortung für die operative Steuerung von Risiken sowie für den res-

sourcengerechten Umgang mit externen und internen Anforderungen 

direkt in den Geschäftsbereichen. Risiken sollen möglichst frühzeitig 

erkannt, vermieden oder gemindert werden – unmittelbar dort, wo sie 

entstehen können. Führungskräfte und Mitarbeitende in den operati-

ven Einheiten setzen dazu konkrete Maßnahmen um, beachten die 

Vorgaben des internen Kontrollsystems und handeln im Einklang mit 

den geltenden gesetzlichen und internen Regelungen. 

Ein kontinuierlicher Austausch über Chancen, Risiken und Zielerrei-

chung findet zwischen den Leitungsebenen der einzelnen Gesell-

schaften und dem Vorstand der Wacker Neuson Group statt. 

Die zweite Verteidigungslinie (Second Line of Defense) ist für die kon-

zernweite Governance-Struktur verantwortlich und definiert verbindli-

che Mindestanforderungen für Systeme und Prozesse innerhalb der 

First Line. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung und Pflege 

konzernweit gültiger Regelwerke für das interne Kontrollsystem, das 

Risikomanagementsystem und die Compliance-Organisation. Die 

Ausgestaltung dieser Vorgaben erfolgt risikoorientiert und unterliegt 

der Steuerung durch den Vorstand. 

Durch die enge Integration des internen Kontrollsystems, des Risiko-

managements sowie der Compliance-Funktionen soll eine möglichst 

hohe Wirksamkeit bei der Vermeidung, Erkennung und Steuerung von 

Risiken erreicht werden. 

Die Risikofelder Antikorruption, Kartellrecht und sonstige Vermögens-

straftaten unterliegen der Verantwortung des Chief Compliance 

Officers („CCO“), der das Corporate Compliance Office leitet. Der 

CCO, zugleich General Counsel und Leiter der Abteilung Corporate 

Legal & Compliance, berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden. 

Weitere Risikofelder (wie z.B. Steuern, Datenschutz, IT-Sicherheit, 

Außenwirtschaft, Geldwäsche, Nachhaltigkeit und Menschenrechte, 

Arbeitssicherheit) werden durch andere Funktionen innerhalb der  
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Wacker Neuson Group (Corporate Functions/Centers für Steuern, Hu-

man Resources, Datenschutz, Nachhaltigkeit)  verantwortet. Die Com-

pliance wird in der Wacker Neuson Group damit als konzernweit über-

greifende Aufgabe verstanden, die auf die Einhaltung gesetzlicher 

Vorgaben, regulatorischer Anforderungen sowie interner Richtlinien 

und Verhaltensstandards abzielt. Die Sicherstellung von Compliance 

in den verschiedenen Risikofeldern liegt gesamtheitlich bei der Unter-

nehmensleitung, die darauf hinwirkt, dass die Führungskräfte der  

Wacker Neuson Group in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich ak-

tiv auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften achten.  

Der Vorstand hat hierzu in dem Wacker Neuson Group Verhaltensko-

dex (Code of Conduct) für Mitarbeitende verbindliche Grundsätze zur 

unternehmerischen Compliance-Verantwortung, zur Unternehmen-

sethik und Verhaltensleitlinien für den Arbeitsalltag festgelegt. Die 

Führungskräfte sollen hier als Vorbilder agieren, sich ihrer besonderen 

Verantwortung als Vorgesetzte bewusst sein und die Grundsätze aktiv 

vorleben. Sie sind dafür verantwortlich, dass der Inhalt dieses Verhal-

tenskodexes allen Mitarbeitenden verständlich ist. Der Code of 

Conduct ist damit ein zentrales Instrument, das die Wacker Neuson 

Group nutzt, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen und ethische 

Standards im Geschäftsalltag sicherzustellen.  

Bekannte Verstöße gegen Gesetze oder interne Regelungen werden 

unverzüglich behoben und angemessen sanktioniert. Darüber hinaus 

werden zur Vermeidung zukünftiger gleichartiger Vorfälle bedarfsge-

recht geeignete und risikominimierende Maßnahmen umgesetzt.  

Die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit, Angemessen-

heit und Wirksamkeit der etablierten Prozesse, des internen Kontroll-

systems sowie des Risikomanagements obliegt der Konzernfunktion 

Interne Revision. Diese unabhängige Prüfungsinstanz unterstützt die 

Unternehmensleitung und das Management bei der Wahrnehmung ih-

rer Überwachungsaufgaben. Die Berichtslinie erfolgt direkt an den 

Vorstand der Wacker Neuson Group. 

Die organisatorische Unabhängigkeit der Internen Revision stellt si-

cher, dass die Funktion sowohl bei der Planung als auch bei der 

Durchführung ihrer Prüfungen frei von Interessenkonflikten und Beein-

flussungen agiert. Der uneingeschränkte Zugang zu allen relevanten 

Informationen, Systemen und Mitarbeitenden ist gewährleistet. Die In-

terne Revision erstellt jährlich einen risikoorientierten Prüfungsplan, 

der dem Vorstand und dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats zur 

Genehmigung vorgelegt wird. Die Ergebnisse der Prüfungen berichtet 

die Interne Revision regemäßig an den Vorstand und halbjährlich so-

wie anlassbezogen dem Prüfungsausschuss.  Die Umsetzung der im 

Rahmen der Prüfungen empfohlenen Maßnahmen durch das Ma-

nagement werden durch die Interne Revision nachverfolgt und die Er-

gebnisse regelmäßig dem Vorstand und dem Prüfungsausschuss vor-

gestellt.  

Im Hinblick auf die Rechnungslegung wird das System der drei Ver-

teidigungslinien durch die Arbeit des externen Abschlussprüfers er-

gänzt. 

Mit dem implementierten integrierten Governance-, Risiko- und Com-

pliance-Ansatz verfügt die Wacker Neuson Group über einen wirksa-

men Steuerungsrahmen zur Sicherstellung eines angemessenen und 

effektiven internen Kontroll- und Risikomanagementsystems.  

Im Rahmen der Umsetzung des Three-Lines-Modells sowie der gel-

tenden gesetzlichen Anforderungen erfolgen zusätzliche unabhängige 

Prüfungen, insbesondere durch die Konzernfunktion Interne Revision 

mit entsprechender Berichterstattung an den Vorstand und den Prü-

fungsausschuss des Aufsichtsrats sowie durch externe Prüfungs-

instanzen. 

Aus den bisherigen Prüfungen, den durchgeführten Überwachungs-

maßnahmen und den internen Berichten sind dem Vorstand der  

Wacker Neuson Group derzeit keine Sachverhalte bekannt, die gegen 

die Angemessenheit und Wirksamkeit des bestehenden internen Kon-

troll- und Risikomanagementsystems sprechen. 

Darstellung des internen Kontroll- und Risikomanage-

mentsystems, einschließlich der Angaben nach § 315 

Abs. 4 HGB beziehungsweise § 289 Abs. 4 HGB sowie ei-

nes erläuternden Berichts des Vorstands hierzu 

Gemäß §§ 289 Absatz 4 und 315 Absatz 4 HGB ist die  

Wacker Neuson Group verpflichtet, die wesentlichen Merkmale des 

internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (IKS und RMS) in 

Bezug auf den Rechnungslegungsprozess darzustellen. In die Be-

richterstattung sind sämtliche Elemente des Risikomanagementsys-

tems und des internen Kontrollsystems einzubeziehen, die einen we-

sentlichen Einfluss auf die Erstellung des Jahres- und Konzernab-

schlusses haben können. 

Der Konzernabschluss der Wacker Neuson Group wird auf Grundlage 

einer einheitlichen Berichterstattung aller in den Konzernabschluss 

einbezogenen Tochtergesellschaften nach den Vorgaben der Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Die Berichterstat-

tung erfolgt in Übereinstimmung mit den IFRS sowie unter Anwendung 

des konzernweit gültigen Bilanzierungshandbuchs. 

Auf Konzernebene werden die Kapitalkonsolidierung, die Schulden-

konsolidierung, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie die 

Eliminierung von Zwischenergebnissen durchgeführt. 

Die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems wird in wesentlichen Bereichen durch regelmäßig durchge-

führte Effektivitätsprüfungen der berichtenden Einheiten bewertet. Er-

gänzend erfolgt durch die Konzernfunktion Interne Revision eine un-

abhängige Überprüfung der Effizienz und Wirksamkeit der implemen-

tierten Kontrollprozesse sowie der Einhaltung interner und externer 

Regelungen. 

Etwa identifizierte Schwachstellen werden durch den Vorstand syste-

matisch analysiert und es werden unverzüglich geeignete Maßnah-

men zur Risikominimierung und Prozessverbesserung eingeleitet. 

Das IKS umfasst Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen, um die 

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung sicherzu-

stellen, die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu garantieren 

und die Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften zu ge-

währleisten. In diesen Kontext gehört auch das interne Revisionssys-

tem, soweit es die Rechnungslegung betrifft. Das IKS als Teil des 

RMS bezieht sich – ebenso wie das Revisionssystem – bei der Rech-

nungslegung auf die entsprechenden Kontroll- und Überwachungs-

prozesse (insbesondere bei handelsbilanziellen Positionen), die der 

Risikoabsicherung der Unternehmensgruppe dienen. 

Folgende Merkmale kennzeichnen das IKS sowie das RMS der  

Wacker Neuson Group im Hinblick auf die Rechnungslegung: 

▪ Die Verantwortungsbereiche für die Rechnungslegungsprozesse 

sind in der Wacker Neuson SE und ihren Tochtergesellschaften klar 

definiert: Verantwortlich sind die Konzernabteilungen Accounting, 
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Controlling und Treasury. Die Gesamtverantwortung für den Rech-

nungslegungsprozess trägt der Vorstand. Grundsätzlich besteht bei 

der Rechnungslegung eine strikte Trennung zwischen Erfassung 

und Kontrolle. 

▪ Die am Rechnungslegungsprozess beteiligten Mitarbeitenden sind 

bestens qualifiziert. 

▪ Der Konzern verfügt über adäquate Systeme und Prozesse für die 

Planung sowie für das Berichtswesen, Controlling und Risikoma-

nagement und arbeitet mit diesen konzernweit. Quartalsweise oder 

monatlich fällige Berichte – auch im Bereich Rechnungslegung – 

ermöglichen eine schnelle Reaktion auf überraschend auftretende 

negative Entwicklungen. 

▪ Die konzernweiten Arbeitsanweisungen des Accounting Manuals, 

des Risikomanagement Manuals, des Tax Manuals und des Trea-

sury Manuals sind allen beteiligten Mitarbeitenden des Konzerns je-

derzeit zugänglich. Weitere Regelungen, zum Beispiel Bewertungs-

vorgaben oder die verpflichtende Anwendung des Vier-Augen-Prin-

zips in festgelegten Fällen, finden Anwendung. Die Arbeitsanwei-

sungen gewährleisten, dass gleichartige Vorgänge im gesamten 

Konzern identisch bearbeitet werden. Bei Bedarf werden sie aktua-

lisiert und an die neuen Gegebenheiten und Bedürfnisse angepasst. 

▪ Die Rechnungslegung erfolgt durch praxiserprobte Standardsoft-

ware. Alle eingesetzten Systeme sind gegen unbefugten Zugriff 

durch Dritte gesichert. 

▪ Bei den rechnungslegungsrelevanten Prozessen (zum Beispiel 

Zahlungsläufen) sind geeignete Kontrollen installiert (unter ande-

rem das Vier-Augen-Prinzip und analytische Prüfungen). 

▪ Rechnungslegungsrelevante Prozesse werden regelmäßig durch 

die interne Revision geprüft. 

▪ Verschiedene unternehmensinterne Instanzen wie die Revision o-

der der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats prüfen und bewerten 

regelmäßig die Funktionsfähigkeit des IKS und RMS im Hinblick auf 

den Rechnungslegungsprozess. 

Bezogen auf den Rechnungslegungsprozess dient das IKS und RMS 

dazu, sicherzustellen, dass unternehmerische Sachverhalte bilanziell 

richtig erfasst, aufbereitet und gewürdigt sowie in die Rechnungsle-

gung übernommen werden. Damit lassen sich Fehler im Rechnungs-

legungsprozess weitgehend vermeiden. 

Mit seinem effizienten Kontrollprozess erreicht der Konzern, dass in 

der Rechnungslegung der Gesellschaft und des Konzerns Geschäfts-

vorfälle in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen und weiteren 

gesetzlichen Vorgaben, den internationalen Rechnungslegungsstan-

dards, der Satzung sowie mit konzerninternen Richtlinien erfasst, ver-

arbeitet und dokumentiert sowie zeitnah und korrekt buchhalterisch 

erfasst werden. Das eingerichtete Risikomanagement gewährleistet 

hierbei, dass die Risiken frühzeitig erkannt sowie angemessen behan-

delt und schnell kommuniziert werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, 

dass Vermögensgegenstände und Schulden im Jahres- und Konzern-

abschluss zutreffend angesetzt, ausgewiesen und bewertet werden. 

Somit erhalten die Interessen- und Anspruchsgruppen zeitnah ver-

lässliche und relevante Informationen. 

Soweit es möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, decken Versiche-

rungsprogramme versicherbare Risiken ab. 
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INTEGRIERTES GOVERNANCE-, RISIKO- UND COMPLIANCEMANAGEMENT 
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Risiken 

Im Folgenden werden alle für den Konzern identifizierten, wesentli-

chen Risiken dargestellt, die aus heutiger Sicht die Vermögens-,  

Finanz- und Ertragslage und/oder die Reputation des Konzerns beein-

flussen könnten. 

Die dargestellten Risiken betreffen, sofern nicht anders dargestellt, 

sämtliche in der Konzernberichterstattung dargestellten Segmente. 

Sollten einzelne Risikokategorien oder Teile hiervon lediglich auf ein-

zelne Segmente Auswirkungen haben, so wird dies im entsprechen-

den Abschnitt dargelegt. 

Das Risikoausmaß (=Schadenerwartungswert) errechnet sich aus 

dem möglichen Schadenwert multipliziert mit der Eintrittswahrschein-

lichkeit: 

RISIKOAUSMAß   

   

  Schadenerwartungswert 

Gering  
Begrenzte Auswirkung, 
< 2 Mio. € EBIT-Risiko 

Mittel  
Mittlere Auswirkungen, 

> 2–5 Mio. € EBIT-Risiko 

Hoch  
Beträchtliche Auswirkungen, 

> 5–10 Mio. € EBIT-Risiko 

Sehr hoch  
Schädigende Auswirkungen, 

> 10 Mio. € EBIT-Risiko 

 

 

Zum 31. Dezember 2025 bestehen auf Konzernebene folgende Ein-

zelrisiken mit einem hohen oder sehr hohen Schadenerwartungswert: 

DIE GRÖSSTEN EINZELRISIKEN ZUM 31.12.2025 

 

  Risikoausmaß 
 Veränderung 

gegenüber Vorjahr 

Zollrisiken  Sehr hoch  Gestiegen 

Preisrisiken  Sehr hoch  Unverändert 

Kostenunterdeckungsrisiken  Sehr hoch  Unverändert 

Nachfragerückgang  Sehr hoch  Unverändert 

Risiko von Cyber Attacken  Hoch  Unverändert 

 

Nach Einschätzung der Unternehmensgruppe liegt ein Einzelrisiko 

hinsichtlich des Schadenerwartungswertes höher als 10 Prozent vom 

Konzern-EBIT. Die aggregierten Risiken für den Konzern liegen unter-

halb der definierten Risikotragfähigkeit. 

Die einzelbewerteten Risiken werden den folgenden Kategorien mit 

ihrem prozentualen Anteil am Gesamtrisiko zugeordnet: 

RISIKOVERTEILUNG NACH RISIKOKATEGORIE   

IN %   

  
Prozentualer Anteil am 

Gesamtrisiko 

Operative Risiken  49 

Rechtliche und regulatorische Risiken   29 

Finanzwirtschaftliche Risiken  9 

Informationstechnologische Risiken  9 

Technische und Entwicklungsrisiken  2 

Personelle Risiken  2 

Sonstige Risiken   <1 

   

 

Operative Risiken 

 

Die Risikokategorie „Operative Risiken“ stellt mit 49 Prozent den größ-

ten Anteil am Gesamtrisiko dar (2024: 60 Prozent). Durch Gegenmaß-

nahmen und bilanzielle Vorsorge verringert sich der Schadenerwar-

tungswert (netto) um rund 9 Prozent. 

Kostenunterdeckungsrisiken 

Erhöht zeigen sich gegenüber dem Vorjahr vor allem die Risiken von 

Kostenunterauslastungen in der Produktion in Verbindung mit einer 

möglichen anhaltenden weltweiten Marktschwäche und damit Nach-

frage auf einem niedrigem Niveau und dem Optimierungsprojekten im-

manentem unsicheren Erfolg.  

Preisrisiken 

Nahezu unverändert sind die Risiken aus nicht vollständig erzielbaren 

Verkaufspreiserhöhungen.  

Gesamtwirtschaftliche Risiken 

Der Konzern ist abhängig von der allgemeinen konjunkturellen Lage 

und der Entwicklung der internationalen Bauwirtschaft. Die Tochterun-

ternehmen Weidemann GmbH und Kramer Werke GmbH unterliegen 

des Weiteren der Entwicklung der Landwirtschaft. Aufgrund der Inter-

nationalität seiner Geschäftsaktivität ist der Konzern politischen und 

volkswirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. 

Die Wacker Neuson Group bleibt in hohem Maß von der weltweiten 

Konjunktur- und Bauwirtschaftsentwicklung abhängig; zusätzlich wirkt 

sich die heterogene Nachfrageentwicklung in den Kernregionen 

dämpfend auf die Visibilität aus. Die Bau- und Landtechnikmärkte ha-

ben in 2025 ab dem zweiten Quartal erste Erholungszeichen gezeigt, 

für 2026 ist insgesamt mit einer leichten weiteren Markterholung zu 

rechnen. 

Geopolitische Spannungen, darunter der anhaltende Russland-Ukra-

ine-Krieg, anhaltende Konflikte im Nahen Osten sowie neue Unsicher-

heiten im Indopazifik-Raum, belasten 2026 nach wie vor das globale 

Wachstumspotenzial und steigern die Planungsunsicherheit für Inves-

titionen. Die schrittweise Lockerung der Geldpolitik im Euroraum wäh-

rend 2025 hat die Investitionsbereitschaft grundsätzlich gestützt, wird 

2026 jedoch durch strukturelle Faktoren wie anhaltend hohe Baukos-

ten, strenge regulatorische Anforderungen und verbliebene Unsicher-

heiten in der Bauwirtschaft teilweise neutralisiert. Branchenverbände 

und Marktstudien deuten auf eine moderate Erholung der Bau- und 

Landtechnikmärkte hin, wobei regionale Risiken – insbesondere in Eu-

ropa und Nordamerika – bestehen bleiben. Die EZB geht für 2026 von 

einem geldpolitischen Kurs aus, bei dem die Leitzinsen zwar niedriger, 

aber weiterhin auf einem neutralen Niveau verharren, das keine zu-

sätzlichen konjunkturellen Impulse liefert („länger auf moderatem Ni-

veau“). 
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Materialpreisrisiken 

Preisanstiege für Rohmaterialien, insbesondere bei Stahl, aber auch 

bei Komponenten, die durch eine steigende Nachfrage, Spekulationen 

auf den Rohstoffmärkten, gestiegene Energiepreise, Wechselkursef-

fekte, Kapazitätsengpässe sowie die internationale Handelspolitik ver-

ursacht werden, können den Materialaufwand erhöhen. Insbesondere 

entstehen zusätzliche Risiken durch über Budget steigende Trans-

portkosten und fehlende Transportkapazitäten. Darüber hinaus 

schlägt sich eine erhöhte Inflation in vielerlei Hinsicht, z. B. in steigen-

den Personalkosten, nieder. Dadurch besteht das Risiko, dass von 

Lieferanten höhere Preise verlangt werden. Diese Preissteigerungen 

am Beschaffungsmarkt können zu höheren Herstellungskosten füh-

ren. Zusätzlich könnten mögliche neue Zölle auf Import- und Export-

güter, insbesondere im Maschinen- und Fahrzeugbau, die Material- 

und Produktionskosten weiter erhöhen. 

 

Der Konzern begegnet diesen Risiken durch erhöhte Flexibilität und 

Diversifikation seiner internationalen Beschaffungsstrategie sowie 

durch striktes Kostencontrolling und kontinuierliche Produktivitätsstei-

gerung. Im regelmäßigen Dialog mit den Geschäftspartnern und Zu-

lieferern entwickelt der Konzern gemeinsam tragfähige Lösungen. 

Grundsätzlich gelingt dem Konzern zum Teil eine zeitnahe Weiter-

gabe gestiegener Beschaffungskosten am Absatzmarkt, er unterliegt 

hierbei jedoch in der Regel einem gewissen Zeitverzug. Zusätzlich 

wächst mit steigender Volatilität auf den Beschaffungsmärkten das Ri-

siko, höhere Einkaufsaufwendungen nicht oder nicht vollumfänglich 

weitergeben zu können. 

 

Risiko aus Nachfragerückgang und weitere Absatzrisiken 

Die Wacker Neuson Group ist in zyklischen und volatilen Märkten ak-

tiv. Eine nachlassende Nachfrage v.a. in den Kernmärkten Europa und 

Nordamerika kann zu einem möglicherweise auch deutlichen Rück-

gang in Umsatz und Profitabilität führen und die Liquidität des Kon-

zerns negativ beeinflussen. Im Jahresverlauf 2025 hat sich das Risiko 

aus einem Nachfragerückgang aufgrund der allgemeinen sich langsa-

men erholenden Konjunktur in der Baubranche und Landwirtschaft ge-

genüber 2024 verbessert. Auftragseingänge und Auftragsbestände 

haben sich normalisiert, zeigen aber noch keine signifikanten Wachs-

tumsimpulse. Das Absatzrisiko kann sich aufgrund anhaltend rezessi-

ver Tendenzen im allgemeinen Wirtschaftsumfeld verschärfen. Zu-

dem unterliegt die Nachfrage saisonalen Schwankungen, die sich un-

terjährig auf die Entwicklung der Umsätze auswirken können.  

Darüber hinaus besteht – insbesondere bei einer deutlichen Markt-

abschwächung oder länger anhaltenden Absatzrückgängen – das Ri-

siko von Wertminderungen (Impairments) auf Maschinenbestände 

und Vorführmaschinen, falls deren erzielbare Werte unter die bilan-

zierten Buchwerte sinken. Zusätzlich besteht vor einer bilanziellen 

Wertminderung ein operatives Risiko durch gewährte Rabatte auf Alt-

maschinenverkäufe. Der Konzern begegnet diesen Risiken durch be-

wusste Diversifikation in unterschiedliche Branchen sowie durch seine 

internationale Aufstellung. Zudem können die fokussierte Marktdurch-

dringung in reifen Märkten, eine zielgerichtete Expansion in neue 

Märkte und die Einführung neuer Produkte konjunkturelle Schwankun-

gen einzelner Länder und Branchen ausgleichen. Der Konzern über-

wacht regelmäßig relevante Frühindikatoren, um – im Falle von 

Schwankungen – rechtzeitig bedarfsgerechte Gegenmaßnahmen ein-

leiten zu können. Zudem nutzt der Konzern flexible Arbeitszeit- und 

Produktionsmodelle in der Organisation sowie Leasingpersonal, um 

etwaige Auslastungsschwankungen abzufedern. 

Die Wacker Neuson Group steht in einem intensiven internationalen 

Wettbewerb. Dem Risiko, Marktanteile zu verlieren, begegnet der 

Konzern damit, dass er seinen weltweiten Vertrieb über qualifizierte 

Vertriebspartner und Vertriebsallianzen kontinuierlich ausbaut und 

Dienstleistungen und Produktinnovationen auf die Bedürfnisse der 

Kunden ausrichtet. Insbesondere die Anforderungen aus der Digitali-

sierung und die sich daraus verändernden Kunden- und Geschäftsbe-

ziehungen nimmt die Wacker Neuson Group auf und richtet ihre Ge-

schäftsprozesse vermehrt danach aus. Dennoch besteht im modera-

ten Umfang das Risiko eines sich verändernden Wettbewerbsumfelds 

in einzelnen Märkten. Nach Preissteigerungen in den Jahren 2022 und 

2023, vor allem bedingt durch den Anstieg der Inflation, besteht 2026 

unverändert das Risiko eines erhöhten Preiswettbewerbs vor dem 

Hintergrund eines sich nur langsam erholenden Marktumfeldes. Die 

Unternehmensgruppe versucht, dem Risiko eines erhöhten Margen-

drucks durch eine angepasste Beschaffungsstrategie und Effizienz-

steigerungen in der Produktion entgegenzuwirken. 

Die Kundenstrukturen sind länderspezifisch unterschiedlich. In einzel-

nen Ländern kann ein Verlust von Großkunden durch Insolvenz oder 

Marktkonsolidierung die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistun-

gen des jeweiligen Tochterunternehmens stark beeinträchtigen. Dem 

Risiko begegnet die Unternehmensgruppe mit einer Diversifikation der 

Kundenbasis, einer laufenden Neuakquise von Kunden, einer aktiven 

Pflege der Kundenbeziehungen und der Entwicklung von neuen wett-

bewerbsfähigen Produkten. 

In vielen Märkten ist eine fortschreitende Konsolidierung auf Kunden-

ebene durch Zusammenschlüsse bzw. Akquisition feststellbar. Diese 

Entwicklung kann sich durch die herbeigeführte Konsolidierung nach-

teilig, aber auch vorteilhaft auf Absatz und Umsatz der  

Wacker Neuson Group auswirken. 

Weitere Beschaffungsrisiken 

Bei der Herstellung seiner Produkte ist der Konzern abhängig von der 

Verfügbarkeit, rechtzeitigen Lieferung und der Preisentwicklung von 

Rohmaterialien und Komponenten – allen voran Stahl, Aluminium, 

aber auch Stahlbaukomponenten, Gussteile, Motoren, Elektrik/Elekt-

ronik sowie Hydraulik- und Fahrwerkskomponenten. Das Risiko von 

Kapazitätsengpässen im Bereich der Containerschifffahrt und zuneh-

mend auch in anderen Bereichen der Logistik, die sich sowohl auf die 

rechtzeitige Lieferung von Rohstoffen und Komponenten als auch auf 

die mit dem Transport verbundenen Kosten negativ auswirken kön-

nen, zeigt sich gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Konzern ist 

weiterhin davon abhängig, dass Rohmaterialien und Zulieferteile feh-

lerfrei sind und die relevanten Spezifikationen und Qualitätsstandards 

erfüllen. Qualitätsmängel der Vorprodukte können zum einen zu Qua-

litätsproblemen bei den Kunden der Wacker Neuson Group führen, 

zum anderen zu Produktionsverzögerungen und damit zu einer ver-

späteten Auslieferung der Produkte an die Kunden. Diese Fälle kön-

nen dem Marken- und Unternehmensimage schaden und unter Um-

ständen Vertragsstrafen, Schadenersatzansprüche und Marktanteils-

verluste nach sich ziehen. Der Konzern begegnet diesem Risiko mit 

der präventiven Qualifizierung von Schlüssellieferanten hinsichtlich 

der Messgrößen Qualität, Zeit und Kosten. Hierbei werden die Schlüs-

sellieferanten bereits vor der Nominierung über die ersten Prototypen 

bis hin zum Start der Serienbelieferung von qualifiziertem Personal vor 

Ort betreut. Zur Sicherung der Lieferfähigkeit achtet der Konzern auf 

kurze Durchlaufzeiten, um auf Bedarfsschwankungen reagieren zu 

können. Zur Vermeidung von Lieferengpässen bei Lieferanten arbeitet 

der Konzern eng und intensiv mit seinen Lieferanten zusammen, 

schließt verbindliche Liefervereinbarungen ab und erschließt, sofern 

notwendig, neue Lieferquellen zur Abdeckung von kurzfristigen höhe-

ren Bedarfen und Stabilisierung der Lieferantenbasis. Um das Liefe-

rantenrisiko weiter zu senken, wurde ein Verhaltenskodex eingeführt, 

der von den Lieferanten die Einhaltung der Gesetze und der Grunds-

ätze der Unternehmensethik der Wacker Neuson Group verlangt und 

dem Risiko von Reputationsschäden durch Lieferanten vorbeugen 

soll. 
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Ein grundsätzliches Risiko besteht im Verlust von Lieferanten, zum 

Beispiel durch Insolvenzen, wodurch die Lieferfähigkeit und damit die 

Absatzziele gefährdet würden. Diesem Risiko begegnet der Konzern 

durch die Definition von Warengruppenstrategien, die sicherstellen 

sollen, dass bei Ausfall eines Lieferanten nur einzelne Produktgrup-

pen betroffen sind und nicht ein gesamtes Produktionswerk. Darüber 

hinaus wird durch eine intensive Lieferantenpartnerschaft sowie durch 

besondere Rahmenverträge, die die Lieferfähigkeit der Zulieferer bis 

zu einem gewissen Grad sicherstellen, versucht, diesem Risiko weiter 

zu begegnen. 

 

Rechtliche und regulatorische Risiken 

 

Die Risiken dieser Kategorie erhöhten sich 2025 signifikant auf einen 

Anteil von rund 29 Prozent am Gesamtrisiko (2024: 11 Prozent). Auf-

grund von Gegenmaßnahmen und bilanziellen Vorsorgen reduziert 

sich der Schadenserwartungswert (netto) um rund 6 Prozent. 

Im Wesentlichen gestiegen ist in diesem Bereich das Risiko eines zu-

nehmenden Protektionismus zwischen USA, China und Europa und 

damit verbundenen zunehmenden Handelsbeschränkungen und stei-

genden Zöllen.  

Risiken aus Handelsbeschränkungen und Zollvorschriften 

Handelsbeschränkungen in einzelnen Ländern für den Import oder für 

das Inverkehrbringen von Produkten des Konzerns können sich nega-

tiv auf Umsatz und Profitabilität der Wacker Neuson Group auswirken. 

In Form von Gremien- und Verbandsarbeit versucht der Konzern, hie-

rauf Einfluss zu nehmen. Auch das Ausschöpfen von rechtlichen Mit-

teln zur Verhinderung etwaiger Handelsbeschränkungen wird bei Be-

darf geprüft und angewendet. Neue regulatorische Maßnahmen und 

sich ändernde Zollvorschriften können sich negativ auf den Absatz der 

Produkte des Konzerns sowie deren Herstellungskosten auswirken 

und somit zu einem Anstieg der rechtlichen Risikosituation führen. Der 

Konzern ergreift hier frühzeitig Maßnahmen, um den regulatorischen 

Rahmenvorschriften zu entsprechen und damit den Absatz der Pro-

dukte sicherzustellen. Vor dem Hintergrund der 2025 umgesetzten Er-

höhung der US-Section-232-Zölle auf Stahl und Aluminium von 25 

Prozent auf 50 Prozent sowie der Ausweitung auf 407 zusätzliche Pro-

duktkategorien – einschließlich Baumaschinen wie Bagger, Kräne und 

Traktoren sowie deren Komponenten – prüft die  

Wacker Neuson Group insbesondere für ihre Produktionsstandorte in 

Nordamerika (Menomonee Falls) und China (Pinghu) die Auswirkun-

gen auf Kosten, Lieferketten und Preisanpassungen. Die Maßnahmen 

haben zu höheren Materialkosten geführt und die Wettbewerbsfähig-

keit europäischer Exporte beeinträchtigt, weshalb der Konzern die Be-

schleunigung lokaler Produktion in den USA prüft und vorantreibt und 

Hedging-Strategien intensiviert. 

Risiken aus Verstößen gegen Vorschriften/Richtlinien/Gesetze 

Die politische Entwicklung hinsichtlich der Regulierung von Verbren-

nungsmotoren und deren Nutzung im städtischen Raum wird aufmerk-

sam beobachtet und bei Bedarf zeitnah in den Planungen der For-

schungs- und Entwicklungsabteilungen berücksichtigt. Im Falle von 

einzelnen Nutzungsverboten von dieselangetriebenen Baumaschinen 

und -geräten in Städten kann der Konzern bereits heute ein Portfolio 

emissionsfreier Produkte anbieten, welches stetig erweitert wird. 

Risiken aus Produkthaftung 

Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche können zu Scha-

denersatz und Unterlassungsansprüchen führen. Der Konzern mini-

miert diese Risiken durch höchste Sorgfalt bei der Entwicklung und 

Herstellung seiner Produkte sowie durch entsprechende Versicherun-

gen. 

Risiken aus Steuerverfahren/-nachzahlungen 

Durch die weltweiten Geschäftsaktivitäten der Wacker Neuson Group 

und die damit einhergehenden steuerlichen Verpflichtungen in ver-

schiedenen Ländern besteht je nach regionaler Ertragsentwicklung 

das Risiko einer sich zu Ungunsten des Konzerns entwickelnden Kon-

zernsteuerquote. Des Weiteren besteht das Risiko der Veränderung 

der steuergesetzlichen Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern. 

Im Falle von Betriebsprüfungen besteht das grundsätzliche Risiko, 

dass die Finanzverwaltung eine von den Steuererklärungen abwei-

chende Auffassung vertritt. In diesem Fall von Betriebsprüfungen 

überprüft der Konzern nach Berücksichtigung aller Gegebenheiten 

das Risiko und bildet Rückstellungen, sofern Prüfungsfeststellungen 

verpflichtend sind und eine verlässliche Schätzung möglich ist, bzw. 

berichtet im Falle von möglichen Verpflichtungen, die wahrscheinlich 

sind, unter den Eventualverbindlichkeiten. Zur Minimierung der Steu-

errisiken hat der Konzern eine Tax Compliance-Richtlinie erstellt. 

Risiken Verlust geistigen Eigentums 

Marktführende Produkte werden teilweise durch andere Hersteller ko-

piert. Hierdurch kann es zu Absatzeinbußen kommen. Im Falle, dass 

die Unternehmensgruppe ihr geistiges Eigentum nicht mehr ausrei-

chend schützen könnte, hätte dies einen nachteiligen Effekt auf ihre 

Wettbewerbsfähigkeit. Der Konzern reduziert dieses Risiko mit einem 

intensiven Patent- und Schutzrechtswesen und der Durchsetzung sei-

ner Schutzrechte. Auseinandersetzungen mit Dritten über Schutz-

rechte beugt die Wacker Neuson Group bereits im Vorfeld durch ent-

sprechende Untersuchungen und Recherchen vor. 

Risiken aus Rechtsstreitigkeiten 

Rechtsstreitigkeiten, die die finanzielle Lage des Konzerns wesentlich 

beeinflussen können, sind derzeit weder anhängig noch angedroht. 

Für wesentliche in der Unternehmensgruppe verbleibende Haftungs-

risiken aus potenziellen Schadensfällen hat die Unternehmensgruppe, 

soweit möglich, weltweit Versicherungen abgeschlossen. 

 

Informationstechnologische Risiken 

 

Der prozentuale Anteil dieser Risikokategorie am Gesamtrisiko fiel auf 

9 Prozent (2024: 11 Prozent). Der Schadenserwartungswert (netto) 

reduziert sich dabei infolge von Gegenmaßnahmen um rund 33 Pro-

zent. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Risiko aus möglichen Cyber-Atta-

cken unverändert. Darüber hinaus bestehen keine wesentlichen Risi-

ken aus Systemausfällen.  

Risiken aus Cyber-Attacken 

Die globale Bedrohungslage ist im Bereich der Cyber-Kriminalität als 

hoch zu bewerten. Dies liegt vor allem, trotz allgemein verbesserter 

Abwehrmaßnahmen der Industrie, an einer Zunahme der Fallzahlen 

und insbesondere der Qualität und somit Effektivität der kriminellen 

Handlungen. Diese kooperierenden und arbeitsteiligen Angriffe zielen 

dabei, neben versuchtem Identitätsdiebstahl, gleichermaßen auf die 

Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten, IT-Systemen 

und -Netzwerken aller Art ab und stellen unverändert ein Risiko für die 

Sicherheit der Systeme und Daten der Wacker Neuson Group dar. Zu-

letzt ergeben sich v.a. durch den steigenden Digitalisierungsgrad von 

Produkten und Prozessen stärkere Herausforderungen an die Infor-

mationssicherheit, beispielsweise durch den zunehmend dezentrali-

sierten Einsatz von IT-gestützten Mitteln.  
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Risiken aus Systemausfällen 

Die Unternehmensgruppe setzt IT-Systeme in unterschiedlichen Be-

reichen ein. Ein Ausfall dieser Systeme könnte den Produktions- und 

Warenfluss beeinträchtigen und zu Umsatzeinbußen führen. Die Un-

ternehmensgruppe begegnet diesem Risiko durch technische und or-

ganisatorische Maßnahmen, dem Einsatz von standardisierter Soft-

ware sowie durch die Erkennung und Behandlung von Schwachstel-

len. Um die Risiken bei der Einführung globaler IT-Systeme zu mini-

mieren und zusätzliche Kosten zu vermeiden, arbeitet die Unterneh-

mensgruppe mit einem professionellen Projektmanagement. 

 

Finanzwirtschaftliche Risiken 

 

Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich der prozentuale Anteil der finanz-

wirtschaftlichen Risiken am Gesamtrisiko des Konzerns mit rund 9 

Prozent erhöht (2024: 8 Prozent). Durch Gegenmaßnahmen und bi-

lanzielle Vorsorge reduziert sich der Schadenserwartungswert (netto) 

um rund 24 Prozent. 

Gegenüber dem Vorjahr sind aufgrund der veränderten Wirtschafts-

lage die Risiken aus potenziellen Forderungsausfällen und Rücknah-

meverpflichtungen für Ende 2025 gesunken. Im Gegenzug stiegen die 

Währungsrisiken vor allem aufgrund des Wertverfalls des Dollars ge-

genüber dem Euro.  

Risiken aus Währungsgeschäften/Fremdwährungsrisiken 

Die Fremdwährungsrisiken stehen auch in Zusammenhang mit der 

Höhe von Fremdwährungsbeständen sowie in Fremdwährungen do-

tierten Einkaufsvolumina. Entwickeln sich die Wechselkurse in Bezug 

auf Fremdwährungsverbindlichkeiten zu Ungunsten der Unterneh-

mensgruppe, steigt die Höhe der Verbindlichkeiten bewertet in Euro. 

Der Konzern beobachtet die entsprechenden Währungen laufend. Um 

den Abwertungsrisiken entgegenzuwirken, werden auf Konzernebene 

gezielt Hedginginstrumente eingesetzt. 

Die finanziellen Risiken hängen weiterhin auch mit dem anhaltenden 

Abwertungsrisiko zusammen, welches der Konzern im Bereich der 

Währungen einiger „Emerging Markets“ gegenüber den Produktions-

währungen Euro und US-Dollar sieht. Umsätze und Erträge in diesen 

Ländern verlieren bei der Konsolidierung in die in Euro geführte Kon-

zernrechnung dadurch an Wert. Der Konzern begegnet diesem Risiko, 

indem er Währungen laufend beobachtet und teilweise in Ländern au-

ßerhalb des Euro- oder US-Dollar-Raums Preise zum Geschäftsab-

schluss mit den Kunden vereinbart, die in Euro oder US-Dollar lauten. 

Ein stärkerer Euro, insbesondere gegenüber dem US-Dollar, wirkt sich 

negativ auf den Export der im Euroraum produzierten Produkte aus. 

Im Geschäftsjahr 2025 hat sich der Euro gegenüber dem US-Dollar 

deutlich aufgewertet, mit einem EZB-Referenzkurs von 1,1750 USD 

pro EUR am Jahresende (von ca. 1,035 USD Anfang 2025), was die 

zukünftige Wettbewerbsfähigkeit weiter belasten kann. Diese Entwick-

lung kann zukünftig die Abhängigkeit von effektiven Hedging-Strate-

gien und lokalen Preisanpassungen verstärken, um einen Margen-

druck zu mindern. 

Ertragsrisiken aus steuerlich nicht nutzbaren Verlustvorträgen 

Im Wesentlichen sind auf den vorhandenen steuerlichen Verlustvor-

trägen keine aktiven latenten Steuern angesetzt, da die Verlusthistorie 

gem. IAS 12 gegen eine Aktivierung spricht. Steuerlich nicht nutzbare 

Verlustvorträge können sich negativ auf die zukünftige Ertragslage 

des Konzerns auswirken, indem die bestehende Steuerbelastung un-

zureichend durch die Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen ge-

mindert wird. Der Konzern begegnet dem Risiko durch die laufende 

Überprüfung der steuerlichen Nutzbarkeit dieser Beträge unter Be-

rücksichtigung der geltenden steuergesetzlichen Kriterien sowie durch 

entsprechende Maßnahmendefinition und -umsetzung. 

Risiken aus Wertminderungen von Vermögenswerten 

Wertminderungen von Vermögenswerten können sich negativ auf das 

Konzernjahresergebnis auswirken. Mögliche außerordentliche Ab-

schreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, insbesondere akti-

vierte Entwicklungsprojekte, stellen in diesem Zusammenhang die we-

sentlichen Risiken dar. Die Risikopolitik eines weltweit einheitlichen, 

straffen Projektmanagements für die Produktentwicklung mit gezielter 

Überprüfung eines positiven Geschäftsbeitrags wirkt dem Risiko aus 

Wertminderungen von Vermögenswerten entgegen. 

Risiken aus Verlusten von Forderungen 

Der Konzern ist in Bezug auf die Kundenforderungen dem Risiko des 

Zahlungsausfalls einzelner Kunden ausgesetzt. Der Konzern begeg-

net dem Risiko von Forderungsausfällen durch effiziente Forderungs-

managementsysteme mit Überprüfung von Kundenbonitäten und Kre-

ditlimits, mit dem Rechtsinstitut des verlängerten Eigentumsvorbehal-

tes, mit dem teilweisen regresslosen Verkauf von Forderungen an Fi-

nanzierungsgesellschaften, durch finanzielle Garantien der Eigentü-

mer der Händlerorganisationen sowie durch eine höhere bilanzielle 

Risikovorsorge. 

Kapitalbindungsrisiken 

Der Bestand an fertigen Maschinen im Konzern ist, verglichen mit ei-

nigen Wettbewerbern, relativ hoch, da die Wacker Neuson Group ihre 

Produkte auch über Tochtergesellschaften mit Direktvertriebsansatz 

vertreibt. Sich daraus ergebenden Kapitalbindungsrisiken begegnet 

der Konzern mit straffen gesellschaftsspezifischen Lagerbestandszie-

len. Diese werden laufend überwacht und notwendige Anpassungs-

maßnahmen eingeleitet. 

Liquiditätsrisiken 

Liquiditätsrisiken bestehen darin, dass zur Erfüllung von Zahlungsver-

pflichtungen benötigte Finanzmittel nicht termingerecht beschafft wer-

den können. In der Gesellschaft stellen vorhandene, nicht in Anspruch 

genommene Kredit- und Avallinien in Höhe von rund 523,7 Mio. Euro 

per 31. Dezember 2025 die Liquiditätsversorgung jederzeit sicher. 

Darüber hinaus hat der Konzern einen etablierten Kapitalmarktzu-

gang. Die Liquiditätssteuerung erfolgt über ein gruppenweites Cash-

pool-System durch das zentrale Treasury Department. Weitere Infor-

mationen zu finanzwirtschaftlichen Risiken finden sich im Konzernan-

hang. → Ziffern 25 und 33 

 

Technische- und Entwicklungsrisiken 

 

Der Anteil der Risiken in dieser Kategorie am Gesamtrisiko nahm 

2025 auf rund 2 Prozent ab (2024: 6 Prozent). Aufgrund von Gegen-

maßnahmen und bilanziellen Vorsorgen reduziert sich der Schadens-

erwartungswert (netto) um rund 35 Prozent. 

Grund für die Reduzierung der Risiken sind der Wegfall von Projektri-

siken und einer geringeren Wahrscheinlichkeit aus dem Ausfall von 

älteren Produktionsmaschinen und einem damit möglichen Umsatz-

verlust. 

Risiken aus der Entwicklung neuer Produkte oder Prozesse 

Forschung und Entwicklung sowie die rechtzeitige Markteinführung 

neuer Produkte tragen entscheidend zum Erfolg des Konzerns bei. 

Dabei sind immer strengere internationale sowie nationale Gesetze 

und Vorgaben zu befolgen und in der Produktentwicklung zu berück-
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sichtigen. Durch neue Vorschriften, beispielsweise zum Lärm-, Um-

welt- und Anwenderschutz, können für die Wacker Neuson Group 

Mehrkosten entstehen. Sollte die Umsetzung neuer Vorschriften nicht 

fortlaufend gelingen, könnte das die Wettbewerbsposition und die 

Wachstumschancen des Konzerns vorübergehend schmälern. Die 

Forschungs- und Entwicklungsabteilungen arbeiten daher fortlaufend 

an neuen Produkten und an der Überarbeitung und Pflege der Pro-

duktpalette. Dabei orientiert sich die Wacker Neuson Group stets an 

den Bedürfnissen des Marktes unter Berücksichtigung geltender 

Richtlinien, Gesetze und Verordnungen. 

Risiken aus disruptiven Geschäftsmodellen oder Technologien 

Die Etablierung von disruptiven Geschäftsmodellen oder Technolo-

gien durch Wettbewerber oder neue Marktteilnehmer könnte die Stra-

tegieerreichung der Wacker Neuson Group wesentlich negativ beein-

flussen, sofern es nicht gelingt, diese neuen Entwicklungen selbst zu 

nutzen und weiterzuentwickeln. Der Konzern beobachtet die Entwick-

lung und Anwendung neuer Technologien deshalb in der Branche in-

tensiv und setzt diese gegebenenfalls für die eigenen Produkte ein. 

Ziel der eigenen Entwicklung ist es zudem, sich selbst Wettbewerbs-

vorteile durch eigene, marktreife neue Technologien, insbesondere 

auch im Bereich Elektromobilität, zu verschaffen. 

 

Personelle Risiken 

 

Der Anteil der personellen Risiken am Gesamtrisiko ist 2025 mit rund 

2 Prozent gegenüber Vorjahr gesunken (2024: 3 Prozent). Aufgrund 

von Gegenmaßnahmen und bilanziellen Vorsorgen verringert sich der 

Schadenserwartungswert (netto) um rund 59 Prozent. 

Die Einzelrisiken verringerten sich im Wesentlichen durch den Ab-

schluss einer personellen Restrukturierung in der Tochtergesellschaft 

in Deutschland, zu der im Vorjahr ein Risiko gemeldet wurde. Das Ri-

siko aus dem Verlust von Schlüsselmitarbeitenden stieg zudem ge-

ringfügig.  

Risiken aus dem Verlust von Schlüsselmitarbeitenden 

Der Unternehmenserfolg der Wacker Neuson Group beruht wesent-

lich auf ihren qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden. Ein Verlust 

von hochqualifizierten Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen könnte 

sich negativ auf den geplanten Wachstumskurs auswirken. Der Kon-

zern wirkt diesem Risiko durch eine enge Bindung der Mitarbeitenden 

entgegen – beispielsweise durch attraktive Vergütung und langfristige 

persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Risiken arbeitsvertraglicher Änderungen 

Es besteht das Risiko, dass sich arbeitsvertragliche Änderungen 

nachteilig auf die Profitabilität des Konzerns auswirken könnten. For-

derungen der Tarifpartner bei derzeit geringer Arbeitslosigkeit und 

steigender Inflation können zu über das übliche Maß hinausgehenden 

Kostensteigerungen in der Wacker Neuson Group führen. 

Risiken aus unbesetzten Stellen 

Der Konzern hat auch aufgrund seiner langfristigen Wachstumsstra-

tegie 2030 Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden insbesondere aus 

dem Maschinenbau und der Elektrotechnik, der aufgrund der Arbeits-

marktsituation und des demografischen Wandels möglicherweise 

nicht oder nicht bedarfsgerecht gedeckt werden kann. Die Unterneh-

mensgruppe begegnet diesem Risiko mit einer gezielten Suche nach 

Fachkräften im In- und Ausland sowie attraktiven Vergütungssyste-

men und interessanten Aufgabenfeldern mit hoher Eigenverantwor-

tung für die einzelne Person. 

Risiken aus dolosen Handlungen von Mitarbeitenden 

Es besteht das Risiko, dass Mitarbeitende der Wacker Neuson Group 

dem Konzern durch korruptes oder betrügerisches Verhalten finanzi-

ellen Schaden und einen Imageverlust zufügen. Durch im Verhaltens-

kodex für Mitarbeitende klar kommunizierte Compliance-Regeln sowie 

ein für Mitarbeitende und Geschäftspartner offenstehendes Hinweis-

gebersystem versucht die Wacker Neuson Group, unlauterem Verhal-

ten vorzubeugen und es gegebenenfalls frühzeitig aufzudecken. 

Sonstige personelle Risiken 

Zusätzliche Personalrisiken können durch Restrukturierungsmaßnah-

men entstehen, insbesondere im Zusammenhang mit Verhandlungen 

mit Arbeitnehmervertretern. Restrukturierungen erfordern oft einen er-

höhten finanziellen Aufwand für Sozialpläne, Abfindungen oder Um-

schulungen, während gleichzeitig potenzielle Verzögerungen durch 

langwierige Abstimmungsprozesse entstehen können. 

 

Sonstige Risiken 

 

Der Anteil sonstiger Risiken am Gesamtrisiko des Konzerns ist gegen-

über dem Vorjahr mit rund kleiner 1 Prozent nahezu unverändert 

(2024: 1 Prozent). Der Schadenserwartungswert (netto) reduziert sich 

dabei infolge von Gegenmaßnahmen und bilanzieller Vorsorgen um 

rund 22 Prozent. 

Reduziert zeigt sich das Risiko zunehmenden Konkurrenzdrucks, ins-

besondere in Bezug auf die Konkurrenzsituation in Indien und China. 

Für diese wurde 2025 eine Neubewertung vorgenommen, die zu einer 

Reduzierung dieses Einzelrisikos führte. 

Risiken aus fehlenden oder nicht adäquaten Strategien 

Gemäß der strategischen Weiterentwicklung baut der Konzern seine 

Geschäftsbereiche und sein Vertriebs- und Servicenetz stetig aus. In 

diesem Zusammenhang bestehen Risiken, dass gewählte Strategien 

und Geschäftsmodelle nicht zum gewünschten Ergebnis führen und 

hieraus Anpassungen notwendig werden. Als Risikopolitik stellt der 

Konzern regelmäßig eine strategische Planung unter Einsatz moder-

ner Planungsmethoden auf. Es werden Maßnahmenpläne und Fall-

back-Positionen entwickelt und Geschäftsmodelle regelmäßig über-

prüft. 

Risiken aus nachteiligen Veränderungen des Wettbewerbsum-

felds 

Nachteilige Veränderungen im Wettbewerbs- und Kundenumfeld, 

z. B. in Form von Zusammenschlüssen, könnten sich negativ auf die 

Erreichung der strategischen Ziele des Konzerns auswirken. Auch die 

Abhängigkeit von Großkunden könnte im Fall der Aufkündigung der 

Geschäftsbeziehung negativ die strategische Zielerreichung beein-

flussen. Durch genaue Überwachung und Beobachtung von Markt- 

und Kundenveränderungen sowie der Entwicklung von Anpassungs-

maßnahmen wird das Risikoausmaß begrenzt. 

Zur Gewinnung von Marktanteilen beziehungsweise zur Erweiterung 

der Produktpalette zieht die Wacker Neuson Group auch Allianzen 

und Akquisitionen in Betracht, die sie sorgfältig prüft. Es besteht das 

grundsätzliche Risiko, dass die durch den Eingang einer Allianz oder 

Tätigung einer Akquisition erhofften Effekte ausbleiben und die In-

tegration in den laufenden Geschäftsbetrieb Probleme hervorruft. 

Schätzt der Konzern Risiken bei solchen Allianzen und Akquisitionen 

falsch ein, kann sich dies nachteilig auf die Geschäftsentwicklung und 

die Wachstumsaussichten der Wacker Neuson Group auswirken. Der 

Konzern begegnet solchen Risiken mit professionellem Projektma-

nagement und dem Einsatz von Integrationsteams. 
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Gesamtaussage zur Risikosituation des Konzerns –  

Beurteilung der Risikosituation durch den Vorstand 

Die Hauptrisiken liegen – prozentual zum Gesamtrisiko – bei den ope-

rativen Risiken, den rechtlichen und regulatorischen Risiken sowie 

den finanzwirtschaftlichen Risiken. Diese drei größten Kategorien be-

laufen sich zusammen auf rund 87 Prozent des Gesamtrisikos (2024: 

82 Prozent). 

Das Gesamtrisiko ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der wesent-

liche Grund für diese Veränderung liegt in der erheblichen Erhöhung 

der US-Zölle auf Stahl und Aluminium (Section 232: von 25 Prozent 

auf 50 Prozent) mit Auswirkungen auf Materialkosten und Lieferketten. 

Zusätzlich gestiegen sind die Risiken aus Fremdwährungsentwicklun-

gen, insbesondere der Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dol-

lar (Jahresendkurs 1,175 USD je EUR). Die Hauptrisiken wurden in 

diesem Risikobericht umfassend erläutert. 

Weitere wesentliche Risiken bestehen aus Sicht des Konzerns derzeit 

nicht. Auch hat die Wacker Neuson Group gegenwärtig keine be-

standsgefährdenden Risiken identifiziert: Die aggregierten Risiken der 

Wacker Neuson Group liegen unterhalb der definierten Risikotragfä-

higkeit. 

Eine externe Analyse und Beurteilung des Risikoprofils des Konzerns 

– beispielsweise durch Ratingagenturen – findet nicht statt. 

Wesentliche nichtfinanzielle Risiken 

Die EU-Richtlinie 2014/95/EU zur nichtfinanziellen Berichterstattung 

sieht vor, dass Unternehmen über wesentliche nichtfinanzielle Risiken 

berichten, die sich aus ihrer Geschäftstätigkeit mit Auswirkungen auf 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschen-

rechte sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung ergeben. 

Diese Berichterstattung wird künftig durch die Richtlinie 2022/2464 

(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 ersetzt, 

welche die Anforderungen an Transparenz und Datenqualität erheb-

lich erweitert. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das Gesetz zur Umsetzung der 

CSRD noch nicht in deutsches nationales Recht umgesetzt. Auch 

wenn die CSRD noch nicht in deutsches Recht umgesetzt ist, bereitet 

sich der Konzern proaktiv auf die zukünftigen Berichtspflichten vor. Ein 

zentraler Bestandteil der Vorbereitung war die Integration einer dop-

pelten Wesentlichkeitsanalyse, die darauf abzielt, die wichtigsten 

ESG-Themen (Environmental, Social, Governance) zu identifizieren. 

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse beleuchtet sowohl die Auswir-

kungen der Unternehmensgruppe auf Umwelt und Gesellschaft („In-

side-Out“) als auch die Risiken und Chancen durch externe Nachhal-

tigkeitsentwicklungen („Outside-In“). Ergänzt wird dies durch erwei-

terte Datenerfassungs- und Monitoring-Mechanismen, die speziell da-

rauf ausgerichtet sind, die zukünftigen Anforderungen der European 

Sustainability Reporting Standards (ESRS) zu erfüllen. Ein verstärkter 

Fokus liegt zudem auf der Einbindung von Stakeholdern, um deren 

Erwartungen und potenzielle Risiken besser adressieren zu können. 

Wesentliche nichtfinanzielle Risiken der Wacker Neuson Group wur-

den daher im Geschäftsjahr 2025 auf Basis der doppelten Wesentlich-

keitsanalyse in Anlehnung an die CSRD ermittelt. Zusätzlich wurden 

alle Risiken im Zusammenhang mit dem deutschen Lieferkettensorg-

faltspflichtengesetz (LkSG) geprüft. 

Die frühzeitige Anpassung dient nicht nur der Sicherstellung der Com-

pliance, sondern eröffnet auch Chancen, die langfristige Risikoüber-

wachung und die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns weiter aus-

zubauen. Die Wacker Neuson Group plant, diese strategischen An-

sätze und die internen Berichtsprozesse im Geschäftsjahr 2026 weiter 

zu optimieren. Die Wacker Neuson Group stellt ihre nichtfinanzielle 

Berichterstattung bereits seit dem Geschäftsjahr 2024 freiwillig unter 

teilweise Nutzung der ESRS unter Beachtung der gesetzlichen Min-

destvorgaben auf. Mehr Informationen finden sich unter: → Nichtfinan-

zielle Konzernerklärung 
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Chancenmanagementsystem 

Bei Chancen handelt es sich um interne und externe Entwicklungen, 

die sich positiv auf den Konzern auswirken können. Die direkte Ver-

antwortung für die frühzeitige Identifikation und das Management von 

Chancen tragen keine Einzelpersonen, sondern Gremien. Diese ent-

scheiden zum Beispiel über strategische Projekte, mit denen der Kon-

zern auf neue Markt- und Kundenbedürfnisse reagiert. Diese Gremien 

setzen sich aus Fachleuten und hochrangigen Entscheidern im Kon-

zern zusammen. Bei der Entscheidungsfindung verfolgt der Konzern 

einen Ansatz, der chancenorientiert ist, ohne dabei die Risiken aus 

dem Fokus zu verlieren. Chancen sollen früh wahrgenommen und 

adaptiert werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Chancenrealisie-

rung zu erhöhen. 

Chancen und Megatrends 

Im Folgenden werden Chancen dargestellt, die der Konzern aus dem 

aktuellen Umfeld und der eigenen Wettbewerbsposition heraus für 

sich identifiziert hat und die aus heutiger Sicht die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage und/oder die Reputation des Konzerns beein-

flussen könnten. Langfristige globale Trends (Megatrends) führen 

dazu, dass der weltweite Bedarf an Kompaktmaschinen und Bauge-

räten nachhaltig steigt. 

Wichtige Treiber für das Konzernwachstum sind: 

Bevölkerungswachstum 

Im Jahr 2050 werden statt heute knapp acht Milliarden fast zehn Milli-

arden Menschen auf der Erde leben. Damit steigt der Nahrungsmittel- 

und Versorgungsbedarf weltweit an. Darüber hinaus wird weiter in 

Straßen-, Schienen- und Telekommunikationsnetze, aber auch in die 

Modernisierung von Gebäuden und den Ausbau von Infrastruktur für 

E-Mobilität investiert, was zu einer verstärkten Nachfrage nach Bau-

geräten und Kompaktmaschinen führen wird. 

Wachsender Wohlstand 

Vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern erhöhen die stei-

gende Kaufkraft sowie die Nachfrage neuer Konsumentenschichten 

die Bautätigkeit. Gleichzeitig wird der Anstieg des Lohnniveaus die 

Mechanisierung in Bau- und Landwirtschaft weiter vorantreiben. 

Urbanisierung 

Im Jahr 2050 werden rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten 

leben. Die größten Herausforderungen für Bauen, Wohnen und Infra-

struktur werden sich dabei in den sogenannten „Mega Cities“ mit mehr 

als zehn Millionen Einwohnern ergeben. Der weltweite Bedarf an wen-

digen und kompakten Baumaschinen wird dadurch weiter ansteigen.  

Klimawandel 

Die Erwärmung der Atmosphäre und die Luftverschmutzung werden 

zunehmend als globales Problem wahrgenommen, gegen das auf na-

tionaler und internationaler Ebene mit wachsender Entschlossenheit 

vorgegangen wird. 

Die genannten Trends stellen für die Wacker Neuson Group langfris-

tige Wachstumschancen dar. Als einer der führenden Hersteller von 

Baugeräten und Kompaktmaschinen wird der Konzern sein Geschäft 

durch innovative Produkte und auf Kundenbedürfnisse ausgerichtete 

Dienstleistungen weltweit ausbauen. 

Während kompakte Baumaschinen in Europa bereits seit vielen Jah-

ren etabliert sind, befinden sich die Märkte in Nordamerika und Asien 

noch in einem vergleichsweise jungen Stadium. Sie versprechen da-

her tendenziell höhere Steigerungsraten. Diese will der Konzern nut-

zen und mit seinen innovativen Maschinen Marktanteile gewinnen. 

Im Bereich der elektrisch betriebenen Baugeräte und Kompaktmaschi-

nen kann die Wacker Neuson Group ihren Kunden bereits eine stetig 

wachsende Produktpalette anbieten. Alle drei Konzernmarken verfü-

gen über abgasemissionsfreie Produkte, die von den Kunden gut an-

genommen werden. Ihr Anteil am Gesamtumsatz des Konzerns ist 

derzeit noch vergleichsweise gering. In Anbetracht der ehrgeizigen 

Ziele des EU Green Deal wird sich jedoch auch die Bauindustrie in 

den nächsten Jahren einer strengeren Regulatorik ausgesetzt sehen. 

Kombiniert mit zu erwartenden Technologiesprüngen im Bereich der 

Batterietechnik werden rein elektrisch betriebene Baugeräte und Kom-

paktmaschinen damit voraussichtlich stark an Bedeutung gewinnen. 

Der Konzern wird daher weiterhin gezielt in den Ausbau seines Port-

folios rein elektrisch betriebener Maschinen investieren. 
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LANGFRISTIGE GLOBALE TRENDS (MEGATRENDS), DIE DAS GESCHÄFT DES KONZERNS BEGÜNSTIGEN 

Bauwirtschaft Landwirtschaft und andere Branchen 

▪ Modernisierung, Wartung und Ausbau der Infrastruktur  

in reifen Märkten und Schwellenländern 

▪ Wachsender Wohnungs- und Wirtschaftsbau in Städten  

(Urbanisierung) 

▪ Bauen im Bestand (Renovierung, Modernisierung) 

▪ Wachsender Wohlstand und die Nachfrage neuer  

Konsumentenschichten insbesondere in Schwellenländern 

▪ Ausbau Breitbandnetze, Ausbau E-Ladesäulen 

▪ Verstärkter Einsatz von elektrisch betriebenen Maschinen 

▪ Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen 

▪ Weltweit steigender Bedarf an Nahrungs- und Futtermitteln im 

Zuge des Bevölkerungswachstums 

▪ Größere Betriebe (vor allem in Europa) mit wachsendem  

Maschinenbedarf 

▪ Zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft, auch in 

Schwellenländern 

▪ Effizienz im Materialtransport in Industriebetrieben 

▪ Verstärkter Einsatz von elektrisch betriebenen Maschinen  

▪ Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen 
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Angaben gemäß § 315a HGB beziehungsweise 

§ 289a HGB sowie zugleich  

erläuternder Bericht des Vorstands gemäß  

§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG 

Nach § 315a HGB besteht für börsennotierte Aktiengesellschaften die 

Pflicht, im Konzernlagebericht unter anderem Angaben zur Kapitalzu-

sammensetzung, zu Aktionärsrechten und deren Beschränkungen, zu 

den Beteiligungsverhältnissen und zu den Organen der Gesellschaft 

zu machen, welche übernahmerelevante Informationen darstellen. 

Dieselben Angaben sind nach § 289a HGB auch im Lagebericht der 

Gesellschaft zu machen. Nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vor-

stand zu diesen Angaben außerdem der Hauptversammlung einen er-

läuternden Bericht vorzulegen. Nachfolgend werden die Angaben 

nach § 315a HGB beziehungsweise § 289a HGB mit den entspre-

chenden Erläuterungen nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zusammenge-

fasst. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Zum 31. Dezember 2025 beträgt das Grundkapital der  

Wacker Neuson SE 70.140.000,00 Euro und ist gemäß § 3 Abs. 2 der 

Satzung der Gesellschaft eingeteilt in 70.140.000 auf den Namen lau-

tende nennwertlose Stamm-Stückaktien mit einem rechnerischen An-

teil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie. Die Gesellschaft hält zum 

31. Dezember 2025 insgesamt 2.124.655 eigene Aktien, aus denen 

der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte zustehen. Abzüg-

lich der nicht stimm- und dividendenberechtigten eigenen Aktien der 

Gesellschaft gewähren die 70.140.000 Stückaktien zum 31. Dezem-

ber 2025 damit insgesamt 68.015.345 Stimmen. Verschiedene Akti-

engattungen bestehen nicht; mit allen Aktien sind – vorbehaltlich der 

vorstehend genannten, nicht stimmberechtigten eigenen Aktien der 

Gesellschaft – grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten ver-

bunden, die sich im Einzelnen insbesondere aus den §§ 12, 53a, 133 

ff. und 186 AktG ergeben. Die Vorschriften des deutschen Aktienge-

setzes finden dabei auf die Wacker Neuson SE gemäß Art. 9 Abs. 1 

lit. c) ii), Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. 

Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), 

nachfolgend: „SE-Verordnung“, Anwendung, soweit sich aus speziel-

len Vorschriften der SE-Verordnung nichts anderes ergibt. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung 

von Aktien betreffen 

Die nachstehenden Angaben erfolgen auf Grundlage von Informatio-

nen, die dem Vorstand von den Parteien des Gesellschaftsvertrags 

der Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG und des Syndikats-

vertrags mitgeteilt wurden. 

Angaben zum Gesellschaftsvertrag der Wacker Familiengesell-

schaft mbH & Co. KG 

Ein Teil der Aktionäre der Wacker Neuson SE (die „Wacker-Aktio-

näre“) hält einen Teil seiner Aktien über die Wacker Familiengesell-

schaft mbH & Co. KG, die wiederum auch über die Wacker Werke 

GmbH & Co. KG Aktien hält. Den Wacker-Aktionären werden die Ak-

tien wirtschaftlich zugerechnet. 

Vor jeder Hauptversammlung der Wacker Neuson SE findet eine Ge-

sellschafterversammlung der Wacker Familiengesellschaft mbh & Co. 

KG statt, in der die beteiligten Wacker-Aktionäre das Abstimmungs-

verhalten und die Ausübung von Antragsrechten festlegen. 

Bei Veräußerungen durch einen Wacker-Aktionär greifen bei Veräu-

ßerungen an dritte Personen Erwerbs- und Vorkaufsrechte. Scheidet 

ein Wacker-Aktionär durch Kündigung aus der Wacker Familiengesell-

schaft mbH & Co. KG aus, steht den übrigen Gesellschaftern der Wa-

cker Familiengesellschaft mbH & Co. KG für den Zeitraum von zwei 

Jahren seit dem Ausscheiden ein Vorkaufsrecht an den Aktien zu. 

Darüber hinaus kann die Gesellschafterversammlung beschließen, 

dass der aus der Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG aus-

scheidende Wacker-Aktionär sein Abfindungsguthaben nicht in bar, 

sondern in den ihm wirtschaftlich zuzurechnenden Aktien der Wa-

cker Neuson SE erhält. Jeder aus der Wacker Familiengesellschaft 

mbH & Co. KG ausscheidende Wacker-Aktionär kann verlangen, dass 

er sein Abfindungsguthaben in den ihm wirtschaftlich zuzurechnenden 

Aktien erhält. 

Syndikatsvertrag mit Herrn Martin Lehner 

Zwischen einem Herrn Johann Neunteufel und seiner Firmengruppe 

zuzurechnenden Aktionär (der „Neunteufel-Aktionär“) und Herrn Mar-

tin Lehner besteht ein Syndikatsvertrag, aufgrund dessen der Neun-

teufel-Aktionär die Stimmrechte aus sämtlichen im Zuge des Zusam-

menschlusses von der Gesellschaft und der Neuson Kramer Bauma-

schinen AG (jetzt Wacker Neuson Beteiligungs GmbH) erworbenen 

Aktien von Herrn Martin Lehner an der Gesellschaft ausübt. Die 

Stimmrechtsausübung erfolgt eigenverantwortlich, weisungsfrei und 

stets in Übereinstimmung mit den von dem Neunteufel-Aktionär selbst 

gehaltenen Aktien. Im Hinblick auf Übertragungen an andere als den 

Neunteufel-Aktionär besteht ein Vorkaufsrecht des Neunteufel-Aktio-

närs. 

Dem Vorstand sind im Übrigen keine Beschränkungen bekannt, die 

die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien der Gesellschaft be-

treffen. 

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die zehn 

von hundert der Stimmrechte überschreiten 

Nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) hat jeder Aktionär, der 

die Schwellen von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 Prozent der 

Stimmrechte der Wacker Neuson SE als börsennotierte Unterneh-

mensgruppe erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der  

Wacker Neuson SE mitzuteilen.  

Folgende direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 Pro-

zent der Stimmrechte überschreiten, sind dem Vorstand der Gesell-

schaft mitgeteilt worden. 

Die nachstehenden Angaben beruhen auf Mitteilungen nach §§ 33 ff. 

WpHG zu entsprechenden Stimmrechtsveränderungen bis ein-

schließlich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025, die die Wa-

cker Neuson SE von den Aktionären erhalten hat. Diese Mitteilungen 

sind im Anhang zum Jahresabschluss der  

Wacker Neuson SE unter dem Abschnitt „Mitteilungen und Veröffent-

lichungen von Veränderungen des Stimmrechtsanteils gemäß §§ 33 

ff. WpHG“ im Detail dargestellt. Sonstige direkte oder indirekte Betei-

ligungen am Grundkapital der Gesellschaft, die 10 Prozent der Stimm-

rechte überschreiten, sind dem Vorstand nicht bekannt. 
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DIREKTE/INDIREKTE BETEILIGUNG VON MEHR ALS ZEHN VON 

HUNDERT DER STIMMRECHTE 

NAME/FIRMA   

SWRW Verwaltungs-GmbH, München, Deutschland  Direkt 

Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG, 
München, Deutschland  Indirekt 

Baufortschritt-Ingenieurgesellschaft mbH, 
München, Deutschland  Indirekt 

Wacker-Werke GmbH & Co. KG, 
Reichertshofen, Deutschland  Direkt und indirekt 

Interwac Holding AG, Volketswil, Schweiz  Indirekt 

Georg Wacker, Deutschland  Indirekt 

NEUSON Forest GmbH, Linz, Österreich  Direkt und indirekt 

NEUSON Industries GmbH, 
Linz, Österreich  Indirekt 

PIN Privatstiftung, Linz, Österreich  Indirekt 

Johann Neunteufel, Österreich  Indirekt 

 

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbe-

fugnisse verleihen 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen 

nicht. 

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am 

Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmit-

telbar ausüben 

Mitarbeitende der Unternehmensgruppe können die ihnen aus Aktien 

zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung ausüben. 

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen 

über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmit-

gliedern und über Satzungsänderungen 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richtet 

sich nach §§ 84, 85 AktG. Der Vorstand der Wacker Neuson SE hat 

nach § 6 Abs. 1 der Satzung der Wacker Neuson SE aus mindestens 

zwei Personen zu bestehen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 

Zahl der Vorstandsmitglieder (§ 6 Abs. 2 Satz 1 der Satzung). Die Be-

stellung der Vorstandsmitglieder sowie der Widerruf ihrer Bestellung 

erfolgen ebenfalls durch den Aufsichtsrat, der hierüber mit einfacher 

Mehrheit beschließt. 

Vorstandsmitglieder werden bei der Wacker Neuson SE für einen Zeit-

raum von höchstens sechs Jahren (Art. 9 Abs. 1, Art 39 Abs. 2 und 

Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 85 AktG, § 6 Abs. 2 Satz 1 der Sat-

zung) bestellt. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vor-

stands, einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands sowie ei-

nen Vorstandssprecher ernennen (§ 6 Abs. 2 Satz 2 der Satzung). 

Derzeit ist ein Vorstandsvorsitzender ernannt. 

Bei Satzungsänderungen sind die §§ 179 ff. AktG zu beachten. Über 

Satzungsänderungen hat die Hauptversammlung zu entscheiden 

(§§ 119 Abs. 1 Nr. 6, 179 Abs. 1 AktG). Bei einer Societas Europaea 

(SE) wie der Wacker Neuson SE müssen satzungsändernde Be-

schlüsse grundsätzlich mit der Mehrheit von nicht weniger als zwei 

Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst werden, sofern die 

Rechtsvorschriften für Aktiengesellschaften im Sitzstaat der SE keine 

größere Mehrheit vorsehen oder zulassen (Art. 59 Abs. 1 SE-Verord-

nung). Jeder Mitgliedstaat kann jedoch bestimmen, dass die einfache 

Mehrheit der Stimmen ausreicht, sofern mindestens die Hälfte des ge-

zeichneten Kapitals vertreten ist (Art. 59 Abs. 2 SE-Verordnung). Hier-

von hat der deutsche Gesetzgeber in § 51 Satz 1 SE-Ausführungsge-

setz Gebrauch gemacht. Dies gilt nicht für die Änderung des Unter-

nehmensgegenstandes, für eine Sitzverlegung und für Fälle, für die 

eine höhere Kapitalmehrheit gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist 

(§ 51 Satz 2 SE-Ausführungsgesetz). Dementsprechend bestimmt 

§ 21 Abs. 1 der Satzung, dass es für Satzungsänderungen, soweit 

nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, einer 

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, beziehungs-

weise, sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, 

der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf. 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren 

Fassung betreffen, zu beschließen (§ 179 Abs. 1 Satz 2 AktG, § 15 

der Satzung). 

Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der 

Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 

Keine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Es besteht keine Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener 

Aktien. 

Die Gesellschaft hat unter einer zuvor bestehenden Ermächtigung der 

Hauptversammlung bis zum 31. Dezember 2021 insgesamt 2.124.655 

eigene Aktien erworben. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital 

der Gesellschaft in Höhe von 3,0292 Prozent. Der an der Börse ge-

zahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 24,95 Euro. Insge-

samt wurden damit eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 

52.999.971,94 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft. Das 

Aktienrückkaufprogramm ist am 19. November 2021 beendet worden. 

Kein Genehmigtes oder Bedingtes Kapital 

Es bestehen keine genehmigten oder bedingten Kapitalien bei der Ge-

sellschaft. 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter 

der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 

Übernahmeangebots stehen, und die hieraus folgenden 

Wirkungen 

Das im Mai 2019 von der Wacker Neuson SE aufgenommene Schuld-

scheindarlehen mit einer Laufzeit von sieben Jahren, zum Bilanzstich-

tag noch ausstehend im Umfang von 80,0 Mio. Euro, sowie das im 

Juni 2024 aufgenommene Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit 

von drei Jahren, zum 31. Dezember 2025 ausstehend im vollen Um-

fang von 100,0 Mio. Euro, sehen Kündigungsmöglichkeiten für die je-

weiligen Gläubiger vor, wenn Dritte mindestens 50 Prozent der Stimm-

rechte an der Gesellschaft erwerben.  

Die Gesellschaft hat in 2023 die mit Hausbanken abgeschlossenen 

sechs bilateralen Kreditverträge mit Laufzeiten von ursprünglich je-

weils knapp fünf Jahren auf ein Kreditvolumen von je 75 Mio. Euro, 

insgesamt 450 Mio. Euro, erhöht. Wenn Dritte mehr als 50 Prozent der 

Stimmrechte an der Gesellschaft erwerben, haben die Parteien der 

jeweiligen Kreditverträge bilateral über eine für beide Seiten zufrieden-

stellende Einigung über die Fortsetzung des jeweiligen Kreditvertrags 

zu verhandeln. Kommt eine Einigung über die Fortsetzung des Kredit-

vertrags nicht binnen einer vereinbarten Frist zu Stande, hat die be-

troffene Bank das Recht, ihren Kredit außerordentlich zu kündigen. 
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Im Juni 2022 haben die Konzerngesellschaften Wacker Neuson Ame-

rica Corporation, USA, und Wacker Neuson Linz GmbH, Österreich, 

mit dem John Deere-Konzern einen langfristigen Vertrag über Mini- 

und Kompaktbagger mit einem Gewicht unter fünf Tonnen abge-

schlossen, unter dem die von der Wacker Neuson Group entwickelten 

und gefertigten Bagger von John Deere unter der Marke Deere über 

das weltweite Händlernetz des John Deere-Konzerns vertrieben wer-

den sollen. John Deere ist berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, 

wenn ein Wettbewerber von John Deere direkt oder indirekt die Kon-

trolle über die Wacker Neuson Group übernimmt oder einen wesentli-

chen Anteil der Vermögensgegenstände oder des Geschäftsbetriebs 

der Wacker Neuson Group erwirbt. 

Die Konzerngesellschaft Kramer-Werke GmbH und der John Deere-

Konzern haben eine Vereinbarung zum internationalen Vertrieb von 

landwirtschaftlichen Rad- und Teleskopladern abgeschlossen. Diese 

Vereinbarung enthält eine Bestimmung, nach der John Deere unter 

bestimmten Bedingungen berechtigt ist, den Vertrag zu kündigen, 

wenn einer der vertraglich näher definierten Wettbewerber von John 

Deere direkt oder indirekt einen Anteil von mehr als 25 Prozent an der 

Kramer-Werke GmbH oder der Wacker Neuson SE hält oder ein sol-

cher Wettbewerber das Recht hat, die Mehrheit der Mitglieder der Or-

gane der Kramer-Werke GmbH oder der Wacker Neuson SE zu be-

stimmen. John Deere hat sich im Rahmen dieser Kooperation zudem 

finanziell an der Kramer-Werke GmbH beteiligt. Sollte ein unmittelba-

rer Wettbewerber von John Deere im Land- oder Baumaschinenbe-

reich eine Beteiligung von mehr als 25 Prozent der Aktien der Wa-

cker Neuson SE erlangen, so hat die Wacker Neuson Group mit John 

Deere, soweit rechtlich zulässig, über die Veräußerung ihrer Anteile 

der Kramer-Werke GmbH an John Deere zu verhandeln. 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für 

den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern 

des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind 

Solche Vereinbarungen bestehen nicht. 

Erklärung zur Unternehmensführung nach 

§ 289f HGB i. V. m. § 315d HGB 

Der Vorstand der Wacker Neuson SE hat mit Datum vom 19. März 

2026 eine Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f i. V. m.  

§ 315d HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der  

Wacker Neuson SE unter → www.wackerneusongroup.com/investor-re-

lations allgemein zugänglich gemacht.  

Vergütungsbericht   

Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter 

Gesellschaften jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und die-

sen der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über dessen Billi-

gung vorzulegen haben. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 

2025, der seit 2021 gemäß den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr Teil 

des zusammengefassten Lageberichts ist, wird zeitgleich mit dem Ge-

schäftsbericht auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik 

Investor Relations/Corporate Governance veröffentlicht. 

Nachtragsbericht 

Zu Ereignissen, die nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 ein-

getreten sind, wird auf die Angaben im Konzernanhang verwiesen.  

→ Ziffer 30 
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Prognosebericht  

Ausblick auf die gesamtwirtschaftlichen  

Rahmenbedingungen 

▪ Globales Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 erwartet trotz 

zahlreicher Abwärtsrisiken  

▪ Weiterer Rückgang der Inflation erwartet 

Das globale Wirtschaftswachstum wird für das Jahr 2026 vom Inter-

nationalen Währungsfonds (IWF) auf 3,3 Prozent prognostiziert und 

wurde somit um 0,2 Prozentpunkte nach oben im Vergleich zu dem 

Update vom Oktober 2025 angepasst. Der IWF sieht dennoch viele 

Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum. Keine oder unzu-

reichende Materialisierung der Produktivitätsverbesserungen durch 

die Anwendung der Künstlichen Intelligenz, Handelskonflikte und ge-

opolitische Instabilität könnten die Entwicklung der Weltwirtschaft ge-

fährden.21 

Die globale Inflation soll laut IWF-Prognose weiter zurückgehen. Für 

2026 wird ein Rückgang von 4,1 Prozent im Jahr 2025 auf 3,8 Prozent 

erwartet. Im Jahr 2027 soll die Inflation auf 3,4 Prozent sinken.  

Für Deutschland sind die Prognosen verhaltener. Der IWF erwartet für 

2026 ein Wachstum von 1,1 Prozent, während die Europäische Kom-

mission ein etwas höheres Wachstum von 1,2 Prozent im Jahr 2026 

prognostiziert. Nach einer längeren Phase der Wirtschaftsstagnation, 

wird Erholung im Jahr 2026 erwartet geprägt durch steigende Staats-

ausgaben, die den negativen Einfluss von Zöllen sowie globalen Un-

sicherheit ausgleichen.22,23  

Für die Vereinigten Staaten erwartet der IWF laut dem Update vom 

Januar 2026 ein Wachstum in Höhe von 2,4 Prozent in 2026. Dies 

stellt eine Verbesserung um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zu dem 

Update vom Oktober 2025 dar.  

Im Jahresgutachten 2025/26 bekräftigt der Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands 

die Aussagen der Europäischen Kommission und beschreibt die deut-

sche Volkswirtschaft als stagnierend. Schwache Konjunktur sowie ein 

tiefgreifender Strukturwandel verursachen die aktuellen Herausforde-

rungen. Steuerreformen und Fortschritte bei der Integration der euro-

päischen Binnen- und Kapitalmärkte sowie im Bereich der europäi-

schen Verteidigung sind entscheidend für die Stärkung der deutschen 

Wirtschaft.24  

Die Weltwirtschaft wird laut des Updates von IWF vom Januar 2026 

auch im Jahr 2026 stetig wachsen. Das Risiko zunehmender Handels-

konflikte im Jahr 2026, unter anderem durch ggf. weitere Zölle der 

USA gegenüber anderen Ländern bleibt hoch, wobei dessen mögliche 

Auswirkungen noch nicht vollständig eingepreist waren. Neben ande-

ren Risiken, die das globale Wachstum gefährden könnten, bleibt es 

unverändert, dass die Stabilisierung der globalen Wirtschaft den poli-

tischen Entscheidungsträgern obliegt.21 

 

                                                
21 Quelle: IWF, Oktober 2025 und Januar 2026, World Economic Outlook  
22 Quelle: Europäische Kommission, Autumn 2025 Economic Forecast shows contin-
ued growth despite challenging environment, 17. November 2025 
23 Quelle: Europäische Kommission, Economic forecast for Germany, 17. November 
2025 
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Ausblick auf die Bau- und Landwirtschaft 

▪ Anzeichen der Erholung der Bauwirtschaft im Jahr 2026  

▪ Langsamere Entwicklung der Vermietindustrie getrieben 

durch geopolitische Instabilität  

▪ Ausblick für europäischen Landwirtschaft weiterhin verhal-

ten  

Ausblick für die Bauwirtschaft-Branche verbessert 

Nach Einschätzungen des Marktforschungsunternehmens Research 

and Markets wird der weltweite Baumarkt 2026 um 4,9 Prozent auf 

17,26 Bio. US-Dollar wachsen. Das Wachstum wird u.a. durch zuneh-

mende Urbanisierung, Ausbau öffentlicher Infrastrukturprogramme 

sowie steigende Nachfrage im Wohnungsbau getrieben. Zu weiteren 

24 Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, Jahresgutachten 2025/26, Perspektiven für morgen schaffen – Chancen 
nicht verspielen, 12. November 2025 
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Trends, die die Marktentwicklung in den nächsten Jahren vorantrei-

ben, gehören zunehmende Verbreitung digitaler Baumethoden, wach-

sende Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien, zunehmender 

Einsatz von Automatisierung und Robotik sowie höhere Investitionen 

in modulare und 3D-Bautechnologien. Bis 2030 soll der Baumarkt auf 

21,73 Bio. US-Dollar ansteigen, was einer durchschnittlichen jährli-

chen Wachstumsrate von 5,9 Prozent entspräche.25 

Das Prognosenetzwerk EUROCONSTRUCT geht für 2026 von einem 

Anstieg der europäischen Bautätigkeit von 2,4 Prozent aus, getrieben 

durch Anstiege in Wohnungs- und Hochbau im Vergleich zu den 

Schätzungen für das Jahr 2025. Obwohl das erwartete Wachstum der 

Sparte Tiefbau von geschätzten 3,7 Prozent im Jahr 2025 auf 3,3 zu-

rückgeht, bleibt die Wachstumsrate für 2026 weiter positiv. Für die 

Folgejahre wird wieder ein Wachstum von 2,2 Prozent im Jahr 2027 

und 1,9 Prozent im Jahr 2028 prognostiziert.26  

Der Aufwärtstrend des Geschäftsklimaindexes des Committee for Eu-

ropean Construction Equipment (CECE) setzte sich nach Dezember 

2025 auch im Januar 2026 fort, während das aktuelle geopolitische 

Umfeld als zunehmend herausfordernd beschrieben wurde. Auch der 

Auftragseingang ist gewachsen. Der europäische Markt entwickelte 

sich weiterhin signifikant besser im internationalen Vergleich, während 

die Erwartungen an die Entwicklungen im deutschen Markt in den 

kommenden sechs Monaten durch die Umfrageteilnehmer am posi-

tivsten bewertet wurde. Wie erwartet, haben 60 Prozent der Hersteller 

im Jahr 2025 Umsatzwachstum verzeichnet. 27  

Laut der aktualisierten Q4/2025 Prognose des amerikanischen Bran-

chenverbands der Vermietindustrie American Rental Association 

(ARA)  wird die Nachfrage in der US-Vermietindustrie abschwächen.  

Es wird erwartet, dass sich die Wachstumsrate weiterhin verlangsamt. 

Während für 2025 das Wachstum von 3,3 Prozent geschätzt wird, 

rechnet man für das Jahr 2026 mit einem Wachstum von 2,3 Pro-

zent.28 

Der Verband der europäischen Vermietindustrie European Rental 

Association (ERA) sieht den Einfluss der wirtschaftlichen sowie geo-

politischen Unsicherheit auf das Wachstum der Vermietindustrie in 

Europa mit Ausnahme der EU-Staaten im Süden. Im Jahr 2026 wird 

dennoch Wachstum auch in West- und Osteuropa erwartet.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Quelle: Research and Markets, Januar 2026, Construction Market Report 2026 
26 Quelle: Euroconstruct, November 2025, Informationen zur Bauindustrie, In 19 eu-
ropäischen Ländern – Daten – Schätzungen – Prognosen 
27 Quelle: CECE Business Barometer, Januar 2026 
28 Quelle: Brock Huffstutler, ARA News “ARA releases Q4 economic forecast for U.S. 
and Canada”, 7. November, 2025 

 

ERWARTUNG FÜR DIE ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN  

BAUWIRTSCHAFT 2026E UND 2027E 

IN % 

 

Quelle: Euroconstruct, November 2025 

 

Herausfordernde Lage in der europäischen Landwirtschaft 

Die Entwicklung der Landwirtschaft stagnierte im Jahr 2025. Viele 

Landwirte kämpften weiterhin mit rückläufigen Erzeugerpreisen bei 

pflanzlichen und tierischen Produkten sowie steigenden Lohnkosten. 

Ein rascher Strukturwandel droht, wenn entschlossenes Handeln und 

politische Reformen ausbleiben. Dies könne die Wertschöpfung im 

ländlichen Raum sowie Investitionen gefährden. Die Aufgabe der Po-

litik sei Bürokratieabbau, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und an-

gemessenes Honorieren der Leistungen für Klima-, Arten- und Tier-

schutz.30 

Der allgemeine Geschäftsklimaindex für die Landmaschinenindustrie 

des Branchenverbands European Agricultural Machinery Association 

(CEMA) sank von +4 Punkten auf +2 Punkte (auf einer Skala von -100 

29 Quelle: ERA “European rental Outlook”, 5. Juni, 2025 
30 Quelle: Deutscher Bauernverband, Pressemitteilung zu dem DBV-Situationsbe-
richt: DBV-Situationsbericht: Landwirtschaft mit stagnierenden Gewinnen, November 
2025. 
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bis +100) im Januar und setzte somit den Trend aus dem vierten Quar-

tal des Jahres 2025 fort. Der Index zeigt seit mehreren Monaten mar-

ginale Bewegungen im positiven Bereich, da die Spanne zwischen 

den positiven Umsatzerwartungen und negativen Einschätzungen der 

aktuellen Geschäftslage weiterhin besteht. Der Aufschwung materiali-

sierte sich in vielen Marktsegmenten nicht.31 

Der Umfrage zufolge entwickelten sich die Händlerlagerbestände wie 

zuvor erwartet. Nach einem signifikanten Vorratsabbau im Frühjahr 

2025 lagen die Händlerlagerbestände auch im Januar 2026 in der 

Mehrheit der durch die Umfrage erfassten Europäischen Märkten un-

ter dem dreijährigen gleitenden Durchschnitt. 

 

Prognose zur Geschäftsentwicklung 

Erwartete Entwicklung von Umsatz und Profitabilität  

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert in seinem 

World Economic Outlook Update vom Januar 2026 für das Jahr 2026 

ein globales Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent. Diese Prognose 

bestätigt die früheren Erwartungen und zeigt eine Stabilisierung des 

globalen Wachstums. Für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird 

ein Wachstum von 1,8 Prozent im Jahr 2026 erwartet, während für 

Schwellen- und Entwicklungsländer ein Wachstum von knapp 4 Pro-

zent prognostiziert wird. Die globale Inflation soll laut IWF-Prognose 

weiter zurückgehen. Die Lage in der Bau- und Landwirtschaft bleibt 

herausfordernd, zeigt aber erste Anzeichen von Verbesserung durch 

stabilisierende Auftragseingänge und positive Zukunftserwartungen. 

Die Wacker Neuson Group erlebte 2025 eine verhaltene Nachfrage zu 

Jahresbeginn nach dem schwierigen Vorjahr 2024, was sich in schwa-

chen Umsätzen und Ergebnissen im ersten Quartal widerspiegelte. Im 

weiteren Jahresverlauf stabilisierte sich das Marktumfeld spürbar: 

Umsatz und Profitabilität entwickelten sich zunehmend positiv, unter-

stützt durch den Produktionsstart der ersten Baggermodelle in der 

OEM-Kooperation mit John Deere im Werk Linz, der die Position auf 

dem nordamerikanischen Markt stärkte. Zusätzlich gaben Leitmessen 

wie Bauma im April 2025 und Agritechnica im November 2025 Rü-

ckenwind, auf denen unter anderem zero emission Lösungen und di-

gitale Services präsentiert wurden. Die Lieferketten blieben entspannt, 

und Anpassungen an die gestiegenen US-Zölle seit Sommer 2025 

konnten durch eine optimierte Beschaffung und Logistik die Auswir-

kungen effektiv begrenzen. 

Das globale Marktumfeld im Jahr 2026 bleibt von geopolitischen 

Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt, deutet je-

doch nach einer Phase der Stagnation und Korrektur auf einen leich-

ten Marktaufschwung hin. Vor diesem Hintergrund erwartet die Wa-

cker Neuson Group eine weitere Verbesserung des operativen Ge-

schäfts, positive Impulse aus Infrastruktur- und Modernisierungspro-

grammen in Europa sowie trotz anhaltender US-Zölle eine solide 

Nachfrage in Nordamerika.  

Die Prognose zur Geschäftsentwicklung 2026 wurde auf Datenlage 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt. Vor dem Hintergrund der 

unveränderten geopolitischen Rahmenbedingung und einem global 

zunehmenden Protektionismus in Bezug auf das gesamtwirtschaftli-

che und geopolitische Umfeld sieht der Vorstand ein unverändertes 

                                                
31 Quelle: CEMA Business Barometer, Januar 2026 

Risiko im Eintreten unvermittelter und deutlicher Änderungen der wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen.  

Die fundamentalen mittel- bis langfristigen Aussichten  

der Wacker Neuson Group bewertet der Vorstand unverändert positiv. 

Ein sich weiter erholender Auftragseingang und Auftragsbestand auf 

solidem Niveau und eine insgesamt zunehmende Nachfrage nach 

Baugeräten und Kompaktmaschinen für die Bau- und Landwirtschaft 

stellen gute Voraussetzungen für die Gesellschaft dar, trotz in das 

Jahr 2026 anhaltender widriger Rahmenbedingungen auch weiterhin 

eine solide operative Entwicklung vollziehen zu können. Die Wacker 

Neuson Group rechnet daher mit einem moderaten Umsatzanstieg so-

wie einer Verbesserung der EBIT-Marge und verfolgt konsequent ihre 

Strategie 2030 für profitables Wachstum, operative Exzellenz und 

langfristige Wertschaffung. Unter Berücksichtigung der vorstehend 

genannten gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rah-

menbedingungen sowie der sich für die Wacker Neuson Group erge-

benden Chancen und Risiken geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 

2026 von einem Umsatz zwischen 2.200 und 2.400 Mio. Euro aus 

(2025: 2.218,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge wird in einer Bandbreite 

von 6,5 bis 7,5 Prozent erwartet (2025: 6,0 Prozent).  

 
PROGNOSE ZUR GESCHÄFTSENTWICKLUNG 

 

  2026e  2027e 

Umsatz  2.200 bis 2.400 Mio. €   steigend 

EBIT-Marge  6,5% bis 7,5%  steigend 

Net Working Capital-Quote  unter 30%  unter 30% 

Investitionen  70 Mio. bis 90 Mio. €  gleichbleibend 

     

 

Erwartete Entwicklung der Segmente 

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand mit einer sich leicht 

erholenden Entwicklung, sowohl in allen drei Berichtsregionen als 

auch in den drei Geschäftsbereichen Baugeräte, Kompaktmaschinen 

und Dienstleistungen. In den Regionen wird insgesamt eine leichte 

Markterholung erwartet, welche schrittweise und perspektivisch durch 

Fördermittel aus Infrastrukturprogrammen unterstützt wird, aber mit 

regional unterschiedlicher Entwicklung. Das gilt insbesondere für den 

Baumaschinenmarkt in den Kernregionen Europa und Nordamerika, 

wo positive Impulse trotz anhaltender US-Zölle erwartet werden. Für 

Deutschland wird eine schrittweise Belebung prognostiziert, getrieben 

durch Impulse aus staatlichen Infrastrukturprogrammen wie dem Son-

dervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, auch wenn positive 

Effekte erst frühestens ab der zweiten Jahreshälfte 2026 zu erwarten 

sind. In den USA und damit für die Region Amerikas besteht ein er-

höhtes Risiko aus einer weiteren Erhöhung von Zöllen. Diese könnten 

durch erhöhte Verkaufspreise kompensiert werden. Allerdings kann 

dies zu negativen Volumeneffekten beziehungsweise einem Rück-

gang der Nachfrage führen. 

 

Prognostizierte Entwicklung von Investitionen und  

Net Working Capital 

Der Konzern investiert auch zukünftig in gewinnversprechende Pro-

jekte und entwickelt seine Tochterunternehmen stetig weiter. Für das 

Geschäftsjahr 2026 sind Investitionen in Sachanlagen und immateri-

elle Vermögenswerte in Höhe von rund 70 Mio. bis rund 90 Mio. Euro 

geplant (2025: 66,7 Mio. Euro)32. Hierin enthalten sind neben Ersatzin-

vestitionen vor allem Erweiterungsinvestitionen in den Produktions-

verbund, mit denen sich der Konzern auf weiteres Wachstum einstellt. 

32 Investitionen bezogen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Investi-

tionen in den konzerneigenen Vermietbestand und Beteiligungen sind nicht enthal-

ten). 
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Bei der Net-Working-Capital-Quote (Net Working Capital in Prozent 

vom Umsatz) geht der Vorstand weiterhin davon aus, eine Quote von 

unter 30 Prozent zu erreichen (2025: 29,2 Prozent) und damit auf der 

Ebene der strategischen Quote von unter 30 Prozent zu bleiben. 

Die Finanz- und Vermögenslage der Wacker Neuson Group sowie die 

Marktpositionen ihrer Marken bilden gute Voraussetzungen dafür, 

Marktanteile zu sichern und weitere hinzuzugewinnen und in den kom-

menden Jahren profitabel zu wachsen. Der Vorstand plant, eine Ei-

genkapitalquote von über 50 Prozent beizubehalten (31. Dezember 

2025: 62,1 Prozent). Der Konzern ist auch weiterhin offen für Koope-

rationen und Akquisitionen. 

Ausblick bis zum Jahr 2027 

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Rahmenbedingun-

gen, Chancen und Risiken und unter der Voraussetzung, dass sich 

die konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich bzw. leicht 

positiv verändern, geht der Vorstand aus heutiger Sicht für das Jahr 

2027 von einer gegenüber Vorjahr weiteren positiven Entwicklung des 

Konzernumsatzes bei steigender Profitabilität aus. 

 

 

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des 

Konzerns 

Globale Megatrends bieten weiterhin ein chancenreiches Umfeld für 

das Geschäftsmodell der Wacker Neuson Group. Der Konzern plant, 

unter anderem durch die fokussierte Bearbeitung seiner Kernmärkte 

und das Angebot von innovativen Produkten und Dienstleistungen, an 

diesen Trends zu partizipieren. Kurzfristig können jedoch Risiken aus 

einer negativen Entwicklung der Weltwirtschaft, der Funktionsweise 

der globalen Lieferketten, steigenden Zöllen, Preisentwicklungen und 

einer veränderten Kundennachfrage in wichtigen Zielmärkten entste-

hen. Zudem können die gegenwärtigen Entwicklungen im Nahost-

Konflikt erheblichen Einfluss auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen nehmen und insbesondere die Lage auf den Beschaf-

fungsmärkten verschärfen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine wesent-

lichen Auswirkungen auf das operative Geschäft zu erwarten. 

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz im 

Bereich von 2.200 bis 2.400 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge zwi-

schen 6,5 und 7,5 Prozent. Für 2027 wird mit einer Steigerung des 

Konzernumsatzes bei steigender Profitabilität gerechnet.  

Die tatsächliche Entwicklung des Konzerns kann aufgrund der in die-

sem Bericht beschriebenen Chancen und Risiken oder für den Fall, 

dass die vom Vorstand getroffenen Annahmen nicht eintreten, sowohl 

positiv als auch negativ von den Prognosen abweichen. 
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Nichtfinanzielle Konzernerklärung33 

Die vorliegende nichtfinanzielle Konzernerklärung der  

Wacker Neuson Group enthält entsprechend der Vorgaben der 

§§ 315c iV.m. 289c bis 289e HGB jene Angaben, die für das Ver-

ständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der 

Lage sowie der Auswirkungen der Geschäftstätigkeit erforderlich 

sind. 

Außerdem enthält die nichtfinanzielle Konzernerklärung die erfor-

derlichen Angaben nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 

über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 

Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 

(im Folgenden die „EU-Taxonomieverordnung“) sowie den hierzu 

erlassenen Rechtsakten. 

Die Wacker Neuson Group hat, wie bereits im Vorjahr, auch für das 

Geschäftsjahr 2025 ihre nichtfinanzielle Berichterstattung auf frei-

williger Basis und in Anlehnung an die Richtlinie 2022/2464  

(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) sowie die  

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)34 erstellt. 

Übergreifende Standards (ESRS 2) 

Allgemeine Angaben 

BP-1 Nr. 3| 4 a+b| 5| 6 – Grundlage für die Erstellung der Nach-

haltigkeitserklärung 

 

Die Nachhaltigkeitserklärung der Wacker Neuson Group wird auf 

konsolidierter Basis erstellt. Der Berichtsrahmen entspricht grund-

sätzlich dem Konsolidierungskreis des finanziellen Konzernab-

schlusses und umfasst die Wacker Neuson SE sowie sämtliche in- 

und ausländischen Tochtergesellschaften. Abweichungen zum fi-

nanziellen Konsolidierungskreis bestehen nicht. Aus dem Berichts-

umfang werden keine Konzerneinheiten ausgeschlossen. Die Be-

richterstattung deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, soweit 

im Rahmen der verfügbaren Daten und angemessener Schätzme-

thoden möglich – einschließlich vor- und nachgelagerter Aktivitäten 

von der Rohstoffverarbeitung über Fertigung, Montage und Ver-

trieb bis hin zu Nutzung, Rücknahme und Lebensende der Pro-

dukte. 

                                                
33 Nicht geprüfter Bestandteil des Lageberichts 
 

Die Nachhaltigkeitserklärung wurde in Anlehnung mit den am Ende 

des Berichtsjahres 2025 geltenden ESRS erstellt. Bei der Ermitt-

lung spezifischer Kennzahlen wurden folgende Erleichterungen 

bzw. Bestimmungen gemäß ESRS 1 angewandt: 

▪ Die CO₂e-Emissionen (CO2-Äquivalente) sämtlicher in den 

Konsolidierungskreis einbezogener Unternehmen (vgl. hierzu 

→ Konzernanhang des Geschäftsberichts für das Geschäfts-

jahr 2025) wurden gemäß dem Operational-Control-Ansatz 

des GHG Protocols vollständig in die Emissionsbilanz einbe-

zogen, da Wacker Neuson bei diesen Gesellschaften die un-

eingeschränkte Befugnis besitzt, operative sowie umweltbe-

zogene Richtlinien festzulegen und deren Umsetzung durch-

zusetzen. Reine Holding- oder Projektgesellschaften ohne 

operative Tätigkeit werden über die konzernweite Datenerhe-

bung systematisch erfasst. 

 

▪ Im Rahmen der Angaben nach ESRS E5 werden ausschließ-

lich jene Konzerngesellschaften berücksichtigt, in denen eine 

eigenständige Produktion von Maschinen erfolgt. Die Gesell-

schaft in Serbien ist nicht Teil dieses Konsolidierungskreises, 

da dort keine eigenen Maschinen hergestellt werden. Das ser-

bische Werk fungiert ausschließlich als interner Lieferant in-

nerhalb des Konzerns; die dort erbrachten Leistungen gehen 

vollständig in die Produktionsprozesse anderer Werke ein, 

wodurch ein separater Ausweis der Gesellschaft nicht erfolgt. 

 

▪ Die Angaben zu den Merkmalen der Beschäftigten, den größ-

ten Beschäftigungsländern, der Vertragsart, den Personalab-

gängen sowie der Geschlechterverteilung in Führungspositio-

nen beziehen sich auf den gesamten Konsolidierungs-

kreis der eigenen Belegschaft. Damit wird eine vollständige 

und konsistente Darstellung der strukturellen Merkmale der 

Mitarbeitenden im Konzern sichergestellt. 

 

Für die Angabe der durch Richtlinien und Maßnahmen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz abgedeckten Personen wird 

der vollständige Konsolidierungskreis der eigenen Beleg-

schaft zugrunde gelegt. Dabei ist zu beachten, dass es sich 

hierbei nicht um ein zentrales, formalisiertes oder zertifiziertes 

Managementsystem handelt. 

 

Die Erfassung der Anzahl der Arbeitsunfälle, der arbeitsbe-

dingten Erkrankungen sowie der Anzahl der Ausfalltage in-

folge meldepflichtiger Arbeitsunfälle und arbeitsbedingter Er-

krankungen erfolgt für die Gesellschaften in Deutschland und 

Österreich. Die Vertriebsgesellschaft in Österreich wird hierbei 

nicht berücksichtigt. 
 

BP-2 Nr. 7| 8| 9 a-e| 10 – Spezifische Informationen, wenn das 

Unternehmen Übergangsregelungen („phasing-in options“) 

nutzt 

 

Unabhängig von diesen Phase-in-Erleichterungen wurde im Rah-

men der Wesentlichkeitsanalyse geprüft, ob die von ESRS E4 so-

wie ESRS S1–S4 abgedeckten Nachhaltigkeitsthemen wesentlich 

sind. Dabei wurden ausschließlich ESRS S1 (Eigene Belegschaft) 

und ESRS S2 (Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette) als we-

sentlich eingestuft. Die in BP-2 para. 9(a)–(e) geforderten Kurzan-

gaben werden vollständig in den themenspezifischen Kapiteln zu 

ESRS S1 und ESRS S2 offengelegt. 

34 Version November 2025 
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Governance 

GOV-1 Nr. 11| 12 a-e – Die Rolle der Verwaltungs-, Manage-

ment- und Aufsichtsorgane 

 

Im Berichtsjahr 2025 sind 100 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder 

unabhängig (6 von 6 Mitgliedern). Der Aufsichtsrat bewertet die vier 

Anteilseignervertreter als unabhängig, da sie ihre Entscheidungen 

ausschließlich am Unternehmensinteresse ausrichten (vgl. Erklä-

rung zur Unternehmensführung 2025). Auch die zwei Arbeitneh-

mervertreter, Gesamtbetriebsrat und Betriebsrat, werden als unab-

hängig eingestuft, da sie nicht von der Unternehmensgruppe aus-

gewählt, sondern von den Beschäftigtenvertretungen entsandt  

werden und zudem einen besonderen Kündigungsschutz genie-

ßen. Der Anteil der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat beträgt 

damit 33,3 Prozent (2 von 6 Mitgliedern). 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung sind Vorstand und Auf-

sichtsrat aktuell ausschließlich männlich besetzt (Vorstand: 100 

Prozent männlich, 0 Prozent weiblich, 0 Prozent divers/sonstige; 

Aufsichtsrat: 100 Prozent männlich, 0 Prozent weiblich, 0 Prozent 

divers/sonstige). Die Geschlechterdiversität der Organe wird als 

durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern ausgewie-

sen. Im Berichtsjahr 2025 beträgt das Verhältnis im Vorstand 0:4 

(Ratio 0) und im Aufsichtsrat 0:6 (Ratio 0). Daraus ergibt sich eine 

durchschnittliche Frauen-zu-Männer-Ratio von 0. 

 

STRUKTUR DER ORGANE VORSTAND UND AUFSICHTSRAT35   

  

  

Anzahl  
gesamt  

2025  
Männlich  

2025  
Weiblich  

2025  
Sonstige  

2025  

Keine  
Angabe  

2025 

Vorstand  4  4  0  0  0 

Aufsichtsrat   6  6  0  0  0 

  

Anzahl  
gesamt  

2025  
20 bis 30  

Jahre  
30 bis 40  

Jahre  
40 bis 50  

Jahre  
50 bis 60  

Jahre  
60 bis 70  

Jahre  
70 bis 80  

Jahre 

Vorstand  4  0  0  0  1  3  0 

Aufsichtsrat   6  0  1  0  3  1  1 

 

Als weiterer Diversitätsaspekt wird die Altersstruktur berücksichtigt: 

Im Vorstand entfallen 25 Prozent der Mitglieder auf die Alters-

gruppe 50–60 Jahre und 75 Prozent auf 60–70 Jahre. Im Aufsichts-

rat verteilen sich die Mitglieder auf die Altersgruppen 30–40 Jahre 

(16,7 Prozent), 50–60 Jahre (50,0 Prozent), 60–70 Jahre (16,7 Pro-

zent) sowie 70–80 Jahre (16,7 Prozent). 

Die Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane stellen die Ver-

fügbarkeit geeigneter Fähigkeiten und Fachkenntnisse nicht über 

ein formales Kompetenzprofil fest, sondern über eine fallbezogene 

Eignungsbeurteilung potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten. 

Maßgeblich ist dabei – unabhängig von Nationalität und Ge-

schlecht – die professionelle und persönliche Kompetenz unter be-

sonderer Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Situa-

tion. Bei der Bewertung, ob die zur Überwachung und Steuerung 

der Strategie sowie der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 

Chancen erforderliche Expertise im Aufsichtsrat vorhanden ist bzw. 

ergänzt werden muss, berücksichtigt der Aufsichtsrat insbesondere 

die internationale Tätigkeit der Unternehmensgruppe, potenzielle 

Interessenkonflikte, den Anteil unabhängiger Mitglieder, die festge-

legte Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder sowie das Prinzip der 

Diversität. 

Auf Ebene des Vorstands wird nachhaltigkeitsbezogene Expertise 

durch den direkten Einbezug der Bereiche Nachhaltigkeit, Strategie 

und Investor Relations in die Steuerungsstrukturen sowie durch 

den Zugriff auf interne Fachkenntnisse und externe ESG-Expertise 

sichergestellt. Etwaige Kompetenzlücken werden bedarfsorientiert 

identifiziert und durch Weiterentwicklung bzw. ergänzendes Fach-

wissen adressiert. 

                                                
35 Stand: 31. Dezember 2025 

Nachhaltigkeit ist bei der Wacker Neuson Group eine zentrale Füh-

rungsaufgabe. Die Gesamtverantwortung für die Nachhaltigkeits-

strategie sowie für die Steuerung wesentlicher Auswirkungen, Ri-

siken und Chancen liegt beim Vorstand. Schlüsselentscheidungen 

hierzu sind nicht delegiert, sondern verbleiben beim Gesamtvor-

stand. Auf Ebene des Aufsichtsrats übernimmt der Prüfungsaus-

schuss die Überwachung der Umsetzung und Einhaltung der Nach-

haltigkeitsziele sowie des Nachhaltigkeits-Reportings. Die be-

schriebenen Zuständigkeiten sind in den Geschäftsordnungen von 

Vorstand und Aufsichtsrat verankert. Zudem verfügt ein Mitglied 

des Aufsichtsrats über vertiefte Fachexpertise durch die erfolgrei-

che Teilnahme an einem Lehrgang zur Erlangung des Zertifikats 

„Sustainability-Auditor IDW36“. 

Das vom Vorstand eingesetzte Sustainability Leadership-Team 

setzt sich aus dem Vorstandsvorsitzenden (CEO – Leitung), dem 

Finanzvorstand (CFO) sowie den Bereichen Nachhaltigkeit, Strate-

gie und Investor Relations zusammen. Es bewertet ESG-Entwick-

lungen und Stakeholder-Erwartungen, leitet Handlungsempfehlun-

gen ab und konkretisiert auf Basis der Wesentlichkeitsanalyse, der 

Nachhaltigkeitsstrategie und regulatorischer Anforderungen die 

Nachhaltigkeitsziele einschließlich zugehöriger KPIs (Leistungs-

kennzahlen). Diese KPIs sind in die strategische Steuerung des 

Vorstands eingebettet und die Zielerreichung wird kontinuierlich 

anhand der definierten Kennzahlen gemessen. 

Das Sustainability Core-Team setzt zudem die strategischen Ent-

scheidungen in geeignete Maßnahmen um, bewertet Fortschritte 

sowie Leistung und stellt die Einbindung der relevanten Fachberei-

che sicher. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Geschäftsbe-

36 Institut der Wirtschaftsprüfer. 
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richt sowie weitere ESG-Veröffentlichungen und ESG-Ratings lie-

gen im Wesentlichen in der Verantwortung der Bereiche Nachhal-

tigkeit und Investor Relations. 

Der Vorstand wird regelmäßig von den operativen Einheiten und 

dem Sustainability Leadership-Team über den Fortschritt der 

Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmensgruppe informiert. 

Dies schließt insbesondere den Status der Maßnahmen zur Errei-

chung der definierten Nachhaltigkeitsziele ein. Durch die Einbin-

dung in die Strategie 2030 wird sichergestellt, dass sich der Vor-

stand gezielt mit den Nachhaltigkeitszielen und den entsprechen-

den Maßnahmen auseinandersetzt. 

Im Geschäftsjahr 2024 wurden im Rahmen der Wesentlichkeits-

analyse wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) 

identifiziert. Für einen Teil dieser IROs befinden sich Zielsetzun-

gen, Maßnahmen und KPI-Systematiken noch im Aufbau, während 

andere bereits in der Strategie 2030 der Wacker Neuson Group 

verankert sind. Nichtfinanzielle Risiken sind in die Gesamtstrategie 

integriert, die vom Vorstand beschlossen und dem Aufsichtsrat zur 

Genehmigung vorgelegt wird. Im Risikomanagement werden zent-

rale wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen systema-

tisch erfasst und in regelmäßigen Berichten an Vorstand und Auf-

sichtsrat berücksichtigt. Beide Organe erhalten hierzu halbjährlich 

im Risikobericht Informationen über die Entwicklung der finanziel-

len und nichtfinanziellen Risiken. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben bislang keine formalisierten Prüf-

schritte, über die ESG-Aspekte bei größeren Investitionen, Akqui-

sitionen/Desinvestitionen oder anderen strategisch relevanten Ent-

scheidungen systematisch bewertet oder dokumentiert würden. 

Entsprechend werden derzeit weder alternative Optionen im Hin-

blick auf ESG-Auswirkungen geprüft noch kompensatorische Maß-

nahmen geplant. 

Im Bereich M&A wurde in diesem Jahr erstmals ein ESG-Due-Dili-

gence-Fragenkatalog entwickelt, um zukünftige Transaktionen 

strukturierter auf ESG-Risiken und -Chancen hin prüfen zu können. 

Dieser Katalog befindet sich jedoch noch in der Einführung und 

wurde bislang noch nicht praktisch angewendet. 

GOV-2 Nr. 13| 14 a-c – Integration der nachhaltigkeitsbezoge-

nen Leistung in Anreizsysteme 

 

Nachhaltigkeitsbezogene Anreizmechanismen bestehen im Vergü-

tungssystem der Wacker Neuson Group ausschließlich auf Ebene 

des Vorstands und für die Mitglieder des Aufsichtsrats sind keine 

an Nachhaltigkeitsthemen geknüpften Vergütungskomponente  

vorgesehen. 

Die kurzfristige variable Vergütung (Short Term Incentive, STI) ist 

als leistungsabhängiger Zielbonus mit einem einjährigen Bemes-

sungszeitraum ausgestaltet. Die Auszahlungshöhe des STI basiert 

auf vier gleichgewichteten Leistungskriterien. Drei Kriterien sind fi-

nanziell ausgerichtet und orientieren sich an den Finanzkennzah-

len des Konzerns. Als viertes, quantitatives Nachhaltigkeitskrite-

rium (ESG-Bezug) hat der Aufsichtsrat ein Ziel zur Steigerung des 

Konzernumsatzes mit akkubetriebenen, besonders emissionsar-

men Baumaschinen und -geräten definiert (zero emission Produkt-

portfolio). Die Zielvorgaben für alle STI-Kriterien werden jeweils vor 

Beginn des Geschäftsjahrs vom Aufsichtsrat festgelegt, aus 

Budget sowie Strategie der Unternehmensgruppe abgeleitet und 

durch Soll-Ist-Vergleich bewertet. Die Zielerreichungsgrade je Kri-

terium können zwischen 0 Prozent und 150 Prozent liegen. Bei Un-

terschreitung einer unteren Schwelle entfällt die Zielerreichung für 

das jeweilige Kriterium (0 Prozent), sodass der STI insgesamt auch 

vollständig entfallen kann. 
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Der Aufsichtsrat vereinbart mit jedem Vorstandsmitglied im Dienst-

vertrag das Festgehalt sowie die Zielbeträge für den STI und den 

LTI (Long Term Incentive –  Langfristige variable Vergütung) bei 

einer unterstellten Zielerreichung von 100 Prozent (zusammen die 

„Ziel-Direktvergütung“). Die erfolgsabhängige, variable Vergütung 

macht nach dem Vergütungssystem 2025+ ca. 60 Prozent der ge-

samten Ziel-Direktvergütung aus, hierbei entfallen ca. 24 Prozent 

auf den STI und 36 Prozent auf den LTI. Der Anteil der variablen 

Vorstandsvergütung, der von nachhaltigkeitsbezogenen Zielen ab-

hängt, beträgt 10 Prozent der variablen Zielvergütung insgesamt. 

Dies ergibt sich daraus, dass der STI rund 24 Prozent der Ziel-Di-

rektvergütung umfasst und davon 25 Prozent an ein ESG-Kriterium 

geknüpft sind, was 6 Prozent der Ziel-Direktvergütung entspricht. 

Innerhalb des STIs hängt somit bei 100 Prozent Zielerreichung ein 

Anteil von 25 Prozent von der Leistung des nachhaltigkeitsbezoge-

nen STI-Kriteriums ab. Der LTI enthält keine nachhaltigkeitsbezo-

genen Kennzahlen. Für die Mitglieder des Aufsichtsrats bestehen 

keine an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Vergütungskomponente. 

Das für Aufsichtsratsmitglieder geltende Vergütungssystem be-

zieht keine nachhaltigkeitsbezogenen Leistungskennzahlen ein. 
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GOV-3 Nr. 15| 16 – Erklärung zur Sorgfaltspflicht 

 

Kernelemente der  
Sorgfaltspflichten gem. ESRS 1 
Absatz 4  

Seitenzahl in der  
nichtfinanziellen  
Konzernerklärung  2025 

Einbettung in Governance,  
Strategie und Geschäftsmodell  76-77 

Einbindung betroffener Stakeholder 

 

82, 91-92, 103-104, 
                                 117-119, 131-

133  

Identifikation und Bewertung nega-
tiver tatsächlicher und potenzieller 
Auswirkungen  

81-82, 83-89 

Maßnahmen zur Vermeidung, Min-
derung, Beendigung bzw. Abhilfe 
negativer Auswirkungen  

92-94, 104-105, 
 119-120, 133 

Tracking bzw. Monitoring der Wirk-

samkeit der ergriffenen Maßnah-
men    

98-102, 107-115, 
122-126,135-136, 

95-98,105-106, 
120-122, 134-135 

 

GOV-4 Nr. 17| 18 – Risikomanagement und interne Kontrollen 

über die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

 

Zur Steuerung von Risiken in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

hat die Wacker Neuson Group einen klar definierten Datenprozess 

mit internen Kontrollmechanismen etabliert, der die verlässliche Er-

hebung, Prüfung und Freigabe der berichteten ESRS-Informatio-

nen sicherstellt. Die Nachhaltigkeitsdaten werden dezentral in den 

jeweiligen Fachbereichen erhoben und die Verantwortung als Data 

Owner (Dateneigentümer) liegt bei den Fachabteilungsleitenden, 

z.B. Einkauf, Compliance, HR, Corporate Real Estate sowie weite-

ren relevanten Funktionen. Die Datenerfassung erfolgt auf Basis 

eines konzernweit vorgegebenen Excel-Templates, während das 

ESG-Team den Prozess koordiniert, verbindliche Zeitpläne steuert 

und offene Punkte nachverfolgt, um eine fristgerechte Berichtsreife 

zu gewährleisten. 

Entlang der Prozesskette sind mehrere Kontrollen verankert. Be-

reits in den Fachbereichen werden die Daten nach dem Vier-Au-

gen-Prinzip auf fachliche Richtigkeit und Konsistenz geprüft, eine 

unabhängige externe Beratung führt anschließend einen Vollstän-

digkeitscheck durch und überführt die freigegebenen Daten in Be-

richtstexte, die erneut durch ESG-Team und Data Owner validiert 

werden. Festgestellte Abweichungen werden transparent zurück-

gespielt, im Erhebungstool korrigiert und anschließend erneut ge-

prüft. Die finale Freigabe der Nachhaltigkeitsdaten und der darauf 

basierenden Berichtsinhalte erfolgt durch die jeweils verantwortli-

chen Fachabteilungen. 

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist zudem 

auf Ebene des Aufsichtsrats in die interne Kontrollarchitektur ein-

gebettet. Gemäß Geschäftsordnung müssen dem Prüfungsaus-

schuss mindestens zwei „Financial Experts“ im Sinne von § 100 

Abs. 5 AktG mit Sachverstand in Rechnungslegung beziehungs-

weise Abschlussprüfung angehören, der ausdrücklich auch die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung umfasst. Da-

mit ist sichergestellt, dass der Prüfungsausschuss die Angemes-

senheit der Berichterstattungsprozesse, Kontrollen und der Daten-

basis fachlich fundiert begleitet. 

Im Sinne der ESRS-Anforderungen zur Datenqualität adressiert 

der Prozess insbesondere die Vollständigkeit und Integrität der 

Nachhaltigkeitsdaten sowie die Genauigkeit etwaiger Schätzun-

gen. Diese werden durch standardisierte Erhebungsstrukturen, klar 

zugewiesene Verantwortlichkeiten, wiederholte Prüf- und Freiga-

berunden sowie dokumentierte Herleitungen und Plausibilisierun-

gen wirksam abgesichert. 

Strategie 

SBM-1 Nr. 19| 20 a-d – Strategie, Geschäftsmodell und Wert-

schöpfungskette 

 

Die Wacker Neuson Group ist im Maschinenbau mit Schwerpunkt 

Baugeräte und Kompaktmaschinen tätig. Alle Unternehmen des 

Konzerns fallen nach dem EU-weit einheitlichen Klassifizierungs-

system NACE unter die Codes 28.92 (Herstellung von  

Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen) beziehungsweise 28.29 

(Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Ma-

schinen a. n. g.). Die Sektorzuordnung stützt das Verständnis der 

wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen des Konzerns, 

da diese im Wesentlichen aus der Entwicklung, Herstellung und 

Nutzung von Baugeräten und Kompaktmaschinen sowie den dazu-

gehörigen Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette re-

sultieren. 

Das Angebot der Wacker Neuson Group gliedert sich in drei signi-

fikante Bereiche: Baugeräte, Kompaktmaschinen und Dienstleis-

tungen. Im Segment Baugeräte umfasst das Portfolio insbesondere 

Lösungen der Beton-, Verdichtungs- und Baustellentechnik. Das 

Segment Kompaktmaschinen beinhaltet unter anderem Raupen- 

und Mobilbagger, Rad- und Teleradlader, Teleskoplader, Kompakt-

lader sowie Rad- und Kettendumper. Ergänzend bietet die Unter-

nehmensgruppe Dienstleistungen wie Reparatur, Wartung und Er-

satzteile, digitale Servicelösungen, e-Business, Vermietung, Lea-

sing/Finanzierung, Gebrauchtmaschinen und Trainings an. Diese 

Bereiche gelten als wichtig, da sie die wesentlichen berichtspflich-

tigen Geschäftssegmente darstellen und zugleich mit den identifi-

zierten wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen verbun-

den sind. 

Die Wacker Neuson Group ist als Hersteller von Baugeräten und 

Kompaktmaschinen mit deutlicher Marktpräsenz in Europa tätig 

und darüber hinaus in Amerika, Afrika sowie in der asiatisch-pazi-

fischen Region vertreten. Das Angebot richtet sich vor allem an 

Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Land-

schaftsbau, der Landwirtschaft, der Recyclingbranche, Kommunen 

und der Industrie. Details zu den Umsätzen nach Regionen und 

Geschäftsbereichen sind im Konzernlagebericht, Kapitel „Seg-

mentberichterstattung“, dargestellt. Produkte oder Dienstleistun-

gen, die in bestimmten Märkten verboten sind, bestehen nicht. Im 

Berichtsjahr 2025 gab es keine erheblichen Änderungen in den we-

sentlichen Produkt-, Dienstleistungs-, Markt- oder Kundengruppen. 

Zudem erzielt die Wacker Neuson Group keine Umsätze (0,00 

Euro) und unterhält keine Aktivitäten in den Sektoren fossile Brenn-

stoffe, Chemieproduktion, Waffen oder Tabak. 

Die Wacker Neuson Group ist in der Wertschöpfungskette als Ent-

wickler und Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen po-

sitioniert und agiert vorgelagert als Abnehmer industrieller Vorpro-

dukte und Schlüsselkomponenten sowie nachgelagert über ein in-

ternationales Händler-, Vermiet- und Servicenetz bis zur Nutzungs-

, Rücknahme- und End-of-Life-Phase. Das Geschäftsmodell der 

Wacker Neuson Group basiert auf der Entwicklung, Produktion und 

dem weltweiten Vertrieb von Baugeräten und Kompaktmaschinen 

sowie auf ergänzenden Lifecycle-Dienstleistungen. Die vorgela-

gerte Wertschöpfungskette beginnt mit der Gewinnung von Roh-

stoffen und der Herstellung von Halbzeugen sowie Schlüsselkom-

ponenten, insbesondere Metall-, Elektronik- sowie Antriebs- und 

Hydrauliksystemen, die über globale und regionale Lieferanten be-

zogen und über die Beschaffungslogistik in die Produktion über-

führt werden. 
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Im eigenen Geschäftsbereich liegen Forschung und Entwicklung, 

Konstruktion, Fertigung, Montage und Qualitätsmanagement an 

spezialisierten Produktionsstandorten in Europa, den USA und 

Asien. Neben der Produktion umfasst die eigene Wertschöpfung 

auch konzerninterne Logistik- und Vertriebsfunktionen, soweit 

diese mit wesentlichen Auswirkungen, Risiken oder Chancen ver-

bunden sind. Die nachgelagerte Wertschöpfungskette umfasst die 

Ausgangslogistik sowie den Vertrieb über ein internationales Händ-

ler-, Vermiet- und Servicenetz. Daran schließen Service- und War-

tungsleistungen inklusive Ersatzteilversorgung, digitale Anwendun-

gen sowie Angebote für Gebrauchtmaschinen und Vermietung an, 

die die Nutzung der Produkte unterstützen, deren Lebensdauer 

verlängern und Second-Life-Modelle ermöglichen. Damit begleitet 

die Wacker Neuson Group ihre Maschinen von der Beschaffung 

über die Herstellung bis zur Nutzung und Wiederverwendung und 

ist entlang des gesamten Produktlebenszyklus in der Wertschöp-

fungskette verankert. 

SBM-2 Nr. 21| 22 a-c – Interessen und Sichtweisen der Stake-

holder 

 

Die Wacker Neuson Group steht im Austausch mit zentralen inter-

nen und externen Stakeholder-Kategorien, die von den Geschäfts-

aktivitäten der Unternehmensgruppe betroffen sind oder diese be-

einflussen. Die Auswahl der Schlüssel-Stakeholder orientiert sich 

an den typischen Kategorien betroffener Interessengruppen ge-

mäß ESRS 1 AR 21, insbesondere eigene Belegschaft, Arbeits-

kräfte in der Wertschöpfungskette, Kunden und Nutzer der Pro-

dukte, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner sowie Kapitalge-

ber. Zu den wichtigsten Stakeholdergruppen zählen: 

Interne Stakeholder: 

▪ Mitarbeitende einschließlich externer und freier Mitarbeitender 

sowie deren Vertretungen, insbesondere der Betriebsrat. 

▪ Aktionäre und Investoren, die die strategische Ausrichtung 

und Finanzierung des Konzerns wesentlich mitprägen. 

Externe Stakeholder: 

▪ Kunden: Als zentrale Stakeholdergruppe bestimmen die Be-

dürfnisse unserer Kunden maßgeblich unsere Entscheidun-

gen. Wir sichern den Erfolg der Wacker Neuson Group, indem 

wir durch innovative Lösungen und Service direkten Mehrwert 

für ihre täglichen Herausforderungen bieten. 

▪ Beschäftigte von Geschäftspartnern entlang der Wertschöp-

fungskette, einschließlich der Personen, die Maschinen der 

Unternehmensgruppe bedienen. 

▪ Lieferanten und Dienstleister, die für die Stabilität und Nach-

haltigkeit der Lieferkette sowie die Qualität von Produkten und 

Leistungen relevant sind.  

▪ Kreditgeber, Kreditinstitute und Vermögensverwalter, die 

Nachhaltigkeitsinformationen zur Bewertung von Risiken, 

Chancen und langfristiger Wertschöpfung heranziehen. 

Die Einbindung dieser Stakeholder erfolgt über Stakeholder-Dia-

loge, Befragungen, direkte Austauschformate und weitere Feed-

back-Mechanismen. Die daraus gewonnenen Rückmeldungen 

werden strukturiert ausgewertet und je nach Thema in relevante 

Entscheidungs- und Steuerungsprozesse einbezogen – insbeson-

dere dort, wo sie für die Weiterentwicklung von Strategie, Ge-

schäftsmodell oder Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Bedeutung 

sind. 

Aus dem Austausch mit den Schlüssel-Stakeholdern ergeben sich 

zentrale Erwartungen, die für die strategische Ausrichtung und das 

Geschäftsmodell der Wacker Neuson Group relevant sind. Die 

Hauptanliegen der Kunden beziehen sich auf leistungsfähige, zu-

verlässige und effizient einsetzbare Maschinen. In der Wesentlich-

keitsbewertung zeigt sich zugleich, dass insbesondere in relevan-

ten Kundensegmenten und Märkten das Interesse an emissionsar-

men und energieeffizienten Lösungen zunimmt. Lieferanten legen 

Wert auf klare und verlässliche Anforderungen im Beschaffungs-

prozess, einschließlich definierter Nachhaltigkeitsstandards. Mitar-

beitende haben insbesondere Anliegen in den Bereichen Arbeits-

platzsicherheit, gute Arbeitsbedingungen und Weiterbildung geäu-

ßert. Investoren erwarten eine stabile, zukunftsfähige Entwicklung 

der Unternehmensgruppe und achten dabei auch auf die Umset-

zung von Klimaschutzmaßnahmen sowie eine transparente ESG-

Berichterstattung. Diese Perspektiven sind strategisch relevant, da 

sie die Ausrichtung und Weiterentwicklung des Produkt- und 

Dienstleistungsportfolios, die Gestaltung der Lieferantenbeziehun-

gen sowie die Priorisierung von Arbeitssicherheits- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen beeinflussen und zugleich die Erwartungen von 

Investoren sowie Aktionären zentrale Elemente des Geschäftsmo-

dells und der Strategie prägen. 

Die Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane der  

Wacker Neuson Group werden regelmäßig über die Interessen 

und Ansichten der Stakeholder informiert. Hierfür prüft das 

Sustainability Leadership-Team, ob Stakeholder-bezogene The-

men aufgrund ihrer Relevanz für wesentliche Auswirkungen, Risi-

ken und Chancen in die nächste Aufsichtsratssitzung einzubringen 

sind. Die Befassung erfolgt anlassbezogen, wenn Rückmeldungen 

konkrete Steuerungs- oder Entscheidungsimpulse zu wesentlichen 

Sachverhalten liefern. 

SBM-3 Nr. 23| 24| 26| 27| 28 a+b| 29| 30| 31 a-c| 32| 33 – Wech-

selwirkungen wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chan-

cen mit Strategie und Geschäftsmodell sowie finanzielle Ef-

fekte 

 

Auf Grundlage der im ESRS 1 festgeschriebenen Phase-In-Rege-

lungen macht die Wacker Neuson Group für das Berichtsjahr 2025 

keine Angaben zu antizipierten finanziellen Effekten ihrer wesentli-

chen Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen. 

Quantitative Offenlegungen zu aktuellen finanziellen Effekten wer-

den nicht gemacht, da diese im Berichtsjahr nicht separat von an-

deren geschäftlichen Einflussfaktoren identifizierbar sind und die 

hierfür erforderlichen Datengrundlagen in den zuständigen Fach-

bereichen derzeit nicht in einer Form vorliegen, die eine verlässli-

che Quantifizierung erlauben würde. Auch eine qualitative Be-

schreibung aktueller finanzieller Effekte einschließlich einer Zuord-

nung zu konkreten Posten der Konzern-Gewinn-und-Verlustrech-

nung, -Bilanz oder -Kapitalflussrechnung ist derzeit nicht belastbar 

möglich, da die finanziellen Wirkungen der wesentlichen Nachhal-

tigkeitsrisiken und Chancen nicht hinreichend isoliert nachvollzo-

gen werden können. Die Weiterentwicklung der Methodik und Da-

tenbasis zur besseren Identifikation und Bewertung finanzieller Ef-

fekte wird in den kommenden Berichtsperioden schrittweise voran-

getrieben. Ob für einzelne wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken oder 

-chancen innerhalb der nächsten zwölf Monate ein Risiko wesent-
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licher Buchwertanpassungen besteht, kann derzeit mangels isolier-

barer finanzieller Datengrundlagen nicht verlässlich beurteilt wer-

den. 

Eine eigenständige qualitative Resilienzanalyse der Strategie und 

des Geschäftsmodells gegenüber den wesentlichen Nachhaltig-

keitsrisiken wurde im Berichtsjahr noch nicht separat durchgeführt. 

Die Einschätzung der Widerstandsfähigkeit stützt sich derzeit auf 

die Ergebnisse der doppelten Wesentlichkeitsanalyse unter Be-

rücksichtigung kurz-, mittel- und langfristiger Zeithorizonte gemäß 

ESRS-Logik sowie auf das darauf aufbauende Monitoring der we-

sentlichen Risiken und Chancen. Für die Überwachung der Impact-

Materialität und der dort als wesentlich definierten Themen liegt die 

Data-Owner-Verantwortung zentral bei der ESG-Managerin. Die 

als wesentlich eingestuften finanziellen Chancen und Risiken wer-

den je nach Themenzugehörigkeit durch die ESG-Managerin oder 

die jeweils fachlich zuständigen Bereiche verantwortet und über-

wacht. Veränderungen werden von der ESG-Managerin bezie-

hungsweise den beteiligten Fachabteilungen fortlaufend erfasst 

und bei Relevanz an das Controlling zur weiteren Bewertung und 

Steuerung gemeldet. Eine formalisierte Integration dieser Nachhal-

tigkeitsrisiken und -chancen in das zentrale, klassische Risikoma-

nagementsystem und den Risikobericht als Teil des Geschäftsbe-

richts ist derzeit noch nicht erfolgt. Gleichwohl fließen Nachhaltig-

keitsrisiken informatorisch in das Risikomanagement ein. Um die 

Resilienz der Strategie und des Geschäftsmodells weiter zu stär-

ken, beabsichtigt die Wacker Neuson Group, die Resilienzbetrach-

tung und die Verzahnung mit dem übergreifenden Risikomanage-

ment in den kommenden Berichtsperioden methodisch weiterzu-

entwickeln. 

Die nachfolgende Beschreibung der Wechselwirkungen erfolgt auf 

Themen- bzw. Cluster-Ebene, da die Wacker Neuson Group ihre 

wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) entspre-

chend ihrer internen Steuerungssystematik thematisch bündelt und 

auf dieser Ebene adressiert. Die Einzelbeschreibungen der we-

sentlichen IROs einschließlich ihrer Verortung in der Wertschöp-

fungskette sind im Abschnitt zur doppelten Wesentlichkeitsanalyse 

(IRO-2, para. 28(a)) dargestellt; im Folgenden wird daher aus-

schließlich erläutert, wie diese IRO-Cluster mit Geschäftsmodell, 

Wertschöpfungskette, Strategie und Entscheidungsprozessen zu-

sammenhängen. 

Als Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen ist die  

Wacker Neuson Group entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette mit wesentlichen ökologischen und sozialen IROs verbunden. 

E1 Klimaschutz steht in direkter Wechselwirkung mit dem Ge-

schäftsmodell: CO2e-Emissionen entstehen in der eigenen Produk-

tion sowie in vor- und nachgelagerten Stufen durch Rohstoff- und 

Komponentenbeschaffung, Logistik und Nutzungsphase der Pro-

dukte. Diese Auswirkungen leiten den strategischen Fokus auf ein 

emissionsärmeres bzw. emissionsfreies Produktportfolio sowie auf 

Effizienzsteigerungen in Produktion und Wertschöpfungskette. 

Gleichzeitig ergibt sich aus der nachhaltigen Produktentwicklung 

eine wesentliche Chance in der nachgelagerten Wertschöpfungs-

kette, da energieeffizientere und emissionsärmere Lösungen die 

Attraktivität des Portfolios erhöhen. Physische Klimarisiken (E1 An-

passung an den Klimawandel) können sowohl die Produktion an 

eigenen Standorten als auch die Stabilität der vorgelagerten Liefer-

kette beeinträchtigen und sind damit ein relevanter Einflussfaktor 

für Standort-, Beschaffungs- und Logistikentscheidungen. 

E5 Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft ist ebenfalls eng 

mit Produktdesign, Materialeinsatz und Servicegeschäft verbun-

den. Ein hoher Einsatz primärer Rohstoffe und ineffizientes Design 

in vorgelagerten Stufen sowie fehlende End-of-Life-Lösungen in 

nachgelagerten Teilen der Wertschöpfungskette würden Ressour-

cendruck und das Abfallaufkommen erhöhen. Umgekehrt entsteht 

ein wesentlicher positiver Impact durch langlebige, reparierbare 

Produkte sowie durch Service-, Vermietungs- und Gebrauchtma-

schinenmodelle, die Nutzungsdauer und Auslastung steigern. 

Diese IROs prägen die strategische Weiterentwicklung hin zu kreis-

lauforientierten Angeboten. 

Die wesentlichen IROs in S1 entstehen aus der Rolle als internati-

onaler Industriearbeitgeber. Positive Auswirkungen auf Gesund-

heit, Sicherheit, faire Arbeitsbedingungen und Qualifizierung sind 

Ergebnis bewusster strategischer Entscheidungen in Personalpoli-

tik, Arbeitssicherheits- und Trainingssystemen. Der negative Im-

pact im Bereich Chancengleichheit zeigt Handlungsbedarfe in Rek-

rutierungs- und Entwicklungsprozessen auf. 

Die wesentlichen potenziell negativen IROs in S2 resultieren aus 

der globalen Beschaffungsstruktur des Geschäftsmodells. Risiken 

unzureichender Arbeitsbedingungen sowie Kinder- und Zwangsar-

beit in Tier-n-Stufen können entlang der vorgelagerten Wertschöp-

fungskette auftreten und wirken damit auf die Ausgestaltung des 

Lieferantenmanagements und der risikobasierten Sorgfaltspflich-

ten. 

Das wesentliche Governance-IRO G1 Unternehmenskultur schafft 

die Grundlage, um ökologische und soziale IROs entlang der Wert-

schöpfungskette wirksam zu steuern. Eine Kultur verantwortungs-

vollen Geschäftsverhaltens stärkt Integrität, Transparenz und Ver-

antwortung und unterstützt so die Umsetzung der Nachhaltigkeits-

strategie. 

Wie diese IRO-Cluster adressiert werden, einschließlich der jeweils 

relevanten Richtlinien, Maßnahmen, Zielen und Kennzahlen, ist in 

den entsprechenden themenspezifischen Standards offengelegt. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierfür auf die Kapitel 

E1, E5, S1, S2 und G1 dieser nichtfinanziellen Konzernerklärung 

verwiesen. 

Wesentliche Themen 

IRO-1 Nr. 34| 35 a-d – Beschreibung der Prozesse zur Identifi-

zierung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken 

und Chancen sowie der zu berichtenden wesentlichen Infor-

mationen 

 

Die Wacker Neuson Group bestimmt die im Nachhaltigkeitsbericht 

offenzulegenden Informationen auf Basis einer systematischen 

doppelten Wesentlichkeitsanalyse gemäß den European Sustaina-

bility Reporting Standards (ESRS). 

Ein interdisziplinäres CSRD-Projektteam unter Leitung von CIR-

Management und ESG-Management erstellt unter Einbezug sämt-

licher Konzernunternehmen im Konsolidierungskreis sowie der we-

sentlichen vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungs-

kette zunächst eine ESRS-bezogene Long List potenziell relevan-

ter Themen. Die Analyse deckt damit die eigene Geschäftstätigkeit 

einschließlich aller Standorte und Prozesse ab und berücksichtigt 

upstream insbesondere Rohstoffgewinnung, Komponentenbe-

schaffung, Logistik und Tier-n-Lieferketten sowie downstream Ver-

trieb, Nutzung, Service, Wiederverwendung und End-of-Life der 

Produkte. 

Als zentrale Inputparameter nutzt die Unternehmensgruppe interne 

Produktionsdaten wie Energieverbrauch und CO2e-Emissionen, 
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Lieferantendaten zu Ressourcennutzung und Compliance-Anfor-

derungen sowie externe Referenzen wie IPCC-Klimaszenarien und 

Branchenbenchmarks. Für die Bewertung langfristiger Klimarisiken 

werden Szenarien eines globalen Temperaturanstiegs von 1,5 °C, 

2 °C und 4 °C herangezogen, ergänzt um Annahmen zur Markt- 

und Regulierungsentwicklung in den Hauptmärkten. 

Die Long List wird in Fachworkshops mit internen Topic-Expertin-

nen und -Experten sowie durch gezielte Stakeholder-Interviews mit 

wesentlichen Lieferanten, Kunden und Kapitalgebern validiert und 

unternehmensspezifisch geschärft. Wo entlang der Wertschöp-

fungskette noch keine belastbaren Primärdaten vorliegen, stützt 

sich die Identifikation und Bewertung ergänzend auf plausible An-

nahmen, Schätzungen und Experteneinschätzungen. 

Auf dieser Basis werden die IROs (Impacts, Risks und Opportuni-

ties) getrennt nach Impact-Materialität und finanzieller Materialität 

anhand definierter Skalen und Schwellenwerte bewertet, priorisiert, 

den ESRS-(Sub-)Topics zugeordnet und nach Qualitätssicherung 

durch das Sustainability Leadership-Team und den Vorstand final 

beschlossen.  

Die Priorisierung der Auswirkungen, Risiken und Chancen erfolgt 

auf Basis ihres Schweregrads und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit. 

Zur Bewertung der Impact-Materialität und der finanziellen Materi-

alität nutzt die Wacker Neuson Group eine fünfstufige Skala (0–5). 

Der Schweregrad eines Impacts wird als Mittelwert aus Ausmaß, 

Umfang und Irreversibilität (bei positiven Auswirkungen nur aus 

Ausmaß und Umfang) ermittelt. Dabei werden Ausmaß (0 = keine 

Auswirkungen bis 5 = sehr hoch), Umfang/Tragweite (0 = kein Um-

fang bis 5 = global) und Irreversibilität (0 = reversibel bis 5 = irre-

versibel) jeweils auf einer Skala von 0 bis 5 bewertet. Bei potenziell 

negativen wie potenziell positiven Auswirkungen wird zusätzlich die 

Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt, die auf einer 0–1-Skala 

beurteilt wird (0 = 0 Prozent, d.h. nie bis 1 = 100 Prozent, d.h. ga-

rantiert). 

Für die Impact-Materialität gilt ein Schwellenwert von Schweregrad 

≥ 3. Tatsächliche positive sowie negative Impacts mit einem 

Schweregrad von mindestens 3 werden unabhängig von der Ein-

trittswahrscheinlichkeit als wesentlich eingestuft, da ihre Wahr-

scheinlichkeit per Definition bei 1 (eingetreten) liegt. Potenzielle po-

sitive sowie negative Impacts werden als wesentlich bewertet, 

wenn Schweregrad ≥ 3 und zugleich eine Eintrittswahrscheinlich-

keit > 50 Prozent vorliegt. 

Für die finanzielle Materialität gilt ein Schwellenwert von Ausmaß  

≥ 3 für Risiken und Chancen. Risiken bzw. Chancen werden als 

wesentlich eingestuft, wenn ihre Relevanz mindestens 3 beträgt 

und zusätzlich die Eintrittswahrscheinlichkeit > 50 Prozent liegt. Bei 

der Bewertung finanzieller Risiken und Chancen werden, soweit re-

levant, auch Abhängigkeiten von natürlichen, personellen und so-

zialen Ressourcen entlang der Wertschöpfungskette berücksich-

tigt. 

Die Wacker Neuson Group bewertet die Wesentlichkeit ihrer Aus-

wirkungen in einer Bruttobetrachtung, also unabhängig von bereits 

bestehenden oder geplanten Maßnahmen. Damit wird zunächst 

das inhärente Ausmaß potenzieller und tatsächlicher positiver, wie 

negativer Impacts über die gesamte Wertschöpfungskette erfasst, 

um sicherzustellen, dass die Priorisierung auf der ursprünglichen 

Bedeutung der Auswirkungen beruht und mögliche Steuerungsan-

sätze erst im Anschluss daran betrachtet werden. 

Bereiche mit erhöhtem Risiko negativer Auswirkungen (Hotspots) 

werden im Prozess gezielt berücksichtigt. Das risikobasierte Men-

schenrechts-Screening findet dabei sowohl im eigenen Geschäfts-

bereich als auch in der Wertschöpfungskette Anwendung und bil-

det damit eine Grundlage für die Themencluster S1 und S2. Intern 

werden Hotspots insbesondere dort identifiziert, wo Tätigkeiten o-

der Standorte ein erhöhtes Risiko für arbeits- oder menschen-

rechtsbezogene Auswirkungen auf die eigene Belegschaft aufwei-

sen, etwa im Kontext von Arbeitssicherheit, Arbeitsbedingungen o-

der Chancengleichheit. In der vorgelagerten Wertschöpfungskette 

erfolgt für den Themencluster S2 ein Screening von Risiko-Hot-

spots, insbesondere in Bezug auf Geschäftsbeziehungen und Lie-

ferkettenstufen mit potenziell erhöhten menschenrechtlichen Risi-

ken, wobei auch spezifische Material- und Produktfelder wie Batte-

rien gesondert betrachtet werden. Für den Themencluster E1 wer-

den Hotspots im Rahmen der Klimarisikoanalysen identifiziert, 

etwa dort, wo physische Klimarisiken oder Übergangsrisiken an ei-

genen Standorten oder in relevanten Lieferketten- und Absatz-

märkten erhöht auftreten können. Die so identifizierten Hotspot-Be-

reiche fließen in die Bewertung von Schweregrad und Eintrittswahr-

scheinlichkeit der jeweiligen Auswirkungen ein. 

Der Wesentlichkeitsprozess wird durch vorhandene Sorgfalts- und 

Due-Diligence-Elemente informiert, vor allem durch das risikoba-

sierte Lieferketten-Screening nach LkSG, dessen Ergebnisse in die 

Identifikation und Bewertung potenzieller IROs eingehen. Ergän-

zend fließen die Ergebnisse einer standortbezogenen Klimarisiko- 

und Vulnerabilitätsanalyse als Input in die Bewertung insbesondere 

umweltbezogener Risiken und Chancen ein. Auch Compliance-be-

zogene Erkenntnisse, etwa Hinweise aus dem Whistleblowing-Sys-

tem sowie dokumentierte Vorfälle und Prüfungen, werden berück-

sichtigt und in die Einschätzung der Governance-IROs einbezogen. 

Zur Partizipation betroffener Stakeholder nutzt die Unternehmens-

gruppe einerseits die kontinuierlichen Rückmeldungen aus den je-

weiligen Fachbereichen, die ihre Stakeholder-Kontakte systema-

tisch in den Prozess einbringen. Dabei liefern die Fachabteilungen 

themenspezifische Evidenz und Erfahrungswerte aus ihrem Ver-

antwortungsbereich, zum Beispiel Informationen zu tatsächlichen 

Compliance-Vorfällen, Arbeitssicherheitsereignissen oder lieferket-

tenbezogenen Risiken, die für die Einschätzung von Schweregrad 

und Eintrittswahrscheinlichkeit der jeweiligen IROs herangezogen 

werden. Andererseits werden ausgewählte Schlüssel-Stakeholder 

direkt konsultiert, insbesondere wesentliche Lieferanten, Kunden 

und Banken, um externe Perspektiven zu Materialität, möglichen 

blinden Flecken und strategischen Erwartungen zu validieren. Ex-

terne Expertinnen und Experten werden punktuell hinzugezogen, 

um Methodik und Ergebnisse zu plausibilisieren. 

Gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum gab es keine signifi-

kanten Änderungen im Prozess der doppelten Wesentlichkeitsana-

lyse. 

IRO-2 Nr. 36| 37 a-f – Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 

Chancen sowie die in der Nachhaltigkeitserklärung enthalte-

nen Offenlegungsanforderungen 

 

Die nachfolgende Übersicht fasst die wesentlichen Auswirkungen, 

Risiken und Chancen (IROs) der Wacker Neuson Group zusam-

men und ordnet sie den jeweiligen Stufen der Wertschöpfungskette 

zu. 
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ESRS-Zuordnung Kategorie IRO-Beschreibung Zuordnung zu Wertschöp-
fungskette 

E1 | Klimaschutz Tatsächlich negative Auswirkung CO₂e-Emissionen, die in Geschäftsprozessen ent-
stehen – sowohl in der vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungskette als auch in den Produktions-
abläufen – wirken sich negativ auf den Klimawandel 
aus. 

Vor- und nachgelagerte Wertschöp-
fungskette sowie eigene Geschäftstä-
tigkeit 

E1 | Klimaschutz Finanzielle Chance Die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösun-
gen – beispielsweise mit Fokus auf eine verbesserte 
Energieeffizienz – schafft Mehrwert für die Kunden 
und kann die Nachfrage nach nachhaltigeren Lösun-
gen erhöhen. 

Nachgelagerte Wertschöpfungskette 

E1 | Anpassung an 
den Klimawandel 

Finanzielles Risiko Extreme Wetterereignisse – wie anhaltende Dürren 
oder Taifune infolge des Klimawandels – können die 
Produktion beeinträchtigen und durch Infrastruktur-
schäden zu finanziellen Verlusten führen.  

Eigene Geschäftstätigkeit 

E1 | Anpassung an 
den Klimawandel 

Finanzielles Risiko Die Zunahme extremer Wetterereignisse kann zu 
Störungen in der Infrastruktur der Lieferkette führen. 

Vorgelagerte Wertschöpfungskette 

E5 | Ressourcen-
nutzung & Kreis-
laufwirtschaft 

Tatsächlich negative Auswirkung Der Einsatz nicht erneuerbarer Primärrohstoffe so-
wie ein nicht vollständig auf Ressourceneffizienz 
und Kreislauffähigkeit ausgelegtes Produktdesign 
tragen zur Erschöpfung endlicher sowie nicht-endli-
cher Ressourcen, zu erhöhtem Primärrohstoffbedarf 
und zu steigendem Abfallaufkommen bei. 

Vor- und nachgelagerte Wertschöp-
fungskette sowie eigene Geschäftstä-
tigkeit 

S1 | Gesundheit 
und Sicherheit 

Tatsächlich positive Auswirkung Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen wirken 
sich positiv auf die Beschäftigten aus, da sie das Ri-
siko arbeitsbedingter Verletzungen, Unfälle und Be-
rufskrankheiten verringern. Auf diese Weise wird die 
körperliche Unversehrtheit geschützt sowie die lang-
fristige Gesundheit und Arbeitsfähigkeit erhalten. 

Eigene Geschäftstätigkeit 

S1 | Arbeitsbed-
ingungen 

Tatsächlich positive Auswirkung Angemessene Löhne tragen zur Sicherung eines 
angemessenen Lebensstandards bei. 

Eigene Geschäftstätigkeit 

S1 |  Chan-
cengleichheit und 
Nichtdiskriminier-
ung 

Tatsächlich positive Auswirkung Eine qualifizierte und kompetente Belegschaft ver-
bessert die langfristige Beschäftigungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden und erleichtert den Zugang zu nach-
haltigen beruflichen Entwicklungsperspektiven. 

Eigene Geschäftstätigkeit 

S1 | Chan-
cengleichheit und 
Nichtdiskriminier-
ung 

Tatsächlich negative Auswirkung Eine unzureichende Vielfalt innerhalb der Beleg-
schaft führt zu struktureller Ungleichbehandlung und 
zu einer unausgewogenen Repräsentation innerhalb 
der Belegschaft. 

Eigene Geschäftstätigkeit 

S2 | Beschäftigte in 
der Wertschöp-
fungskette 

Potenziell negative Auswirkung Beschäftigte in vorgelagerten Lieferketten (Tier-n-
Stufen) können harten und unsicheren Arbeitsbedin-
gungen ausgesetzt sein, die ihre Gesundheit und Si-
cherheit gefährden. 

Vorgelagerte Wertschöpfungskette 

S2 | Beschäftigte in 
der Wertschöp-
fungskette 

Potenziell negative Auswirkung In der vorgelagerten Wertschöpfungskette können 
Unterauftragnehmer oder Lieferanten Kinderarbeit 
oder Zwangsarbeit beim Abbau von Rohstoffen oder 
bei der Herstellung von Komponenten einsetzen, die 
in Baumaschinen verbaut werden.  . 

Vorgelagerte Wertschöpfungskette 

G1 | Unterneh-
menskultur 

Tatsächlich positive Auswirkung Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung 
stärkt ethisches Verhalten, fördert die Motivation der 
Mitarbeitenden und schafft klare Verantwortlichkei-
ten in der Organisation. 

Eigene Geschäftstätigkeit 
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Im Berichtsjahr 2025 wurden die Ergebnisse der doppelten We-

sentlichkeitsanalyse (DWA) nochmals umfassend überprüft und 

weiter geschärft. Dadurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr 

folgende Veränderungen bei den wesentlichen Auswirkungen, Ri-

siken und Chancen: Die Unterthemen Energie (E1-Standard) und 

Abfall (E5-Standard) wurden nicht erneut als wesentlich bestätigt 

und entfallen daher. Ebenso wurden die Unterthemen Schutz von 

Hinweisgebern sowie Management der Beziehungen zu Lieferan-

ten einschließlich Zahlungspraktiken im Standard G1 aus dem Set 

der wesentlichen IROs herausgenommen. Darüber hinaus findet 

der gesamte Standard S4 keine Anwendung, da das Unterthema 

persönliche Sicherheit von Verbrauchern und/oder Endnutzern 

nachträglich als „nicht wesentlich“ bewertet wurde. Im Standard S1 

wurden zudem die Unterthemen Tarifverhandlungen, Arbeitszeit 

sowie gleicher Lohn für gleiche Arbeit nicht weiter als wesentlich 

eingestuft und entsprechend aus der Wesentlichkeitsliste entfernt. 

Grundlage dieser Anpassungen war zum einen die Korrektur me-

thodischer Fehlzuordnungen im Vorjahr: Maßnahmen wurden irr-

tümlich als Impacts ausgewiesen, obwohl diese gemäß ESRS nicht 

als Auswirkungen gelten. Außerdem wurden Maßnahmen teils als 

positive Impacts dargestellt, obwohl sie primär der Vermeidung o-

der Abschwächung negativer Auswirkungen dienten. Nach sorgfäl-

tiger Abgrenzung der negativen Impacts wurden diese in der an-

schließenden Bewertung nicht mehr als wesentlich eingestuft. Un-

abhängig davon wurden im Berichtsjahr auch Änderungen bzw. 

Präzisierungen in den ESRS-Standards berücksichtigt, sodass ein-

zelne Zuordnungen und Bewertungen zusätzlich an die aktualisier-

ten ESRS-Vorgaben angepasst wurden. Zum anderen lagen im 

Vorjahr für einzelne Themen noch keine belastbaren Kennzahlen 

vor (z. B. Abfalldaten). Im Aktualisierungsprozess zeigte sich, dass 

einige Auswirkungen auf Basis der nun vorliegenden KPIs zuvor zu 

hoch validiert wurden. Entsprechend wurden auch bei Chancen 

und Risiken teilweise zu hohe Schadens- bzw. Chancenwerte kor-

rigiert. 

Alle Anpassungen wurden durch die ESG-Managerin, in Abstim-

mung mit dem Sustainability Core-Team und anschließend durch 

eine externe Beratung auf Plausibilität geprüft. Die finale Verab-

schiedung und Freigabe erfolgte im Sustainability Leadership-

Team und damit auch durch den Vorstandsvorsitzenden (CEO). 

Die aktualisierte DWA bildet die Grundlage für die Schwerpunktset-

zung und Berichterstattung in diesem Nachhaltigkeitsbericht. 

Im Berichtsjahr wurden keine ergänzenden, nicht aus der Wesent-

lichkeitsanalyse abgeleiteten Angaben gemäß ESRS 1| 8.2 in die 

Nachhaltigkeitserklärung aufgenommen. 

Im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat die  

Wacker Neuson Group einen wesentlichen negativen Impact in Be-

zug auf potenzielle Kinderarbeit sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit 

in der vorgelagerten Wertschöpfungskette identifiziert. Die Exposi-

tion gegenüber einem erhöhten Risiko für entsprechende Vorfälle 

besteht insbesondere dort, wo Rohstoffe gewonnen und aufberei-

tet, Vorprodukte hergestellt oder einzelne Komponenten und Bau-

teile gefertigt werden. Auf Basis des risikobasierten Lieferketten-

screenings wurden Hotspots nach Operationstypen näher einge-

grenzt. Die nachfolgend genannten Branchenrisiken beziehen sich 

auf die Tier-1-Ebene und stellen abstrakte Risiken im Sinne des 

LkSG dar. 

Für Kinderarbeit bestehen erhöhte Risiken in den Industriezuord-

nungen 29.32 (Manufacture of other parts and accessories for mo-

tor vehicles) sowie 28.49 (Manufacture of other machine tools). Für 

Zwangs- oder Pflichtarbeit in den Industriezuordnungen 79.90 

(Other reservation service and related activities) sowie 28.49 (Ma-

nufacture of other machine tools). Auf der Tier-n-Ebene wurden als 

Hotspot-Länder Taiwan und China sowie als risikobehaftete Bran-

chen der Automobilsektor einschließlich seiner Zulieferer identifi-

ziert. 

Die genannten Zahlen bezeichnen dabei die jeweiligen NACE-Wirt-

schaftszweigcodes, über die die risikobehafteten Branchen in der 

Lieferkette eindeutig klassifiziert werden. 

In den eigenen Produktions- und Servicestandorten der  

Wacker Neuson Group wurden keine erhöhten Risiken für Kinder-

arbeit oder Zwangs- beziehungsweise Pflichtarbeit festgestellt. 
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Tabelle 1: Datenpunkte im Hauptteil des Standards 

Offenlegungsanforderung und 
zugehöriger Datenpunkt im 
Entwurf der geänderten ESRS 

SFDR-Referenz Säule-3-Referenz Referenz zur Benchmark-Ver-
ordnung 

Referenz zum 
EU-Klimagesetz 

ESRS 2 GOV-1 – Anteil der un-
abhängigen Mitglieder des Ver-
waltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgans 

  Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS 2 GOV-4 – Erklärung zur 
Sorgfaltspflicht 

Indikator Nummer 10, Tabelle 
Nr. 3 des Anhangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2022/1288, Anhang I 

 

ESRS 2 SBM-1 – Beteiligung an 
Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit fossilen Brennstoffen 

Indikator 4, Tabelle 1 des An-
hangs I 

Artikel 449a der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013; Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
2022/2453 der Kommission, 
Tabelle 1: Qualitative Angaben 
zu Umweltrisiken und Tabelle 
2: Qualitative Angaben zu so-
zialen Risiken 

Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS 2 SBM-1 – Beteiligung an 
Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der chemischen Produktion 

Indikator 9, Tabelle 2 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS 2 SBM-1 – Beteiligung an 
Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit umstrittenen Waffen 

Indikator 14, Tabelle 1 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1818, Artikel 12 Absatz 1, 
sowie Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS 2 SBM-1 – Beteiligung an 
Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Anbau und der Herstel-
lung von Tabak 

  Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1818, Artikel 12 Absatz 1, 
sowie Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS E1-1 – Übergangsplan zur 
Eindämmung des Klimawandels 

   Verordnung (EU) 
2021/1119, Arti-
kel 2 Absatz 1 

ESRS E1-6 – Zielvorgaben zur 
Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen 

Indikator 4, Tabelle 2 des An-
hangs I 

Artikel 449a der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013; Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
2022/2453 der Kommission, 
Vorlage 3: Bankbuch – Über-
gangsrisiko im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel: 
Ausrichtungskennzahlen 

Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1818, Artikel 6 

 

ESRS E1-8 – Brutto-Treibhaus-
gasemissionen (Scope 1, 2 und 
3) 

Indikatoren 1 und 2, Tabelle 1 
des Anhangs I 

Artikel 449a der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013; Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
2022/2453 der Kommission, 
Vorlage 1: Bankbuch – Über-
gangsrisiko im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel: 
Kreditqualität der Risikopositio-
nen nach Sektor, Emissionen 
und Restlaufzeit 

Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1818, Artikel 5 Absatz 1, Ar-
tikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 

 

ESRS E1-9 – Treibhausgasent-
nahmen und CO₂e-Zertifikate 

   Verordnung (EU) 
2021/1119, Arti-
kel 2 Absatz 1 

ESRS E1-11 – Exponierung des 
Referenzportfolios gegenüber kli-
mabezogenen physischen Risi-
ken 

  Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1818, Anhang II; Delegierte 
Verordnung (EU) 2020/1816, An-
hang II 

 

ESRS E1-11 – Standort wesentli-
cher Vermögenswerte mit materi-
ellem physischem Risiko 

 Artikel 449a der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013; Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
2022/2453 der Kommission, 
Absätze 46 und 47; 
Vorlage 5: Bankbuch – Physi-
sches Klimarisiko: Risikopositi-
onen, die physischen Risiken 
ausgesetzt sind 
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Offenlegungsanforderung und 
zugehöriger Datenpunkt im 
Entwurf der geänderten ESRS 

SFDR-Referenz Säule-3-Referenz Referenz zur Benchmark-Ver-
ordnung 

Referenz zum 
EU-Klimagesetz 

ESRS E1-11 – Aufschlüsselung 
des Buchwerts der Immobilien-
vermögenswerte nach Energieef-
fizienzklassen 

 Artikel 449a der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013; Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
2022/2453 der Kommission, 
Absatz 34; Vorlage 2: Bank-
buch – Übergangsrisiko im Zu-
sammenhang mit dem Klima-
wandel: Durch Immobilien be-
sicherte Kredite – Energieeffi-
zienz der Sicherheiten 

  

ESRS E1-11 – Grad der Exponie-
rung des Portfolios gegenüber kli-
mabezogenen Chancen 

  Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1818, Anhang II 

 

ESRS E2-4 – Menge der wesent-
lichen Schadstoffe, die in Luft, 
Wasser und Boden emittiert wer-
den 

Indikator 8, Tabelle 1 des An-
hangs I; Indikator 2, Tabelle 2 
des Anhangs I; Indikator 1, Ta-
belle 2 des Anhangs I; Indika-
tor 3, Tabelle 2 des Anhangs I 

   

ESRS E3-1 – Wasserbezogene 
Strategien 

Indikator 7, Tabelle 2 des An-
hangs I 

   

ESRS E3-1 – Strategie zur Abde-
ckung von Gebieten mit wasser-
bezogenen Risiken, einschließ-
lich Gebieten mit hohem Wasser-
stress 

Indikator 8, Tabelle 2 des An-
hangs I 

   

ESRS E3-4 – Insgesamt wieder-
verwendetes und recyceltes 
Wasser 

Indikator 6.2, Tabelle 2 des 
Anhangs I 

   

ESRS E4-5 – Tätigkeiten mit 
nachteiligen Auswirkungen auf 
biodiversitätssensible Gebiete 

Indikator 7, Tabelle 1 des An-
hangs I 

   

ESRS E4-2 – Strategie zur Abde-
ckung von Standorten in oder in 
der Nähe von biodiversitätssen-
siblen Gebieten 

Indikator 14.2, Tabelle 2 des 
Anhangs I 

   

ESRS E5-5 – Nicht recycelte Ab-
fälle 

Indikator 13, Tabelle 2 des An-
hangs I 

 Richtlinie 2008/98/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Ra-
tes vom 19. November 2008 über 
Abfälle und zur Aufhebung be-
stimmter Richtlinien 

 

ESRS E5-5 – Gefährliche Abfälle 
und radioaktive Abfälle 

Indikator 9, Tabelle 1 des An-
hangs I 

 gemäß Richtlinie 2011/70/Eu-
ratom des Rates vom 19. Juli 
2011 zur Schaffung eines Ge-
meinschaftsrahmens für die ver-
antwortungsvolle und sichere Ent-
sorgung abgebrannter Brennele-
mente und radioaktiver Abfälle 

 

ESRS 2 IRO-2 – Risiko von Vor-
fällen von Zwangsarbeit 

Indikator 13, Tabelle 3 des An-
hangs I 

   

ESRS 2 IRO-2 – Risiko von Vor-
fällen von Kinderarbeit 

Indikator 12, Tabelle 3 des An-
hangs I 

   

ESRS 2 GDR-P – Verpflichtun-
gen im Rahmen der Menschen-
rechtspolitik 

Indikator 9, Tabelle 3 des An-
hangs I, sowie Indikator 11, 
Tabelle 1 des Anhangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS S1-1 – Verfahren und 
Maßnahmen zur Verhinderung 
von Menschenhandel 

Indikator 11, Tabelle 3 des An-
hangs I 

   

ESRS S1-1 – Politik oder Mana-
gementsystem zur Prävention ar-
beitsbedingter Risiken 

Indikator 1, Tabelle 3 des An-
hangs I 

   

ESRS S1-2 – Beschwerdeme-
chanismus, einschließlich mitar-
beiterbezogener Angelegenhei-
ten 

Indikator 5, Tabelle 3 des An-
hangs I, sowie Indikator 11, 
Tabelle 1 des Anhangs I 

   

ESRS S1-13 – Quote arbeitsbe-
dingter Unfälle 

Indikator 2, Tabelle 3 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS S1-13 – Anzahl der auf-
grund von Verletzungen, Unfällen 
und Erkrankungen verlorenen Ar-
beitstage 

Indikator 3, Tabelle 3 des An-
hangs I 
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Offenlegungsanforderung und 
zugehöriger Datenpunkt im 
Entwurf der geänderten ESRS 

SFDR-Referenz Säule-3-Referenz Referenz zur Benchmark-Ver-
ordnung 

Referenz zum 
EU-Klimagesetz 

ESRS S3-2 – Beschwerdeme-
chanismus 

Indikator 11, Tabelle 1 des An-
hangs I 

   

ESRS S3-3 – Menschenrechts-
vorfälle 

Indikator 14, Tabelle 3 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS S4-2 – Beschwerdeme-
chanismus 

Indikator 11, Tabelle 1 des An-
hangs I 

   

ESRS S4-3 – Menschenrechts-
vorfälle 

Indikator 14, Tabelle 3 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1816, Anhang II 

 

ESRS G1-1 – Politiken im Ein-
klang mit dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen 
Korruption 

Indikator 15, Tabelle 3 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2022/1288 

 

ESRS G1-1 – Schutz von Hin-
weisgebern 

Indikator 6, Tabelle 3 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2022/1288 

 

ESRS G1-4 – Verurteilungen und 
Geldbußen wegen Verstößen ge-
gen Vorschriften zur Korruptions- 
und Bestechungsbekämpfung 

Indikator 17, Tabelle 3 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2022/1288 

 

ESRS G1-4 – Maßnahmen zur 
Behebung von Verstößen gegen 
Standards zur Korruptions- und 
Bestechungsbekämpfung 

Indikator 16, Tabelle 3 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2022/1288 

 

Tabelle 2: Methodische Vorgaben der Anwendungsvorschriften, die der EU-Rechtsvorschrift entsprechen 

Offenlegungsanforderung und 
zugehöriger Datenpunkt im 
Entwurf der geänderten ESRS 

SFDR-Referenz Säule-3-Referenz Referenz zur Benchmark-Ver-
ordnung 

Referenz zum 
EU-Klimagesetz 

ESRS 2 GOV-1 – Geschlechter-
diversität des Leitungsorgans 

Indikator 13, Tabelle 1 des An-
hangs I 

 Delegierte Verordnung (EU) 
2022/1288 

 

ESRS E4-5 – Bodendegradation, 
Wüstenbildung und Flächenver-
siegelung 

Indikator 10, Tabelle 2 des An-
hangs I 

   

ESRS E4-5 – Tätigkeiten mit 
Auswirkungen auf bedrohte Arten 

Indikator 14.1, Tabelle 2 des 
Anhangs I 

   

ESRS E4-2 – Nachhaltige Land-
nutzungs- und landwirtschaftliche 
Praktiken oder Politiken 

Indikator 11, Tabelle 2 des An-
hangs I 

   

ESRS E4-2 – Nachhaltige Prakti-
ken oder Politiken im Zusammen-
hang mit Ozeanen und Meeren 

Indikator 12, Tabelle 2 des An-
hangs I 

   

ESRS E4-2 – Politiken zur Be-
kämpfung der Entwaldung 

Indikator 15, Tabelle 2 des An-
hangs I 
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Ökologie 

ESRS E1 Klimawandel 

Die Wacker Neuson Group verfolgt das Ziel, im Rahmen ihrer Ge-

schäftstätigkeit sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

den Ausstoß von Treibhausgasemissionen zu begrenzen und 

sonstige Umweltwirkungen zu reduzieren, die das Fortschreiten 

der globalen Erwärmung begünstigen. Hierzu nutzt die Unterneh-

mensgruppe verschiedene strategische Hebel.  

Anhand der Materialitätsanalyse wurden die folgenden vier Auswir-

kungen, finanziellen Risiken bzw. Chancen als wesentlich identifi-

ziert.

 

Zuordnung ESRS  Bewertung  Beschreibung  
Zuordnung zu Wertschöp-
fungskette   

E1 | Klimaschutz  

 

Tatsächlich negativ  

 

CO₂e-Emissionen, die in Ge-

schäftsprozessen entstehen – 
sowohl in der vor- und nachge-
lagerten Wertschöpfungskette 
als auch in den Produktionsab-
läufen – wirken sich negativ 
auf den Klimawandel aus.  

Eigene Geschäftstätigkeit und 
vor- und nachgelagerte Wert-
schöpfungskette 

 

E1 | Klimaschutz  

 

Finanzielle Chance 

 

Die Entwicklung nachhaltiger 
Produkte und Lösungen – bei-
spielsweise mit Fokus auf eine 
verbesserte Energieeffizienz – 
schafft Mehrwert für die Kun-
den und kann die Nachfrage 
nach nachhaltigeren Lösun-
gen erhöhen.  

Eigene Geschäftstätigkeit und 
nachgelagerte Wertschöp-
fungskette 

 

E1 | Anpassung an den Klimawandel 

 

Finanzielles Risiko 

 

Extreme Wetterereignisse – 
wie anhaltende Dürren oder 
Taifune infolge des Klimawan-
dels – können die Produktion 
beeinträchtigen und durch Inf-
rastrukturschäden zu finanziel-
len Verlusten führen.   

Eigene Geschäftstätigkeit 
bzw. standortspezifisch 

 

E1 | Anpassung an den Klimawandel 

 

Finanzielles Risiko 

 

Die Zunahme extremer Wette-
rereignisse kann zu Störungen 
in der Infrastruktur der Liefer-
kette führen.   

Vorgelagerte Wertschöp-
fungskette 

 

        
        

        

Die folgenden General Disclosure Requirements zu Richtlinien 

(GDR-P), Maßnahmen (GDR-A) und Zielen (GDR-T) erläutern, wie 

sich die Unternehmensgruppe mit den wesentlichen Auswirkun-

gen, Risiken und Chancen auseinandersetzt, welche Maßnahmen 

ergriffen werden und mit welchen Zielen den IROs begegnet wer-

den soll. 
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Allgemeine Angabepflichten 

GDR-P Nr. 41 | 42 a-d: Allgemeine Offenlegungspflichten zu 

Richtlinien 

 

E1-4 Nr. 19 

 

   

Bezug zu wesentlichen 

Auswirkungen, Risiken 

und/oder Chancen  

CO₂e-Emissionen, die in Geschäftsprozessen entstehen – sowohl in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette als 

auch in den Produktionsabläufen – wirken sich negativ auf den Klimawandel aus. 

Inhalte 

 

Die Wacker Neuson Group steuert ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz durch eine integrierte Qualitäts-, Energie- und Umwelt-

politik (QEnUM), deren operative Umsetzung und Dokumentation im Energie- und Umweltmanagementsystemhandbuch festge-

schrieben ist. Dieses Handbuch dient dazu, Systeme und Prozesse aufzubauen, um die umwelt- und energiebezogene Leistung – 

einschließlich Energieeffizienz und Energieverbrauch – kontinuierlich zu verbessern. 

Kerninhalte des Handbuchs in Bezug auf den Klimaschutz: 

▪ Vermeidung von Auswirkungen: Die Unternehmensgruppe bekennt sich zur Verhinderung bzw. Minderung nachteiliger Um-

weltauswirkungen sowie zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung als wichtige Leitlinien. 

▪ Betriebliche Planung und Beschaffung: Das Handbuch legt fest, dass bei der Beschaffung von Materialien, Gebäudetechnik 

und Produktionsmaschinen gezielt auf eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung geachtet wird. Bei Investitionen 

über 50.000 Euro müssen Energiekosten in die Kalkulation einfließen. 

▪ Lebenswegbetrachtung der Produkte: Es wird eine systematische Untersuchung entlang des gesamten Produktlebenszyklus 

durchgeführt. Dies umfasst eine energieeffiziente Produktentwicklung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und die Bereit-

stellung der zero emission Produktlinie für einen emissionsfreien Bauprozess. 

▪ Überwachung und Analyse: Das Handbuch schreibt die regelmäßige Erhebung von Verbrauchsdaten (u. a. Strom, Gas, 

Fernwärme, Kraftstoffe) sowie die Berechnung standortspezifischer Emissionsfaktoren vor, um Transparenz über die CO₂e-

Emissionen zu erhalten. 

▪ Ressourcen und Verantwortlichkeit: Die oberste Leitung stellt sicher, dass alle für das Managementsystem erforderlichen 

finanziellen, technologischen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen. 

 

Die zero emission Strategie zielt darauf ab, die Transformation der Baustelle hin zu einem emissionsfreien Ökosystem proaktiv zu 

gestalten. Dabei setzt die Wacker Neuson Group auf den strategischen Ansatz, nicht nur einzelne Produkte zu elektrifizieren, son-

dern ein ganzheitliches System anzubieten, das unter anderem emissionsbedingte negative Auswirkungen auf Menschen und Um-

welt minimiert. 

 

Die Konzernrichtlinie für den Einkauf indirekter Waren und Dienstleistungen verankert im Rahmen der ESG-Zielsetzungen der 

Wacker Neuson Group die Verpflichtung zu hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die 

durch die Fachbereiche bei der Spezifizierung von Waren, Dienstleistungen und Geschäftsanforderungen sowie durch die Einkaufs-

funktion in den Einkaufsprozessen sicherzustellen sind. Diese Standards werden inhaltlich durch die konzernweit geltenden Codes of 

Conduct konkretisiert, auf die die Richtlinie ausdrücklich verweist. Der Code of Conduct für Mitarbeitende hält unter anderem zu 

energieeffizienter Planung an. Der Verhaltenskodex für Lieferanten fordert die kontinuierliche Verbesserung energie- und emissi-

onsrelevanter Prozesse, die Einhaltung bestehender Umweltgesetze sowie – soweit möglich – den Einsatz anerkannter Umwelt- und 

Energiemanagementsysteme. 

 

Mit der Veröffentlichung des Einkaufshandbuchs inkl. eines Kapitels zur nachhaltigen Beschaffung im Jahr 2026 wird eine Hand-

lungsempfehlung etabliert, die ressourcenschonende Materialentscheidungen entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungs-

kette systematisch berücksichtigt. Dadurch können emissionsrelevante Beschaffungsentscheidungen besser identifiziert und ihre 

potenziellen Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen transparenter gemacht werden. 

Anwendungsbereich 

 

Die Qualitäts-, Energie- und Umweltpolitik sowie das (QEnUM) Energie- und Umweltmanagementsystemhandbuch finden aus-

schließlich auf die in Deutschland und Österreich ansässigen Gesellschaften Anwendung.  

 
Die zero emission Strategie gilt konzernweit und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, Standorte und Mitarbeitenden der  

Wacker Neuson Group weltweit. 

 
Der Geltungsbereich der Konzernrichtlinie für den Einkauf indirekter Waren und Dienstleistungen beläuft sich auf die gesamte 

WNG und ist verbindlich für alle Einkaufsfunktionen der Wacker Neuson SE sowie ihrer operativen Einzelgesellschaften, die sie mit-

telbar oder unmittelbar mehrheitlich beherrscht. 

Standards/Initiativen  
Dritter 

 

Das Energie- und Umweltmanagementsystemhandbuch erfüllt die Anforderungen der ISO 14001 und ISO 50001.  

 

Die Qualitäts-, Energie- und Umweltpolitik, die zero emission Strategie und die Konzernrichtlinie für den Einkauf indirekter 

Waren und Dienstleistungen sowie das geplante Einkaufshandbuch beziehen sich hinsichtlich der dort aufgeführten Umweltaspekte 

nicht auf Standards bzw. Initiativen Dritter. 

 

   

Bezug zu wesentlichen 

Auswirkungen, Risiken 

und/oder Chancen  

Die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösungen – beispielsweise mit Fokus auf eine verbesserte Energieeffizienz – 

schafft Mehrwert für die Kunden und kann die Nachfrage nach nachhaltigeren Lösungen erhöhen. 
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Inhalt 

 

Die zero emission Strategie gestaltet die Transformation zur emissionsfreien Baustelle proaktiv durch ein ganzheitliches Ökosystem 

aus Maschinen, Ladeinfrastruktur und digitalen Services. Durch die Steigerung der Energieeffizienz schafft die Unternehmensgruppe 

einen direkten wirtschaftlichen Mehrwert für seine Kunden und stärkt damit die eigene Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Diese Ausrich-

tung nutzt gezielt die finanzielle Chance, die steigende Marktnachfrage nach nachhaltigen Lösungen und regulatorische Anforderungen 

zu bedienen. Die Reduzierung von CO₂e-Emissionen in der Nutzungsphase und eine gesteigerte Ressourceneffizienz dienen dazu, 

die Group technologisch vom Wettbewerb zu differenzieren. 

Anwendungsbereich 
 

Die zero emission Strategie gilt konzernweit und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, Standorte und Mitarbeitenden der  

Wacker Neuson Group weltweit. 

Standards/Initiativen  
Dritter  

Die zero emission Strategie bezieht sich nicht auf externe Standards oder Initiativen Dritter. 

 

   

   

Für die wesentlichen physischen Klimarisiken – Beeinträchtigun-

gen der Produktion sowie Störungen der Lieferketteninfrastruktur 

infolge extremer Wetterereignisse – hat die Wacker Neuson Group 

bislang keine spezifischen Richtlinien festgelegt.  

GDR-A Nr. 44 | 45 a-b | 46a-c: Allgemeine Offenlegungspflich-

ten zu Maßnahmen 

 

Wesentliche Maßnahmen zur Reduktion negativer Auswirkun-

gen 

 

E1-5 Nr. 20 | 21 a+b 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen 

Maßnahmen im Bereich Klimapolitik und zeigt die operative Reak-

tion der Unternehmensgruppe auf die als wesentlich ermittelte Aus-

wirkung, dass durch Geschäftsprozesse entlang der vor- und nach-

gelagerten Wertschöpfungskette Treibhausgasemissionen entste-

hen, die zum Klimawandel beitragen. 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen für die umgesetzten Dekarbonisie-

rungsmaßnahmen keine quantifizierten Angaben zu den erreichten 

oder erwarteten Treibhausgasemissionsminderungen je einzelner 

Dekarbonisierungsmaßnahme vor. 

ÜBERSICHT DER THG-REDUKTIONSMAßNAHMEN NACH DEKARBONISIERUNGSHEBEL 

 

Standort/Land  Maßnahme 
 

Veranschlagte  
Investitions- und 

Betriebskosten (€) 
 Status  

Geplanter  
Abschluss  

der Maßnahme 
 

Art der 
Emissions-
minderung  

  Verringerung des Scope-2-Fußabdrucks          

München (DE)  Umrüstung der Beleuchtung der WC-Räume auf LED (Retrofit)  2.015  Umgesetzt  Q3/2024  Reduktion  

München (DE)  
Umrüstung der Büro- und Flurbeleuchtung auf LED  
(Schritt 1: Flure)  

n.v.  In Bearbeitung  Kontinuierlich  Reduktion 
 

Reichertshofen (DE)  
Anschaffung neuer/effizienterer Trafos mit weniger  
Verlustleistung  

55.000  Umgesetzt  2024  Reduktion 
 

  
Reduktion energiebedingter Treibhausgasemissionen 
durch Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung der Ener-
gieversorgung  

       
 

München (DE)  
Instandsetzung Heizungs-/Klimaanlage (Heizkörper,  
Stellantriebe)  

n.v.  In Bearbeitung  Kontinuierlich  Reduktion 
 

Linz (AT)  Umstellung der Heizung auf Fernwärme 
 

500.000  
Entscheidung 

zur Umsetzung 
ausstehend 

   Reduktion 
 

Linz (AT)  
Niedrigenergie-Heizung für Werkserweiterung  

(Bereich Finish & KSB (Kantine, Multifunktionsgebäude)) 
 

n.v.  Umgesetzt  
Q2/2023 –

Q4/2023; 2024 
Umsetzung 

 Reduktion 
 

Linz (AT)  
Ausführung der Werkerweiterungen in Bezug auf  
Energieeffizienz 

 

n.v.  Umgesetzt  

Q3/2023 –
Q2/2024; 

Q2/2024 Um-
setzung 

 Reduktion 

 

Linz (AT)  Freecooling der Serverräume  n.v.  In Bearbeitung  2026  Reduktion  

Linz (AT)  Prüfung möglicher Effizienzsteigerungen der Kälteanlagen 
 

n.v.  Umgesetzt  
2024; kontinu-

ierliche Fortfüh-
rung 

 Reduktion 
 

Korbach (DE)  
Austausch der Gastherme Büro und Produktion durch eine  
effizientere Wärmepumpe 

 

n.v.  

 Entscheidung 
zur Umsetzung 

ausstehend 

 
 Offen  Reduktion 

 

Pfullendorf (DE)  
Nutzung einer Wasser-/Wasser-Wärmepumpe zur Reduzie-
rung von fossilen Energieträgern  

110.000  Umgesetzt  2023/2024  Reduktion 
 

Reichertshofen (DE)  Umbau der Hallenheizung in Halle 3 mit Verbund zu Kantine  650.000  In Bearbeitung  Mitte 2026  Reduktion  

Reichertshofen (DE)  
Austausch der Lüftungsanlage in der Kantine gegen eine  
neuere Anlage mit Wärmerückgewinnung  

n.v.  Umgesetzt  2024  Reduktion 
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Wien (AT)  
Austausch der Klimaanlage gegen eine effizientere  
Anlage  

n.v.  Umgesetzt  2024  Reduktion 
 

Kleinmachnow (DE)  Energieversorgung: Wärmepumpe mit Fußbodenheizung  n.v.  Umgesetzt  Kontinuierlich  Reduktion  

  
Reduktion indirekter Treibhausgasemissionen durch Ei-
genstromerzeugung aus erneuerbaren Energien          

Linz (AT)  
Erweiterung der Photovoltaikanlagen auf maximale Nutzung 
der vorhandenen Dachflächen 

 
1.200.000  

Entscheidung 
zur Umsetzung 

ausstehend 
 2026-2027  Reduktion 

 

Linz (AT)  Errichtung einer zusätzlichen Photovoltaikanlage am Parkplatz 
 

2.000.000  
Entscheidung 

zur Umsetzung 
ausstehend 

 2026-2027  Reduktion 
 

Korbach (DE)  
Errichtung einer 2 MWp großen Photovoltaikanlage auf dem 
Produktionsgebäude  

1.707.587  Umgesetzt  2024  Reduktion 
 

Korbach (DE)  
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem entstehenden 
Versandgebäude  

n.v.  In Bearbeitung  2026-2027  Reduktion 
 

Reichertshofen (DE)  Photovoltaikanlagen auf Hallendächern 
 

1.900.000  
Entscheidung 

zur Umsetzung 
ausstehend 

 2026-2027  Reduktion 
 

Reichertshofen (DE)  Photovoltaikanlage auf Halle 7, Logistikgebäude  s.o.  Umgesetzt  Mitte 2024  Reduktion  

Wien (AT)  
Ersatz für Feldkirchen: Photovoltaikanlage, grünes Dach,  
Ladeinfrastruktur  

n.v.  In Bearbeitung  2027  Reduktion 
 

  
Reduktion verkehrsbedingter Treibhausgasemissionen 
durch Elektrifizierung des Fuhrparks und emissionsär-
mere Mobilitätslösungen  

       
 

Linz (AT)  
Installation von E-Ladestationen – können auch von Mitarbei-
tenden genutzt werden  

n.v.  Umgesetzt  2024  Reduktion 
 

Pfullendorf (DE)  Installation von Ladesäulen  n.v.  Umgesetzt  2024  Reduktion  

Wien (AT)  
Fuhrpark auf Hybrid/Elektro umstellen, wo möglich und sinn-
voll  

n.v.  Umgesetzt  Kontinuierlich  Reduktion 
 

Wien (AT)  
Prüfung der Zuleitung aller Miet-Niederlassungen: Strom für 
Fuhrpark und zero emission Geräte – weiter in Arbeit  

n.v.  In Bearbeitung  Kontinuierlich  Reduktion 
 

Wien (AT)  Ladeinfrastruktur in Stetten geplant 
 

n.v.  In Bearbeitung  
2024; Umset-

zung 2025 
 Reduktion 

 

Kleinmachnow (DE)  
Fahrsicherheitstrainings mit energiesparender Fahrweise, 
Elektro-Hybrid-Fahrzeuge, effizientere Zusammenstellung des 
Fuhrparks  

n.v.  Umgesetzt  Kontinuierlich  Reduktion 
 

Kleinmachnow (DE)  Verwendung von E-Autos (Städtische Bereiche) 
 

n.v.  Umgesetzt  
2024; kontinu-

ierliche Fortfüh-
rung 

 Reduktion 
 

Kleinmachnow (DE)  Elektrische Fahrzeuge für Außendienst 
 

n.v.  In Bearbeitung  
2024; kontinu-

ierliche Fortfüh-
rung 

 Reduktion 
 

Linz (AT)  Umstellung auf HVO-Diesel 
 

n.v.  In Bearbeitung  
2024; Umset-

zung 2025 
 Reduktion 

 

  Umstellung auf HVO-Diesel      2024  Reduktion  

Pfullendorf (DE)  
Installation von E-Ladestationen – können auch von Mitarbei-
tenden genutzt werden  

n.v.  Umgesetzt  2024  Reduktion 
 

  
Reduktion prozessbedingter Treibhausgasemissionen 
durch energieeffiziente Produktions- und Wärmetechnolo-
gien  

       
 

Linz (AT)  
Umstellung der Wärmeerzeugung im Finishbereich – Wärme-
pumpe 

 
n.v.  

Entscheidung 
zur Umsetzung 

ausstehend 
 2026-2027  Reduktion 

 

Korbach (DE)  
Nutzung der Abwärme aus der Lackiererei zur Beheizung der 
Montage/Kalthalle  

500.000  In Bearbeitung  2027  Reduktion 
 

Korbach (DE)  
Booster zur Reduzierung der Ofentemperatur von 205°C auf 
160°C der Lackieröfen  

380.000  Umgesetzt  2024  Reduktion 
 

Korbach (DE)  
Einbau von Heizstäben für den Wärmetauscher 1 und 2 in der 
Lackiererei für die Nutzung der durch die PV-Anlage erzeugte 
Energie zur Kompensation/Reduktion der Erdgasnutzung  

120.000  In Bearbeitung  2026-2027  Reduktion 
 

Korbach (DE)  
Abschaltung oder Zeitsteuerung der Umwälzpumpe der 
Kühler-Frostschutz-Mischanlage außerhalb der Betriebszeiten  

150  Umgesetzt  Q1/2024  Reduktion 
 

Korbach (DE)  
Versorgung der Heizkreise in der Produktion durch Fernwärme 
der MVV Korbach (Energieversorger) 

 

n.v.  

 Entscheidung 
zur Umsetzung 

ausstehend 

 
 Offen  Reduktion 

 

Reichertshofen (DE)  Neue Pulverbeschichtung mit eigener Vorbehandlung  4.500.000  Umgesetzt  Mitte 2024  Reduktion  

Reichertshofen (DE)  Umstellung der Produktionsanlagen auf Flüssiggas 
 

100.000  Umgesetzt  
Ende 2023; Um-

setzung 2024 
 Reduktion 

 

Kleinmachnow (DE)  Austausch der Kompressoren  n.v.  Umgesetzt  Kontinuierlich  Reduktion  

  
Verbesserte Erfassung und Steuerung energiebedingter 
Treibhausgasemissionen durch Digitalisierung und Stan-
dardisierung  

       
 

München (DE)  
Weiterentwicklung Messstellenkonzept (Digitalisierung, Opti-
mierung der Datenerhebung)  

n.v.  In Bearbeitung  Kontinuierlich  Reduktion 
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München (DE)  
Implementierung Facility Management-Standards (Instandhal-
tungsstrategien)  

n.v.  In Bearbeitung  Kontinuierlich  Reduktion 
 

Reichertshofen (DE)  

Erarbeitung und Umsetzung eines Messstellenkonzepts: Fest 
installierte Zwischenzähler (digital) in den Haupt- und Unter-
verteilungen der einzelnen Bereiche sowie den Großverbrau-
chern  

n.v.  Umgesetzt  
2024; kontinu-

ierliche Fortfüh-
rung 

 Reduktion 

 

Wien (AT)  
Beginn des Baus von zwei neuen Niederlassungen mit ener-
gieeffizienter Technik  

n.v.  In Bearbeitung  
2023; Umset-

zung noch offen 
 Reduktion 

 

  Reduktion der Scope-3-Emissionen          

Reichertshofen (DE)  

Systematische Portfolio-Transformation durch den langfristig 
angelegten Ersatz brennstoffbetriebener Baugeräte – wie 
Stampfer, Platten und Innenrüttler – durch akkubetriebene Al-
ternativen und das standardisierte BatteryOne-Akkusystem  

n.v.  Umgesetzt  Kontinuierlich  Reduktion 

 

 
Linz (AT), Korbach 
(DE), Pfullendorf (DE) 

 

PCF-Pilotprojekt zur systematischen Ermittlung produktbezo-
gener CO₂-Fußabdrücke für ausgewählte Produktfamilien, um 
eine datenbasierte Grundlage für die Steuerung und Reduktion 
von Emissionen über den gesamten Lebenszyklus zu schaf-
fen.  

n.v.  Umgesetzt  
Kontinuierliche 

Fortführung 
 Reduktion 

 

Linz (AT), Korbach 
(DE), Pfullendorf (DE) 
 

 
Einführung neuer Steuerungssysteme zur Optimierung der 
Fahrantriebe der Maschinen 

 

n.v.  
Umgesetzt für 

bestimmte Pro-
dukte 

 

Kontinuierliche 
Ausweitung auf 

andere Pro-
dukte 

 Reduktion 

 

Linz (AT), Korbach 
(DE), Pfullendorf (DE) 

 
Energiesparmodus der Maschinen, der den Verbrauch senkt, 
Effizienz erhöht und Emissionen reduziert 

 

n.v.  
Umgesetzt für 

bestimmte Pro-
dukte 

 

Kontinuierliche 
Ausweitung auf 

andere Pro-
dukte 

 Reduktion 

 

 

 

Wesentliche Maßnahmen zur Nutzung der finanziellen Chance 

 

Die Wacker Neuson Group setzt gezielte Maßnahmen um, um die 

steigende Marktnachfrage nach nachhaltigen Lösungen zu bedie-

nen und durch technologische Differenzierung einen finanziellen 

Mehrwert zu generieren. 

▪ Portfolio-Transformation (zero emission): Die Unterneh-

mensgruppe ersetzt systematisch brennstoffbetriebene Bau-

geräte durch elektrische Alternativen.  

▪ Alternative Verkaufs- und Nutzungsmodelle:  

Die Wacker Neuson Group fördert den Ersatz durch nach-

haltige Lösungen, indem elektrische Alternativen insbeson-

dere über das Angebot in der Miete mit attraktiven Mietange-

boten in die Breite gebracht werden sollen, insbesondere mit 

dem Ziel mögliche Einstiegshürden in das Produktsortiment 

zu reduzieren. 

▪ Ausbau von R-Strategien: Die Unternehmensgruppe profi-

tiert von ressourcenschonenden Ansätzen und einer Langle-

bigkeit der Produkte, da dadurch das Potential im Bereich Af-

tersales gesteigert wird und hier insbesondere durch den 

Verkauf von Ersatzteilen und durch Servicedienstleistungen 

einen finanziellen Mehrwert generiert wird.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine spezifischen Angaben 

zu den finanziellen Ressourcen in Form von operativen Aufwen-

dungen oder Investitionsausgaben gemacht werden, die aus-

schließlich der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen zuge-

wiesen sind. Eine isolierte Erfassung und Ausweisung dieser Kos-

ten erfolgten derzeit nicht. Entsprechend können keine belastbaren 

Angaben zu Art, Höhe oder künftigen Bandbreiten der finanziellen 

Mittel für diese Maßnahmenpakete bereitgestellt werden. Es wird 

jedoch festgehalten, dass die Realisierung der geplanten Maßnah-

men in die bestehenden Geschäftsprozesse integriert ist und nicht 

von der Erfüllung spezifischer finanzieller Vorbedingungen ab-

hängt. 

Wesentliche Maßnahmen zur Minderung finanzieller Risiken 

aus physischen Klimarisiken in der eigenen Geschäftstätigkeit 

 

Die Berücksichtigung physischer Klimarisiken erfolgt derzeit nicht 

konzernweit oder systematisch, sondern bislang punktuell im Rah-

men einzelner Maßnahmen an ausgewählten Standorten. Eine flä-

chendeckende, einheitliche Methodik oder standardisierte Ent-

scheidungslogik ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht etabliert, so-

dass die systematische Verknüpfung der Analyseergebnisse mit In-

vestitionsentscheidungen, Standortstrategien oder konkreten An-

passungsmaßnahmen derzeit nur eingeschränkt gegeben ist. 

Im Berichtsjahr wurden für zehn strategisch wichtige Positionen be-

reits Klimarisikoanalysen durchgeführt. Diese wurden von CBRE 

GmbH im September und Oktober 2025 angefertigt und basierten 

auf Daten von Climate X Ltd., nachdem im Jahr 2023 noch ein an-

derer Anbieter genutzt worden war. Auf Grundlage der Ergebnisse 

dieser Analysen wurde entschieden, für den Standort Saragossa 

eine vertiefende Desktop-Research-Analyse des Standorts und der 

Immobilie mit Unterstützung von CBRE durchzuführen. Diese ver-

tiefende Untersuchung beruht in erster Linie auf modellierten 

Klimaprojektionen der Munich Re Service GmbH. 

Darüber hinaus fließen physische Klimarisiken in den vergangenen 

Jahren vereinzelt in Entscheidungsprozesse im Zusammenhang 

mit Neubauten oder dem Erwerb von Grundstücken ein. So wurde 

beispielsweise bei der Wahl für den Logistikstandort Mülheim-Kär-

lich die Nähe zum Rhein und die damit verbundene potenzielle 

Überschwemmungsgefahr berücksichtigt. Ebenso wurde bei der 

Planung eines Vertriebsstandorts das bestehende Erdbebenrisiko 

in die Bewertung einbezogen. 

Ziel der realisierten Maßnahmen ist es, die Transparenz über phy-

sische Klimarisiken an ausgewählten, strategisch wichtigen Stand-

orten zu erhöhen und eine belastbare Entscheidungsgrundlage für 

den Umgang mit standortspezifischen Risiken zu schaffen. Durch 

die Durchführung von Klimarisikoanalysen und vertiefenden Stand-

ortbewertungen sollen physische Klimarisiken systematisch identi-

fiziert, eingeordnet und in ihrer potenziellen Relevanz für zukünftige 

Investitions-, Standort- und Anpassungsentscheidungen besser 
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berücksichtigt werden. Die Maßnahmen verfolgen dabei einen vor-

bereitenden Ansatz und dienen dem schrittweisen Aufbau eines 

strukturierten Klimarisikomanagements. Konkrete, messbare Risi-

koreduktionen sind derzeit noch nicht Zielsetzung, da eine flächen-

deckende Umsetzung und verbindliche Verankerung in den Steue-

rungsprozessen bislang ausstehen. 

Zum Berichtszeitpunkt liegen keine quantifizierbaren Angaben zu 

den im Rahmen dieser Maßnahmen eingesetzten oder geplanten 

finanziellen Ressourcen vor. 

Wesentliche Maßnahmen zur Minderung finanzieller Risiken 

aus physischen Klimarisiken in der Wertschöpfungskette 

 

In der Lieferkette bestehen derzeit keine aktiven Maßnahmen zur 

systematischen Identifikation, Bewertung oder Steuerung physi-

scher Klimarisiken.  

Ein strukturiertes Screening von Lieferanten, Produktionsstandor-

ten oder Transportwegen im Hinblick auf akute oder chronische 

physische Risiken findet bislang nicht statt. Zwar kann durch den 

bestehenden Ansatz des Local-for-Local Sourcings – beispiels-

weise mit einem Anteil von rund 80 Prozent europäischer Beschaf-

fungsquellen für die Produktion in Europa, wobei vergleichbare 

Strukturen auch in Asien und Amerika bestehen – eine gewisse 

Verringerung einzelner physischer Risiken, insbesondere im Zu-

sammenhang mit langen und klimatisch exponierten Transportwe-

gen, angenommen werden. Diese potenzielle Risikominderung ist 

jedoch nicht das Ergebnis einer gezielten Analyse physischer 

Klimarisiken, sondern stellt einen Nebeneffekt der aktuellen Be-

schaffungsstrategie dar.  

Auch die Nichtnutzung der Binnenschifffahrt kann potenzielle kli-

mabedingte Ausfallrisiken, etwa durch Niedrigwasser oder Extrem-

wetterereignisse, reduzieren. Dieser Aspekt ist bislang jedoch 

ebenfalls nicht Bestandteil einer formalen Bewertung physischer 

Klimarisiken innerhalb der Lieferkette. 

Zum Berichtszeitpunkt liegen keine quantifizierbaren Angaben zu 

den im Rahmen dieser Maßnahmen eingesetzten oder geplanten 

finanziellen Ressourcen vor. 

GDR-T Nr. 50 | 51 a-g: Allgemeine Offenlegungspflichten zu 

Zielen 

 

E1-6 Nr. 22 | 23 a-c 

Die Wacker Neuson Group stellt die Wirksamkeit ihrer Richtlinien 

und Maßnahmen unter anderem durch die Implementierung der 

ISO-Zertifizierungen ISO 14001 und ISO 50001 sicher. Diese Zer-

tifizierungen gewährleisten standardisierte Prozesse sowie eine 

kontinuierliche Verbesserung insbesondere im Umwelt- und Ener-

giemanagement und tragen damit zur Steuerung energie- und 

emissionsrelevanter Auswirkungen sowie zur organisatorischen 

Resilienz bei. 

 

   

Bezug zu wesentlichen 

Auswirkungen, Risiken 

und/oder Chancen  

Die durch Geschäftsprozesse – sowohl in der vor- als auch in der nachgelagerten Wertschöpfungskette – entstehenden CO₂-

Emissionen wirken sich negativ auf den Klimawandel aus. 

Definition und Bezug zur 
Richtlinie 

 

Das Ziel zur Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 50 Prozent bis 2025 steht in Einklang mit den bestehenden strate-

gischen Ansätzen und operativen Maßnahmen der Unternehmensgruppe im Bereich Klimaschutz, insbesondere mit Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz, zur Dekarbonisierung der Energieversorgung sowie mit der zero emission Strategie. 
Das Ziel wurde jedoch nicht unmittelbar aus einer bestehenden Richtlinie abgeleitet und ist derzeit nicht formell in einer konzernwei-

ten Policy verankert, sondern dient als übergeordnete Zielsetzung zur Einordnung und Bündelung der umgesetzten Maßnahmen zur 

Minderung der als wesentlich identifizierten negativen Klimaauswirkungen. 

Zielwert  

Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 50 Prozent. Es handelt sich um ein relatives Ziel, gemessen in Treibhaus-

gasemissionen (t CO₂-Äquivalente). 

Geltungsbereich 

 

Das Ziel bezieht sich auf die eigene Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe und umfasst die direkten Emissionen (Scope 1) sowie 

die indirekten Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 2). Die Betrachtung erfolgte auf Ebene der Gesellschaften, die insgesamt 

etwa 90 Prozent des Konzernumsatzes repräsentieren. Der Geltungsbereich der Berichterstattung beschränkt sich dabei auf die Pro-

duktionswerke in Linz/Hörsching (AT), Reichertshofen, Korbach, Pfullendorf (alle DE), Menomonee Falls (USA), die Wacker Neuson 

GmbH (AT), die Aftermarket & Service GmbH und die Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG (beide DE), die zusam-

men rund 77 Prozent dieses Umsatzvolumens abdecken; der Hauptsitz in München ist ebenfalls im Geltungsbereich enthalten, ver-

zeichnet jedoch keinen Umsatz. 

Basiswert 
 38.104 Tonnen CO2e 

Basisjahr 
 2019 

Zieljahr 
 2025 

Meilensteine/Zwischenziel 
 Es wurden keine Meilensteine definiert. 

Status 
 10.807 Tonnen CO2e (Reduktion ca. 72 Prozent) 

Wissenschaftliche Herlei-
tung des Ziels 

 

Das Ziel ist weder wissenschaftsbasiert noch mit einem 1,5-°C-Pfad kompatibel; es wurde ohne Anwendung externer Klimaszena-

rien, sektoraler Dekarbonisierungspfade oder Validierungsframeworks festgelegt, sondern wurde unter Berücksichtigung unterneh-

mensinterner strategischer Zielsetzungen und operativer Rahmenbedingungen erfasst. Die Zieldefinition erfolgte im Bezugsjahr in 

Abstimmung mit dem Vorstand und basiert auf internen Annahmen sowie der zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren Daten- und Infor-

mationslage. Gesetzliche oder regulatorische Vorgaben sowie nationale, europäische oder internationale Zielsysteme wurden dabei 

ebenso wenig herangezogen wie externe Szenarien, Modellierungen oder Referenzpfade. 
Das Ziel zur Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen ist ausschließlich als relatives Reduktionsziel ausgestaltet. Ein explizi-

ter absoluter Zielwert für das Zieljahr wurde nicht festgelegt. Entsprechend bestehen derzeit keine formal beschlossenen absoluten 
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Treibhausgas-Reduktionsziele im Sinne von ESRS E1-4 para. 23(a). Das bestehende Ziel dient der übergeordneten Einordnung und 

Bündelung der umgesetzten Maßnahmen zur Minderung der als wesentlich identifizierten klimabezogenen Auswirkungen. 

   

   

Mit Erreichen des Zieljahres 2025 ist vorgesehen, das bestehende 

Klimaziel zu überprüfen und auf dieser Grundlage ein aktualisiertes 

Ziel zu entwickeln. Dabei beabsichtigt Wacker Neuson, die zukünf-

tige Zielsetzung an den Anforderungen der CSRD bzw. ESRS aus-

zurichten und methodisch weiterzuentwickeln.  

 

   

Bezug zu wesentlichen 

Auswirkungen, Risiken 

und/oder Chancen  

Die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösungen – beispielsweise mit Fokus auf eine verbesserte Energieeffizienz – 

schafft Mehrwert für die Kunden und kann die Nachfrage nach nachhaltigeren Lösungen erhöhen. 

Definition und Bezug zur 
Richtlinie 

 

Das Ziel zur Erhöhung des Umsatzanteils von zero emission Produkten steht in inhaltlichem Zusammenhang mit der zero emission 

Strategie der Wacker Neuson Group sowie den darauf aufbauenden Maßnahmen zur Portfolio-Transformation. Die zero emission 

Strategie adressiert gezielt die finanzielle Chance, die sich aus der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten 

Lösungen ergibt.  

Zielwert  

Erreichen eines Umsatzanteils von 6 Prozent zero emission Produkten am Gesamtumsatz bis 2030. Es handelt sich um ein relatives, 

umsatzbezogenes Ziel (in Prozent des Gesamtumsatzes). 

Geltungsbereich 
 Alle Standorte und Geschäftsbereiche der Wacker Neuson Group. 

Basiswert 
 Umsatzanteil von zero emission Produkten von 2 Prozent am Gesamtumsatz. 

Basisjahr 
 2023 

Zieljahr 
 2030 

Meilensteine/Zwischenziel 
 Es wurden keine Meilensteine oder Zwischenziele definiert. 

Status 
 Umsatzanteil von zero emission Produkten von 1,7 Prozent am Gesamtumsatz in 2025. 

Wissenschaftliche  
Herleitung des Ziels 

 

Das Ziel basiert nicht auf einer wissenschaftsbasierten Zielmethodik, sondern auf markt- und unternehmensbezogenen Szenarioan-

nahmen. (Die Kernannahmen basieren auf Marktszenarien, insbesondere dem Ankerpunkt für den Lower Case einer Studie von Off-

Highway Research aus dem Juli 2024 (Prognose Umsatzanteil 2030 bei 6 Prozent), dem Ankerpunkt für den Base Case einer Studie 

von Roland Berger aus dem Juni 2024 (Prognose Umsatzanteil 2030 bei 15 Prozent), sowie dem Ankerpunkt für den Upper Case 

von Volvo CE aus dem August 2024 (Ziel Umsatzanteil 2030 bei 35 Prozent). Weitere Kerndatenquellen neben den genannten Quel-

len für Ankerpunkte waren Benchmarks zu Zielen 2030 aus der Industrie, vorwiegend von den Mitbewerber Giant und Manitou, vom 

Lieferanten Schaeffler, sowie von den Marktforschungsinstituten FEV Consulting und Interact Analytics.) Die Entwicklung dieses Ziels 

ist nicht gesetzlich gefordert, sondern ein internes Geschäftsziel der Unternehmensgruppe. Die Kompatibilität mit Richtlinien ist nicht 

relevant bzw. auch nicht überprüft. 

   

   

In Bezug auf das als wesentlich identifizierte finanzielle Risiko, 

dass extreme Wetterereignisse infolge des Klimawandels zu Pro-

duktionsbeeinträchtigungen und finanziellen Verlusten durch Infra-

strukturschäden führen können, bestehen derzeit keine messba-

ren, ergebnisorientierten Zielgrößen. Die Effektivität der implemen-

tierten Maßnahmen wird dennoch qualitativ nachvollzogen, indem 

physische Klimarisiken für ausgewählte, standortspezifisch rele-

vante Produktions- und Logistikstandorte regelmäßig analysiert 

und dokumentiert werden. Die Verantwortung für die Durchführung 

der Klimarisikoanalysen liegt bei der ESG-Managerin, die Verant-

wortung für die Überwachung des finanziellen Risikos liegt im zent-

ralen Risikomanagement. Veränderungen im Risikoprofil werden 

von der ESG-Managerin erfasst, an das zentrale Risikomanage-

ment gemeldet, und mit den betreffenden Fachabteilungen bzw. lo-

kalen Verantwortlichen besprochen.   

In Bezug auf das als wesentlich erfasste finanzielle Risiko, dass die 

Zunahme extremer Wetterereignisse zu Störungen in der Infra-

struktur der Lieferkette führen kann, liegen zum Berichtszeitpunkt 

keine messbaren, ergebnisorientierten Zielgrößen vor. Ebenso 

wurden bislang keine spezifischen Richtlinien oder Maßnahmen 

zur systematischen Steuerung dieses Risikos definiert. Entspre-

chend können derzeit keine Angaben zu Zielwerten, Basiswerten, 

Zielzeiträumen, Methodiken oder wissenschaftlichen Herleitungen 

im Sinne der Allgemeinen Offenlegungspflichten für Ziele gemacht 

werden. 

Die Wacker Neuson Group beabsichtigt, die Harmonisierung des 

klassischen Risikomanagements mit den nachhaltigkeitsbezoge-

nen, als wesentlich ermittelten Risiken zeitnah weiterzuentwickeln. 

Perspektivisch können somit physische Klimarisiken in der Liefer-

kette künftig strukturierter erfasst und bewertet werden, um in der 

Folge darauf aufbauend gegebenenfalls geeignete Richtlinien, 

Maßnahmen und Zielsetzungen zu entwickeln. 

E1-1 Nr. 10 | 12 – Übergangsplan zur Minderung des Klimawan-

dels 

Zum Berichtszeitpunkt verfügt die Wacker Neuson Group über kei-

nen formell verabschiedeten Übergangsplan zur Minderung des 
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Klimawandels im Sinne von ESRS E1-1, der sämtliche in Para-

graph 11 genannten Kernelemente (u. a. einen integrierten Trans-

formationspfad des Geschäftsmodells, langfristige Dekarbonisie-

rungshebel, Investitions- und Finanzierungsbedarfe sowie eine ex-

plizite strategische Ausrichtung auf einen 1,5-°C-Pfad) konsolidiert 

abbildet. 

Unabhängig davon behandelt die Wacker Neuson Group klimabe-

zogene Aspekte bereits über verschiedene bestehende Strategien, 

Zielsetzungen und operative Maßnahmen, insbesondere in den 

Bereichen Energieeffizienz, Emissionsreduktion in den eigenen 

Standorten sowie Produkt- und Serviceentwicklung. Diese Ele-

mente sind jedoch gegenwärtig nicht in einem übergreifenden, for-

malisierten Transition Plan im Sinne der Anforderungen von ESRS 

E1-1 gebündelt. 

Die Gesellschaft macht keine Angaben zu einem konkreten Zeit-

punkt für die Einführung eines solchen Transition Plans. 

E1-2 Nr. 13 | 14 | 15 a+b | 16 – Identifikation klimabezogener 

Risiken und Szenarioanalyse 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse gemäß ESRS 2 IRO-1 und 

IRO-2 wurden für die Wacker Neuson Group zwei klimabezogene 

finanzielle Risiken als wesentlich identifiziert, die beide dem The-

menfeld Anpassung an den Klimawandel zuzuordnen sind. Diese 

Risiken resultieren aus der zunehmenden Häufigkeit und Intensität 

extremer Wetterereignisse infolge des Klimawandels und betreffen 

sowohl die eigene Geschäftstätigkeit als auch die vorgelagerte 

Wertschöpfungskette. 

(a) Klimabezogene Gefahren (physische Risiken) 

Die Bewertung der Exponierung gegenüber klimabezo-

genen physischen Risiken erfolgte auf Basis einer stand-

ortbezogenen Klimarisikoanalyse für ausgewählte Pro-

duktions- und Logistikstandorte mit hoher operativer Re-

levanz. Die Analyse umfasste insgesamt zehn Standorte 

in verschiedenen geografischen Regionen und berück-

sichtigte sowohl akute als auch chronische klimabezo-

gene Gefahren, insbesondere extreme Wetterereignisse 

wie Hitze, Dürre, Sturm- und Starkwindereignisse sowie 

wasserbezogene Risiken und feststoffbedingte Gefah-

ren wie bspw. Erdrutsch. 

Zur Einschätzung der kurz-, mittel- und langfristigen Ex-

ponierung wurden modellbasierte Klimaprojektionen für 

unterschiedliche Zeithorizonte herangezogen. Die Ana-

lyse diente dazu, potenzielle Auswirkungen auf Ge-

bäude, Infrastruktur und Produktionsfähigkeit zu bestim-

men sowie Standorte mit erhöhtem Anpassungsbedarf 

zu priorisieren. Potenzielle klimabezogene Risiken in der 

vorgelagerten Wertschöpfungskette wurden nicht im 

Rahmen dieser Analyse, sondern ausschließlich auf 

Ebene der Wesentlichkeitsanalyse qualitativ berücksich-

tigt. 

(b) Klimabezogene Transitionsereignisse und  

-trends 

Die Exponierung gegenüber klimabezogenen Transition-

sereignissen und -trends wurde im Rahmen der Wesent-

lichkeitsanalyse qualitativ bewertet. Dabei wurden insbe-

sondere regulatorische Entwicklungen, marktbezogene 

Veränderungen sowie technologische und reputations-

bezogene Aspekte betrachtet. 

Auf Grundlage dieser Bewertung wurden keine klimabe-

zogenen Transitionsrisiken als wesentlich abgeleitet. 

Entsprechend wurde für Transitionsereignisse und -

trends keine vertiefte Exponierungs- oder Sensitivitäts-

analyse über die Zeithorizonte hinweg durchgeführt. 

Die Szenarioanalyse für physische Klimarisiken beruht auf einer 

Bandbreite international anerkannter Klimaszenarien (SSP/RCP-

Szenarien), die unterschiedliche Emissionspfade und Tempera-

turentwicklungen abbilden. Berücksichtigt wurden unter anderem 

ein nachhaltiger Entwicklungspfad mit niedrigen Emissionen 

(SSP1/RCP2.6), ein mittleres Szenario (SSP2/RCP4.5) sowie Sze-

narien mit hohen bis sehr hohen Emissionen (SSP3/RCP7.0 und 

SSP5/RCP8.5). Damit wurde für physische Klimarisiken ausdrück-

lich auch ein Hoch-Emissions-Szenario einbezogen. Die zugrunde 

gelegten Szenarien decken eine Spanne von einem globalen Tem-

peraturanstieg von unter 2 °C bis zu einem Anstieg von über 4 °C 

bis zum Ende des Jahrhunderts ab und wurden als relevant erach-

tet, um sowohl wahrscheinliche als auch ausgeprägte Extrembe-

lastungen auf Standorte und Infrastruktur abzubilden. Ein Szenario 

zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C mit keinem oder nur 

geringem Overshoot wurde nicht angewendet, da keine Szenario-

analyse für Klimatransitionsrisiken durchgeführt wurde. 

Die Analyse stützte sich auf modellbasierte Klimaprojektionen und 

Risiko-Scores externer Datenanbieter. Als zentrale Annahmen 

wurden unter anderem langfristige Klimaprojektionen für unter-

schiedliche Zeithorizonte (2030, 2050 und 2100) herangezogen so-

wie standortbezogene Informationen wie geografische Lage und 

Gebäudedaten berücksichtigt. Der Betrachtungsumfang der Sze-

narioanalyse umfasste zehn ausgewählte, operativ besonders re-

levante Produktions- und Logistikstandorte der eigenen Geschäfts-

tätigkeit in Deutschland, Österreich, Spanien, den USA, China und 

Serbien. Vertriebsstandorte sowie die vor- und nachgelagerte 

Wertschöpfungskette waren nicht Bestandteil der Szenarioana-

lyse. Die Auswahl der Standorte erfolgte risikobasiert mit Fokus auf 

sogenannten „mission-critical“ Standorten, bei denen klimabe-

dingte Beeinträchtigungen potenziell erhebliche Auswirkungen auf 

die Geschäftstätigkeit haben könnten. 

Die Klimarisikoanalyse stützt sich auf verfügbaren Standortdaten 

und externen Klimamodellen. Es ist möglich, dass einzelne klima-

bezogene Auswirkungen an Standorten nicht erkannt wurden, da 

die Analyse keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und keine De-

tailprüfung vor Ort umfasst. 

Das Portfolio-Klimarisiko-Screening und die zugrunde liegende 

Szenarioanalyse wurden im Jahr 2025 durchgeführt und bilden den 

Stand der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Berichterstattung ab. 

E1-3 Nr. 17 | 18 a-c – Resilienz im Zusammenhang mit dem Kli-

mawandel 

Die Wacker Neuson Group beurteilt die Resilienz ihrer Strategie 

und ihres Geschäftsmodells gegenüber klimabezogenen Risiken 

primär unter Heranziehung der vorgenommenen standortbezoge-

nen Klimarisikoanalysen. Die Ergebnisse der Szenarioanalysen 

zeigen, dass neun der zehn untersuchten Produktions- und Logis-

tikstandorte über alle betrachteten Emissionsszenarien hinweg bis 

zum Ende des Jahrhunderts ein sehr geringes bis geringes Ge-

samtrisiko aufweisen, während für einen Standort im Hoch-Emissi-

ons-Szenario (SSP5/RCP8.5) ein gering-moderates Gesamtrisiko 

identifiziert wurde, insbesondere infolge von Hitze, Dürre, Fluss-

hochwasser und Sturmereignissen.  
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Unabhängig vom aggregierten Gesamtrisiko verdeutlichen die 

Analysen, dass einzelne Klimagefahren – insbesondere Hitze – im 

Worst-Case-Szenario langfristig für alle Standorte ein gewissen Ri-

sikoniveau erreichen können. Die klimabezogene Szenarioanalyse 

dient vor diesem Hintergrund primär der Identifikation und Priorisie-

rung standortspezifischer Exponierungen und kann operative Ent-

scheidungen, etwa im Hinblick auf Investitionen, Instandhaltung o-

der die vertiefte Prüfung einzelner Standorte unterstützen, ohne 

derzeit grundlegende Anpassungen der Unternehmensstrategie o-

der des Geschäftsmodells auszulösen. Entsprechend wurde emp-

fohlen, besonders exponierte Standorte priorisiert einer vertiefen-

den Klimarisikoanalyse zu unterziehen, um standortspezifische 

Gefährdungen und potenzielle Auswirkungen detaillierter zu be-

werten (vgl. hierzu Ausführungen im Absatz „Wesentliche Maßnah-

men zur Minderung finanzieller Risiken aus physischen Klimarisi-

ken in der eigenen Geschäftstätigkeit“) 

Ein formeller Übergangsplan zur Minderung des Klimawandels be-

steht nicht; bestehende Maßnahmen zur Reduktion von Treibhaus-

gasemissionen, insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz, 

Dekarbonisierung der Energieversorgung, Eigenstromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien, Elektrifizierung des Fuhrparks sowie 

Digitalisierung und Standardisierung des Energiemanagements, 

leisten jedoch einen indirekten Beitrag zur Resilienz, indem sie die 

Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren und die tech-

nische Robustheit einzelner Standorte stärken.  

Die Berücksichtigung physischer Klimarisiken erfolgt bislang punk-

tuell für ausgewählte, strategisch relevante Standorte; eine kon-

zernweit einheitliche Methodik zur systematischen Verknüpfung 

von Analyseergebnissen mit Investitions- und Standortentschei-

dungen befindet sich im Aufbau. Wesentliche Unsicherheiten der 

Resilienzeinschätzung resultieren aus der Nutzung langfristiger, 

modellbasierter Klimaprojektionen, regional unterschiedlichen Aus-

prägungen extremer Wetterereignisse sowie der bislang fehlenden 

systematischen Analyse physischer Klimarisiken in der vorgelager-

ten Wertschöpfungskette.  

Insgesamt wird die Anpassungsfähigkeit des Geschäftsmodells 

kurz- und mittelfristig als gegeben eingeschätzt, während die lang-

fristige Resilienz maßgeblich vom weiteren Ausbau eines struktu-

rierten Klimarisikomanagements und der schrittweisen Integration 

klimabezogener Erkenntnisse in strategische und operative Steue-

rungsprozesse abhängt. 

GDR-M Nr. 47| 48| 49 a-d: Allgemeine Offenlegungspflichten 

zu Kennzahlen im Kapitel Ökologie 

 

E1-8 Nr. 28 | 29 a-c | 30 – Brutto Scope 1, 2 und 3 THG-Emis-

sionen 

Die CO₂e-Emissionen sämtlicher in den Konsolidierungskreis ein-

bezogener Unternehmen (vgl. hierzu → Konzernanhang des Ge-

schäftsberichts für das Geschäftsjahr 2025) wurden gemäß dem 

Operational-Control-Ansatz des GHG Protocol vollständig in die 

Emissionsbilanz einbezogen, da Wacker Neuson bei diesen Ge-

sellschaften die uneingeschränkte Befugnis besitzt, operative so-

wie umweltbezogene Richtlinien festzulegen und deren Umsetzung 

durchzusetzen. Reine Holding- oder Projektgesellschaften ohne 

operative Tätigkeit werden über die konzernweite Datenerhebung 

systematisch erfasst. 

                                                
37 Aufgrund fehlender interner Datengrundlagen konnte im aktuellen Berichtsjahr 
keine marktbasierte Methodik zur Berechnung der Scope-2-Emissionen ange-
wendet werden. 

Die Berechnung der Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen der 

Unternehmensgruppe basiert auf den Verbrauchsdaten sowie den 

Verbräuchen der bezogenen Energie und spezifischen Emissions-

faktoren der Energieversorger. Für Scope 1 werden Verbrauchsda-

ten wie Erdgas, Heizöl, Flüssiggas, Diesel, HVO-Diesel und Benzin 

sowie prozessbedingte Emissionen, beispielsweise aus flüchtigen 

Betriebsstoffen in Kälteanlagen, berücksichtigt. Diese Daten wer-

den in landesspezifischen und metrischen Einheiten erfasst und 

anschließend mit anerkannten Emissionsfaktoren der britischen 

Behörde DESNZ (Department for Energy Security and Net Zero) in 

Tonnen CO2e berechnet. Regulierte Emissionen wie Schwefel-

oxide (SOx), Stickoxide (NOx), Kohlenstoffmonoxid (CO) und flüch-

tige organische Verbindungen (VOC) werden separat ausgewiesen 

und als Prozentsatz der gesamten Scope-1-Emissionen darge-

stellt. 

Scope 2 umfasst die indirekten CO2e-Emissionen aus bezogener 

Elektrizität, Fernwärme und Ferndampf. Die Wacker Neuson Group 

berechnet diese Emissionen (exkl. Ferndampf, da dieser nicht be-

zogen wird) nach der standortbasierten Methode37. Die Scope-2-

Emissionen aus Elektrizität und Fernwärme wurden auf Basis der 

jeweiligen Verbrauchsdaten analog zur Methodik bei Scope 1 er-

mittelt. Die Erfassung erfolgte standortspezifisch in den entspre-

chenden physikalischen Einheiten (z. B. kWh). Anschließend wur-

den die Verbräuche mit anerkannten Emissionsfaktoren der briti-

schen Behörde DESNZ (Department for Energy Security and Net 

Zero) multipliziert und in Tonnen CO₂-Äquivalente (tCO₂e) umge-

rechnet.  

Die Wacker Neuson Group nutzt keine marktbezogenen Instru-

mente wie Herkunftsnachweise oder Zertifikate für erneuerbare 

Energien zur Reduzierung ihrer THG-Emissionen. Der Strombezug 

erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des standardmäßigen 

Netzstrommixes ohne den Einsatz spezifischer vertraglicher Instru-

mente, die mit Energieattributen gekoppelt sind.  

Die im Inventar enthaltenen Scope-3-Emissionskategorien sind in 

nachfolgende Tabelle „Treibhausgasbilanz der  

Wacker Neuson Group“ ersichtlich. Ausgeschlossen wurden fol-

gende Kategorien, da sie als nicht wesentlich eingestuft wurden:  

▪ Scope 3.2: Investitionsgüter 

▪ Scope 3.3: Tätigkeiten im Zusammenhang mit Brennstoffen 

und Energie (nicht in Scope 1 oder Scope 2 enthalten) 

▪ Scope 3.5: Abfallaufkommen in Betrieben 

▪ Scope 3.7: Pendelnde Mitarbeitende 

▪ Scope 3.8: Vorgelagerte geleaste Wirtschaftsgüter 

▪ Scope 3.9: Nachgelagerter Transport 

▪ Scope 3.10: Verarbeitung verkaufter Produkte 

▪ Scope 3.13: Nachgelagerte geleaste Wirtschaftsgüter 

▪ Scope 3.14: Franchises 
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▪ Scope 3.15: Investitionen 

Die wesentlichen Aktivitäten in der vor- und nachgelagerten Wert-

schöpfungskette der Wacker Neuson Group umfassen die Be-

schaffung und den Transport von Materialien, Geschäftsreisen, die 

Nutzung der Produkte durch Kunden sowie die Entsorgung der 

Produkte am Lebensende. In der vorgelagerten Wertschöpfungs-

kette stehen vor allem der Einkauf von Materialien, der Transport 

sowie Geschäftsreisen im Fokus: 

▪ Erworbene Waren und Dienstleistungen: Dies beinhaltet alle 

Aktivitäten zur Beschaffung von Materialien und Komponen-

ten, die für die Produktion erforderlich sind. 

▪ Transport und Logistik: Der vorgelagerte Transport betrifft den 

Weg der eingekauften Materialien von Lieferanten zu den Pro-

duktionsstandorten. Hierbei wird die Zusammenarbeit mit von 

der Wacker Neuson Group beauftragten Transportdienstleis-

tern berücksichtigt, die Transporte per Lkw, Zug oder Schiff 

durchführen.  

▪ Geschäftsreisen: Geschäftsreisen der Mitarbeitenden werden 

erfasst, insbesondere Flugreisen, Bahnfahrten und Hotelüber-

nachtungen. Die Abwicklung erfolgt größtenteils über Reise-

portale, die Reiseaktivitäten dokumentieren und auswerten.  

Die nachgelagerten Aktivitäten konzentrieren sich auf die Anwen-

dungsphase der Produkte sowie deren Behandlung am Lebens-

ende: 

▪ Nutzungsphase der Produkte: Nach dem Verkauf entstehen 

Emissionen durch den Einsatz der Maschinen und Geräte 

während ihrer gesamten Lebensdauer. 

▪ End-of-Life-Behandlung: Am Ende ihrer Lebensdauer werden 

die Produkte demontiert und entsprechend den marktüblichen 

Verfahren entsorgt. Hierbei kommen Recycling, Verbrennung 

oder Deponierung zum Einsatz. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Materialien getrennt und zur Wiederverwertung trans-

portiert werden. 

Die Wacker Neuson Group ist gegenwärtig noch nicht in der Lage, 

den Prozentsatz der Emissionen zu nennen, der auf Primärdaten 

von Lieferanten oder anderen Partnern in der Wertschöpfungskette 

basiert. Der Hauptgrund hierfür liegt in der fehlenden Verfügbarkeit 

belastbarer Daten aus der komplexen und globalen Lieferkette. 

Viele Zulieferer erfassen ihre Emissionen nicht in der erforderlichen 

Tiefe oder Qualität, und es fehlen standardisierte Methoden, die mit 

den Anforderungen der CSRD und den ESRS kompatibel sind. 

Zudem gibt es innerhalb der Unternehmensgruppe noch keine voll-

ständig etablierten Prozesse, um Primärdaten systematisch zu er-

fassen, zu validieren und in die eigenen Berechnungen zu integrie-

ren. Der Aufbau solcher Datenmanagementsysteme erfordert er-

hebliche Ressourcen und fachliches Know-how, das aktuell nur be-

grenzt verfügbar ist. Gleichzeitig hängt die Datenqualität stark vom 

Engagement der Lieferanten ab, die oft noch nicht über die notwen-

digen Kapazitäten oder Anreize verfügen, um detaillierte Emissi-

onsdaten bereitzustellen.  

Im Rahmen der Erarbeitung der Scope-3-Methodik wurde von der 

Wacker Neuson Group festgelegt, dass der operative Kontrollan-

satz für die Treibhausgasbilanz ausgewählt wird. Somit werden alle 

Unternehmen und Beteiligungen einbezogen, über welche die  

Wacker Neuson Group operative Kontrolle ausübt und somit 100 

Prozent der Emissionen angerechnet. Gemäß dem GHG Protocol 

werden Scope-3-Emissionen in 15 Kategorien unterteilt, die sowohl 

Mindestgrenzen als auch optionale Emissionen umfassen. Für die 

SBTi-Bilanz sind nur die Mindestgrenzen relevant; optionale Emis-

sionen können separat berichtet werden. Um wesentliche Katego-

rien zu identifizieren, werden Faktoren wie Größe, Einfluss, Risiko, 

Stakeholder-Interesse, Outsourcing oder sektorspezifische Leitli-

nien berücksichtigt. Die Schätzungen erfolgen gemäß ESRS E1 

(Klimawandel) nach den Vorgaben des GHG Protocol.  

Die Wacker Neuson Group hat Schätzungen der relevanten Scope- 

3-Kategorien vorgenommen und die Emissionen bewertet. Die Ein-

stufung der Kategorien erfolgte anhand qualitativer Kriterien in ge-

ring, mittel und hoch: 

▪ Gering: Geringer Einfluss auf die Emissionen und minimale 

Auswirkungen. Der Aufwand, sowohl personell als auch finan-

ziell, ist für die Wacker Neuson Group gering. 

▪ Mittel: Einflussmöglichkeiten und Auswirkungen sind vorhan-

den, jedoch verbunden mit nennenswertem personellem Auf-

wand und/oder nicht zu vernachlässigenden Kosten. 

▪ Hoch: Es bestehen deutliche Einflussmöglichkeiten, die je-

doch mit hohem personellem Aufwand und/oder erheblichen 

Kosten verbunden sind. 

Kategorien, bei denen mindestens zwei Kriterien als „hoch“ oder 

„mittel bis hoch“ bewertet wurden, gelten als wesentlich. Im nächs-

ten Schritt wurden die zunächst als nicht wesentlich eingestuften 

Kategorien hinsichtlich der vorliegenden Datenqualität und Mach-

barkeit überprüft, um potenziell relevante Kategorien nachträglich 

zu inkludieren. In diesem Rahmen wurden Dienstreisen als wesent-

lich klassifiziert, da Maßnahmen zur Emissionsreduktion in diesem 

Bereich nicht nur die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden fördern, 

sondern auch bedeutende Kommunikationspotenziale für die 

Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmensgruppe eröffnen. Zur 

Verbesserung der Datenqualität und zur Entwicklung gezielter 

Maßnahmen liegt der Fokus auf den wesentlichen Kategorien. Der 

Aufwand zur Emissionsreduktion wurde nicht in die Wesentlich-

keitsanalyse mit einbezogen, sondern dient lediglich als interne In-

formation. 

Die Berechnung der Scope-3-THG-Emissionen bei der  

Wacker Neuson Group wird mithilfe unterschiedlicher Methoden 

und Annahmen für jede relevante Kategorie erfasst. 

▪ Erworbene Waren und Dienstleistungen (Scope 3.1)  

Die Berechnung der THG-Emissionen erfolgt in drei Berei-

chen. Für produktionsrelevante Materialien werden die im Be-

richtsjahr hergestellten Produkte sowie deren Stücklisten als 

Grundlage verwendet. Emissionen aus produktionsrelevanten 

Wareneinkäufen wurden massenbasiert berechnet. Für bezo-

gene Dienstleistungen und übrige eingekaufte Materialien 

wird die Berechnung auf Grundlage der im Berichtszeitraum 

erfassten Ausgaben vorgenommen (ausgabenbasierte Me-

thode). Zur Bestimmung der Emissionsfaktoren wurden aner-

kannte Datenbanken und Standards herangezogen, insbe-

sondere ecoinvent und EXIOBASE. 

▪ Vorgelagerter Transport und Vertrieb (Scope 3.4) 
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Die Berechnung der Transportemissionen erfolgt nach der Lie-

ferantenmethode, ergänzt durch Hochrechnungen. Lieferan-

ten liefern Transportlisten mit Angaben zu Transportdetails 

und CO2e-Emissionen. Liegen keine vollständigen Daten vor, 

erfolgt die Hochrechnung mithilfe von Emissionsfaktoren auf 

Basis der GLEC Datenbank je Tonnenkilometer (tkm) und 

Transportart. Für Transporteure, die keine Angaben auf der 

Basis von Tonnenkilometern liefern können, wird die ausga-

benbasierte Methode angewendet, wobei ein CO2e/Euro-Um-

rechnungsfaktor genutzt wird. 

▪ Geschäftsreisen (Scope 3.6) 

Geschäftsreisen werden durch ein Reiseportal erfasst, das 

CO2e- Emissionen für Flugzeuge, Züge und Hotels mithilfe der 

DESNZ Emissionsfaktoren berechnet. Das Portal stellt Daten 

zu Emissionen, Kosten, Anzahl der Reisenden und Distanzen 

bereit. Für nicht erfasste Geschäftsreisen werden die Emissi-

onen den Reisekosten aus dem Controlling hochgerechnet. 

Dabei wird der Anteil der Daten aus dem Portal auf die Ge-

samtkosten der Unternehmensgruppe hochgerechnet. Als 

Emissionsfaktoren dienen die jährlich aktualisierten Werte des 

DESNZ. 

▪ Nutzungsphase der Produkte (Scope 3.11) 

Die Berechnung erfolgt auf Produktbasis pro Werk über die 

Lebensdauer des Produkts. Grundlage sind die Produktions-

stückzahlen des Berichtsjahres sowie die jährlichen Betriebs-

stunden, ermittelt durch Telematikdaten oder Expertenab-

schätzung. Für die Anwendungsphase wird eine Lebensdauer 

von zehn Jahren angenommen. Der Kraftstoffverbrauch und 

der Anteil der Antriebsformen (Diesel, Benzin, elektrisch) wer-

den berücksichtigt, wobei für elektrische Produkte länderspe-

zifische Stromfaktoren angewendet werden. Zusätzlich wer-

den bei Produkten aus dem Bereich Compact Equipment Käl-

temittelverluste und deren Global Warming Potential (GWP-

Werte) einbezogen. Produkte ohne eigene Nutzungsphase, 

wie modulare Geräte, werden durch die Emissionen der Trä-

gergeräte abgedeckt. Die Berechnung umfasst die Ermittlung  

der Produktstückzahlen, Abschätzung der Betriebsstunden 

und Eintragung modellspezifischer Daten. Zur Berechnung 

der Emissionen wurden Emissionsfaktoren der DESNZ heran-

gezogen.  

▪ Behandlung der Produkte am Lebensende (Scope 3.12) 

Die Berechnung erfolgt mittels der abfallartspezifischen Me-

thode unter Heranziehung der Produktionsstückzahlen des 

Berichtsjahres. Es wird angenommen, dass die Materialien 

getrennt und marktübliche Entsorgungsprozesse angewendet 

werden. Für jede Warengruppe wird ein landesspezifischer 

Entsorgungs-Emissionsfaktor der Datenbank ecoinvent fest-

gelegt, der die durchschnittliche Entsorgung der Hauptmateri-

alien abbildet, beispielsweise durch Recycling, Verbrennung 

oder Deponie. Beim Recycling kommt der Cut-Off-Ansatz zur 

Anwendung, wodurch die Transportemissionen der Unterneh-

mensgruppe angerechnet werden, während die Wiederaufbe-

reitung dem Folgesystem zugerechnet wird. 

Im Berichtsjahr beliefen sich die direkten biogenen Treibhaus-

gasemissionen (Scope 1) der Wacker Neuson Group auf ins-

gesamt 1,72 tCO₂eq. Diese resultierten aus dem Einsatz von 

HVO (0,87 tCO₂eq), Diesel (0,66 tCO₂eq) und Benzin (0,19 

tCO₂eq) und entstanden sowohl durch den Betrieb der Unter-

nehmensflotte als auch durch die Betankung von Geräten. 

Die gesamten Treibhausgasemissionen (Scope 1, Scope 2 

und wesentliche Scope 3 Kategorien) stiegen gegenüber dem 

Vorjahr um 1,4 Prozent auf 2.925.479 tCO₂eq und lagen damit 

um 14.865,1 Prozent über dem Basisjahr 2019. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass im Ausgangsjahr noch keine Scope 3 

Emissionen berücksichtigt wurden. 

 
 

 

 

TREIBHAUSGASBILANZ DER WACKER NEUSON GROUP 

           

  Vergleichsdaten zum Vorjahr  Berichtsjahr  
Vergleichsdaten zum 

Vorjahr 
 

Vergleichsdaten zum  
Basisjahr 2019    

  2024  2025  In %  In %   

Scope 1 THG- Emissionen           

Brutto Scope 1 THG-Emis-
sionen (tCO2eq) 

 14.269  14.264  -0,04%  -15,85%   

Anteil der Scope 1 THG-
Emissionen aus dem EU-
Emissionshandelssystem 
(EU-ETS) (%) 

 nicht zutreffend   nicht zutreffend    –   

Scope 2 THG- Emissionen           

Brutto standortbasierte 
Scope 2 THG-Emissionen 
(tCO2eq) 

 3.142  3.745  +19,2%  -58,49%   

Brutto marktbasiert ermit-
telte Scope 2 THG-Emissio-
nen (tCO2eq) 

 n.v.  n.v.       

Wesentliche Scope 3 THG-
Emissionen 

          

Gesamte Brutto THG-Emis-
sionen aus indirekten Emis-
sionen (tCO2eq) 

 2.866.914  2.907.470  +1,4%  +15402,02%   

1. Eingekaufte Waren & 
Dienstleistungen 

 985.013  990.568  +0,6%  –   
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[Unterkategorie: Cloud-
Computing- and Rechen-
zentrumsdienste] 

 –  Nicht verfügbar    –   

4. Vorgelagerter Transport & 
Vertrieb 

 151.068  28.236  -81,3%  –   

6. Geschäftsreisen  5.580  4.675  -16,2%  –   

11. Verwendung verkaufter 
Produkte 

 1.682.344  1.840.879  +9,4%  –   

12. Behandlung von Produk-
ten am Ende der Lebens-
dauer 

 42.909  43.112  +0,5%  –   

Gesamtemissionen (Scope 
1, Scope 2 und Scope 3) in 
tCO2eq 

 2.884.325  2.925.479  +1,4%  +14.865,1%   

           

E1-9 Nr. 31 | 33 a-c | 34 a+b – THG-Entnahmen und durch Car-

bon Credits finanzierte THG-Minderungsprojekte 

Im Berichtszeitraum 2025 wurden für das Mietprogramm ein-

schließlich der Klein- und Anbaugeräte verifizierte Carbon Credits 

stillgelegt. Für den aktuellen Berichtszeitraum liegen noch keine 

Angaben zur Höhe der stillgelegten Mengen vor. Daher werden an 

dieser Stelle die Vorjahreswerte ausgewiesen. Im Jahr 2024 wur-

den zur Kompensation der Emissionen aus dem Mietprogramm in-

klusive Klein- und Anbaugeräten insgesamt 10.555 t CO₂-Äquiva-

lente stillgelegt. Die Stilllegung erfolgte unter Zugrundelegung von 

Klimaschutzprojekten der Organisation myclimate und ist durch die 

veröffentlichte myclimate-Urkunde für das Bilanzjahr 2024 bestä-

tigt. Im Berichtszeitraum wurden keine Carbon Credits ausgewie-

sen, die zwar erworben, jedoch noch nicht stillgelegt wurden. Nach 

aktuellem Kenntnisstand ist bei den über myclimate abgewickelten 

Projekten die Stilllegung der Emissionsgutschriften integraler Be-

standteil des Kompensationsprozesses, sodass eine getrennte 

Ausweisung von bereits gekauften, aber noch nicht stillgelegten 

Carbon Credits nicht erfolgt. 

Die erworbenen Zertifikate unterstützen Klimaschutzprojekte im 

Energiebereich, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind. Dazu 

zählen beispielhaft Biogas-, Trinkwasser- und Solarprojekte. Eine 

explizite Klassifizierung der eingesetzten Carbon Credits in THG-

Entnahmeprojekte (Removal) versus Emissionsminderungs- bzw. 

-vermeidungsprojekte (Reduction/Avoidance) sowie eine prozentu-

ale Aufteilung nach naturbasierten und technologischen Senken ist 

in den vorliegenden Unterlagen jedoch nicht ausgewiesen. Der ent-

sprechende Anteil kann daher derzeit nicht quantifiziert werden. 

In Fällen, in denen öffentliche Aussagen zur Treibhausgasneutrali-

tät unter Nutzung von Carbon Credits getroffen werden, beziehen 

sich diese ausschließlich auf die Vertriebsgesellschaft in der 

Schweiz und dessen Mietflotte. Die Inanspruchnahme von Carbon 

Credits erfolgt nicht auf Ebene des Unternehmens und ist nicht Be-

standteil der konzernweiten Treibhausgasemissionsbilanzierung o-

der der unternehmensweiten Emissionsreduktionsziele (Scope 1 + 

Scope 2 Ziel). 

Die bestehenden GHG-Emissionsreduktionsziele der  

Wacker Neuson Group werden ausschließlich durch tatsächliche 

Emissionsminderungen in den Scopes 1 und 2 verfolgt; Carbon 

Credits werden nicht zur Zielerreichung angerechnet. Entspre-

chend beeinflussen die standort- bzw. produktbezogenen Neutrali-

tätsaussagen weder die Ausgestaltung noch die Erreichung der un-

ternehmensweiten GHG-Reduktionsziele und stehen diesen nicht 

entgegen. 

Die Glaubwürdigkeit und Integrität der eingesetzten Carbon Credits 

wird durch deren Zertifizierung nach dem anerkannten Gold Stan-

dard gestützt, der von der Nichtregierungsorganisation The Gold 

Standard Foundation entwickelt und verantwortet wird. Dieser 

Standard stellt durch unabhängige Drittprüfungen sicher, dass die 

Emissionsminderungen zusätzlich, messbar, dauerhaft und verifi-

zierbar sind sowie keine Doppelzählung erfolgt. Darüber hinaus 

verlangt der Gold Standard die Einhaltung strenger sozialer und 

ökologischer Schutzkriterien und die transparente Dokumentation 

der Projekte. Die Auswahl der Carbon Credits orientiert sich damit 

an international anerkannten Qualitätsanforderungen und gewähr-

leistet die Glaubwürdigkeit und Integrität der eingesetzten Zertifi-

kate. Die Carbon Credits werden nicht zur Erreichung unterneh-

mensweiter Treibhausgas-Reduktionsziele angerechnet.  

E1-11 Nr. 37 | 38 | 39 | 40 | 41 – Erwartete finanzielle Auswir-

kungen wesentlicher physischer und Übergangsrisiken sowie 

potenzieller klimabezogener Chancen 

Die Wacker Neuson Group macht von den in ESRS 1 vorgesehe-

nen Phase-in-Regelungen Gebrauch. Entsprechend werden die 

Angaben zu den antizipierten finanziellen Effekten klimabezogener 

Risiken und Chancen gemäß ESRS E1-11 noch nicht vollständig 

berichtet. 

Von den Phase-in-Regelungen ausgenommen sind die Angaben 

gemäß ESRS E1-11 Absatz 38(a) und (b) sowie Absatz 39(a) und 

(b). Zu diesen ausgenommenen Angaben können zum Berichts-

zeitpunkt jedoch keine quantitativen oder qualitativen Informatio-

nen gemacht werden, da die hierfür erforderlichen Daten, Metho-

den und Bewertungsgrundlagen derzeit noch nicht vorliegen. 

ESRS E5 – Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft 

Die Herstellung der Wacker Neuson Produkte ist mit einem hohen 

Einsatz von Rohstoffen und Materialien verbunden. Der dadurch 

entstehende Ressourcenverbrauch zählt zu den zentralen Umwelt-

wirkungen in der Wertschöpfungskette der Wacker Neuson Group. 

Die Unternehmensgruppe ist sich seiner Verantwortung für eine 

umweltschonende Unternehmenstätigkeit bewusst und bekennt 

sich klar zum Schutz der Umwelt. Ressourcenschonung und Kreis-

laufwirtschaft sowie die Prüfung der Materialien auf ihre Recycling-

fähigkeit am Ende des Produktlebenszyklus sind dabei wichtige 

Leitlinien. 

Die im Jahr 2024 durchgeführte und 2025 aktualisierte Wesentlich-

keitsanalyse hat die Bedeutung des Ressourcenverbrauchs und 

der Kreislaufwirtschaft für die Wacker Neuson Group bestätigt. Im 
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Themenfeld Ressourcen und Kreislaufwirtschaft wurde eine um-

weltbezogene Auswirkung als wesentlich bewertet bzw. erneut be-

stätigt: 

        

Zuordnung ESRS  Bewertung  Beschreibung  
Zuordnung zu Wertschöpfungs-
kette  

E5 | Ressourcennutzung 
und Kreislaufwirtschaft 

 Tatsächlich negativ  

Der Einsatz nicht erneuerbarer Primärrohstoffe sowie ein nicht 
vollständig auf Ressourceneffizienz und Kreislauffähigkeit aus-
gelegtes Produktdesign tragen zur Erschöpfung endlicher Res-
sourcen, zu erhöhtem Primärrohstoffbedarf und zu steigendem 
Abfallaufkommen bei. 

 
Eigene Geschäftstätigkeit und vor- 
und nachgelagerte Wertschöp-
fungskette 

 

        

Die folgenden Allgemeinen Offenlegungspflichten zu Richtlinien 

(GDR-P), Maßnahmen (GDR-A) und Zielen (GDR-T) zeigen, wie 

die Wacker Neuson Group die identifizierte wesentliche Auswir-

kung im Themenfeld Ressourcen und Kreislaufwirtschaft steuert 

und adressiert. 
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Allgemeine Angabepflichten 

GDR-P Nr. 41 | 42 a-d: Allgemeine Offenlegungspflichten zu 

Richtlinien 

 

E5-1 Nr. 8| 9  

 

   

Einkaufshandbuch  

 

Inhalt 

 

Das für das erste Halbjahr 2026 geplante Einkaufshandbuch mit einem Kapitel zur nachhaltigen Beschaffung soll künftig als Hand-

lungsempfehlung für ressourcenschonende Materialentscheidungen dienen. 

Anwendungsbereich  Das geplante Einkaufshandbuch wird nach seiner Veröffentlichung für alle Produktions-Bereiche sowie den After-Sales-Einkauf gelten.  

Standards/Initiativen  

Dritter  
Für das Einkaufshandbuch bestehen keine Bezüge zu externen Standards oder Initiativen. 

 

   

Konzernrichtlinie für 

den Einkauf von indirek-

ten Waren und Dienst-

leistungen  

 

Inhalt 

 

Die Konzernrichtlinie für den Einkauf indirekter Waren und Dienstleistungen verankert im Rahmen der ESG-Zielsetzungen der 

Wacker Neuson Group die Verpflichtung zu hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die 

Sicherstellung dieser Standards erfolgt durch die Fachbereiche im Rahmen der Spezifizierung von Waren, Dienstleistungen, Rechten 

und sonstigen Geschäftsanforderungen sowie durch die zuständige Einkaufsfunktion. Damit sind umwelt- und ressourcenbezogene 

Anforderungen indirekt Bestandteil von Einkaufs- und Lieferantenentscheidungen und wirken mittelbar auf Aspekte der Ressourcen-

nutzung in der vorgelagerten Wertschöpfungskette. Ergänzend verweist die Richtlinie unter anderem auf den Code of Conduct für 

Mitarbeiter sowie den Verhaltenskodex für Lieferanten, welche den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Einhal-

tung geltender Umweltgesetze fordern. 

Anwendungsbereich 

 

Die Konzernrichtlinie für den Einkauf indirekter Waren und Dienstleistungen erstreckt sich konzernweit auf die gesamte  

Wacker Neuson Group und ist für sämtliche Einkaufsfunktionen der Wacker Neuson SE sowie aller mittelbar oder unmittelbar mehr-

heitlich beherrschten operativen Gesellschaften verbindlich; sie entfaltet ihre Wirkung mit Inkrafttreten unmittelbar in allen genannten 

Einheiten. 

Standards/Initiativen  

Dritter  

Für die Konzernrichtlinie für den Einkauf indirekter Waren und Dienstleistungen bestehen keine Bezüge zu externen Standards 

oder Initiativen. 

 

   

Energie- und Umweltma-

nagementsystemhand-

buch  

 

Inhalt 

 

Das Energie- und Umweltmanagementsystemhandbuch beschreibt u.a. die betriebliche Planung sowie Beschaffung und legt fest, 

dass Produkte und Dienstleistungen so ausgewählt werden, dass ihre Umweltwirkungen möglichst gering ausfallen. Besonderes Au-

genmerk gilt dabei jenen Aktivitäten, welche die wesentlichen energie- und umweltrelevanten Einsatzbereiche betreffen. Energie- und 

Umweltmanagementbeauftragte werden frühzeitig involviert, Investitionen nach ökologischen Kriterien bewertet und Spezifikationen 

um Aspekte wie Energieeffizienz, Emissionsreduzierung und Schadstoffvermeidung erweitert. Lieferanten müssen relevante Umwelt-

standards erfüllen, geeignete Verwertungs- und Entsorgungskonzepte vorlegen und bestätigen, dass sie die definierten Anforderungen 

befolgen. Auch für Produktionsmaterialien, indirekte Güter und Immobilien sollten Umwelt- und Energieaspekte systematisch berück-

sichtigt werden. Innerhalb des Handbuchs befindet sich außerdem ein Paragraph, welcher den Aspekt „Lebenswegbetrachtung“ auf-

greift. Hier ist der Anspruch festgehalten, dass der Rohstoffverbrauch und das Abfallaufkommen systematisch entlang des gesamten 

Produktlebenswegs minimiert werden. Durch die jährliche Prüfung von Produktdesign, Materialeinsatz, Energieverbrauch, Reparatur-

fähigkeit und Recyclingmöglichkeiten werden genau jene Faktoren gesteuert, die ohne End-of-Life-Services zu steigenden Ressour-

cenverbräuchen und mehr Abfall führen könnten. 

Die Langlebigkeit wird unter anderem auch dadurch unterstützt, dass zentrale Einzelteile bei Bedarf ausgetauscht werden können und 

sich so die Nutzungsdauer des Gesamtprodukts verlängert. Zusätzlich ist geregelt, dass ein Service zur Reparatur der Produkte be-

reitgestellt wird. 

Anwendungsbereich 

 

Die im Energie- und Umweltmanagementsystemhandbuch dokumentierten Vorgaben zur Langlebigkeit der Produkte gelten für die 

Vertriebs-, Service- und relevanten Produktionsstrukturen der Wacker Neuson Group in Deutschland und Österreich. 

Standards/Initiativen  

Dritter  

Das Energie- und Umweltmanagementsystemhandbuch erfüllt die Anforderungen der ISO 14001 und ISO 50001, welche die sys-

tematische Verbesserung umweltrelevanter Aspekte und die kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz sowie Langlebigkeit der 

Produkte zum Gegenstand haben. 

 

 

   

We Care Programm 
 

 

https://www.wackerneuson.at/services-parts/reparatur-wartung/wecare
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Inhalt 

 

Im Rahmen des Energie- und Umweltmanagementsystems ist das WeCare-Programm als zentraler Baustein zur Sicherung von War-

tung und Reparatur der Produkte niedergelegt. WeCare umfasst abgestufte Servicepakete (WeCare, WeCare Plus, WeCare Premium), 

die eine fachgerechte, dokumentierte Wartung und Reparatur über einen definierten Zeitraum vorsehen und unter bestimmten Voraus-

setzungen (u. a. Beachtung der Betriebsanleitung, Einsatz von Originalersatzteilen, Durchführung der Arbeiten durch Wacker Neuson 

Niederlassungen oder autorisierte Partner und – sofern verfügbar – aktive Telematik) eine verlängerte Gewährleistung von bis zu 36 

Monaten ermöglichen. Die Pakete beinhalten je nach Ausgestaltung regelmäßige Inspektionen gemäß Betriebsanleitung, ein aktives 

Wartungsmanagement über Telematiksysteme sowie die Abdeckung bestimmter Reparatur- und Verschleißschäden.  

Mit WeCare soll die zuverlässige Instandhaltung der Produkte sichergestellt, die Lebensdauer der Maschinen verlängert, ungeplante 

Ausfälle reduziert und vorzeitigen Neuanschaffungen vorgebeugt werden, sodass der Bedarf an neuen Materialien sinkt. 

Anwendungsbereich 

 

Das WeCare-Programm ist maßgeblich für die Vertriebs-, Service- und relevanten Produktionsstrukturen der Wacker Neuson Group 

in Deutschland und Österreich. Das WeCare-Programm beschränkt sich dabei ausschließlich auf Baumaschinen und Baugeräte, die 

in diesen Märkten vertrieben und betreut werden.  

Standards/Initiativen  

Dritter  

Das WeCare-Programm orientiert sich nicht an externen Standards oder Initiativen Dritter, sondern stützt sich auf unternehmensintern 

definierte Regelungen. 
 

   

10-jährige Ersatzteilga-

rantie  

 

Inhalt 

 

In den vertraglichen Regelungen mit Lieferanten ist festgelegt, dass die Wacker Neuson Group für einen Zeitraum von mindestens 

zehn Jahren nach Beendigung der Serienproduktion oder nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zu angemessenen Bedingungen 

mit Ersatzteilen für die jeweiligen Liefergegenstände beliefern müssen. Damit soll die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen gesi-

chert, die Nutzungsdauer der Maschinen gestützt, vorzeitigen Stilllegungen vorgebeugt und der Bedarf an neuen Produkten und Ma-

terialien begrenzt werden. 

Anwendungsbereich 

 

Die Vorgabe zur 10-jährigen Ersatzteilgarantie ist verbindlich für alle Lieferanten und alle ersatzteilrelevanten Liefergegenstände, die 

auf Grundlage der Einkaufsbedingungen der Wacker Neuson Group bezogen werden, bzw. für alle Produkte der Konzernmarken 

Wacker Neuson, Weidemann, Kramer. 

Standards/Initiativen  

Dritter  

In der 10-jährigen Ersatzteilgarantie wird nicht explizit auf externe Normen oder Initiativen Bezug genommen. Die Regelung basiert 

auf der vertraglichen Gestaltungshoheit der Wacker Neuson Group innerhalb ihrer Einkaufsbedingungen. 

 

   

Refurbished Baugeräte 

und Akkus   

Inhalt 

 

Der im Beiblatt verankerte Refurbishment-Prozess wirkt dem hohen Einsatz von Primärrohstoffen gezielt entgegen, indem er die 

Lebensdauer von Baugeräten und Akkus durch standardisierte Überholungen, den Austausch definierter Verschleißteile, notwendige 

Reparaturen sowie umfassende funktionale und optische Qualitätsprüfungen deutlich verlängert. Die Wiederaufbereitung der Akkus 

einschließlich Software-Updates und zertifiziertem State of Health reduziert den Bedarf an neuen, rohstoffintensiven Komponenten 

und hält wertvolle Materialien im Nutzungskreislauf. 

Anwendungsbereich 

 

Der Refurbishment-Prozess ist ausschließlich auf Baugeräte und Akkus ausgerichtet. Die zugrunde liegenden Richtlinien finden An-

wendung in Deutschland und Österreich. 

Standards/Initiativen  

Dritter 

 

Das Beiblatt zum Refurbishment-Prozess richtet sich nach den Anforderungen der ISO 14001 und ISO 50001, welche die systema-

tische Verbesserung umweltrelevanter Aspekte und die kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz sowie Langlebigkeit der Pro-

dukte abdecken. 

 

Die Wacker Neuson Group integriert Prinzipien der Kreislaufwirt-

schaft und des Eco-Designs in ihre wesentlichen Produkte insbe-

sondere durch konstruktive, nutzungsbezogene und serviceorien-

tierte Ansätze entlang des Produktlebenszyklus. Ziel ist es, die An-

wendungsdauer der Maschinen zu verlängern, Reparaturen und In-

standhaltung zu ermöglichen und damit den Einsatz nicht erneuer-

barer Primärrohstoffe sowie vorzeitige Ersatzbeschaffungen zu be-

grenzen. 

Ein zentrales Element ist die Auslegung der Produkte auf Langle-

bigkeit und Reparierbarkeit. Die Maschinen sind überwiegend mo-

dular aufgebaut, sodass einzelne Komponenten gezielt ausge-

tauscht, repariert oder nachgerüstet werden können, ohne das Ge-

samtprodukt ersetzen zu müssen. Ergänzend wird die Nutzungs-

dauer durch eine vertraglich geregelte, langfristige Ersatzteilverfüg-

barkeit von mindestens zehn Jahren nach Produktionsende unter-

stützt.  

Aspekte der Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit werden 

im Produktdesign qualitativ berücksichtigt, besonders durch den 

Einsatz überwiegend technisch etablierter Materialgruppen wie 

metallischer Werkstoffe sowie weiterer Materialien, die grundsätz-

lich einer stofflichen Verwertung zugänglich sind. Die Integration 

dieser Aspekte erfolgt konstruktiv; eine quantitative Bewertung der 

Recyclingfähigkeit oder der Einsatz von Sekundärmaterialien ist 

derzeit nicht systematisch hinterlegt. 

Darüber hinaus unterstützen servicebasierte und digitale Elemente 

wie strukturierte Wartungs- und Reparaturkonzepte, optionale 

Nachrüstungen, Softwareupdates sowie telematikgestützte Zu-

standsüberwachung die Verlängerung der Nutzungsphase. Auf 

diese Weise werden Kreislaufwirtschaftsprinzipien vor allem über 

den Gebrauch und die Instandhaltung der Produkte umgesetzt, 

ohne dass eine formalisierte Eco-Design-Klassifizierung oder pro-

duktbezogene Recyclingkennzahlen vorliegen. 
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GDR-A Nr. 44 | 45 a-b | 46a-c: Allgemeine Offenlegungspflich-

ten zu Maßnahmen  

 

E5-2 Nr. 10 

Zur Reduktion des Einsatzes nicht erneuerbarer Primärrohstoffe 

und zur Begünstigung der Ressourceneffizienz kombiniert die  

Wacker Neuson Group Maßnahmen entlang des Produktlebens-

zyklus. Diese reichen von der Ausrichtung der Produkte auf Lang-

lebigkeit und Reparierfähigkeit über die strukturierte Bewertung 

und Aufarbeitung gebrauchter Maschinen bis hin zu Second-Life-

Konzepten für Komponenten und Antriebsbatterien. Die nachfol-

gend dargestellten Maßnahmen konkretisieren diesen Ansatz und  

zeigen, wie die identifizierten Hebel systematisch umgesetzt wer-

den. 

 

 

 

 

MAßNAHMEN ZUR REDUKTION DES RESSOURCENEINSATZES UND ZUR FÖRDERUNG DER KREISLAUFWIRTSCHAFT 

            

Standort (Land) 

 

Ziel  Maßnahme  

Veran-
schlagte  

Investitions- 
und  

Betriebs-
kosten in € 

 Status  
Geplanter  

Abschluss 
der Maßnahme 

 

Kleinmachnow (DE) 

 

Substitution – Verwendung 
ökologischer / nachhaltiger 
Arbeitsstoffe 

 Ölbindemittel RESORB 8 Mobile Station. RE-
SORB 8 ist ein Bindemittel mit extrem hoher 
Absorptionsfähigkeit und besteht überwie-
gend aus nachwachsenden und abbaubaren 
Pflanzenfasern (überschüssiges Bindemittel 
wird stets zurückgewonnen) 

 n.v.  In Bearbeitung  

Kontinuierlich und 
Ausweitung auf an-
dere deutsche Ver-

triebsgesellschaften 

 

Korbach (DE) 
 

Verbesserung Kreislaufwirt-
schaft 

 Umstellung von Einwegverpackungen auf 
Mehrweggestelle (z.B. für Motoren etc.) 

 n.v.  In Bearbeitung  Fortlaufend  

Gesellschaften in DE, 
AT, CH, PL, CZ, SK, 
HU, BE, NL 

 

Erhöhung der Nutzungsinten-
sität und Nutzungsdauer der 
Maschinen durch alternative 
Geschäftsmodelle und struk-
turierte Rücknahme ge-
brauchter Geräte 

 Miete, Operate lease, Eintausch von Ge-
brauchtmaschinen, Gebrauchtmaschinenver-
kauf 

 n.v.  In Bearbeitung  Fortlaufend  

Linz (AT) 
 

Förderung und Skalierung 
kreislauffähiger Geschäftsmo-
delle 

 Engagement mit externen Mietparks, sowie 
Finanzdienstleistern zur Förderung kreislauf-
fähiger Geschäftsmodelle 

 n.v.  In Bearbeitung  Fortlaufend  

Certified Battery 
Check  in Linz (AT), 
Pfullendorf (DE),  
Korbach (DE) und 
UsedInspector  
AfterSales Global 

 

Standardisierung und Digitali-
sierung der Zustandsbewer-
tung gebrauchter Maschinen 
und Batterien, um deren Wei-
terverwendung, Wiederver-
marktung und gegebenenfalls 
Aufarbeitung zu ermöglichen 

 Entwicklung von Lösungen (z.B. App Used 
Inspector, Certified Battery Check) 

 n.v.  In Bearbeitung  Fortlaufend  

Linz (AT)  
Reichertshofen (DE), 
Vertriebsgesellschaft 
in Warschau (PL) 

 

Wiederaufbereitung ge-
brauchter Maschinen zur er-
neuten Nutzung, um die Nut-
zungsdauer zu verlängern 

 Pilotprojekte zu Refurbishing (Verdichtungs-
geräte, Minibagger) 

 n.v.  In Bearbeitung  Fortlaufend  

Linz (AT), Reichertsh-
ofen (DE) 

 

Erhalt wertvoller Materialien 
im Kreislauf durch Second-
Life- bzw. Verwertungskon-
zepte 

 Konzepte für die Weiterverwertung von ge-
brauchten Antriebsbatterien 

 n.v.  In Bearbeitung  Fortlaufend  

Alle Produktionsge-
sellschaften  

Erhöhung der Langlebigkeit 
und Instandhaltbarkeit der 
Produkte 

 Lange Ersatzteilverfügbarkeiten, einfache 
Reparierfähigkeit, modularer Maschinenauf-
bau 

 n.v.  In Bearbeitung  Fortlaufend  

Reichertshofen (DE), 
Saragossa (ES) 

 

Minimierung des Ressourcen-
bedarfs durch Standardisie-
rung von Batterien und Lad-
einfrastruktur (BatteryOne) 

 Optimierung der Einsatzdauer von Batterien 
durch flexible Verwendung über mehrere Ge-
räte hinweg, Wahrung der Rückwärtskompa-
tibilität zu älteren Modellen 

 n.v.  Umgesetzt  Kontinuierlich  

Alle Vertriebsgesell-
schaften 

 

Systematische Verlängerung 
der Maschinenlebensdauer 

 Optimierung der Wartungs- und Reparatur-
prozesse auf Basis kontinuierlich ausgewer-
teter Maschinen- und Zustandsdaten (z. B. 
über telematikgestützte Systeme wie 
EquipCare), um die Nutzungsdauer der Ma-
schinen zu verlängern 

 n.v.  Umgesetzt  Kontinuierlich  

            

 

Im Berichtsjahr wurden keine gesonderten, signifikanten finanziel-

len Ressourcen ausschließlich für diese Maßnahme ausgewiesen. 

Entsprechende Aufwendungen sind in bestehenden Kostenstellen 

und Investitionspositionen enthalten (z. B. Produktentwicklung, 

Service, IT) und können derzeit nicht verlässlich einzelnen Maß-

nahmen zugeordnet werden. 
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GDR-T Nr. 50 | 52: Allgemeine Offenlegungspflichten zu Zielen 

 

E5-3 Nr.11 

Für die im Themenfeld Ressourcen und Kreislaufwirtschaft identifi-

zierte wesentliche tatsächlich negative Auswirkung hat die  

Wacker Neuson Group derzeit keine vollständig outcome-orientier-

ten Zielgrößen definiert. Die Wirksamkeit der bestehenden Richtli-

nien und Maßnahmen wird dennoch regelmäßig überprüft.  

Die Wacker Neuson Group strebt an, durch eine hohe Ersatzteil-

verfügbarkeit die Nutzungsdauer ihrer Maschinen systematisch zu 

verlängern und vorzeitige Ersatzbeschaffungen zu vermeiden. Auf 

diese Weise soll der Einsatz nicht erneuerbarer Primärrohstoffe 

über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg begrenzt und die 

Kreislauffähigkeit der Produkte optimiert werden. Ein zentrales 

Steuerungselement ist dabei das Service Level im Ersatzteilbe-

reich. Es misst den Anteil der vollständig erfüllten Kundenbestel-

lungen für Ersatzteile und dient als relativer, prozessorientierter 

Leistungsindikator zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der Er-

satzteilversorgung. Die operative Steuerung erfolgt im Logistikzent-

rum Mülheim-Kärlich (SEM), das als Drehkreuz der weltweiten Er-

satzteilversorgung für die drei Kernmarken der Unternehmens-

gruppe – Wacker Neuson, Kramer und Weidemann – fungiert. 

Weiterhin wird die Effektivität der im Zusammenhang mit Ressour-

cennutzung und Kreislaufwirtschaft stehenden Richtlinien der  

Wacker Neuson Group durch regelmäßige Zertifizierungen nach 

ISO 14001 und ISO 50001 unterstützt, da diese auf einem syste-

matischen Managementansatz beruhen, der u.a. die Festlegung 

von Verantwortlichkeiten, die Implementierung definierter Pro-

zesse sowie deren laufende Überwachung umfasst. Diese exter-

nen Zertifizierungsaudits prüfen dabei nicht nur die formale Exis-

tenz von Richtlinien, sondern insbesondere deren tatsächliche An-

wendung, die Einhaltung operativer Vorgaben sowie die Ableitung 

und Umsetzung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen. 

Durch die vertragliche Festschreibung der zehnjährigen Ersatzteil-

verfügbarkeit als verbindlicher Bestandteil der Einkaufsverträge mit 

den Lieferanten der Wacker Neuson Group wird garantiert, dass 

die entsprechenden Anforderungen nicht auf freiwilliger Basis be-

ruhen, sondern als rechtlich bindende Verpflichtungen vertraglich 

verankert sind. Der gezielte Ausbau des Ersatzteil- und Dienstleis-

tungsgeschäfts unterstützt darüber hinaus die Maßnahmen zur 

Verlängerung der Nutzungsdauer von Maschinen und trägt zur Re-

duzierung vorzeitiger Ersatzbeschaffungen bei. Die deutsche Ver-

triebsgesellschaft Wacker Neuson SGM Verwaltungs GmbH ver-

folgt das Soft-Goal, ab 2026 sämtliche Compact-Equipment-Ma-

schinen38 standardmäßig mit dem Telematikmodul EquipCare aus-

zustatten. Damit wird die bestehende Maßnahme zur Optimierung 

der Wartungs- und Reparaturprozesse auf weitere Produkte aus-

geweitet, um Ausfälle zu vermeiden und den Ressourceneinsatz 

über den Lebenszyklus hinweg zu optimieren. 

Zudem befindet sich der Einkauf derzeit im Aufbau eines struktu-

rierten Ansatzes zur Berücksichtigung von Aspekten der Ressour-

cennutzung und Kreislaufwirtschaft. Zur Schaffung eines einheitli-

chen Orientierungsrahmens wird derzeit ein konzernweites Ein-

kaufshandbuch erarbeitet, das relevante Nachhaltigkeitsthemen – 

einschließlich erster Leitplanken zu ressourcenschonenden und 

                                                
38 Ausgenommen sind hiervon der Wacker Neuson 803 sowie alle Kettendumper 
aus PAL. 

kreislaufwirtschaftlichen Beschaffungsansätzen – integriert und 

den Einkäufern als praktische Entscheidungshilfe dient. 

Die Weiterentwicklung entsprechender Prozesse, Vorgaben und 

Steuerungsmechanismen erfolgt im Rahmen etablierter Gover-

nance-Strukturen. Hierzu zählen regelmäßige monatliche Manage-

ment-Meetings mit Einkaufsleitung, Category Management und 

dem PREX-Team sowie quartalsweise Top-Management-Mee-

tings (Procurement Steering Council). In diesen Gremien werden 

relevante Themen priorisiert, Beschaffungsprozesse fortgeführt, 

Vorgaben verabschiedet und deren Umsetzung überwacht. Auf 

diesem Fundament schafft der Einkauf die organisatorischen Vo-

raussetzungen, um perspektivisch konkrete Zielsetzungen und 

Kennzahlen zur Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft zu de-

finieren und systematisch zu etablieren. 
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GDR-M Nr. 47| 48| 49 a-d: Allgemeine Offenlegungspflichten 

zu Kennzahlen im Kapitel Ökologie 

 

E5-4 Nr. 12 | 13 a-d – Ressourceneingänge 

Abweichend vom Gesamtkonsolidierungskreis der Nachhaltigkeits-

erklärung (siehe Kapitel BP-1) werden im Rahmen der Angaben zu 

ESRS E5 ausschließlich jene Konzerngesellschaften berücksich-

tigt, in denen eine eigenständige Produktion von Maschinen erfolgt. 

Das Werk in Serbien ist aufgrund seiner Rolle als rein interner Zu-

lieferer nicht separat in den E5-Metriken enthalten, da die dort er-

brachten Leistungen vollständig in die Produktionsprozesse der an-

deren Werke eingehen.  

Zum aktuellen Berichtszeitpunkt ist darauf hinzuweisen, dass keine 

detaillierten Angaben zu den einzelnen Materialien innerhalb der 

beschafften Produktkomponenten gemacht werden können. Die 

Wacker Neuson Group beschafft überwiegend vormontierte und 

funktionsfähige Produktkomponenten und nicht einzelne Primär-

rohstoffe oder Materialien wie beispielsweise Stahl, Aluminium o-

der Kunststoffe. Demnach liegen gegenwärtig keine aggregierten 

Daten zu den in den Komponenten enthaltenen Einzelmaterialien 

vor. 

Aus demselben Grund können aktuell keine belastbaren Angaben 

dazu gemacht werden, ob und in welchem Umfang die eingekauf-

ten Produktkomponenten kritische oder strategische Rohmateria-

lien im Sinne der einschlägigen EU-Definitionen enthalten.  

Die nachfolgende Tabelle stellt daher ersatzweise den Umfang der 

beschafften Produktkomponenten dar. Ausgewiesen sind die ein-

gekauften Mengen in Tonnen, jeweils nach Standort gegliedert so-

wie für das Berichtsjahr und das Vorjahr, um eine Vergleichbarkeit 

über die Zeit zu ermöglichen. 

Zur Ermittlung dieser Angaben verwendet die  

Wacker Neuson Group ein methodisches Vorgehen zur Berech-

nung der Ressourcenzuflüsse, bei dem das Gewicht der hergestell-

ten Maschinen als zentrale Bezugsgröße herangezogen wird. Da-

bei wird das Gewicht der hergestellten Maschinen als Grundlage 

herangezogen. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Materialströme 

systematisch zu erfassen und eine konsistente Basis für die Be-

wertung des Ressourcenverbrauchs zu schaffen. Das Gewicht der 

Maschinen bildet dabei eine aussagekräftige Bezugsgröße, da es 

die Summe der eingesetzten Rohstoffe und Materialien repräsen-

tiert. Durch diese Methodik lassen sich sowohl die Hauptkompo-

nenten als auch die kleineren Materialanteile in die Berechnungen 

einbeziehen, wodurch eine umfassende Analyse der Ressourcen-

zuflüsse ermöglicht wird. Gleichzeitig vereinfacht der Ansatz die 

Datenaufbereitung, da das Maschinengewicht eine leicht zugängli-

che und überprüfbare Kennzahl darstellt. 

Ferner ist festzuhalten, dass in den Maschinen der  

Wacker Neuson Group kein biologisches Material eingesetzt wird. 

Sämtliche eingesetzten Materialien lassen sich der Kategorie 

„technische Materialien“ zuordnen. 

GESAMTGEWICHT DER IM BERICHTSZEITRAUM VERWENDETEN PRODUKTE UND MATERIALIEN NACH STANDORT 

            

Kategorie / Aufteilung 
 

Einheit  Gesamtgewicht 2025  
Gewicht techn. 
Material 2025  

Gesamtgewicht 
2024  

Gewicht techn. 
Material 2024  

Hörsching (PAL)  Tonnen  51.276  51.276  44.776  44.776  

Korbach (PGK)  Tonnen  23.992  23.992  25.595  25.595  

Menomonee Falls (PNA)  Tonnen  13.499  13.499  13.196  13.196  

Pfullendorf (PGP)  Tonnen  26.505  26.505  30.623  30.623  

Pinghu (PCP)  Tonnen  2.709  2.709  2.214  2.214  

Reichertshofen (PGR)  Tonnen  11.608  11.608  9.661  9.661  

Saragossa (ENAR)  Tonnen  684  684  585  585  

Summe aller Produktionswerke  Tonnen  130.273  130.273  126.650  126.650  

            

Der Anteil sekundärer Ressourcen wird mit 0 Prozent ausgewie-

sen, da zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbaren Informationen 

zum Sekundärmaterialanteil innerhalb der eingekauften Produkt-

komponenten vorliegen. Eine entsprechende Berichterstattung 

kann grundsätzlich nur auf Basis von Primärdaten aus der Liefer-

kette erfolgen. Derzeit ist dieser Ansatz noch nicht darstellbar. Per-

spektivisch ist vorgesehen, die Abfrage entsprechender Informati-

onen in Kombination mit der Erhebung von Product Carbon Foot-

prints (PCF) direkt bei den Lieferanten zu integrieren. Dabei ist ein 

stufenweiser Ansatz vorgesehen, der unter anderem die Anpas-

sung bestehender Anfrage- und Ausschreibungsprozesse, eine pri-

orisierte Abfrage bei relevanten Warengruppen sowie die systema-

tische Integration der erhobenen Daten in den SAP-Materialstamm 

umfasst. 

 

 

E5-5 Nr.: 14| 15 a-c – Ressourcenabflüsse der Produkte 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentli-

chen Produktkategorien der Wacker Neuson Group und stellt für 

jedes dieser Produkte die erwartete Haltbarkeit sowie qualitative 

Angaben zu recyclingfähigen Komponenten und Materialien dar. 

Die Angaben zur erwarteten Haltbarkeit fußen auf einer konserva-

tiven Annahme, die an die verbindlich geregelte Ersatzteilverfüg-

barkeit gekoppelt ist.  

Die Angaben zur Recyclingfähigkeit werden auf Grundlage einer 

qualitativen technischen Einordnung der in den jeweiligen Produk-

ten eingesetzten wesentlichen Materialgruppen und Komponenten 

vorgenommen. Berücksichtigt wird dabei die stoffliche Beschaffen-

heit der Hauptbestandteile sowie deren grundsätzliche Eignung für 

etablierte Recycling- und Verwertungsverfahren. In Abhängigkeit 

von Produktkategorie und Einsatzbereich zählen hierzu vorrangig 

metallische Werkstoffe wie Stahl und Blech, elektrische und elekt-

ronische Komponenten, Kunststoffe, Schläuche, Holz, Papier so-

wie Betriebsflüssigkeiten. 
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Die Angaben erfolgen qualitativ, da derzeit keine belastbaren pro-

zentualen Recyclingraten für die einzelnen Produkte oder deren 

Verpackungen vorhanden sind. Eine quantitative Bewertung der 

Recyclingfähigkeit würde detaillierte Materialanalysen und Primär-

daten entlang der vorgelagerten Wertschöpfungskette erfordern, 

die aktuell nicht verfügbar sind. 

AUS DEM PRODUKTIONSPROZESS HERVORGEGANGENE  
PRODUKTE UND MATERIALIEN 

       

Kategorie/Aufteilung  

Erwartete 
Haltbarkeit in 

Jahren  

Angaben zu  
recyclefähigen 

(An)teilen   

       

Dumper (Hörsching) 

 

10 

 

Stahl 
Elektrik 

Betriebsflüssigkeit 
Blech   

Bagger (Hörsching) 

 

10 

 

Stahl 
Elektrik 

Blech 
Schlauch   

Teleskoplader, Knicklenkung 
(Pfullendorf) 

 

10 

 

Stahl 
Kunststoff 

Blech 
Elektrik   

Teleskoplader, Allradantrieb 
(Pfullendorf) 

 

10 

 

Stahl 
Kunststoff 

Blech 
Elektrik   

Teleskoplader (Pfullendorf) 

 

10 

 

Stahl  
Elektrik  

Blech 
Kunststoff   

Radlader, Knicklenkung  
(Pfullendorf) 

 

10 

 

Stahl 
Kunststoff 

Blech 
Elektrik   

Radlader, Allradantrieb  
(Pfullendorf) 

 

10 

 

Stahl 
Kunststoff 

Blech 
Elektrik   

Teleskopradlader, Knicklenkung 
(Korbach) 

 

10 

 

Stahl  
Elektrik  

Blech 
Kunststoff   

Teleskoplader (Korbach) 

 

10 

 

Stahl  
Elektrik  

Blech 
Kunststoff   

Radlader, Knicklenkung (Kor-
bach) 

 

10 

 

Stahl 
Kunststoff 

Blech 
Elektrik   

Klimatechnik (Menomonee Falls) 
 

10 
 

Stahl  
Elektrik   

Bodenverdichtung  
(Menomonee Falls) 

 

10 

 

Blech 
Elektrik 

Holz 
Stahl   

Kompaktlader  
(Menomonee Falls) 

 

10 

 

Blech 
Elektrik 

Holz 
Stahl   

Utility (Menomonee Falls) 

 

10 

 

Blech 
Elektrik 

Holz 
Stahl   

Bodenverdichtung  
(Reichertshofen) 

 

10 

 

Blech 
Elektrik 

Holz 
Stahl   

Betontechnik (Reichertshofen) 

 

10 

 

Blech 
Elektrik 
Papier 

Schlauch   

Aufbruchtechnik (Reichertshofen) 

 

10 

 

Stahl 
Blech 

Elektrik 
Holz   

Utility (Reichertshofen) 

 

10 

 

Stahl 
Blech 
Holz 

Papier 
Elektrik   

Bodenverdichtung (Pinghu) 

 

10 

 

Stahl  
Elektrik 

Holz 
Papier   

Betontechnik (Pinghu) 

 

10 

 

Stahl  
Blech 
Holz 

Papier   

Aufbruchtechnik (Pinghu) 

 
10 

 

Stahl 
Blech 
Holz   

Bagger (Pinghu) 

 

10 

 

Stahl 
Elektrik 

Blech 
Schlauch   

Utility (Pinghu) 

 

10 

 

Stahl 
Blech 
Holz 

Papier   

ENAR-Produkte (Saragossa) 

 
10 

 

Stahl 
Blech 
Holz   

       

 

Baumaschinen und Geräte der Wacker Neuson Group zeichnen 

sich durch eine hohe Reparaturfreundlichkeit aus: Ersatzteile sind 

langfristig verfügbar, wodurch die Nutzungsdauer der Maschinen 

verlängert wird. Dank des modularen Aufbaus können Komponen-

ten und Baugruppen weitgehend problemlos ausgetauscht oder re-

pariert werden, ohne die gesamte Maschine ersetzen zu müssen. 

Die Maschinen sind wartungsfreundlich gestaltet, was eine einfa-

che und schnelle Durchführung von Wartungsarbeiten ermöglicht. 

Umfassende Reparaturanleitungen und technische Dokumentatio-

nen unterstützen diesen Prozess. Des Weiteren werden spezielle 

Schulungen für die Techniker der Vertriebs- und Serviceorganisa-

tionen angeboten, um eine fachgerechte Wartung sicherzustellen. 

Regelmäßige Softwareupdates gewährleisten bei den Maschinen 

der Marken Wacker Neuson, Weidemann und Kramer die langfris-

tige Kompatibilität und Funktionsfähigkeit der Maschinen, ohne 

dass ein Austausch erforderlich ist. Produktverbesserungen, die 

zur Steigerung der Langlebigkeit beitragen, werden auch nachträg-

lich in Form von optionalen Nachrüstungen angeboten. Aufrüstun-

gen für bestehende Modellserien sind ebenfalls möglich. 

Um die Langlebigkeit der Produkte zu steigern, bietet Wacker 

Neuson, Weidemann und Kramer ihren Kunden die Möglichkeit, ei-

nen Full-Service-Vertrag abzuschließen. Die konkreten Ausgestal-

tungen dieser Verträge können je nach Land variieren. Zusätzlich 

kann auf Wunsch eine verlängerte Gewährleistungszeit vereinbart 

werden, um eine langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit zu er-

möglichen. Mithilfe von Telematik-Modulen zur Ferndiagnose und 

-wartung sowie zur Fehlereingrenzung können Anfahrten zur Diag-

nose reduziert und Werkzeuge/Ersatzteile schneller geliefert wer-

den. Die Langlebigkeit der Produkte wird durch eine Produktle-

bensdauer von mindestens zehn Jahren und eine öffentlich kom-

munizierte Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens zehn Jahren 

nach Produktionsende garantiert.
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EU-Taxonomie 

Zielsetzung und Hintergründe der EU-Taxonomie 

Die Weltgemeinschaft hat sich durch das Pariser Klimaabkommen 

im Jahr 2015 das Ziel gesetzt, die Erderwärmung im 21. Jahrhun-

dert auf deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst auf nicht 

mehr als 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zur Erreichung dieser Kli-

maziele sowie weiterer Nachhaltigkeitsziele wurden auf EU-Ebene 

der European Green Deal und der EU Action Plan on Financing 

Sustainable Growth beschlossen. Die EU will bis zum Jahr 2050 

Netto-Null-Treibhausgasemissionen erreichen und bis 2030 sollen 

die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegen-

über 1990 reduziert werden. Mit dem im August 2021 in Kraft ge-

tretenen neuen Klimaschutzgesetz hat die Bundesregierung die 

Klimaziele für Deutschland bereits verschärft: Bis 2030 sollen die 

Treibhausgasemissionen in Deutschland um mindestens 65 Pro-

zent gegenüber 1990 sinken. Das Ziel der Treibhausgasneutralität 

soll bereits 2045 erreicht werden. 

Dies kann nach Auffassung der EU unter anderem gelingen, wenn 

die globalen Finanzströme so gelenkt werden, dass öffentliche und 

private Investitionen die Umsetzung der vereinbarten Klimaziele 

unterstützen. Das Pariser Abkommen formuliert genau dies als ei-

nes seiner Kernziele: die Konsistenz der Finanzströme mit Entwick-

lungspfaden hin zu einer klimafreundlichen Welt, die auch gegen-

über den negativen Auswirkungen des Klimawandels widerstands-

fähig ist. Ein zentrales Instrument ist die Erhöhung der Transparenz 

bezüglich „ökologisch nachhaltiger“ Wirtschaftstätigkeiten durch 

die EU-Taxonomie. Insbesondere durch die Klassifizierung, welche 

Wirtschaftstätigkeiten als „ökologisch nachhaltig“ erachtet werden, 

soll Sicherheit für Investoren geschaffen und Greenwashing ver-

mieden werden. Grundlage bildet die Verordnung (EU) 2020/852 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom Juni 2020 über 

die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger In-

vestitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (im 

Folgenden Taxonomie-VO), die zum einen Vorgaben für nachhal-

tige Investitionen definiert und zum anderen die Offenlegungsver-

ordnung ändert. Die Taxonomie-VO trat am 12. Juli 2020 in Kraft. 

In Artikel 9 der Taxonomie-VO werden die folgenden sechs Um-

weltziele genannt: 

▪ Klimaschutz, 

▪ Anpassung an den Klimawandel, 

▪ Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeres-

ressourcen, 

▪ Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, 

▪ Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

und 

▪ Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Öko-

systeme. 

 

 

Die EU-Kommission wird durch die Verordnung beauftragt, dele-

gierte Rechtsakte zu erlassen, um technische Bewertungskriterien 

festzulegen. Die technischen Bewertungskriterien für die Umwelt-

ziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel wurden mit 

der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 vom 4. Juni 2021 fest-

gelegt, die am 9. Dezember 2021 im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht wurde und seit dem 1. Januar 2022 anzuwen-

den ist; diese Kriterien erfuhren am 27. Juni 2023 durch einen wei-

teren delegierten Rechtsakt Anpassungen und Ergänzungen. Er-

gänzend hierzu erließ die Kommission mit der Delegierten Verord-

nung (EU) 2022/1214 einen weiteren delegierten Rechtsakt, der 

bestimmte Tätigkeiten im Bereich Kernenergie und Gaswirtschaft 

unter engen Voraussetzungen in die Klimataxonomie einbezieht. 

Ebenfalls am 27. Juni 2023 verabschiedete die Kommission einen 

delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie im Umweltbereich, der 

eine neue Reihe von Taxonomiekriterien für Wirtschaftstätigkeiten 

enthält, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren 

der nicht klimabezogenen Umweltziele leisten, nämlich zur nach-

haltigen Nutzung und zum Schutz der Wasser- und Meeresres-

sourcen, zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, zur Vermei-

dung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie zum 

Schutz und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der 

Ökosysteme. Gleichzeitig nahm die Kommission Änderungen am 

delegierten Rechtsakt zur Taxonomie „Klima“, der die Umweltziele 

der Abschwächung des Klimawandels und der Anpassung an den 

Klimawandel abdeckt, und am delegierten Rechtsakt zur Taxono-

mie-Offenlegung an. 

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission am 4. Juli 2025 

einen weiteren delegierten Rechtsakt zur Vereinfachung der An-

wendung der EU-Taxonomie angenommen, der insbesondere An-

passungen an bestehenden technischen Bewertungskriterien und 

an den Offenlegungspflichten vorsieht. Die Angaben zur EU-Taxo-

nomie wurden auf Grundlage der Delegierten Verordnungen (EU) 

2021/2178, (EU) 2021/2139 sowie (EU) 2023/2486 jeweils in der 

zum 31.12.2025 geltenden Fassung erstellt. Die am 08.01.2026 im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Delegierte Ver-

ordnung (EU) 2026/73 wurde aufgrund des in Art. 4 dieser Verord-

nung vorgesehenen Wahlrechts im Berichtsjahr nicht angewendet. 

Die EU-Taxonomie unterscheidet zwischen taxonomiefähigen (eli-

gible) und taxonomiekonformen (aligned) Wirtschaftstätigkeiten. 

Taxonomiefähige Wirtschaftstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkei-

ten, für welche je Umweltziel spezifische Kriterien in delegierten 

Rechtsakten definiert wurden. 

Wirtschaftstätigkeiten sind taxonomiekonform, also „ökologisch 

nachhaltig“ im Sinne der Taxonomie-Verordnung, wenn sie die fol-

genden Kriterien kumulativ erfüllen: 

▪ sie leisten einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem 

der sechs Umweltziele gemäß Art. 9 Taxonomie-VO (Sub-

stantial Contribution), nachgewiesen durch Einhaltung der 

von der EU definierten Kriterien (Technical Screening Crite-

ria), 

▪ sie beeinträchtigen die Erreichung der fünf weiteren EU-Um-

weltziele nicht erheblich (DNSH: Do No Significant Harm) 

und 
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▪ sie halten soziale Mindestschutzkriterien  

(Minimum Safeguards) ein. 

Über Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung i.V.m. dem Delegierten 

Rechtsakt (EU) 2021/2178 vom 6. Juli 2021 sind die Offenlegungs-

pflichten für die Geschäftsjahre ab 2022 geregelt. Berichtspflichtig 

für das Geschäftsjahr 2025 sind die taxonomiefähigen und taxono-

miekonformen Wirtschaftstätigkeiten in Bezug auf die sechs Um-

weltziele und der Anteil der mit diesen Wirtschaftstätigkeiten ver-

bundenen Umsatzerlöse (Turnover), Investitionsausgaben 

(CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) am jeweiligen Gesamtwert 

des Konzerns. 

Für die detaillierte Bewertung einzelner Wirtschaftstätigkeiten sieht 

der seit 2025 geänderte delegierte Rechtsakt vor, dass eine ver-

tiefte Prüfung je Kennzahl nur erforderlich ist, sofern der Anteil der 

betreffenden Tätigkeiten an Turnover, CapEx oder OpEx jeweils 

mindestens 10 Prozent beträgt; die Schwelle ist dabei für jede 

Kennzahl gesondert anzuwenden. Von der Möglichkeit, diese 

Schwellenwerte anzuwenden, wurde im Berichtsjahr kein Ge-

brauch gemacht. Die grundsätzliche Offenlegungspflicht nach Arti-

kel 8 der Taxonomie-Verordnung bleibt hiervon unberührt. 

 

 

 

 

 

BERICHTSPFLICHT IM GESCHÄFTSJAHR 2025 

 

 

 

Bestimmung der Taxonomiefähigkeit sowie der 

Taxonomiekonformität 2025 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Berichterstattung aus dem 

Geschäftsjahr 2024 wurden im Geschäftsjahr 2025 die taxonomie-

fähigen und taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten ermittelt. 

Die Umsetzung der Kennzahlenermittlung wurde im Rahmen eines 

bereichsübergreifenden Projektteams durchgeführt. Zur Ermittlung 

der taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten erfolgte eine Durch-

sicht aller relevanten Unternehmenstätigkeiten  

der Wacker Neuson Group. Diese orientierte sich zunächst an den 

bereits identifizierten Wirtschaftsaktivitäten aus dem Vorjahr und 

baute auf diesen auf. Zudem wurde bei der Durchsicht der Aktivi-

tätenkataloge der sechs Umweltziele mit qualitativen Wesentlich-

keitsüberlegungen vorgegangen, um offensichtlich unwesentliche 

Sachverhalte auszugrenzen. 

Im Rahmen der Bestimmung der taxonomiefähigen Wirtschaftstä-

tigkeiten für die Umsatzerlöse (Turnover) wurden der Verkauf ak-

kubetriebener Baugeräte und Kompaktmaschinen (zero emission 

Produktportfolio), der Verkauf von Ersatzteilen und Gebrauchtma-

schinen, Mieteinnahmen aus dem Vermietbestand sowie Service- 

und Reparaturdienstleistungen identifiziert. Die Zuordnung erfolgte 

zu den Wirtschaftsaktivitäten „3.6 Herstellung anderer CO2-armer 

Technologien“, „5.1 Reparatur, Wiederaufarbeitung und Wieder-

aufbereitung“, „5.2 Verkauf von Ersatzteilen“, „5.4 Verkauf von Ge-

brauchtwaren“ sowie „5.5 Produkt als Dienstleistung und andere 
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kreislauf- und ergebnisorientierte Dienstleistungsmodelle“. Die Ak-

tivität 3.6 wurde dem Umweltziel 1 zugeordnet, die Aktivitäten 5.1, 

5.2, 5.4 und 5.5 dem Umweltziel 4. 

Im Rahmen der Bestimmung der taxonomiefähigen Wirtschaftstä-

tigkeiten für die Investitionsausgaben (CapEx) wurden neben In-

vestitionsausgaben im Zusammenhang mit den zuvor genannten 

Umsatzaktivitäten auch Investitionen im Rahmen der Forschungs- 

und Entwicklungsaktivität, Investitionen in Photovoltaikanlagen, 

Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen sowie Zu-

gänge im Fuhrpark identifiziert. Die Zuordnung erfolgte neben den 

zuvor genannten Aktivitäten 3.6, 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 zu „6.5 Be-

förderung mit Motorrädern, Personenkraftwagen und leichten Nutz-

fahrzeugen“, „7.6 Installation, Wartung und Reparatur von Techno-

logien für erneuerbare Energien“ sowie „9.1 Marktnahe Forschung, 

Entwicklung und Innovation“. Die Wirtschaftsaktivitäten „7.3 Instal-

lation, Wartung und Reparatur von energieeffizienten Geräten“ in 

Höhe von 3.749,2 Euro und „7.4. Installation, Wartung und Repa-

ratur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Gebäuden (und auf 

zu Gebäuden gehörenden Parkplätzen)“ in Höhe von 3.212,3 Euro 

wurden nicht in die detaillierte Taxonomieprüfung einbezogen. 

Diese Aktivitäten sind sowohl aus strategischer Sicht für das Ge-

schäftsmodell des Konzerns als auch in quantitativer Hinsicht nicht 

wesentlich. Aufgrund ihres äußerst marginalen Beitrags zu der ta-

xonomierelevanten Kennzahl CapEx wurden sie im Sinne des We-

sentlichkeitsgrundsatzes als „beyond scope“ (außerhalb der Sys-

temgrenzen) eingeordnet. Der Ausschluss dieser Positionen hat 

keinen wesentlichen Einfluss auf die berichteten Taxonomie-Quo-

ten des Konzerns. Die Aktivitäten 3.6, 6.5, 7.6 und 9.1 wurden dem 

Umweltziel 1 zugeordnet, die Aktivitäten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 dem 

Umweltziel 4. 

Im Rahmen der Bestimmung der taxonomiefähigen Wirtschaftstä-

tigkeiten für die Betriebsausgaben (OpEx) wurden neben Betriebs-

ausgaben im Zusammenhang mit dem zero emission Produktport-

folio, den Service- und Reparaturdienstleistungen und der For-

schung und Entwicklung auch Ausgaben im Zusammenhang mit 

Dienstrad-Leasing identifiziert. Die Zuordnung erfolgte neben den 

zuvor genannten Aktivitäten 3.6, 5.1 und 9.1 zu „6.4 Betrieb von 

Vorrichtungen zur persönlichen Mobilität, Radverkehrslogistik“. Die 

Aktivitäten 3.6, 6.4 und 9.1. wurden dem Umweltziel 1 zugeordnet, 

die Aktivität 5.1 dem Umweltziel 4. 

Eine Einstufung der Wirtschaftstätigkeiten als taxonomiekonform 

(aligned) setzt voraus, dass die Erfüllung sämtlicher einschlägiger 

Technical Screening Criteria für den wesentlichen Beitrag sowie 

der Anforderungen zum „Do-No-Significant-Harm“ und der Min-

destschutzmaßnahmen vollständig und prüfungssicher nachgewie-

sen werden kann. Bei den als taxonomiefähig identifizierten Tätig-

keiten bestehen derzeit Zweifel, ob die vorhandene Dokumentation 

die positive Erfüllung der maßgeblichen Kriterien in der erforderli-

chen Tiefe, Konsistenz und Auditierbarkeit belegt. Vor diesem Hin-

tergrund weist die Wacker Neuson Group diese Tätigkeiten im Ge-

schäftsjahr 2025 konservativ als nicht taxonomiekonform aus. Die 

Unternehmensgruppe arbeitet parallel an der Schließung der fest-

gestellten Dokumentations- und Datengrundlagenlücken, insbe-

sondere durch eine präzisere Abgrenzung der Tätigkeiten, die Er-

gänzung von Mess- und Nachweisunterlagen sowie die Qualitäts-

sicherung der zugrunde liegenden Datenprozesse, um eine belast-

bare Konformitätsbewertung in späteren Berichtsperioden zu er-

möglichen. 

Aufbauend auf der Einschätzung der Taxonomiefähigkeit und  

-konformität erfolgte mit der internen Datenerhebung der von der 

Taxonomie geforderten Finanzkennzahlen Umsatzerlöse, Investiti-

onsausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) die Überfüh-

rung der als taxonomiefähigen identifizierten Wirtschaftstätigkeiten 

in Kennzahlen. Soweit möglich wurde unter Beachtung von We-

sentlichkeitsgrundsätzen auf Basis der Grundgesamtheit eine di-

rekte Zuordnung der Finanzkennzahlen zu einer entsprechenden 

Wirtschaftstätigkeit vorgenommen. Somit werden Doppelzählun-

gen bei der Zuordnung vermieden. Die Ermittlung der Finanzkenn-

zahlen erfolgte auf Basis des IFRS-Konzernabschlusses für das 

Geschäftsjahr 2025. 

Auswertung für das Geschäftsjahr 2025 

Im Geschäftsjahr 2025 waren 23,06 Prozent des Konzernumsatzes 

taxonomiefähig, aber nicht ökologisch nachhaltig (nicht taxonomie-

konform) und 0,00 Prozent taxonomiekonform. Entsprechend wa-

ren die verbleibenden 76,94 Prozent nicht taxonomiefähig. Die 

Grundgesamtheit der Umsatzerlöse (Nenner der Finanzkennzahl) 

stellt die Zeile „Umsatz“ der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr 2025 dar. Zu den taxonomiefähigen Aktivitä-

ten gehören der Verkauf akkubetriebener Baugeräte und Kompakt-

maschinen (zero emission Produktportfolio, Aktivität 3.6) sowie die 

weiteren Aktivitäten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5. Der im Vergleich zum 

Geschäftsjahr 2024 geringere Grad des Anteils taxonomiekonfor-

mer Umsätze ist im Wesentlichen auf die weiter oben dargestellten 

Einschränkungen in der Daten- und Dokumentationsverfügbarkeit 

zurückzuführen. 
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Im Geschäftsjahr 2025 waren 30,43 Prozent der Investitionsausga-

ben (CapEx) taxonomiefähig aber nicht ökologisch nachhaltig 

(nicht taxonomiekonform) und 0,00 Prozent taxonomiekonform. 

Entsprechend waren die verbleibenden 69,57 Prozent nicht taxo-

nomiefähig. Die Grundgesamtheit der Investitionsausgaben (Nen-

ner der Finanzkennzahl) umfasst die Investitionen des Konzerns in 

„Sachanlagen“ (inkl. Nutzungsrechte gemäß IFRS 16 sowie ggf. In-

vestitionen in „Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögens-

werte“) und „Sonstige immaterielle Vermögenswerte“ (ohne „Ge-

schäfts- oder Firmenwert“) des Geschäftsjahres 2025. Zu den ta-

xonomiefähigen Aktivitäten gehören die Investitionsausgaben im 

Zusammenhang mit dem zero emission Produktportfolio (3.6) und 

die Aktivitäten 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.5, 7.6 und 9.1. Die Vorjahres-

kennzahlen für die Aktivitäten 7.4 und 7.6 wurden infolge eines im 

Rahmen der DNSH-Prüfung identifizierten Berechnungsfehlers an-

gepasst. Die Vorjahreskennzahl für die Aktivität 3.6 wurde infolge 

eines identifizierten Fehlers bei der Abgrenzung des einbezogenen 

Konsolidierungskreises angepasst. Die vorgenommenen Änderun-

gen führen zu einer Restatement-Darstellung der Vergleichszah-

len, um die Konsistenz und Vergleichbarkeit der Taxonomie-KPIs 

sicherzustellen. Der prozentuale Rückgang des Anteils taxonomie-

fähiger Investitionsausgaben im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 

ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr 

2025 keine Gebäude erworben wurden. Die berichtete Zahl unter 

der Aktivität 7.7 bezog sich im Geschäftsjahr 2024 auf das Ersatz-

teillager in Mülheim-Kärlich. Der Rückgang des Anteils taxonomie-

konformer Investitionsausgaben im Vergleich zum Geschäftsjahr 

2024 ist im Wesentlichen auf die weiter oben beschriebenen Doku-

mentationslücken zurückzuführen. 

Im Geschäftsjahr 2025 waren 40,70 Prozent der Betriebsausgaben 

(OpEx) taxonomiefähig aber nicht ökologisch nachhaltig (nicht ta-

xonomiekonform) und 0,00 Prozent taxonomiekonform. Entspre-

chend waren die verbleibenden 59,30 Prozent nicht taxonomiefä-

hig. Die Grundgesamtheit (Nenner der Finanzkennzahl) der Be-

triebsausgaben umfasst Aufwendungen für Instandhaltung und Re-

paratur von Maschinen und Gebäuden sowie Forschung- und Ent-

wicklungsaufwendungen ohne Abschreibungen, Wertberichtigun-

gen und geleistete Leasingzahlungen. Zu den taxonomiefähigen 

Aktivitäten gehören die Betriebsausgaben im Zusammenhang mit 

dem zero emission Produktportfolio (3.6), die Aktivitäten 5.1 und 

6.4. sowie die Betriebsausgaben für Forschung und Entwicklung 

(9.1). Der Rückgang des Anteils taxonomiekonformer Betriebsaus-

gaben im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 ist im Wesentlichen 

auf die weiter oben beschriebenen Dokumentationslücken zurück-

zuführen. 
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Anteil des Umsatzes aus Waren oder Dienstleistungen, die mit taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten verbunden sind – Offenlegung für 

das Geschäftsjahr 2025: 

    
Kriterien für einen 

wesentlichen Beitrag 
DNSH Kriterien ("Keine 

erhebliche Beeinträchtigung")     
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A. TAXONOMIEFÄHIGE 
TÄTIGKEITEN 

                   

A.1. Ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten (taxonomiekonform) 

                   

Umsatz ökologisch 
nachhaltiger Tätigkeiten 
(taxonomiekonform) (A.1.) 

 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N/A N N N N N N 1,75   

Davon 
ermöglichende Tätigkeiten 

 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N/A N N N N N N 1,75 E  

Davon Übergangstätigkeiten  0,00 0,00 0,00%               T 

A.2. Taxonomiefähige aber nicht 
ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten (nicht 
taxonomiekonforme Tätigkeiten)  

                   

Herstellung anderer 
CO2-armer Technologien  

3.6 32,33 1,46 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        n.a.¹   

Reparatur, Wiederaufarbeitung 
und Wiederaufbereitung  

5.1 29,73 1,34 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        1,28   

Verkauf von Ersatzteilen 5.2 220,63 9,94 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        9,57   

Verkauf von Gebrauchtwaren 5.4 91,19 4,11 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        3,71   

Produkt als Dienstleistung und 
andere kreislauf- und ergebnis- 
orientierte Dienstleistungsmodelle 

5.5 137,86 6,21 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        6,47   

Umsatz taxonomiefähiger aber 
nicht ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonform) (A.2.) 

 511,75 23,06 1,46% 0,00% 0,00% 0,00% 21,61% 0,00%        21,04¹   

Umsatz taxonomiefähiger 
Tätigkeiten (A.1. + A.2) 

 511,75 23,06 1,46% 0,00% 0,00% 0,00% 21,61% 0,00%        22,79¹   

B. NICHT TAXONOMIEFÄHIGE 
TÄTIGKEITEN 

                   

Umsatz nicht taxonomiefähiger 
Tätigkeiten (B) 

 1.707,08 76,94                 

Gesamt (A+B)  2.218,82 100,00                 

                    ¹Darstellung im Berichtsjahr geändert, Vorjahreswerte sind nicht direkt vergleichbar.          
 

  Umsatz-Anteil/Gesamt-Umsatz  

  
taxonomiekonform je Umwelt-
ziel  taxonomiefähig je Umweltziel 

Klimaschutz  0,00%  1,46% 

Anpassung an den Klimawandel  0,00%  0,00% 

Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen  0,00%  0,00% 

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft  0,00%  21,61% 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung  0,00%  0,00% 

Schutz und zur Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme  0,00%  0,00% 
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CapEx-Anteil aus Waren oder Dienstleistungen, die mit taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind – Offenlegung für das Ge-

schäftsjahr 2025: 

    
Kriterien für einen 

wesentlichen Beitrag 
DNSH Kriterien ("Keine 

erhebliche Beeinträchtigung")     
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Mio. € % J; N; 
N/EL 

J; N; 
N/EL 

J; N; 
N/EL 

J; N; 
N/EL 

J; N; 
N/EL 

J; N; 
N/EL 

J; 
N 

J; 
N 

J; 
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J; 
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J; 
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J; 
N 

J; 
N 

% E T 

A. TAXONOMIEFÄHIGE 
TÄTIGKEITEN 

                   

A.1. Ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten (taxonomiekonform) 

                   

CapEx ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (taxonomiekonform) (A.1.) 

 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N/A N N N N N N 4,65¹   

Davon 
ermöglichende Tätigkeiten 

 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N/A N N N N N N 4,65¹ E  

Davon Übergangstätigkeiten  0,00 0,00 0,00%               T 

A.2. Taxonomiefähige aber nicht 
ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten)  

                   

Herstellung anderer 
CO2-armer Technologien  

3.6 1,12 1,32 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        n.a.2   

Reparatur, Wiederaufarbeitung 
und Wiederaufbereitung  

5.1 1,02 1,20 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        0,92   

Verkauf von Ersatzteilen 5.2 7,63 8,99 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        6,87   

Verkauf von Gebrauchtwaren 5.4 3,16 3,72 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        2,67   

Produkt als Dienstleistung und andere 
kreislauf- und ergebnisorientierte Dienstleis-
tungsmodelle 

5.5 4,77 5,61 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        4,65   

Beförderung mit Motorrädern, Personen-
kraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen 

6.5 5,16 6,08 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        5,59   

Installation, Wartung und Reparatur 
von energieeffizienten Geräten 

7.3 − − EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        0,01   

Installation, Wartung und Reparatur von 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge in 
Gebäuden 

7.4 − − EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        n.a.²   

Installation, Wartung und Reparatur von 
Technologien für erneuerbare Energien 

7.6 0,04 0,04 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        n.a.²   

Erwerb von und Eigentum an Gebäuden 7.7 − − N.A. N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        18,57   

Marktnahe Forschung, Entwicklung 
und Innovation 

9.1 2,95 3,47 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        n.a.²   

CapEx taxonomiefähiger aber nicht 
ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonform) (A.2.) 

 25,85 30,43 10,91% 0,00% 0,00% 0,00% 19,52% 0,00%        n.a.²   

CapEx taxonomiefähiger 
Tätigkeiten (A.1. + A.2) 

 25,85 30,43 10,91% 0,00% 0,00% 0,00% 19,52% 0,00%        n.a.²   

B. NICHT TAXONOMIEFÄHIGE 
TÄTIGKEITEN 

                   

CapEx nicht 
taxonomiefähiger Tätigkeiten (B) 

 59,11 69,57                 

Gesamt (A+B)  84,96 100,00                 

                    ¹ Die Vorjahreswerte wurden angepasst aufgrund der Berechnungsfehler. 

                    ² Darstellung im Berichtsjahr geändert, Vorjahreswerte sind nicht direkt vergleichbar.  

  CapEx-Anteil/Gesamt-CapEx 

  
taxonomiekonform je Umwelt-
ziel  taxonomiefähig je Umweltziel 

Klimaschutz  0,00%  10,91% 

Anpassung an den Klimawandel  0,00%  0,00% 

Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen  0,00%  0,00% 

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft  0,00%  19,52% 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung  0,00%  0,00% 

Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme  0,00%  0,00% 
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OpEx-Anteil aus Waren oder Dienstleistungen, die mit taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind — Offenlegung für das Ge-

schäftsjahr 2025: 

    
Kriterien für einen 

wesentlichen Beitrag 
DNSH Kriterien ("Keine 

erhebliche Beeinträchtigung")     
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Mio. € % J; N; 
N/EL 

J; N; 
N/EL 

J; N;  
N/EL 
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N/EL 
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N/EL 

J; N; 
N/EL 

J; 
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J; 
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J; 
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J; 
N 

J; 
N 

J; 
N 

% E T 

A. TAXONOMIEFÄHIGE 
TÄTIGKEITEN 

                   

A.1. Ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten (taxonomiekonform) 

                   

OpEx ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (taxonomiekonform) (A.1.) 

 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N/A N N N N N N 8,03   

Davon ermöglichende Tätigkeiten  0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N/A N N N N N N 8,03 E  

Davon Übergangstätigkeiten  0,00 0,00 0,00%               T 

A.2. Taxonomiefähige aber nicht 
ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten (nicht 
taxonomiekonforme Tätigkeiten)  

                   

Herstellung anderer 
CO2-armer Technologien  

3.6 0,31 0,50 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        n.a.¹   

Reparatur, Wiederaufarbeitung 
und Wiederaufbereitung  

5.1 20,69 33,91 N/EL N/EL N/EL N/EL EL N/EL        35,95   

Betrieb von Vorrichtungen zur 
persönlichen Mobilität, 
Radverkehrslogistik 

6.4 0,07 0,12 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        0,11   

Marktnahe Forschung, Entwicklung und 
Innovation 

9.1 3,76 6,17 EL N/EL N/EL N/EL N/EL N/EL        n.a.¹   

OpEx taxonomiefähiger aber nicht 
ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonform) (A.2.) 

 24,83 40,70 6,79% 0,00% 0,00% 0,00% 33,91% 0,00%        n.a.¹   

OpEx taxonomiefähiger 
Tätigkeiten (A.1. + A.2) 

 24,83 40,70 6,79% 0,00% 0,00% 0,00% 33,91% 0,00%        n.a.¹   

B. NICHT TAXONOMIEFÄHIGE 
TÄTIGKEITEN 

                   

OpEx nicht taxonomiefähiger 
Tätigkeiten (B) 

 36,18 59,30                 

Gesamt (A+B)  61,01 100,00                 

                    ¹Darstellung im Berichtsjahr geändert, Vorjahreswerte sind nicht direkt vergleichbar. 

 

  OpEx-Anteil/Gesamt-OpEx 

  
taxonomiekonform je Umwelt-
ziel  taxonomiefähig je Umweltziel 

Klimaschutz  0,00%  6,79% 

Anpassung an den Klimawandel  0,00%  0,00% 

Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen  0,00%  0,00% 

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft  0,00%  33,91% 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung  0,00%  0,00% 

Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme  0,00%  0,00% 
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Soziales 

ESRS S1 Eigene Belegschaft 

Die eigene Belegschaft ist das zentrale Fundament der Geschäfts-

tätigkeit und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die langfristige Leis-

tungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wacker Neuson Group. Ent-

sprechend kommt der verantwortungsvollen Gestaltung von Ar-

beitsbedingungen sowie dem Schutz und der Förderung der Mitar-

beitenden eine besondere Bedeutung zu. Dieser Anspruch ist in 

der People Strategie 2030 fest verankert und wird durch konkrete 

strategische Zielsetzungen untermauert.  

Auch die im Jahr 2024 durchgeführte und 2025 aktualisierte We-

sentlichkeitsanalyse bestätigt diesen Ansatz. Für das Themenfeld 

ESRS S1 | Eigene Belegschaft wurden drei tatsächlich positive und 

eine negative Auswirkung identifiziert, die unmittelbar aus der eige-

nen Geschäftstätigkeit resultieren: 

 

Zuordnung ESRS  Bewertung  Beschreibung  
Zuordnung zu  
Wertschöpfungskette   

S1 | Gesundheit und Sicherheit 

 

Tatsächlich positiv  

 

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen wir-
ken sich positiv auf die Beschäftigten aus, da 
sie das Risiko arbeitsbedingter Verletzungen, 
Unfälle und Berufskrankheiten verringern. Auf 
diese Weise wird die körperliche Unversehrt-
heit geschützt sowie die langfristige Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit erhalten.  

Eigene Geschäftstätigkeit 

 

S1 | Arbeitsbedingungen  

 

Tatsächlich positiv  

 

Angemessene Löhne weltweit können zur Si-
cherung eines angemessenen Lebensstan-
dards beitragen.  

Eigene Geschäftstätigkeit 

 

S1 | Chancengleichheit und  

Nichtdiskriminierung 

 

Tatsächlich positiv  

 

Eine qualifizierte und kompetente Belegschaft 
verbessert die langfristige Beschäftigungsfä-
higkeit der Mitarbeitenden und erleichtert den 
Zugang zu nachhaltigen beruflichen Entwick-
lungsperspektiven.  

Eigene Geschäftstätigkeit 

 

S1 | Chancengleichheit und  
Nichtdiskriminierung 

 

Tatsächlich negativ 

 

Eine unzureichende Vielfalt innerhalb der Be-
legschaft führt zu struktureller Ungleichbehand-
lung und zu einer unausgewogenen Repräsen-
tation innerhalb der Belegschaft.   

Eigene Geschäftstätigkeit 

 

        
        

        

Die folgenden Angaben zu Richtlinien (GDR-P), Maßnahmen 

(GDR-A) und Zielen (GDR-T) erläutern den Umgang der  

Wacker Neuson Group mit den wesentlichen Auswirkungen sowie 

die hierfür definierten Maßnahmen und Zielsetzungen. 
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Allgemeine Offenlegungspflichten 

GDR-P Nr. 41| 42 a-d| 43: Allgemeine Offenlegungspflichten zu 

Richtlinien 

 

S1-1 Nr. 9 | 10 

 

   

Bezug zu wesentlichen 

Auswirkungen, Risiken 

und/oder Chancen  

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen wirken sich positiv auf die Beschäftigten aus, da sie das Risiko arbeitsbedingter 

Verletzungen, Unfälle und Berufskrankheiten verringern. Auf diese Weise wird die körperliche Unversehrtheit geschützt sowie 

die langfristige Gesundheit und Arbeitsfähigkeit erhalten.   

Inhalte 
 

 

Der Code of Conduct für Mitarbeiter betont die Einhaltung geltender Gesundheits- und Arbeitsschutzrichtlinien an allen Standorten 
weltweit und verankert Gesundheitsförderung als wesentliches Element nachhaltiger Produktivität und Dienstleistungsqualität. Darüber 
hinaus ist das Verbot illegaler Drogen am Arbeitsplatz Bestandteil der Gesundheits- und Arbeitsschutzregelungen. 
 
Die „Grundsatzerklärung zur globalen Personalarbeit“ verpflichtet die Wacker Neuson Group, sichere, saubere und gesundheits-
gerechte Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, arbeitsbedingte Risiken systematisch zu minimieren und durch geeignete  
Präventions-, Schutz- und Schulungsmaßnahmen Arbeitsunfälle sowie Gesundheitsrisiken nachhaltig zu reduzieren. 
 
In der „Personalstrategie“ „Best company to work for” ist das betriebliche Gesundheitsmanagement als Fokusthema fest etabliert. 

Anwendungsbereich 

 

Der Code of Conduct, die Grundsatzerklärung zur globalen Personalarbeit sowie die Personalstrategie „Best company to work 

for“ gilt für sämtliche Mitarbeitenden, Führungskräfte und Organmitglieder der Wacker Neuson Group. Er besitzt konzernweit Gültigkeit 

und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, Standorte und Unternehmensbereiche weltweit. 

Standards/Initiativen  
Dritter 

 

Der Code of Conduct für Mitarbeiter sowie die Personalsstrategie beziehen sich auf keine externen Standards oder Initiativen 

Dritter, sondern basiert ausschließlich auf den unternehmensintern festgelegten Leitlinien und Prinzipien.  

Die Grundsatzerklärung der globalen Personalarbeit nimmt Bezug auf die United Nations Universal Declaration of Human Rights, 

den United Nations Global Compact sowie die Fundamental Conventions of the International Labour Organization (ILO). 

Stakeholdereinbezug 

 

Bei der Festlegung der im Code of Conduct für Mitarbeiter sowie in der Grundsatzerklärung zur globalen Personalarbeit veran-

kerten Grundsätze zur Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung erfolgte kein spezifischer Einbezug betroffener Stakeholdergrup-

pen. 
Bei der Ausgestaltung der Personalstrategie „Best company to work for“ wurden die Interessen der betroffenen Stakeholdergrup-

pen berücksichtigt. Mitarbeitende und Führungskräfte wurden im Rahmen des Dialogformats One.Team Event 2022 (Senior Manage-

ment) involviert; die dort gewonnenen Rückmeldungen flossen in die Weiterentwicklung der HR-Strategie ein. Außerdem erfolgt der 

kontinuierliche Einbezug der Mitarbeitenden über die Arbeitnehmervertretungen, insbesondere durch die regelmäßige Diskussion und 

Abstimmung der aus der Strategie abgeleiteten jährlichen HR-Schwerpunkte und Prioritäten mit den Betriebsräten. Führungskräfte 

werden zudem über die Diskussion der Personalstrategie im Executive Committee und im Gesamtvorstand sowie durch die jährliche 

Festlegung lokaler HR-Schwerpunkte in Abstimmung mit der jeweiligen Geschäftsführung und den lokalen Managementteams inte-

griert. 

 

   

Bezug zu wesentlichen 

Auswirkungen, Risiken 

und/oder Chancen  Angemessene Löhne weltweit sichern ein gutes Lebensniveau.   

Inhalte 

 

Die Wacker Neuson Group verfolgt mit der People Strategie 2030 das Ziel, die Qualifikation und Kompetenzentwicklung der Mitarbei-

tenden systematisch und langfristig zu fördern. Die Strategie zielt darauf ab, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden nachhaltig 

zu fördern, individuelle Entwicklungsperspektiven zu eröffnen und den Aufbau zukunftsrelevanter Kompetenzen sicherzustellen. Zent-

rale Bestandteile sind strukturierte Programme zur Führungs- und Mitarbeiterentwicklung, kontinuierliche Lernangebote, Feedback- 

und Entwicklungsformate sowie eine lebenszyklusorientierte Personalentwicklung, die unterschiedliche Karrierephasen berücksichtigt. 

Anwendungsbereich 

 

Die People Strategie 2030 gilt konzernweit und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, Standorte und Mitarbeitenden der  

Wacker Neuson Group weltweit. 

Standards/Initiativen  

Dritter  

Die People Strategie 2030 verweist nicht auf externe Standards oder Initiativen Dritter, sondern basiert auf unternehmensintern defi-

nierten strategischen Leitlinien, Zielen und Programmen zur Personal- und Kompetenzentwicklung. 

Stakeholdereinbezug 

 

Die Interessen der Mitarbeitenden werden bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der People Strategie 2030 durch vielfältige 

Dialog- und Beteiligungsformate berücksichtigt. Dazu zählen der direkte Austausch der Mitarbeitenden mit Führungskräften und HR, 

regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche, Teamrunden sowie lokale Mitarbeiterbefragungen und Puls-Checks. Ferner be-

stehen Dialogmöglichkeiten über das Social Intranet, Kamingespräche im Rahmen laufender Personalentwicklungsprogramme, 

Alumni-Events sowie Townhalls und Betriebsversammlungen. Darüber hinaus vertreten Betriebsräte und Arbeitnehmervertretungen 

die Interessen der Mitarbeitenden und bringen diese über regelmäßige Sprechstunden, Informationsveranstaltungen und Betriebsver-

sammlungen in die Weiterentwicklung personalbezogener Themen ein. 

 

   

Bezug zu wesentlichen 

Auswirkungen, Risiken 

und/oder Chancen  

Eine unzureichende Vielfalt innerhalb der Belegschaft führt zu struktureller Ungleichbehandlung und zu einer unausgewoge-

nen Repräsentation innerhalb der Belegschaft. 

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/wacker_neuson_code-of-conduct_de_en_2019-04.pdf


 Zusammengefasster Lagebericht 117 
 

Inhalte 

 

Der Code of Conduct für Mitarbeiter der Wacker Neuson Group schreibt den Grundsatz der Gleichbehandlung und der Achtung der 

Vielfalt als festen Bestandteil der Unternehmenskultur fest. Jegliche Form von Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund von 

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale 

ist ausdrücklich untersagt. Maßstab für die Beurteilung von Beschäftigten sind ausschließlich deren fachliche Qualifikationen, Leistung 

und ethisches Verhalten. Der Code of Conduct verpflichtet alle Mitarbeitenden, aktiv zu einem respektvollen und wertschätzenden 

Arbeitsumfeld beizutragen und untersagt jede Form von Belästigung, Mobbing, Gewalt oder Einschüchterung. Verstöße gegen diese 

Grundsätze werden konsequent verfolgt und ziehen angemessene Maßnahmen und Sanktionen nach sich. 
 

Die Wacker Neuson Group bekennt sich in ihrer Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte zur Wahrung der Menschen-

rechte und zur Förderung von Gleichbehandlung und Vielfalt innerhalb der Belegschaft. Die Erklärung verpflichtet das Unternehmen, 

Diskriminierung in jeglicher Form zu verhindern und gleiche Rechte sowie faire Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden sicherzu-

stellen. Sie umfasst außerdem auch das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit.  
 

Die Anti-Harassment Policy untersagt jede Form von Diskriminierung, Belästigung, sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnah-

men auf Basis gesetzlich geschützter Merkmale. Sie definiert klare Melde-, Untersuchungs- und Sanktionsverfahren und gilt unabhän-

gig von Position oder Beschäftigungsform auch gegenüber Dritten wie Kunden, Lieferanten oder Dienstleistern. 
Die Grundsatzerklärung zur globalen Personalarbeit betont die Bedeutung von Vielfalt innerhalb der Belegschaft und fördert eine 

ausgewogene Repräsentation in Bezug auf Kultur, Geschlecht, Alter und Inklusion. Sie richtet sich ausdrücklich gegen jede Form von 

Diskriminierung und stellt sicher, dass Einstellung, Entwicklung und Vergütung der Mitarbeitenden ausschließlich auf arbeitsbezogenen 

Qualifikationen, Fähigkeiten und Leistung beruhen. Zudem wird ein respektvoller, menschenwürdiger Umgang mit allen Mitarbeitenden 

sichergestellt sowie Kinder- und Zwangsarbeit konsequent ausgeschlossen. 

 

Die People Strategie 2030 fördert ein wertschätzendes Arbeitsumfeld und verankert Diversity als globales Fokusthema zur Stärkung 

von Chancengleichheit und Vielfalt innerhalb der Belegschaft. 

Anwendungsbereich 

 

Der Code of Conduct gilt für sämtliche Mitarbeitenden, Führungskräfte und Organmitglieder der Wacker Neuson Group. Er besitzt 

konzernweit Gültigkeit und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, Standorte und Unternehmensbereiche weltweit.  

 

Die Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte findet Anwendung auf alle Unternehmen und deren Beschäftigte inner-

halb der Wacker Neuson Group. 

 

Die Anti-Harassment Richtlinie hat Gültigkeit für alle an den Tätigkeiten der US-Gesellschaften der Wacker Neuson Group beteilig-

ten Personen, unabhängig von ihrer Position, und untersagt belästigendes Verhalten durch jede Person, die in die Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens eingebunden ist, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Vorgesetzte, Führungskräfte und Mitarbeitende 

ohne Führungsverantwortung. 

 

Die Grundsatzerklärung zur globalen Personalarbeit ist konzernweit maßgeblich und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, Stand-

orte und Mitarbeitenden der Wacker Neuson Group weltweit.   

 

Die People Strategie 2030 gilt ebenfalls konzernweit und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, Standorte und Mitarbeitenden der 

Wacker Neuson Group. 

Standards/Initiativen  

Dritter 

 

Der Code of Conduct für Mitarbeiter bezieht sich auf keine externen Standards oder Initiativen Dritter, sondern beruht ausschließ-

lich auf den unternehmensintern festgelegten Leitlinien und Prinzipien.  

 

Die Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte orientiert sich an den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

der Vereinten Nationen, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie den Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).  

 

Die Anti-Harassment Richtlinie verweist nicht auf freiwillige Standards oder Initiativen Dritter. 

 

Die Grundsatzerklärung der globalen Personalarbeit nimmt Bezug auf die United Nations Universal Declaration of Human Rights, 

den United Nations Global Compact sowie die Fundamental Conventions of the International Labour Organization (ILO).  

 

Die People Strategie 2030 bezieht sich nicht auf externe Standards oder Initiativen Dritter, sondern fußt auf unternehmensintern 

definierten strategischen Leitlinien, Zielen und Programmen zur Personal- und Kompetenzentwicklung. Dennoch ist die  

Wacker Neuson Group seit 2023 Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt und bekennt sich damit öffentlich zu Vielfalt, Chancengleichheit 

und einem diskriminierungsfreien Arbeitsumfeld. 

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/wng_grundsatzerklaerung-zur-achtung-von-menschenrechten.pdf
https://www.charta-der-vielfalt.de/unterzeichnende/details?organisation=wacker-neuson-se
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Stakeholdereinbezug 

 

Bei der Festlegung der Grundsätze zur Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung im Code of Conduct für Mitarbeiter, der 

Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte, der Anti-Harassment Richtlinie sowie der Grundsatzerklärung der 

globalen Personalarbeit erfolgte kein spezifischer Stakeholdereinbezug. 

 

Die Interessen der Mitarbeitenden werden bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der People Strategie 2030 durch vielfältige 

Dialog- und Beteiligungsformate berücksichtigt. Dazu zählen der direkte Austausch der Mitarbeitenden mit Führungskräften und HR, 

regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche, Teamrunden sowie lokale Mitarbeiterbefragungen und Puls-Checks. Des Weite-

ren bestehen Dialogmöglichkeiten über das Social Intranet, Kamingespräche im Rahmen laufender Personalentwicklungsprogramme, 

Alumni-Events sowie Townhalls. Darüber hinaus vertreten Betriebsräte und Arbeitnehmervertretungen die Interessen der Mitarbeiten-

den und bringen diese über regelmäßige Sprechstunden, Informationsveranstaltungen und Betriebsversammlungen in die Weiterent-

wicklung personalbezogener Themen ein. 

 

   

GDR-A Nr. 44| 45 a+b| 46 a-c: Allgemeine Offenlegungspflich-

ten zu Maßnahmen 

 

S1-3 Nr. 15 | 16 a 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die zentralen 

Maßnahmen, mit denen die Wacker Neuson Group ihre wesentli-

chen Auswirkungen auf die eigene Belegschaft adressiert. Die Dar-

stellung erfolgt nach den jeweils angestrebten Wirkungen der Maß-

nahmen und gliedert sich zusätzlich nach Standort bzw. Geltungs-

bereich, dem zeitlichen Horizont sowie den zugeordneten Ressour-

cen und Finanzierungsangaben.  

 ÜBERSICHT DER MAßNAHMEN NACH ANGESTREBTER WIRKUNG  

Standort (Land) 

 

Maßnahme  Zeithorizont  

Ressourcen 
und  
Finanzie-
rung in €  

Reduktion von Arbeitsunfällen und Ausfalltagen sowie Stärkung der physischen und psychischen Gesundheit  

Alle Konzernstandorte und  
Geschäftsbereiche 

 

 

 
 

Angebot von Health-&-Safety-Schulungen, ergonomische Maßnah-
men, Programme zur Förderung körperlicher Aktivität (z. B. JobRad), 
Angebote zur Stressbewältigung, Mitarbeiterunterstützungsangebote 
sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Zusätzlich werden Vorsorgeunter-
suchungen, Grippeschutzimpfungen und weitere präventive Gesund-
heitsangebote bereitgestellt sowie gezielte Schulungen für Produkti-
onsarbeitsplätze durchgeführt, insbesondere zu schwerem Heben, 
dem Umgang mit Gefahrstoffen und der sachgerechten Verwendung 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA). 

 Die Maßnahmen sind langfristig 
angelegt und werden kontinuierlich 
umgesetzt und weiterentwickelt. 

 n.v. 

 

Linz (AT) 

 

Im Jahr 2025 wurde das betriebliche Gesundheitsmanagement unter 
dem Programm VITA neu aufgesetzt. Das Programm verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz entlang der Handlungsfelder Vitalität, Inspira-
tion, Teamgeist und Arbeitssicherheit und bündelt Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung, Prävention und Stärkung der Sicherheitskul-
tur. 

 Start in 2025 mit kontinuierlicher 
Umsetzung und Weiterentwicklung 
inkl. jährlich definierten Schwerpunk-
ten. 

 n.v. 

 

Vertriebsniederlassungen 
Deutschland 

 

Regelmäßige Sicherheitsinspektionen  Die Maßnahme ist langfristig  
angelegt und wird kontinuierlich  
umgesetzt und weiterentwickelt. 

 n.v. 

 

Headquarter München,  
Alle Produktionsstandorte 

 

Eine standortverantwortliche Sicherheitsfachkraft (SiFa) setzt präven-
tive und reaktive Arbeitsschutzanforderungen  um. 

 Die Maßnahme ist langfristig  
angelegt und wird kontinuierlich  
umgesetzt und weiterentwickelt. 

 n.v. 

 

Sicherstellung fairer, transparenter Vergütung 
 

Alle Gesellschaften in  
China und USA  

 

Für Beschäftigte, die nicht dem Geltungsbereich von Kollektivverträ-
gen unterliegen, regeln Employee Handbooks die grundlegenden 
Vergütungsbestandteile. 

 Die Maßnahme ist langfristig  
angelegt und wird kontinuierlich  
umgesetzt und weiterentwickelt 

 n.v. 

 

EU-Gesellschaften 
 

Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie.  In Bearbeitung  n.v. 
 

Alle Konzerngesellschaften 

 

Regelmäßige Überprüfung der Vergütungsstrukturen und jährliche 
Durchführung von Entgeltüberprüfungsrunden. 

 Die Maßnahme ist langfristig  
angelegt und wird kontinuierlich  
umgesetzt und weiterentwickelt. 

 n.v. 

 

        

 
 

     
 

 
 

     
 

Nachhaltige Steigerung der Qualifikation und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden sowie die Stärkung von Motivation und Bindung  

Alle Konzernstandorte und 
Geschäftsbereiche 

 

Führungskräfteentwicklungsprogramm „PerspACTIVE“: Durchfüh-
rung eines mehrstufigen, modularen Führungskräfteentwicklungspro-
gramms für angehende Führungskräfte zur systematischen Entwick-
lung von Führungskompetenzen.  

 Seit 2012.  
Die Maßnahmen sind langfristig an-
gelegt und werden kontinuierlich 
umgesetzt und weiterentwickelt 

 n.v. 

 

DACH-Gesellschaften 
 

Realisierung des strukturierten Entwicklungsprogramms „ReflAC-
TION“ für Führungskräfte des mittleren Managements sowie Projekt-

 Seit 2018.  n.v. 
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verantwortliche. Das Programm fokussiert auf Selbstreflexion, indivi-
duelle Kompetenzentwicklung und langfristige Begleitung durch 
Feedback- und Development-Center-Formate.  

Die Maßnahmen sind langfristig an-
gelegt und werden kontinuierlich 
umgesetzt und weiterentwickelt 

DACH-Gesellschaften 

 

Einführung des Entwicklungsprogramms GrowLAB, dass sich gezielt 
an Fachkräfte, Expertinnen und Experten sowie Mitarbeitende in 
Schnittstellenfunktionen richtet und eine Entwicklungsperspektive au-
ßerhalb klassischer Führungslaufbahnen bietet. 

 Start in 2025 mit kontinuierlicher 
Umsetzung und Weiterentwicklung. 

 n.v. 

 

Menomonee Falls (USA), Rei-
chertshofen (DE), Pfullendorf 
(DE)   

Betrieb konzerninterner Akademien mit modernen Schulungs- und 
Produkttestbereichen zur Durchführung fach- und funktionsspezifi-
scher Produktschulungen für Mitarbeitende in Verkauf und Service. 

 Die Maßnahmen sind langfristig an-
gelegt und werden kontinuierlich 
umgesetzt und weiterentwickelt 

 n.v. 

 

Korbach (DE) 

 

Durchführung eines Weiterbildungsprogramms zur Qualifizierung in 
Zukunftstechnologien wie Elektroantriebe, Hochvolttechnik, Robotik 
und Digitalisierung.  

 2024-2025  n.v. 

 

Korbach (DE) 
 

Programm zur internen Trainerqualifizierung (Train-the-Trainer).  Start in 2025 mit kontinuierlicher 
Umsetzung und Weiterentwicklung. 

 n.v. 
 

Alle Konzernstandorte und 
Geschäftsbereiche 

 

Berufsbegleitende Weiterbildungs-, Reskilling- und Upskilling-Pro-
gramme sowie strukturierte Qualifizierungsangebote im Rahmen der 
People Strategie 2030. 

 Die Maßnahmen sind langfristig  
angelegt und werden kontinuierlich 
umgesetzt und weiterentwickelt. 

 n.v. 

 

Reduktion von Ungleichbehandlung sowie Förderung von Vielfalt und Diversität 
 

EU-Gesellschaften 

 

Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie zur Schaffung von 
Transparenz über Vergütungsstrukturen, zur Identifizierbarkeit unge-
rechtfertigter Entgeltunterschiede und zur Stärkung des Equal-Pay-
Prinzips. 

 In Bearbeitung  n.v. 

 

Alle Konzernstandorte und 
Geschäftsbereiche 

 

Sensibilisierungs- und Dialogformate zur Förderung von Vielfalt und 
Chancengleichheit. Dazu zählen unter anderem interne Kommunika-
tions- - und Austauschformate zu unterschiedlichen Dimensionen 
von Vielfalt (z. B. Geschlecht, ethnische Herkunft, Nationalität), the-
menspezifische Veranstaltungen (z. B. anlassbezogene Aktionstage 
wie der Weltfrauentag) sowie standortbezogene Informations- und  
Awareness-Maßnahmen. 

 Die Maßnahmen sind langfristig  
angelegt und werden kontinuierlich 
umgesetzt und weiterentwickelt. 

 n.v. 

 

        
        

        

In Situationen, in denen Zielkonflikte zwischen personalbezogenen 

Maßnahmen und anderen geschäftlichen Anforderungen entste-

hen, werden diese lokal diskutiert. Geschäftsführung und HR be-

werten gemeinsam mögliche Anpassungen, etwa durch Priorisie-

rung oder zeitliche Verschiebung einzelner Maßnahmen. Die Ar-

beitnehmervertretungen werden dabei ebenfalls beteiligt. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine spezifischen Angaben 

zu den finanziellen Ressourcen in Form von operativen Aufwen-

dungen oder Investitionsausgaben gemacht werden, die aus-

schließlich der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen zuge-

wiesen sind. Eine isolierte Erfassung und Ausweisung dieser Kos-

ten erfolgten derzeit nicht. Entsprechend können keine belastbaren 

Angaben zu Art, Höhe oder künftigen Bandbreiten der finanziellen 

Mittel für diese Maßnahmenpakete bereitgestellt werden. Es wird 

jedoch festgehalten, dass die Implementierung der geplanten Maß-

nahmen in die bestehenden Geschäftsprozesse integriert ist und 

nicht von der Erfüllung spezifischer finanzieller Vorbedingungen 

abhängt. 

GDR-T Nr. 50| 52: Allgemeine Offenlegungspflichten zu Zielen 

 

S1-4 Nr. 17 

Für die im Themenfeld ESRS S1 | Eigene Belegschaft identifizier-

ten wesentlichen Auswirkungen hat die Wacker Neuson Group der-

zeit keine extern kommunizierten, messbaren, zeitgebundenen und 

ergebnisorientierten qualitativen oder quantitativen Ziele definiert. 

Unabhängig davon verfolgt die Wacker Neuson Group die Wirk-

samkeit ihrer Richtlinien und Maßnahmen zur Steuerung der iden-

tifizierten Auswirkungen systematisch über bestehende  

Governance-, Kontroll- und Monitoringprozesse:  

▪ Strategische Steuerung und Zielverfolgung:  

Der Umsetzungsstand der Personalstrategie einschließlich re-

alisierter und geplanter Maßnahmen sowie der Abgleich mit 

den definierten strategischen Zielsetzungen wird mindestens 

einmal jährlich im Vorstand und im Aufsichtsrat berichtet. Die 

operative Umsetzung der Personalstrategie wird durch lokale 

HR-Roadmaps in allen Konzerngesellschaften mit mehr als 

100 Mitarbeitenden sichergestellt. Diese Roadmaps werden 

jährlich überprüft, fortgeschrieben und an neue Prioritäten an-

gepasst.  

Für alle Gesellschaften in Deutschland und Österreich findet 

zudem jährlich ein konzernweiter HR-Strategieworkshop statt, 

in dem die umgesetzten Maßnahmen reflektiert und die 

Schwerpunkte für das folgende Geschäftsjahr festgelegt wer-

den.  

▪ Beschwerde- und Hinweisgebersystem: 

Über das konzernweite Hinweisgebersystem können Mitarbei-

tende Hinweise zu potenziellen Regel- oder Menschenrechts-

verstößen – auch anonym – melden. Hinweise zu arbeits- und 

beschäftigungsbezogenen Sachverhalten einzureichen, auch 

anonym. Die eingehenden Hinweise werden systematisch ge-

prüft und jährlich ausgewertet. Die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse fließen in die Weiterentwicklung der bestehenden 

Prozesse und Maßnahmen im Bereich der eigenen Beleg-

schaft ein. 

▪ Einhaltung des Code of Conduct: 

Alle Geschäftsführer und Leiter von Stabsfunktionen bestäti-

gen jährlich mittels eines „Commitment Letters“, dass sie 

selbst und die von ihnen verantworteten Organisation oder 

Geschäftsbereiche die Vorgaben des Code of Conduct und 

weiterer Compliance-Richtlinien wie bspw. die Grundsatzer-

klärung zur Achtung der Menschenrechte einhalten. Diese 

jährliche Compliance-Selbstverpflichtung dient als formali-

sierte Management-Bestätigung zur Wirksamkeit und Veran-

kerung der Compliance-Standards im Konzern.   
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▪ KPI-basierte Bewertung:  

Zur laufenden Bewertung der Wirksamkeit erhebt und analy-

siert die Wacker Neuson Group eine Vielzahl operativer Kenn-

zahlen auf Ebene der einzelnen Gesellschaften. Dazu zählen 

unter anderem Arbeitsunfälle, Fluktuationsquoten, Fehlzeiten-

quoten, Übernahmequoten von Auszubildenden sowie weitere 

arbeits- und beschäftigungsbezogene Kennzahlen (vgl. hierzu 

S. 123-126). Die Ergebnisse fließen in die kontinuierliche Wei-

terentwicklung der bestehenden Steuerungs- und Kontrollpro-

zesse ein. 

▪ Wirksamkeitssteuerung fairer Entlohnung:  

Die Einhaltung fairer und angemessener Entlohnungsstruktu-

ren wird durch lokale HR-Funktionen überwacht. In Gesell-

schaften mit HR-seitig verantworteter Entgeltabrechnung sind 

Kontrollroutinen nach dem Vier-Augen-Prinzip etabliert. Er-

gänzend bestehen Kontroll- und Mitwirkungsrechte der Arbeit-

nehmervertretungen in Ländern mit Betriebsräten oder Ge-

werkschaften. Darüber hinaus werden Gehaltslisten, Entgelt-

systeme sowie variable Vergütungsbestandteile regelmäßig 

im Rahmen turnusmäßiger Audits der Konzerngesellschaften 

geprüft. Die Ergebnisse fließen in die laufende Überwachung 

und Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse zur Sicher-

stellung fairer Entlohnung ein. 

Die Tarifgebundenheit in wesentlichen Teilen des Konzerns 

unterstützt die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Garantie fai-

rer und angemessener Entlohnung. Durch standardisierte Ent-

geltsysteme, transparente Vergütungsstrukturen und kollektiv-

rechtlich geregelte Eingruppierungen wird das Risiko von un-

gerechtfertigten Entgeltunterschieden und Lohndiskriminie-

rung reduziert. Die tariflichen Rahmenbedingungen bilden da-

mit eine wichtige Grundlage für die konsistente Anwendung, 

Überwachung und Weiterentwicklung der konzernweiten Ver-

gütungsgrundsätze. 

▪ Wirksamkeitssteuerung der Sicherheitsfachkräfte: 

Die Umsetzung und Angemessenheit der durch die Sicher-

heitsfachkräfte verantworteten Arbeitsschutzanforderungen 

wird über die systematische Erfassung, Analyse und Auswer-

tung sicherheitsrelevanter Vorfälle und Beinaheunfälle über-

wacht. Die gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um be-

stehende Prozesse anzupassen, Präventionsmaßnahmen zu 

schärfen und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes sicherzustellen. 

 

S1-2 Nr. 11 | 12 a+b | 13 | 14 – Einbindung der eigenen Beleg-

schaft und ihrer Arbeitnehmervertretungen, Vorhandensein 

von Kanälen für die eigene Belegschaft zur Meldung von An-

liegen oder Bedürfnissen sowie Ansätze zu deren Abhilfe 

Die Wacker Neuson Group bindet ihre eigene Belegschaft sowie 

Arbeitnehmervertretungen regelmäßig und auf unterschiedlichen 

Ebenen in unternehmensbezogene Entscheidungs- und Gestal-

tungsprozesse ein. Der direkte Dialog mit den Mitarbeitenden ist 

ein zentrales Element dieses Ansatzes. Mitarbeitende können ihre 

Anliegen, Bedürfnisse und Rückmeldungen jederzeit im direkten 

Austausch mit ihren Führungskräften oder den HR-Bereichen äu-

ßern. Ergänzend finden regelmäßige Feedback- und Entwicklungs-

gespräche, Teamrunden sowie lokale Mitarbeitendenbefragungen 

und Puls-Checks statt. Weiterhin können Mitarbeitende, auch ano-

nym, Hinweise zu potenziellen Regel- oder Menschenrechtsverstö-

ßen sowie zu arbeits- und beschäftigungsbezogenen Sachverhal-

ten über das konzernweite Hinweisgebersystem einreichen.  

Darüber hinaus bestehen konzernweit weitere Dialog- und Aus-

tauschformate, unter anderem über Townhalls, Betriebsversamm-

lungen, Social-Intranet-Formate sowie begleitende Dialogange-

bote im Rahmen von Personalentwicklungs- und Qualifizierungs-

programmen, wie z. B. Kamingespräche oder Alumni-Events. Die 

hieraus gewonnenen Rückmeldungen fließen in den Ausbau per-

sonalbezogener Maßnahmen und Prozesse ein. 

Die betriebliche Mitbestimmung stellt einen weiteren wesentlichen 

Bestandteil des Einbezugs dar. In den Gesellschaften mit Arbeit-

nehmervertretungen vertreten Betriebsräte und Arbeitnehmerver-

tretergremien die Interessen der Mitarbeitenden. Sie führen regel-

mäßig Sprechstunden, Informationsveranstaltungen und Betriebs-

versammlungen durch und bringen relevante Anliegen sowie Rück-

meldungen in die Weiterentwicklung personalbezogener Maßnah-

men ein. 

Aufbauend auf der im Vorjahr identifizierten Handlungsnotwendig-

keit, vulnerable Gruppen innerhalb der Belegschaft zu identifizie-

ren, wurde im Berichtsjahr eine erste abstrakte Risikoanalyse po-

tenziell vulnerabler Gruppen durchgeführt. Diese erfolgte unter 

Nutzung des ESG-Tools Osapiens. Die Einbindung erfolgt bislang 

jedoch ausschließlich über allgemeine Dialog- und Beteiligungsfor-

mate ohne gesonderte Ansprache oder Auswertung für diese Grup-

pen. 

Die Wacker Neuson Group hat keine Global Framework Agree-

ments (GFA) mit Arbeitnehmervertretungen abgeschlossen. Die 

Achtung der Menschenrechte sowie menschenwürdige Arbeitsbe-

dingungen für die eigene Belegschaft sind jedoch konzernweit in 

der Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte sowie in 

der Grundsatzerklärung zur globalen Personalarbeit verankert. 

Diese legen verbindliche Anforderungen an faire, sichere und res-

pektvolle Arbeitsbedingungen fest und gelten für alle Mitarbeiten-

den der Wacker Neuson Group. 

Die Effektivität strukturierter Feedbackkanäle wie Tell-it oder Mitar-

beitendenbefragungen wird durch regelmäßige Auswertungen der 

eingehenden Hinweise und Rückmeldungen sowie deren Berück-

sichtigung bei der Weiterentwicklung personalbezogener Prozesse 

und Maßnahmen bewertet. Informelle Austauschformate wie Be-

triebsversammlungen oder Kaminabende dienen ergänzend dem 

direkten Dialog, werden jedoch nicht systematisch ausgewertet. 

Sofern die Wacker Neuson Group im eigenen Geschäftsbetrieb zu 

einer tatsächlichen negativen Auswirkung auf Mitarbeitende beige-

tragen hat oder diese verursacht wurde, verfolgt die Unterneh-

mensgruppe einen strukturierten Ansatz zur Abhilfe. Gemeldete 

Sachverhalte werden im Rahmen definierter interner Prozesse ge-

prüft und bewertet. Abhängig von Art, Schwere und Ursache des 

Sachverhalts werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die ne-

gative Auswirkung zu beenden, zu mindern oder deren Wiederho-

lung zu verhindern. 

Die Abhilfemaßnahmen können organisatorische, personelle oder 

prozessuale Anpassungen umfassen und erfolgen in Zusammen-

arbeit mit den jeweils zuständigen Führungskräften, HR-Bereichen 

sowie – sofern relevant – unter Einbindung der Arbeitnehmerver-

tretungen. Ziel ist es, identifizierte Beeinträchtigungen wirksam zu 

adressieren und die Rechte sowie das Wohlbefinden der betroffe-

nen Mitarbeitenden zu schützen. 
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GDR-M 47 | 48 | 49 a-d 

Die Datenbasis für die Ermittlung des Personalbestands der  

Wacker Neuson Group wird durch das SAP Business Warehouse 

BW-System bereitgestellt. Dieses System aktualisiert die Mitarbei-

terzahlen täglich, um eine präzise Darstellung der Belegschaft in 

Echtzeit zu ermöglichen. Am Monatsende werden die Zahlen fina-

lisiert und fixiert, wodurch eine stabile Grundlage für die Berichter-

stattung geschaffen wird. Auf Basis dieser konsolidierten Daten-

quelle werden alle relevanten Kennzahlen für Analysen und Be-

richte erarbeitet. 

Alle Leistungskennzahlen basieren auf Stichtagsdaten, die am 

Ende jedes Berichtszeitraums erfasst werden. Dieser feste Zeit-

punkt gewährleistet Konsistenz und Klarheit in der Bewertung der 

Personalkennzahlen über alle Zeiträume hinweg. 

Die Berichterstattung in der Wacker Neuson Group erfolgt in Voll-

zeitäquivalenten (FTE). Ein FTE repräsentiert die Arbeitskapazität 

eines Vollzeitbeschäftigten, während Teilzeitkräfte anteilig gemäß 

ihrer tatsächlich geleisteten Arbeitszeit berücksichtigt werden. Die 

Zahl der Mitarbeitenden wurde auf volle Stellen gerundet (Run-

dungsdifferenzen).  

Das verwendete Tabellenformat orientiert sich an der etablierten 

internen und externen Berichterstattung und kann daher in einzel-

nen Punkten geringfügig von den Tabellenstrukturen gemäß ESRS 

abweichen. Diese Vorgehensweise dient der Sicherstellung der 

Vergleichbarkeit sowohl über die Zeit als auch zwischen den unter-

schiedlichen Berichtsformaten und Dokumenten. Um den Vorga-

ben der ESRS zu entsprechen, werden die relevanten Kennzahlen 

außerdem auch in absoluten Mitarbeitendenzahlen (Headcount) 

ausgewiesen. 

Für die Berechnung der Mitarbeiterfluktuation wird jedoch die 

durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im Berichtszeitraum 

verwendet. 

GDR-M Nr. 47| 48| 49 a-d: Allgemeine Offenlegungspflichten zu 

Kennzahlen im Kapitel Soziales 

S1-5 Nr. 18 | 19 a-d – Merkmale der Beschäftigten des Unter-

nehmens 

Die Angaben zu den Merkmalen der Beschäftigten, den größten 

Beschäftigungsländern, der Vertragsart, den Personalabgän-

gen sowie der Geschlechterverteilung in Führungspositionen be-

ziehen sich auf den gesamten Konsolidierungskreis der eigenen 

Belegschaft. 
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MITARBEITENDE IN FTE (=FULL TIME EQUIVALENT) UND HEADCOUNT (ANZAHL) NACH GESCHLECHT 

      

Kalenderjahr  2025 2024 

Geschlecht  FTE Headcount FTE Headcount 

Männlich  4.913 5.003 5.084 5.147 

Weiblich  918 1.008 935 1.017 

Sonstige  - - - - 

Nicht angegeben  - - - - 

Beschäftigte insgesamt  5.830 6.011 6.011 6.164 

    

MITARBEITENDE IN FTE (=FULL TIME EQUIVALENT) UND HEADCOUNT (ANZAHL) NACH LAND FÜR DIE LÄNDER, IN DENEN WACKER NEUSON ZUM 

STICHTAG 31.12.2025 50 ODER MEHR BESCHÄFTIGTE HAT UND DIE ZU DEN ZEHN GRÖßTEN LÄNDERN BEZOGEN AUF DIE  

BESCHÄFTIGTENZAHLEN GEHÖREN 

      

Kalenderjahr  2025 2024 

Land  FTE Headcount FTE Headcount 

Deutschland (D)  2.680 2.790 2.906 2.989 

Österreich (A)  1.088 1.136 1.137 1.181 

Serbien (SRB)  578 578 544 544 

Vereinigte Staaten von Amerika (USA)  466 467 411 413 

Schweiz (CH)  161 172 149 155 

Polen (PL)  138 138 140 140 

China (CN)  115 115 115 115 

Spanien (ES)  114 114 112 113 

Großbritannien (GB)  66 68 69 70 

Tschechische Republik (CZ)  66 66 68 68 

Gesamtzahl der Beschäftigten  5.470 5.644 5.650 5.788 

    

MITARBEITENDE IN FTE (=FULL TIME EQUIVALENT) UND HEADCOUNT (ANZAHL) DER UNBEFRISTETEN UND BEFRISTETEN ARBEITSVERTRÄGE 

    2025    2024   

Vertragsart  Geschlecht  FTE  Headcount  FTE  Headcount 

Befristet  Männlich  359  377  417  440 

  Weiblich  64  73  85  97 

  Ergebnis  423  450  502  537 

Unbefristet  Männlich  4.553  4.626  4.667  4.707 

  Weiblich  854  935  850  920 

  Ergebnis  5.407  5.561  5.517  5.627 

Gesamtergebnis    5.830  6.011  6.019  6.164 
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ANZAHL DER PERSONALABGÄNGE NACH GRUND UND GESCHLECHT 

    

Weiblich  Männlich Sonstige Nicht angegeben  Gesamt 

Eigenkündigung (freiwilliges Ausscheiden) 

60  226 - - 286 

Kündigung durch Arbeitgeber 

18  101 - - 119 

Aufhebungsvertrag      

49  266 - - 315 

Befristetes Arbeitsverhältnis / Renteneintritt/ Todesfall 

16  109 - - 125 

Sonstige      

-  - - - - 

Summe      

143  702 - - 845 

Fluktuationsquote39 

13,5 Prozent  12,9 Prozent - - 13,6 Prozent 

    

S1-8 Nr. 25 | 26 – Diversität  

Das Executive Committee (ExCom) ist das zentrale Steuerungs- 

und Entscheidungsgremium der Wacker Neuson Group. Es be-

steht aus den obersten Führungskräften aus den Bereichen Sales, 

Operations, Forschung & Entwicklung und Corporate Functions. Es 

unterstützt den Vorstand bei der strategischen Entwicklung und 

operativen Steuerung der Wacker Neuson Group. Je nach Thema 

wird der Kreis durch Experten ergänzt, um fundierte Entscheidun-

gen zu ermöglichen. 

Die Gesamtzahl der Mitglieder im Executive Committee reduzierte 

sich im Vergleich zum Vorjahr leicht von 33 auf 32 Personen, was 

auf den Rückgang von 30 auf 29 männliche Führungskräfte im Exe-

cutive Committee zurückzuführen ist. Da die Anzahl der weiblichen 

Führungskräfte mit drei Personen konstant blieb, verbesserte sich 

der relative Frauenanteil im gesamten Gremium geringfügig von 

9,1 auf 9,4 Prozent. Die Besetzung des Executive Board blieb mit 

vier männlichen Mitgliedern über beide Berichtsperioden hinweg 

unverändert.

  

GESCHLECHTERVERTEILUNG IN DEN OBERSTEN FÜHRUNGSORGANEN 2025 

Kategorie  Weiblich  Männlich  Sonstige  Nicht angegeben  Gesamt 

Executive Board  0  4  -  -  4 

Prozentanteil auf der obersten Managementebene   0 Prozent  100 Prozent  -  -  100 Prozent 

           
 

 

Kategorie  Weiblich  Männlich  Sonstige  Nicht angegeben  Gesamt 

Executive Committee  3  29  -  -  32 

Prozentanteil auf Ebene des Executive Committee  9,4 Prozent  90,6 Prozent  -  -  100 Prozent 

           
 

 

                                                
39 Für die Berechnung der Mitarbeiterfluktuation wurde die Anzahl der Beschäftigten, die das Unternehmen freiwillig oder aufgrund von Kündigung, Renteneintritt oder Tod 

während des aktiven Dienstverhältnisses verlassen haben, durch die durchschnittliche Mitarbeiter-Kopfzahl dividiert. 
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GESCHLECHTERVERTEILUNG IN DEN OBERSTEN FÜHRUNGSORGANEN 2024 

Kategorie  Weiblich  Männlich  Sonstige  Nicht angegeben  Gesamt 

Executive Board  0  4  -  -  4 

Prozentanteil auf der obersten Managementebene   0 Prozent  100 Prozent  -  -  100 Prozent 

           
 

 

Kategorie  Weiblich  Männlich  Sonstige  Nicht angegeben  Gesamt 

Executive Committee  3  30  -  -  33 

Prozentanteil auf Ebene des Executive Committee  9,1 Prozent  90,9 Prozent  -  -  100 Prozent 

           
 

S1-9 Nr. 27 | 28 – Angemessene Entlohnung 

Allen Beschäftigten der Wacker Neuson Group werden angemes-

sene Löhne gezahlt. Als Benchmark für die Bewertung der Ange-

messenheit nutzt die Unternehmensgruppe länderbezogene Refe-

renzwerte. 

Die Vergütung in Deutschland, Österreich, Serbien und USA orien-

tiert sich an den jeweils durch kollektivvertragliche bzw. tarifvertrag-

liche Regelungen festgelegten Lohnhöhen. 

In Ländern oder Regionen, in denen keine solchen Vereinbarungen 

bestehen, kommen lokale Regelungen sowie das konzernweit gül-

tige Statement of Principle on HR Policy zur Anwendung. Dieses 

stellt sicher, dass die Vergütung mindestens den jeweiligen lokalen 

gesetzlichen Mindestlohn erfüllt und Mitarbeitende angemessen 

und leistungsgerecht entlohnt werden. 

S1-12 Nr. 35 | 36 Aus- und Weiterbildung 

Gemäß den Übergangsbestimmungen von ESRS 1 macht die  

Wacker Neuson Group von der Möglichkeit Gebrauch, die quanti-

tativen Angaben (KPIs) zu ESRS S1-12 für das Berichtsjahr 2025 

nicht offenzulegen. 

S1-13 Nr. 35 | 36 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 

Die Datenerhebung zur Abdeckung des Gesundheits- und Arbeits-

sicherheitsmanagementsystems beschreibt den Prozentsatz der 

Mitarbeitenden, die durch konzerninterne Richtlinien und konkrete 

Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz abgedeckt sind. 

Es handelt sich hierbei nicht um ein zentrales oder formalisiertes 

Managementsystem. Die Umsetzung und Verantwortung für die 

Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz erfolgen dezent-

ral auf Ebene der jeweiligen Gesellschaften bzw. Standorte.

KENNZAHLEN ZU ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ IM VORJAHRESVERGLEICH 

 

Kategorie   Anteil 2025  Anteil 2024  

Prozentsatz der Personen, die durch konzernweite Richtlinien und  
Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz abgedeckt sind.   

100 Prozent 

 
100 Prozent 
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Die Datenerhebung zur Anzahl der Todesfälle bezieht sich auf alle 

Standorte der Wacker Neuson Group.

Kategorie   2025  2024  

Die Anzahl der Todesfälle infolge von meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
bei allen Personen der eigenen Belegschaft des Unternehmens sowie 
bei Arbeitskräften, die an den Standorten des Unternehmens tätig sind   

0 

 

0 

 

Anzahl der Todesfälle infolge von meldepflichtigen arbeitsbedingten  
Erkrankungen unter den Beschäftigten   0  0  

       

       

 

 

Die Erfassung der Anzahl und Rate meldepflichtiger Arbeitsunfälle 

erfolgt aktuell in Deutschland und Österreich, wobei in Österreich 

die lokale Vertriebsgesellschaft nicht einbezogen wird. Eine schritt-

weise Erweiterung der Datenverfügbarkeit wird in den Folgejahren 

vorangetrieben.

 

ARBEITSUNFÄLLE UND MELDEPFLICHTIGE ERKRANKUNGEN 

 

Kategorie   2025  2024  

Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle   87  78  

Geleistete Arbeitsstunden der eigenen Belegschaft   6.063.647  5.611.511  

Multiplikator40   1.000.000  1.000.000  

Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle (Unfallhäufigkeitsrate)   14,4  13,9  

Anzahl der Fälle von meldepflichtigen arbeitsbedingten Erkrankungen 
(unter Berücksichtigung rechtlicher Beschränkungen bei der  
Datenerhebung)   

0 

 

0 

 

Anzahl der Ausfalltage aufgrund von meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
und arbeitsbedingten Erkrankungen   1.576  1.365  

       
       

 

  

                                                
40 Dies entspricht der Anzahl der Fälle pro eine Million geleisteter Arbeitsstunden und deckt sich in etwa mit der Gesamtzahl der Arbeitsstunden von 500 Vollzeitbeschäftigten in 

einem Jahr. 
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ESRS S2 Beschäftigte in der Wertschöpfungskette 

BP-2 – Spezifische Informationen, wenn das Unternehmen 

Übergangsregelungen („phasing-in options“) nutzt 

 

Im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse wurden die The-

men des Standards ESRS S2 „Arbeitskräfte in der Wertschöp-

fungskette“ als wesentlich eingestuft. Wesentliche Auswirkungen 

betreffen insbesondere die Sub-Topics „Arbeitsbedingungen“, „Ge-

sundheit und Sicherheit“ sowie „sonstige arbeitsbezogene Rechte“, 

darunter Risiken von Kinderarbeit und Zwangs- oder Pflichtarbeit 

in vorgelagerten Tier-n-Stufen.  

Diese wesentlichen Themen stehen in direktem Zusammenhang 

mit dem Geschäftsmodell der Wacker Neuson Group als global be-

schaffendem Industrieunternehmen, da Rohstoffe, Komponenten 

und Vorprodukte über internationale Lieferketten bezogen werden 

und ein Teil der Wertschöpfung in Zulieferbetrieben stattfindet. 

Strategisch werden potenziell negative Auswirkungen auf Arbeits-

kräfte in der Wertschöpfungskette im Rahmen der Lieferketten-

sorgfaltspflichten risikobasiert adressiert. Auch der Einkauf ist da-

hingehend aufgestellt: Die Beschaffungsorganisation ist geschult, 

verfügt über Kenntnis der relevanten Lieferantenstrukturen sowie 

von Hot-Spot-Ländern und Branchen und berücksichtigt diese Ri-

sikofaktoren in ihren Beschaffungs- und Steuerungsprozessen.

Zuordnung ESRS   Bewertung  Beschreibung  
Zuordnung zu  
Wertschöpfungskette   

S2 | Beschäftigte in der Wertschöpfungskette  

 

Potenziell negativ  

 

Beschäftigte in vorgelagerten 
Lieferketten (Tier-n-Stufen) 
können harten und unsicheren 
Arbeitsbedingungen ausge-
setzt sein, die ihre Gesundheit 
und Sicherheit gefährden.  

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette  

 

S2 | Beschäftigte in der Wertschöpfungskette 

 

Potenziell negativ  

 

In der vorgelagerten Wert-
schöpfungskette können Un-
terauftragnehmer oder Liefe-
ranten Kinderarbeit oder 
Zwangsarbeit beim Abbau von 
Rohstoffen oder bei der Her-
stellung von Komponenten 
einsetzen, die in Baumaschi-
nen verbaut werden.    

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette  

 

        
        

        

Im Berichtsjahr 2025 wurden bislang keine messbaren Ziele er-

fasst, die im direkten Zusammenhang mit den als wesentlich be-

werteten Impacts nach ESRS S2 stehen. Stattdessen bestehen auf 

Themenebene Zielsetzungen, die aus der LkSG-Risikoanalyse ab-

geleitet sind und sich auf Geschäftspartner mit hohen bzw. sehr 

hohen geschäftlichen Auswirkungen beziehen.  

Ein übergreifendes Ziel ist es, die Bearbeitungszeit von Vorfällen 

im Rahmen der Lieferkettensorgfaltspflichten zu verkürzen und 

eine zeitnahe, wirksame Bearbeitung zu garantieren. Hierzu wur-

den verbindliche Zielzeiten für die Fallbearbeitung definiert: Kriti-

sche Fälle sollen in der Regel innerhalb von einem Monat abge-

schlossen werden, Standardfälle innerhalb von drei Monaten, je-

weils gerechnet ab Falleröffnung (die Falleröffnung wiederum soll 

innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der News im Media Scree-

ning stattfinden). Das Ziel gilt für Vorfälle entlang der vorgelagerten 

Lieferkette und bezieht sich sowohl auf Tier-1-Lieferanten als auch 

auf alle Tier-n-Stufen. 

Darüber hinaus beziehen sich die nachfolgenden Ziele auf die welt-

weit tätigen Tier-1-Lieferanten. Im Fokus stehen dabei:  

▪ Geschäftliche Auswirkungen bei Lieferanten systema-

tisch senken 

Ziel ist es, durch geeignete Steuerungs- und Verbesserungs-

maßnahmen zu gewährleisten, dass bei an die Einkaufsorga-

nisation mandatierten Lieferanten keine hohen oder sehr ho-

hen geschäftlichen Auswirkungen über einen Zeitraum von 

mehr als drei Monaten bestehen. Hohe Auswirkungen erge-

ben sich aus der Kombination von Risikoscore und Einfluss-

vermögen und werden fortlaufend überwacht sowie adres-

siert. 

▪ Bestätigung des Verhaltenskodex für Lieferanten sichern 

Alle an die Einkaufsorganisation mandatierten Lieferanten 

müssen im Zuge des Onboarding-Prozesses den Verhaltens-

kodex bestätigen. Bei Bestandslieferanten erfolgt der Roll-out 

risikobasiert. Hier ist das Ziel, dass Bestandslieferanten mit 

hohen oder sehr hohen geschäftlichen Auswirkungen den Ver-

haltenskodex für Lieferanten innerhalb von drei Monaten nach 

Identifizierung der hohen/sehr hohen geschäftlichen Auswir-

kungen bestätigen. 

▪ Audits bei Hochrisiko-Lieferanten durchführen 

Ziel ist, dass bei Lieferanten mit hohen oder sehr hohen ge-

schäftlichen Auswirkungen innerhalb von drei Monaten ein Au-

dit mit LkSG-Bezug durchgeführt wird, sofern dies auf Basis 

der Risikoanalyse erforderlich ist, um identifizierte menschen-

rechtliche oder umweltbezogene Risiken zu überprüfen, zu 

konkretisieren und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ab-

zuleiten. 

▪ Mitarbeitende in Sorgfaltsprozessen schulen 

Ziel ist es, dass alle neuen Mitarbeitenden, die an Sorgfalts-

prozessen beteiligt sind, spätestens innerhalb von vier Mona-

ten nach Übernahme ihrer Rolle angemessen zu den relevan-

ten Sorgfaltspflichten geschult sind. Bei wesentlichen Ände-

rungen der Sorgfaltsprozesse soll die betroffene Zielgruppe 

innerhalb eines Monats nachgeschult werden. Darüber hinaus 

wird angestrebt, dass sämtliche in den Sorgfaltsprozessen 

eingebundenen Mitarbeitenden mindestens alle zwei Jahre 

eine Auffrischungsschulung absolvieren, um die dauerhafte 

Wirksamkeit und Aktualität der Kompetenz sicherzustellen. 

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
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Die Verwirklichung dieser Zielsetzungen wurde ab 2023 sukzes-

sive gestartet. Die KPI-Erhebung zu den Zielen läuft seit 2024, die 

Zielerreichung wird in den zuständigen Funktionen nachverfolgt 

und die Ergebnisse der Kennzahlen werden einmal pro Quartal im 

Wacker Neuson Supply Chain Due Diligence Committee diskutiert, 

welches zuständig ist für die Steuerung der kontinuierlichen Ver-

besserung der Wirksamkeit des Supply Chain Due Diligence Sys-

tems sowie das Aufzeigen von Anpassungsbedarf der damit ver-

bundenen Prozesse und Aktivitäten. 

Die Wacker Neuson Group behandelt die als wesentlich bewerte-

ten Themen des Standards ESRS S2 „Arbeitskräfte in der Wert-

schöpfungskette“ über zwei zentrale Regelwerke. Grundlage ist die 

konzernweite Grundsatzerklärung zur Achtung von Menschenrech-

ten sowie der verbindliche Verhaltenskodex für Lieferanten.  

In der Grundsatzerklärung bekennt sich der Vorstand zur Einhal-

tung internationaler Menschenrechts- und Arbeitsnormen. Diese 

gelten für die eigene Geschäftstätigkeit und ausdrücklich auch für 

die Lieferkette. Von Tier-1-Lieferanten wird erwartet, dass sie sich 

zur Achtung der Menschenrechte bekennen, angemessene Sorg-

faltsprozesse etablieren und diese Erwartung an ihre eigenen Lie-

feranten in tieferen Lieferkettenstufen weitergeben. Die Erklärung 

wurde aktiv an Tier-1-Lieferanten kommuniziert und bindet Tier-n 

über diese Weitergabepflicht mit ein. 

Der Verhaltenskodex für Lieferanten konkretisiert die Anforderun-

gen für die vorgelagerte Wertschöpfungskette. Er ist für neue Lie-

feranten, die an die Einkaufsorganisation mandatiert sind, ver-

pflichtend und wird risikobasiert auf Bestandslieferanten ausgerollt. 

Der Einkauf bei WNG stellt sicher, dass der Verhaltenskodex von 

den Lieferanten verbindlich unterzeichnet wird. Der Kodex ver-

pflichtet die Lieferanten zur Achtung der Menschenrechte nach der 

„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Natio-

nen und verlangt darüber hinaus die Prinzipien des „United Nations 

Global Compact“ zu respektieren und zu unterstützen. Weiterhin 

erwartet die Wacker Neuson Group die Einhaltung der jeweils gel-

tenden nationalen Arbeitnehmerrechte und die Anerkennung der 

Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

sowie die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) etablierten Rechte. Zudem enthält der 

Verhaltenskodex für Lieferanten ein klares Verbot von Kinderarbeit, 

Zwangs -und Pflichtarbeit sowie Sklaverei, einschließlich Vorgaben 

zum Mindestalter und zum Schutz vor den schlimmsten Formen 

der Kinderarbeit. 

Damit sind die wesentlichen Sub Topics Arbeitsbedingungen, Ge-

sundheit und Sicherheit sowie sonstige arbeitsbezogene Rechte, 

insbesondere Risiken von Kinder- und Zwangsarbeit, durch ver-

bindliche Richtlinien abgedeckt. Diese gelten entlang der vorgela-

gerter Lieferkette und erfassen über die kaskadierende Erwartung 

auch Tier-n-Stufen.  

Zur Identifikation, Überwachung und Minderung potenzieller nega-

tiver Auswirkungen auf Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette 

setzt die Wacker Neuson Group eine risikobasierte Sorgfaltspro-

zesse nach LkSG um. 

Die Wacker Neuson Group nutzt den Verhaltenskodex für Lieferan-

ten, welcher u.a. die in der Grundsatzerklärung zur Achtung der 

Menschenrechte verankerte Strategie in verbindliche Prinzipien 

und Verhaltensregeln überführt, als verpflichtenden Bestandteil ih-

res Vertragswerks. Beide Dokumente sind zentraler Hebel zur Prä-

vention und Minderung potenzieller negativer Auswirkungen auf Ar-

beitskräfte in der vorgelagerten Wertschöpfungskette und definie-

ren klare Erwartungen zu Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz sowie zum Verbot von Kinderarbeit und 

Zwangs- oder Pflichtarbeit. Der Verhaltenskodex wird risikobasiert 

ausgerollt, wobei der Fokus auf Tier-1-Lieferanten liegt und Anfor-

derungen entlang der tieferen Tier-n-Stufen über die Weitergabe-

pflicht der Lieferanten adressiert werden. Ergänzend führt die  

Wacker Neuson Group anlassbezogene Risikoanalysen durch bei 

wesentlich veränderter oder erweiterter Risikolage. Solche Analy-

sen werden durchgeführt, sobald ein konkreter Anlass vorliegt, 

etwa wenn substantiierte Hinweise auf mögliche Verstöße bei mit-

telbaren Lieferanten bekannt werden, wenn neuartige Produkte o-

der Projekte umgesetzt bzw. neue Märkte erschlossen werden o-

der wenn Übernahmen geplant sind. 

Zur Identifikation und Überwachung von Risiken werden Ge-

schäftspartner mit hohen oder sehr hohen geschäftlichen Auswir-

kungen systematisch über Fragebögen angesprochen, insbeson-

dere zu Risikokategorien mit hohem bis sehr hohem Risiko. Die so 

gewonnenen Informationen werden durch Supplier Potential As-

sessments (Lieferantenaudits für direktes Produktionsmaterial) 

vervollständigt. Diese Audits basieren auf konzernweit einheitli-

chen Bewertungsstandards und umfassen die Überprüfung der 

Konformität mit konzernweiten Vorgaben zu Menschenrechten. 

Dabei werden unter anderem passende Schutzeinrichtungen in 

Fertigungsbereichen, die Verfügbarkeit und Nutzung angemesse-

ner Schutzausrüstung, ein ordnungsgemäßer Brandschutz sowie 

die Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen bewertet. 

Parallel nutzt die Wacker Neuson Group ein kontinuierliches Media 

Screening und ihr konzernweites Hinweisgebersystem, um mögli-

che Verstöße gegen Menschenrechte oder Arbeitsschutz in der 

Lieferkette frühzeitig zu erkennen. Über das Hinweisgebersystem 

können Mitarbeitende, Geschäftspartner oder externe Dritte ver-

traulich Hinweise melden, zum Beispiel zu Verdachtsfällen von Kin-

derarbeit, Zwangsarbeit oder unsicheren Arbeitsbedingungen bei 

Lieferanten. Begleitend werden öffentliche Quellen und Medien 

systematisch beobachtet, um relevante Berichte zu möglichen Ri-

siken oder Vorfällen in der Lieferkette zu identifizieren. Liegen aus 

einem dieser Kanäle belastbare Hinweise vor, werden neben den 

direkten Tier-1-Lieferanten auch tieferliegende Lieferkettenstufen 

anlassbezogen einbezogen und geprüft, da dort erfahrungsgemäß 

erhöhte Risiken auftreten können. 

Die Wirkung der Maßnahmen zeigt sich vor allem in einer erhöhten 

Sensibilisierung der Lieferanten und einer erhöhten Verbindlichkeit 

durch den Kodex-Rollout sowie in einer verbesserten Transparenz 

über Risikoprofile und Handlungsbedarfe durch Fragebögen und 

Assessments. Auf dieser Grundlage können bei Bedarf anlassbe-

zogen konkrete Verbesserungsmaßnahmen gemeinsam mit Liefe-

ranten entwickelt, umgesetzt und nachverfolgt werden. 

Im Jahr 2026 soll ein konzernweites Einkaufshandbuch ausgerollt 

werden, das unter anderem die relevanten Anforderungen im Hin-

blick auf Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette gebündelt dar-

stellt. Das Handbuch fasst die bestehenden Richtlinien, Prozesse 

und Zuständigkeiten zusammen und gibt dem Einkauf eine struk-

turierte Übersicht darüber, welche internen Richtlinien gelten, wel-

che Präventions- und Abhilfemechanismen relevant sind und wel-

che Aspekte bei der Auswahl, Beauftragung und Steuerung von 

Lieferanten zu berücksichtigen sind. 

Ungeachtet der Anwendung von Phase-in-Regelungen verfolgt die 

Wacker Neuson Group das Ziel, frühzeitig Transparenz über den 

Stand der Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltsprozesse zu 

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/wng_grundsatzerklaerung-zur-achtung-von-menschenrechten.pdf
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/wng_grundsatzerklaerung-zur-achtung-von-menschenrechten.pdf
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
https://www.ilo.org/de/resource/erklaerung-der-ilo-ueber-grundlegende-prinzipien-und-rechte-bei-der-arbeit
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6wane02&c=-1&language=ger
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schaffen. Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend zentrale 

Kennzahlen offengelegt, die alle Konzerneinheiten abdecken und 

einen Einblick in die Wirksamkeit bestehender Maßnahmen, die 

Nutzung von Beschwerdemechanismen sowie den Fortschritt bei 

der Implementierung relevanter Schulungs-formate geben.  

Anzahl substantiierter Menschenrechtsvorfälle bei Arbeitskräf-

ten in der vorgelagerten Wertschöpfungskette 

▪ Ergebnis: 1x Verbot der Beauftragung oder Nutzung priva-

ter/öffentlicher Sicherheitskräfte, die aufgrund mangelnder 

Unterweisung oder Kontrolle zu Beeinträchtigungen führen 

können 

 

5x Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung  

Basierend auf den vorliegenden Informationen wurden die 

Fälle weiter untersucht und validiert. Die Bearbeitung eines 

Falls, der sowohl Ungleichbehandlung als auch Sicherheits-

kräfte betraf, wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. Im Zuge 

der Bearbeitung des Falls hat sich herausgestellt, dass die 

WNG sowohl ein geringes Einflussvermögen auf den Verursa-

cher als auch keinerlei Verursachungsbeitrag zu diesem Vor-

fall hatte und dass der Vorfall bei Kenntnisnahme desselben 

in Folge einer gerichtlichen Klärung schon abgeschlossen 

war. Daher wurde der Fall seitens der WNG mit niedriger Pri-

orisierung behandelt und im Sinne der gesetzlichen Angemes-

senheit keine Abhilfemaßnahmen ergriffen.  

▪ Die vier übrigen Fälle befinden sich noch in Bearbeitung. 

▪ Einordnung: Die Vorfälle traten auf Tier-n-Ebene auf und ste-

hen nicht im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft der  

Wacker Neuson Group oder der eigenen Wertschöpfung in 

Produkten und Dienstleistungen 

▪ Abgedeckte Lieferanten: Alle an die Einkaufsorganisation 

mandatierten Lieferanten 

▪ Scope: Tier-1 und Tier-n-Lieferanten 

▪ Abgedeckte Themen: Arbeitssicherheit, Kinder- und Zwangs-

arbeit 

▪ Abgedeckter Zeitraum: Die Kennzahl bezieht sich auf eine 

Year-to-Date-Betrachtung für das Geschäftsjahr 2025 mit Da-

tenstand zum 14. November 2025 in Vorbereitung des Q4-

Meeting des Wacker Neuson Supply Chain Due Diligence 

Committee  

Anzahl eingegangener Hinweise/Beschwerden über Tell-it, auf-

geschlüsselt nach Thema 

▪ Ergebnis: 0 Beschwerden mit Bezug zur vorgelagerten Liefer-

kette 

▪ Abgedeckte Lieferanten: Alle Lieferanten 

▪ Scope: Tier-1 und Tier-n-Lieferanten 

                                                
41 Als valide Hinweise/Beschwerden gelten Meldungen, die nach einer formalen 
Erstprüfung ausreichend konkret sind und eine sachliche Untersuchung ermögli-
chen. Eingegangene Hinweise, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden nicht als 
valide eingestuft.  

▪ Abgedeckte Themen: Arbeitssicherheit, Kinder- und Zwangs-

arbeit 

▪ Abgedeckter Zeitraum: Die Kennzahl bezieht sich auf eine 

Year-to-Date-Betrachtung für das Geschäftsjahr 2025 mit Da-

tenstand zum 4. November 2025 in Vorbereitung des Q4-Mee-

tings des Wacker Neuson Supply Chain Due Diligence Com-

mittee 

Anzahl valider Hinweise/Beschwerden41 über Tell-it, aufge-

schlüsselt nach Thema 

▪ Ergebnis: 0 Beschwerden mit Bezug zur vorgelagerten Liefer-

kette 

▪ Abgedeckte Lieferanten: Alle Lieferanten 

▪ Scope: Tier-1 und Tier-n-Lieferanten 

▪ Abgedeckte Themen: Arbeitssicherheit, Kinder- und Zwangs-

arbeit 

▪ Abgedeckter Zeitraum: Die Kennzahl bezieht sich auf eine 

Year-to-Date-Betrachtung für das Geschäftsjahr 2025 mit Da-

tenstand zum 4. November 2025 in Vorbereitung des Q4-Mee-

tings des Wacker Neuson Supply Chain Due Diligence Com-

mittee 2025 

Schulungsquote interner Mitarbeitender in Sorgfaltsprozessen 

Zum Bezugszeitpunkt Q4 2025 haben 284 von 293 Mitarbeitenden 

aus definierten Zielgruppen mit aktiver Rolle in der Umsetzung der 

Sorgfaltsprozesse (97 Prozent) die vorgesehenen Schulungen ab-

solviert. Die Kennzahl stellt eine stichtagsbezogene Momentauf-

nahme zum 17. November 2025 in Vorbereitung des Q4-Meetings 

des Wacker Neuson Supply Chain Due Diligence Committee dar. 
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SCHULUNGSQUOTE INTERNER MITARBEITENDER IN SORGFALTS-
PROZESSEN 

 
 

 

Q4 2025 
YTD – 

IST   

Q4 2025 
YTD – 
SOLL   

Quote in 
Prozent 

  

Zielgruppe  
 284   293   97   

Risk Owner & 
Reporter 

 
 

69 
  

69 
  

100 
  

Supervision & 
Komitee 

 
 

16 
  

16 
  

100 
  

Lieferantenma-
nagement 

 
 

23 
  

23 
  

100 
  

Anlassbezo-
gene  
Risikoanalyse 

 

 
21 

  
21 

  
100 

  

Einkauf –  
Software 

 
 

17 
  

17 
  

100 
  

Einkauf –  
Prozesse 

 
 

138 
  

147 
  

94 
  

            
            

            
 

Für alle relevanten Mitarbeitenden wurden Initialschulungen zur 

Einführung der Sorgfaltsprozesse einmalig durchgeführt. 
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Unternehmensführung  

Unternehmenskultur 

Die Unternehmenskultur der Wacker Neuson Group basiert auf den 

Werten Kompetenz, Begeisterung, Unternehmertum und Agilität. 

Unternehmertum umfasst dabei das klare Bekenntnis zu Integrität, 

Aufrichtigkeit und zur Einhaltung gesetzlicher sowie regulatorischer 

Anforderungen – ein Anspruch, der für Mitarbeitende ebenso wie 

für Geschäftspartner gilt und im Mission Statement der Wacker 

Neuson Group fest verankert ist. 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde eine tatsächliche 

positive Auswirkung identifiziert, die unmittelbar mit einer starken 

und gelebten Unternehmenskultur verbunden ist: Eine verantwor-

tungsvolle Unternehmensführung stärkt ethisches Verhalten, för-

dert die Motivation der Mitarbeitenden und schafft klare Verantwort-

lichkeiten in der Organisation. Um diese positive Wirkung zu si-

chern und weiter auszubauen, hat die Wacker Neuson Group ver-

bindliche Richtlinien, klare Maßnahmen und zielgerichtete Steue-

rungsmechanismen etabliert. 

Die folgenden General Disclosure Requirements zu Richtlinien 

(GDR-P), Maßnahmen (GDR-A) und Zielen (GDR-T) zeigen, wie 

der Konzern die Unternehmenskultur weiter festigt. 

GDR-P Nr. 41| 42 a-c: Allgemeine Offenlegungspflichten zu 

Richtlinien 

 

G1-1 Nr. 5 | 6 a-c 

Die Wacker Neuson Group verfügt über verbindliche Regelungen 

im Hinblick auf Anti-Korruption, die mit den Grundprinzipien der 

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) in Ein-

klang stehen. Diese sind in drei öffentlich zugänglichen Verhaltens-

kodizes für Mitarbeitende, Lieferanten und Vertriebspartner verankert 

und gelten konzernweit als verbindliche Grundlage für integres ge-

schäftliches Handeln. Ergänzend findet für alle Mitarbeitenden der 

Wacker Neuson Group einschließlich aller Tochtergesellschaften 

in allen Regionen die Richtlinie zur Vermeidung von Interessenkon-

flikten Anwendung.  

Alle drei Verhaltenskodizes enthalten klare und eindeutige Rege-

lungen zum Umgang mit Geschenken, Einladungen und sonstigen 

Vorteilen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung 

von Bestechung im Umgang mit Amtsträgern. Interessenkonflikte 

werden in allen drei Verhaltenskodizes sowie in einer ergänzenden 

Konzernrichtlinie verpflichtend geregelt. 

Zur Sicherstellung der Wirksamkeit der Regelungen sehen alle vier 

Richtlinien verbindliche Meldewege für Verstöße vor. Hinweise auf 

mögliche Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben oder interne Richt-

linien können – auch anonym – gemeldet werden. Gleichzeitig ist 

klar geregelt, dass Zuwiderhandlungen gegen die Compliance-Vor-

gaben der Wacker Neuson Group sanktioniert werden. 

Die verbindlichen Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern fin-

den sich in der öffentlich zugänglichen Speak-up-Richtlinie und wer-

den durch das konzernweit etablierte Hinweisgebersystem „Tell-it“ 

fortgeführt.   

Nachfolgend werden die Richtlinien detailliert hinsichtlich ihres In-

halts, ihres Anwendungsbereichs sowie ihrer Bezugnahme auf ex-

terne Standards und Initiativen offengelegt. 

 

   
Code of Conduct für Mitarbeiter  

 

Inhalt 

 

Der Code of Conduct für Mitarbeiter ist das zentrale Steuerungsinstrument zur Sicherstellung eines 

ethischen, regelkonformen und verantwortungsbewussten Handelns innerhalb der  

Wacker Neuson Group. Er definiert verbindliche Verhaltensstandards und dient dazu, eine integre 

Unternehmenskultur zu fördern, Fehlverhalten vorzubeugen und die Einhaltung gesetzlicher Vor-

schriften zu gewährleisten. 

 

Der Kodex umfasst unter anderem Themen wie Integrität im Geschäftsverkehr, fairen Wettbewerb, 

den Umgang mit Interessenkonflikten, den Schutz von Unternehmenswerten, Datenschutz und Infor-

mationssicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie den respektvollen Umgang miteinander. 

Zur Berücksichtigung regionaler oder lokaler Besonderheiten können eigene regionale oder lokale 

Richtlinien ergänzende Regelungen vorsehen, die jedoch nicht im Widerspruch zu diesem Verhal-

tenskodex stehen dürfen. 

Anwendungsbereich 

 

Der Code of Conduct gilt für sämtliche Mitarbeitenden, Führungskräfte und Organmitglieder der Wa-

cker Neuson Group. Er besitzt konzernweit Gültigkeit und erstreckt sich auf alle Gesellschaften, 

Standorte und Unternehmensbereiche weltweit. 

Standards/Initiativen Dritter 

 

Der Code of Conduct für Mitarbeiter bezieht sich auf keine externen Standards oder Initiativen Dritter, 

sondern basiert ausschließlich auf den unternehmensintern festgelegten Leitlinien und Prinzipien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wackerneusongroup.com/konzern/compliance
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/wacker_neuson_code-of-conduct_de_en_2019-04.pdf
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/202402_de_en_wng_code_of_conduct_sales_partners.pdf
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/user_upload/202408_speak_up_richtlinie.pdf
https://wackerneusongroup.integrityline.app/?lang=de
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/wacker_neuson_code-of-conduct_de_en_2019-04.pdf
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Verhaltenskodex für Lieferanten  

 

Inhalt 

 

Der Verhaltenskodex für Lieferanten legt die Grundprinzipien und Erwartungen der Wacker Neuson 

Group an ihre Geschäftspartner fest. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Lieferanten ethische, sozi-

ale und ökologische Standards befolgen und in ihren eigenen Betrieben und Wertschöpfungsketten 

umsetzen. 

 

Die Inhalte umfassen Themen wie Umwelt- und Energieeffizienz, Menschenrechte, Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz, Verbot von Diskriminierung, Kinder- und Zwangsarbeit, faire Marktpraktiken, An-

tikorruption, Datenschutz sowie verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung. 

Der Kodex fordert von den Lieferanten, diese Prinzipien auch an ihre Subunternehmer weiterzugeben 

und deren Einhaltung aktiv zu fördern. 

Anwendungsbereich 

 

Der Kodex gilt für alle Lieferanten, Dienstleister und Subunternehmer, die in einer direkten Geschäfts-

beziehung mit der Wacker Neuson Group stehen. Die Wacker Neuson Group hat dabei das Ziel, 

diesen Kodex in ihrer gesamten Lieferkette nachhaltig umzusetzen und erwartet daher von ihren Lie-

feranten, dass diese den Kodex an ihre jeweiligen eigenen Lieferanten und Subunternehmer kom-

munizieren. 

Standards/Initiativen Dritter 

 

Der Verhaltenskodex für Lieferanten der Wacker Neuson Group orientiert sich an international aner-

kannten Standards und Rahmenwerken. Maßgeblich sind hierbei die Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte der Vereinten Nationen, die Prinzipien des United Nations Global Compact, die Kernar-

beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie die Leitsätze der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Ferner verweist der Kodex auf zentrale 

internationale Umweltabkommen wie das Minamata-Übereinkommen über Quecksilber, das Stock-

holmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe und das Basler Übereinkommen 

über die grenzüberschreitende Verbringung gefährlicher Abfälle. 

 

 

 

   
Verhaltenskodex für Vertriebspartner  

 

Inhalt 

 

Der Verhaltenskodex für Vertriebspartner legt die verpflichtenden ethischen, sozialen und rechtlichen 

Mindeststandards für die Zusammenarbeit mit der Wacker Neuson Group fest. Ziel ist es, ein verant-

wortungsvolles, gesetzestreues und faires Vorgehen in allen Geschäftsprozessen sicherzustellen. 

Der Kodex umfasst insbesondere die Achtung der Menschenrechte, das Verbot von Diskriminierung, 

Kinder- und Zwangsarbeit, den Schutz vertraulicher Informationen und die Einhaltung von Daten-

schutzvorgaben. Außerdem setzt er voraus, dass die Vertriebspartner, Korruption, Bestechung und 

wettbewerbswidrige Praktiken konsequent unterbinden. 

Anwendungsbereich 

 

Der Kodex gilt für alle Vertriebspartner, die im Auftrag oder im Namen der Wacker Neuson Group 

tätig sind oder mit ihr in einer vertraglichen Geschäftsbeziehung stehen. 

Standards/Initiativen Dritter 

 

Der Kodex verweist auf externe arbeits- und handelsrechtliche Standards, insbesondere die Allge-

meine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Prinzipien des United Nations Glo-

bal Compact sowie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Des Weite-

ren berücksichtigt er die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) formulierten Rechte und Grundsätze für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. 

 

   

Richtlinie Interessenkonflikte  

 

Inhalt 

 

Die Richtlinie Interessenkonflikte definiert, was als Interessenkonflikt gilt, benennt typische Risikosi-

tuationen und definiert, wie Mitarbeitende damit umgehen müssen. Sie bezweckt Transparenz, in-

dem alle potenziellen oder bestehenden Interessenkonflikte unverzüglich gegenüber der jeweiligen 

Führungskraft offenzulegen und schriftlich zu dokumentieren sind. Die Richtlinie beschreibt typische 

Konfliktfelder wie Zuwendungen, Nebentätigkeiten, persönliche Beziehungen, private Nutzung von 

Firmeneigentum oder geschäftliche Eigeninteressen. Sie untersagt die Umgehung der Vorgaben und 

sieht bei Verstößen arbeits- und zivilrechtliche Maßnahmen vor. Zusätzlich stellt sie Formblätter zur 

geordneten Dokumentation bereit. 

Anwendungsbereich 

 

Die Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden der Wacker Neuson Group einschließlich aller Tochterge-

sellschaften in allen Regionen. 

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
https://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/
https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/202402_de_en_wng_code_of_conduct_sales_partners.pdf
https://www.ilo.org/
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Standards/Initiativen Dritter 

 

Die Richtlinie verweist nicht auf externe Standards oder internationale Initiativen. Sie beruht aus-

schließlich auf internen Regelungen der Wacker Neuson Group und ergänzt den internen Code of 

Conduct für Mitarbeiter. 

 

   

Speak-up-Richtlinie  

 

Inhalt 

 

Die Speak-up-Richtlinie regelt konzernweit die Verfahren sowie Abläufe zur vertraulichen und ge-

schützten Abgabe von Hinweisen auf mögliche Gesetzesverstöße, Compliance-Verstöße sowie 

menschenrechts- oder umweltbezogene Risiken oder Verletzungen innerhalb der  

Wacker Neuson Group oder entlang ihrer Lieferkette. Sie legt die Meldewege fest – einschließlich 

eines webbasierten Hinweisgebersystems (Tell-it), das auch anonym genutzt werden kann – und 

beschreibt die Grundsätze des Verfahrens, insbesondere Unparteilichkeit, Vertraulichkeit und Schutz 

der hinweisgebenden Personen. Die Richtlinie beschreibt zudem den Ablauf von Prüfungen bzw. 

Untersuchungen, die Verantwortlichkeiten im Hinweismanagement sowie den Umgang mit mögli-

chen Repressalien. Ziel der Richtlinie ist die Stärkung einer integren Unternehmenskultur, die früh-

zeitige Identifikation von Regelverstößen und die kontinuierliche Verbesserung interner Kontroll- und 

Compliance-Strukturen. 

Anwendungsbereich 

 

Die Speak-up-Richtlinie gilt für sämtliche Mitarbeitenden der Wacker Neuson Group weltweit – ein-

schließlich Führungskräften, Organmitgliedern, Leiharbeitnehmenden sowie Auszubildenden. Da die 

Richtlinie gleichzeitig als Verfahrensordnung nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setz (LkSG) Anwendung findet, gilt sie auch für Externe. 

Standards/Initiativen Dritter 

 

Die Richtlinie orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes (Hin-

SchG) sowie an den Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) und fungiert 

gleichzeitig als gesetzlich geforderte Verfahrensordnung nach § 8 LkSG. 

 

Um Korruptions- und Bestechungsrisiken gezielt zu adressieren, 

berücksichtigt die Wacker Neuson Group insbesondere Funktionen 

und Rollen, die aufgrund ihrer Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse 

oder externen Schnittstellen einem erhöhten Risiko ausgesetzt 

sein können. Ein erhöhtes Risiko besteht insbesondere dort, wo 

Entscheidungsmacht, finanzielle Ressourcen, externe Kontakte 

und Ermessensspielräume zusammentreffen. Hierzu zählen bei 

der Wacker Neuson Group neben dem Vorstand und den Ge-

schäftsführungen insbesondere Mitarbeitende im Einkauf, im Lie-

feranten- und Materialmanagement, im Vertrieb sowie in den Fi-

nanzbereichen. 

Zur Prävention von Korruption und Bestechung setzt die  

Wacker Neuson Group auf Schulungsmaßnahmen. Für alle Mitar-

beitenden, darunter auch jene Mitarbeitenden, die einer erhöhten 

Gefährdung für Korruption und Bestechung ausgesetzt sind, wird 

ein Basistraining zum Code of Conduct angeboten, welches die 

Werte der Wacker Neuson Group sowie die Grundsätze für recht-

lich und ethisch korrektes Verhalten im Geschäftsleben vermittelt. 

Ziel ist es, alle Mitarbeitenden in die Lage zu versetzen, diese 

Werte verantwortungsbewusst im Arbeitsalltag zu verwirklichen.  

Zusätzlich dazu erhalten Führungskräfte ein spezifisches Training 

zu den Prinzipien integren Führungsverhaltens, das die Grundla-

gen der Unternehmenskultur und -strategie der  

Wacker Neuson Group aufgreift. Mitglieder des Vorstands nehmen 

am Basistraining zum Code of Conduct teil. Geschäftsführer wer-

den zusätzlich über das eLearning „Becoming a Compliance Lea-

der“ geschult. Für den Aufsichtsrat werden derzeit keine gesonder-

ten Antikorruptionsschulungen durchgeführt.  

Die Weiterbildungen werden für Mitarbeitende mit Zugang zu E-

Learning Angeboten online bereitgestellt und sind in einem zwei-

jährigen Turnus zu absolvieren. Seit Einführung des Basistrainings 

im Jahr 2021 haben insgesamt 2.638 Mitarbeitende mindestens 

einmal daran teilgenommen. Bei diesen Zahlen sind jeweils auch 

solche Mitarbeitenden berücksichtigt, die zum Berichtszeitpunkt 

bereits aus der Unternehmensgruppe ausgeschieden sind. Zum 

Ende des Berichtsjahres 2025 gab es 2.343 aktive Mitarbeitende, 

die aktuell, d.h. innerhalb der letzten 24 Monate, dieses Basistrai-

ning absolviert haben. Der Anteil der im Basistraining Compliance 

geschulten Mitarbeitenden an der Gesamtbelegschaft soll mit Hilfe 

von E-Learnings kontinuierlich steigen, wobei zugleich die interna-

tionale Reichweite gesteigert werden soll. Die Auswahl der Mitar-

beitenden und Führungskräfte, die vorrangig an weitergehenden 

Compliance-Schulungen teilnehmen sollen, orientiert sich an den 

entsprechenden Risikopotenzialen; in erster Linie handelt es sich 

um Mitarbeitende aus Vertrieb, Marketing, Einkauf und den Verwal-

tungsbereichen. 

Ergänzend zu diesen präventiven Maßnahmen sind klare Verfah-

ren zur Reaktion auf mögliche Verstöße etabliert. Bekanntwer-

dende Hinweise auf Korruption oder Bestechung werden nach Be-

handlung im Wacker Neuson Compliance Committee (WNCC) un-

ter Leitung der Compliance-Funktion (COMP) untersucht. Auf 

Grundlage der Untersuchungsergebnisse spricht das WNCC Emp-

fehlungen zu geeigneten Folgemaßnahmen aus. 

Bestätigte Zuwiderhandlungen gegen einschlägige Gesetze oder 

interne Richtlinien können disziplinarische Maßnahmen sowie zivil- 

oder strafrechtliche Schritte nach sich ziehen. Hinweise auf mögli-

che Verstöße können über definierte interne Meldewege, etwa an 

Vorgesetzte oder an die interne Meldestelle, gemeldet werden. 

Darüber hinaus stehen konzernweite technische Meldekanäle zur 

Verfügung. Missbräuchlich oder bewusst falsch abgegebene Hin-

weise werden sanktioniert.  

GDR-A Nr. 44| 45 a+b| 46 a-c: Allgemeine Offenlegungspflich-

ten zu Maßnahmen und Ressourceneinsatz  

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/user_upload/202408_speak_up_richtlinie.pdf
https://wackerneusongroup.integrityline.app/?lang=de


 Zusammengefasster Lagebericht 133 
 

G1-2 Nr. 7 | 8 b 

Die Wacker Neuson Group hat eine Reihe konzernweiter Maßnah-

men etabliert, die darauf ausgerichtet sind, eine integre Unterneh-

menskultur zu stärken und die als wesentlich bewertete tatsächli-

che negative Auswirkung wirksam zu verhindern. Die Maßnahmen 

sind langfristig angelegt und gelten für alle Gesellschaften weltweit. 

 

MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

Maßnahme  Ziel  Scope  Zeitrahmen  

Compliance-Schu-

lungen 

 

Ausbau der konzernweiten Sensibilisierung für Compli-

ance-Themen wie z.B. Korruptionsprävention, Interessen-

konflikte, Kartellrecht und interne Richtlinien. Die Trainings 

unterstützen ein regelkonformes und verantwortungsbe-

wusstes Verhalten aller Mitarbeitenden.  

Mitarbeitende weltweit durch sukzes-

sive Ausrollung pro Gesellschaft 

 

kontinuierlich, ohne 

Enddatum 

 

Hinweisgebersystem 

 

Frühzeitige Identifikation und Meldung potenzieller gesetz-

licher oder Compliance-relevanter Verstöße sowie men-

schenrechts- oder umweltbezogener Risiken. Ziel ist die 

wirksame Prävention von Fehlverhalten und die Stärkung 

einer offenen und integren Unternehmenskultur.  

Alle Personen, die nach nationalem 

Recht berechtigt sind, Hinweise abzu-

geben (u. a. Mitarbeitende, Bewer-

bende, Ehemalige, Dienstleister, Liefe-

ranten und Vertriebspartner)  

kontinuierlich, ohne 

Enddatum 

 

Regelmäßige Überprüfung 

und Aktualisierung von 

Richtlinien 
 

Garantie, dass alle wesentlichen Compliance-Richtlinien 

der Wacker Neuson Group stets den geltenden gesetzli-

chen Anforderungen entsprechen und organisatorische 

Veränderungen zeitnah abbilden.  

Alle konzernweit gültigen Richtlinien 

 

kontinuierlich, ohne 

Enddatum 

 

Verpflichtung aller Mitarbei-

tenden zur Einhaltung des 

Code of Conducts 
 

Verankerung der Grundprinzipien ethischen und rechtskon-

formen Handelns im täglichen Arbeiten. Seit 2016 ist der 

Code of Conduct verpflichtender Bestandteil sämtlicher Ar-

beitsverträge.  

Alle Mitarbeitenden weltweit 

 

kontinuierlich, ohne 

Enddatum 

 

Verpflichtung neuer Lieferan-

ten zur Einhaltung des Ver-

haltenskodex 

 

Sicherstellung, dass alle neu mandatierten Lieferanten die 

ethischen, sozialen und ökologischen Standards der Wa-

cker Neuson Group verbindlich anerkennen und einhalten. 

Der Supplier Code of Conduct ist fester Bestandteil des On-

boarding-Prozesses, muss vorab unterzeichnet bzw. per 

Entsprechenserklärung bestätigt werden und ist in den 

Master Supply Agreements (MSA) verankert.  

Neue direkte und indirekte Lieferanten 

weltweit 

 

Kontinuierlich bei jeder 

neuen Geschäftsanbah-

nung  

 

Roll-out des Supplier Code 

of Conducts bei Bestand-

slieferanten 
 

Schaffung eines einheitlichen Compliance-Fundaments im 

gesamten mandatierten Lieferantennetzwerk. Der Supplier 

CoC wird schrittweise an alle bestehenden Lieferanten 

ausgerollt – beginnend bei Lieferanten mit höherer Risi-

koeinstufung – und sukzessive auf das komplette Portfolio 

ausgeweitet.  

Bestehende direkte und indirekte Lie-

feranten mit (sehr) hohen geschäftli-

chen Auswirkungen laut LkSG weltweit 

sowie lokale chinesische und serbi-

sche Lieferanten 
 

Vollständiger Rollout bis 

Ende 2026 

 

        

Im Berichtsjahr wurden für die Umsetzung der identifizierten 

Schlüsselmaßnahmen keine gesonderten finanziellen oder 

operativen Ressourcen bereitgestellt, die über den bestehen-

den laufenden Geschäftsbetrieb hinausgehen. Die beschrie-

benen Maßnahmen sind fester Bestandteil des konzernweit 

etablierten Compliance-Management-Systems der Wacker 

Neuson Group. Ihre Implementierung erfolgt aus den beste-

henden funktionalen Budgets, beispielsweise für Schulungs-

lizenzen und den Betrieb der E-Learning-Plattformen. 

Daher sind weder spezifische Investitions- oder Betriebsaus-

gaben auszuweisen noch ergeben sich Berührungspunkte zu 

einzelnen Posten der Finanzberichterstattung. Ebenso liegen 

keine geplanten zukünftigen finanziellen Aufwendungen vor, 

die über den regulären Budgetrahmen hinausgehen und einer 

gesonderten Prognose bedürften. 

GDR-T Nr. 50| 52: Allgemeine Offenlegungspflichten zu 

Zielen 

G1-3 Nr. 9 

Die Wacker Neuson Group hat für das Thema Unterneh-

menskultur keine messbaren, ergebnisorientierten Ziele defi-

niert. Die Wirksamkeit der bestehenden Richtlinien und Maß-

nahmen wird dennoch systematisch überwacht. Dazu setzt 

der Konzern auf mehrere bewährte Elemente der Compli-

ance- und Integritätsprüfung: 

 

 

 

▪ Compliance-Reporting und Commitment: 

Die Wacker Neuson Group setzt auf ein zweistufiges, 

zentral gesteuertes Compliance-Bestätigungs- und Re-

porting-System. Die Geschäftsführer der jeweiligen Kon-

zerngesellschaften tragen die Compliance-Verantwor-

tung vor Ort und berichten halbjährlich im Rahmen eines 

standardisierten „Compliance Reporting“ an das Corpo-

rate Compliance Office der Wacker Neuson SE. Dabei 

werden u. a. konkrete Compliance-Fälle, identifizierte Ri-

siken, etwaige Geldbußen sowie lokale Kommunikati-

ons- und Schulungsaktivitäten abgefragt. 

 

Außerdem bestätigen alle Geschäftsführer und Leiter 
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von Stabsfunktionen jährlich mittels eines „Commitment 

Letters“, dass sie selbst und die von ihnen verantworte-

ten Organisation oder Geschäftsbereiche die Vorgaben 

des Code of Conduct und weiterer Compliance-Richtli-

nien befolgen. Diese jährliche Compliance-Selbstver-

pflichtung dient als formalisierte Management-Bestäti-

gung zur Wirksamkeit und Verankerung der Compliance-

Standards im Konzern.  

▪ Anti-Fraud Committee:  

Das Anti-Fraud Committee tagt regelmäßig, in der Regel 

halbjährlich, und analysiert Hinweise auf mögliche Be-

trugsversuche oder externe Angriffe gegenüber der Wa-

cker Neuson Group. Es bewertet die Wirksamkeit prä-

ventiver Maßnahmen wie Prozessautomatisierungen 

und IT-Sicherheitsmaßnahmen und veranlasst bei Be-

darf gezielte Mitarbeiterkommunikation. 

▪ Konzernweites Hinweisgebersystem: 

Alle eingehenden Hinweise – auch anonym – werden 

systematisch überprüft, um mögliche Regelverstöße 

frühzeitig zu erkennen und strukturelle Schwachstellen 

zu identifizieren. Die jährliche Auswertung fließt direkt in 

die Weiterentwicklung der Compliance-Systeme ein. 

▪ KPI-basierte Bewertung: 

Der Konzern erhebt und analysiert zentrale Compliance-

Indikatoren, darunter bestätigte Korruptionsfälle inner-

halb der Organisation und entlang der Lieferkette.  

▪ Risikobasierte Compliance-Analyse: 

Auf Basis eines seit 2019 etablierten Analysekonzepts 

bewerten alle Tochtergesellschaften jährlich ihre Risi-

koexposition. Die Ergebnisse dienen bedarfsgerecht als 

Grundlage für die Ableitung angemessener Risikobe-

handlungsmaßnahmen sowie ggf. für gezielte E-Learni-

ngs oder Prozessanpassungen. 

▪ Supplier Potential Assessments:  

Zur Überwachung der Compliance-Anforderungen in der 

Wertschöpfungskette führt der Konzern bedarfsorien-

tierte Vor-Ort-Audits durch. Diese Assessments prüfen 

systematisch die Einhaltung zentraler Verhaltens- und 

Integritätsstandards bei Lieferanten. 

 

Im Rahmen des Lieferanten-Onboardings überprüft die 

Wacker Neuson Group zudem, ob neue direkte und indi-

rekte Lieferanten den Supplier Code of Conduct unter-

zeichnen. Erfolgt keine Unterzeichnung, gilt dies als Hin-

weis auf potenzielle Compliance-Risiken. In diesen Fäl-

len werden strukturierte Folgemaßnahmen eingeleitet – 

etwa der Abschluss einer Anerkennungsvereinbarung o-

der die Unterzeichnung einer Entsprechenserklärung. 

GDR-M Nr. 47| 48| 49 a-d: Allgemeine Offenlegungspflich-

ten zu Kennzahlen 

G1-4 Nr. 10 | 11 Kennzahlen zu Korruption und Beste-

chung 

                                                
42 Anzahl der rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilungen wegen Verstö-
ßen gegen Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungsgesetze 
43 Anzahl der rechtskräftigen Sanktionen durch Verwaltungs- oder Auf-
sichtsbehörden im Zusammenhang mit 

Die Angaben basieren auf Informationen der Compliance-Ab-

teilung der Wacker Neuson Group und beziehen sich kon-

zernweit auf alle Gesellschaften im Konsolidierungskreis. 

Diese werden soweit notwendig unter Einbindung der Rechts-

abteilung und/oder der Finanzfunktion erhoben und umfassen 

ausschließlich rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen so-

wie endgültige behördliche oder regulatorische Sanktionen, 

die dem Unternehmen im Berichtszeitraum bekannt gewor-

den sind und – im Falle von Geldbußen – im Konzernab-

schluss erfasst wurden.  

KENNZAHLEN ZU VERURTEILUNGEN, SANKTIONEN UND 

GELDBUßEN 

Kennzahl  Anzahl bzw. Wert in EUR  

Anzahl der Verurteilungen42  0 Verurteilungen  

Anzahl der Sanktio-

nen43  
 0 Sanktionen 

 

Gesamtbetrag der 

Geldbußen44 
 0 € Geldbußen 

 

    

 

München, den 19. März 2026 

Wacker Neuson SE, München 

Der Vorstand 

 

Dr. Karl Tragl 

Vorstandsvorsitzender 

Chief Executive Officer (CEO) 

 

Felix Bietenbeck 

Chief Operations Officer (COO) 

Chief Technology Officer (CTO) 

Christoph Burkhard 

Chief Financial Officer (CFO) 

Alexander Greschner 

Chief Sales Officer (CSO) 

 

  

44 Summe der im Berichtszeitraum verhängten und im Jahresabschluss er-
fassten Geldbußen (in EUR) im Zusammenhang mit Verstößen gegen 
Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungsgesetze 



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 An die Wacker Neuson SE, München 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Wacker Neuson SE – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Wacker Neuson SE, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft. Die im Abschnitt 
„Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des 
Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich 
geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2025 und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ 
genannten Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

 

  



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-
APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 
10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach 
Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes 
Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Anteilen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 

Zugehörige Informationen im Jahresabschluss und Lagebericht 

Bezüglich der Werthaltigkeit der Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Angaben im 
Anhang im Kapitel Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie auf das Kapitel 
Erläuterungen zur Bilanz – Finanzanlagen. 

Sachverhalt und Risiko für die Prüfung 

Im Jahresabschluss der Wacker Neuson SE sind Anteile an verbundenen Unternehmen in 
Höhe von EUR 727,1 Mio. (Vorjahr: EUR 726,0 Mio.) sowie Ausleihungen an verbundene 
Unternehmen in Höhe von EUR 16,0 Mio. (Vorjahr: EUR 16,8 Mio.) ausgewiesen. Sie stellen 
damit 51,2 Prozent (Vorjahr: 48,7 Prozent) der Bilanzsumme dar. Für das Geschäftsjahr 2025 
ergab sich ein Wertminderungsbedarf in Höhe von EUR 3,4 Mio. und ein 
Wertaufholungsbedarf in Höhe von EUR 2,4 Mio.  

Die Überprüfung der Werthaltigkeit von Anteilen und Ausleihungen an verbundenen 
Unternehmen stellt aufgrund deren Wesentlichkeit für den Jahresabschluss sowie der 
Ermessensabhängigkeit der Beurteilung, ob objektive Hinweise auf oder den Wegfall der 
Gründe für einen niedrigeren beizulegenden Wert hindeuten, einen besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalt dar. Zudem sind die Bewertungen in hohem Maße von der Einschätzung 
der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse sowie dem verwendeten Diskontierungszinssatz 
abhängig. Es besteht das Risiko, dass der ermittelte Wertminderungs- oder 



Wertaufholungsbedarf falsch eingeschätzt wird und damit ein erforderlicher Wertminderungs- 
oder Wertaufholungsbedarf nicht oder in unzutreffender Höhe identifiziert wird. 

Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

Hinsichtlich der von den gesetzlichen Vertretern ermittelten beizulegenden Werte sowie deren 
Einschätzung von Wertminderungen und -aufholungen als voraussichtlich dauerhaft haben wir 
uns mit den zugrunde liegenden Prozessen zur Budgetplanung sowie den der Bewertung 
zugrunde liegenden Vergleichen der Anteilsbuchwerte zum Nettovermögen und zu Cash-
Flow-Modellen befasst. 

Im Rahmen unserer Prüfung der Werthaltigkeit der Anteile und Ausleihungen an verbundenen 
Unternehmen haben wir analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen 
durchgeführt. Wir haben Veränderungen der Wertansätze gegenüber dem Vorjahr analysiert 
und von den gesetzlichen Vertretern eine Einschätzung über voraussichtlich dauerhafte 
Wertminderungen oder den Wegfall dieser eingeholt. Bewertungsmodelle haben wir 
methodisch als auch arithmetisch nachvollzogen. Bei unserer Beurteilung der Planungen und 
Annahmen haben wir die Erläuterungen des Managements zu den wesentlichen Werttreibern 
der Planungen vor dem Hintergrund der Markterwartungen diskutiert und gewürdigt. 

Zur Beurteilung der Planungstreue erfolgte stichprobenweise ein Soll-Ist-Abgleich von 
historischen Plandaten mit den tatsächlichen Ergebnissen. Die im Rahmen der Schätzungen 
der beizulegenden Werte verwendeten Bewertungsparameter wie die geschätzten 
Wachstumsraten sowie die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensätze wurden mit 
dem Management erörtert und unter Einbezug von internen Bewertungsspezialisten mit 
öffentlich verfügbaren Marktdaten verglichen als auch vor dem Hintergrund zukünftiger 
Veränderungen bedeutender Annahmen beurteilt. Bei der Beurteilung der Bewertung 
nichtbetriebsnotwendigen Vermögens zum Liquidationswert haben wir uns von der 
Unabhängigkeit eines für die Gesellschaft tätigen Sachverständigen sowie durch 
Plausibilitätskontrollen von der Verwertbarkeit der Arbeit überzeugt.  

Wir konnten uns davon überzeugen, dass die eingerichteten Systeme und Prozesse sowie die 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorgaben angemessen sind und dass die von 
den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen 
hinsichtlich der Werthaltigkeit von Anteilen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 
begründet und hinreichend dokumentiert sind.  

Sonstige Informationen  

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften 
Bestandteile des Lageberichts: 



 die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB, auf die im Lagebericht Bezug 
genommen wird, sowie 

 die nichtfinanzielle Erklärung nach § 289b HGB, 

 den Vergütungsbericht nach § 162 AktG, auf den im Lagebericht Bezug genommen wird, 
sowie 

 die als ungeprüft gekennzeichneten lageberichtsfremden Angaben im Abschnitt 
„Geschäftsentwicklung“ betreffend die Abschnitte „Produktneuheiten“, „Messen und 
Veranstaltungen“ und „Ertragslage“; lageberichtsfremde Angaben sind Angaben, die nicht 
nach §§ 289 ff, 315 ff HGB vorgeschrieben sind. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem: 

 die Versicherungen nach § 264 Abs. 2 S. 3 und § 289 Abs. 1 S. 5 HGB zum 
Jahresabschluss und Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind gemeinsam für den Vergütungsbericht 
verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen 
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen: 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der 
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

  



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 



als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus, und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 
der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt.  



 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur 
Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder 
ergriffenen Schutzmaßnahmen.  

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus. 

  



SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 
ob die in der Datei WACKER_NEUSON_SE_JAuLB_ESEF-2025-12-31-de.xhtml (MD5-
Hashwert: 7695025c6219ad856c710ad950402111) enthaltenen und für Zwecke der 
Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im 
Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an 
das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen 
entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese 
Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben 
enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden 
„Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen 
Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 hinaus geben wir keinerlei 
Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen 
in der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB 
(IDW PS 410 (06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 
(Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere 
Wirtschaftsprüferpraxis hat den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das 
Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-
Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.  

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu 
ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen 
gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 



Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen 
als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die 
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. 

 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Kontrollen abzugeben. 

 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 
der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese 
Datei erfüllt. 

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des 
geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 23. Mai 2025 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 6. Oktober 2025 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 
Geschäftsjahr 2022 als Abschlussprüfer der Wacker Neuson SE tätig.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 
in Einklang stehen.  

  



SONSTIGER SACHVERHALT – VERWENDUNG DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 
und dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das 
ESEF-Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das 
Unternehmensregister einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben 
des geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren 
Stelle. Insbesondere sind der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur 
in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen 
verwendbar. 

 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER  

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Dorothea Thummert. 

 

München, 19. März 2026 

Forvis Mazars GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft 

 

 

Thummert      Hohenegg  
Wirtschaftsprüferin      Wirtschaftsprüfer 
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